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         Eine Produktion des Südwestrundfunks in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen

         Stören Sie die Zwerge in Nachbars Vorgarten oder das Gequake der Frösche in dessen Teich? Ist seine Garage der Stein des Anstoßes oder Ihr Pflaumenbaum? – Das nachbarliche Gemeinschaftsverhältnis, so sollte es jedenfalls sein, verpflichtet als besondere Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben jeden Nachbarn, aus den Umständen der engen nachbarlichen Gegebenheit heraus die gebotene und zumutbare Rücksicht auf die Nachbarschaft zu nehmen. Wenn es denn immer so einfach wäre …

         Jedenfalls sollten Sie Ihre Rechte, aber auch Ihre Schranken als guter Nachbar kennen. Der ARD-Ratgeber zum Thema Nachbarrecht vermittelt einen Überblick, welche Beeinträchtigungen Sie seitens Ihres Nachbarn hinnehmen müssen – aber auch, wogegen Sie sich wehren können. Ihr Wissen um die Grenzen Ihres Handelns, nicht zuletzt aber auch die genaue Kenntnis der Rechte Ihres Nachbarn vermeiden unnötige Streitereien über den Gartenzaun hinweg. Die Neuauflage bringt den Ratgeber auf den aktuellen Stand.

         Detlef Stollenwerk ist als kommunaler Praktiker mit den Problemen des Nachbarrechts vertraut. Mit zahlreichen Publikationen hat er zu deren Lösung wesentlich beigetragen.
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			Liebe Leserin, lieber Leser, und natürlich auch: Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer des ARD-Ratgeber Recht,

			die Welt wird täglich komplizierter. Die Welt der Paragrafen sowieso. Ständig wächst der Berg von Verordnungen, Gesetzen, Urteilen und Meinungen. Die Paragrafenwelt verständlicher für Sie – unsere Leser und Zuschauer – ausfallen zu lassen, das ist das erklärte Ziel des ARD-Ratgeber Recht.

			Es gibt dabei wenige Sendungen in der deutschen Fernsehlandschaft, die Sie, unsere Zuschauer, so häufig zu Papier und Füller greifen lassen (oder Sie dazu bringen, Ihr Mail-Programm zu starten), wie der ARD-Ratgeber Recht. Dafür bedanken wir uns – und auch für das Vertrauen, das Sie in uns setzen. Leider dürfen und können wir Ihnen nicht die umfangreichen Auskünfte geben, die wir Ihnen gern geben würden. Denn unser Programmauftrag besteht darin, Rechtsprobleme und juristische Fragen auf einer leicht verständlichen Ebene aufzuarbeiten. Die Rechtsauskunft und die Rechtsberatung im Einzelfall gehören nicht dazu.

			Umfangreichere Informationen, die die Sendungen ergänzen, bieten wir dem interessierten Publikum seit vielen Jahren mit der Buchreihe zum ARD-Ratgeber Recht an. Der Südwestrundfunk SWR, der den ARD-Ratgeber Recht produziert, betreut diese Reihe. Ziel ist, verständliche und erschwingliche Bücher zu den juristischen Themen aus unseren Sendungen anzubieten. Unsere erfahrenen und juristisch geschulten Autoren können in allgemein verständlichen Ausführungen die Ratsuchenden bestens begleiten. Ein klarer Aufbau soll dem Leser einen schnellen Zugriff auf die gesuchten Informationen gewährleisten. Dazu gibt es Musterbriefe von Experten, Tipps und Ratschläge. Im Internet finden Sie darüber hinaus weitere sendungsbezogene Informationen.

			Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen – ausgehend von den Berichten und Reportagen unserer Sendungen – vertiefende und alltagsnahe Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie bei der Lösung Ihrer persönlichen rechtlichen Probleme unterstützen – also, die Paragrafenwelt begreifbarer zu machen.

			Mit Dank für Ihre freundliche und kritische Begleitung unserer Arbeit!

			Dr. Frank Bräutigam
ARD-Fernsehredaktion Recht und Justiz
Südwestrundfunk Karlsruhe
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			Allgemeines zum Nachbarrecht

		

		
			Das Nachbarrecht regelt zusammenfassend die Rechtsfragen, die sich aus dem benachbarten Eigentum ergeben. Ein Grundstückseigentümer kann im Prinzip mit seinem Eigentum nach Belieben verfahren. Und er kann sich gegen Beeinträchtigungen seines Eigentums wehren. Es ist aber naheliegend, dass nicht jede Beeinträchtigung einen Abwehranspruch auslöst. Es gibt eine Vielzahl von Einwirkungen, die der Grundstückseigentümer hinnehmen muss.

			Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundfragen des Nachbarrechts, insbesondere mit den Aufgaben der Polizei im Nachbarstreit und mit dem Umfang und den Grenzen des Eigentums.

		

		
			Das Nachbarrecht im Überblick

			Das Nachbarrecht ist heute sehr vielschichtig und nicht einfach zu durchschauen. Wenn man begrifflich das erfassen möchte, was man unter Nachbarrecht einordnet, so müsste man alle Rechtsnormen zusammenfassen, die sich damit beschäftigten, zwischen Nachbarn einen Ausgleich widerstreitender Interessen zu schaffen. Hierbei muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass sich der Begriff des Nachbarn nicht an einer Einzelperson oder einer Personengruppe orientiert. Nachbar kann z.B. auch ein Gewerbebetrieb sein.

			Beim Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Nachbarrecht weitestgehend privates Recht. Verschiedene Regelungsbereiche nachbarrechtlicher Fragen wurden dem Landesgesetzgeber überlassen (vgl. hierzu → Allgemeines in Kapitel 04). Die Ermächtigung ergibt sich aus Art. 124 EGBGB. Von dieser Regelungsbefugnis haben fast alle Bundesländer Gebrauch gemacht und ergänzende landesrechtliche Nachbarrechtsgesetze erlassen. Privatrechtliche Nachbaransprüche werden in der Regel im Wege der Klage vor den Zivilgerichten (Amts-, Land-, Oberlandesgericht bzw. beim Bundesgerichtshof) geltend gemacht. Ein Nachteil dieser Regelung ist jedoch, dass nachbarrechtliche Ansprüche, falls eine gütliche Einigung nicht möglich ist, gerichtlich durchgesetzt werden müssen, was natürlich nicht zur Entlastung der ohnehin stark beschäftigten Zivilgerichte führt. Das Nachbarrecht hat aber heute auch viel an Bedeutung im öffentlichen Recht gefunden, nicht zuletzt weil vermehrt öffentlich-rechtliche Bestimmungen nachbarschützende Vorschriften enthalten. Öffentlich-rechtliche Nachbarstreitigkeiten werden regelmäßig vor den Verwaltungsgerichten ausgetragen.
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				Die Rechtsquellen des Nachbarrechts im Überblick:

				
					
						
						
						
					
					
						
								
								Nachbarrecht

							
						

						
								
								privates Nachbarrecht

							
								
								öffentliches Nachbarrecht
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(§§ 903–924, 1004)  

							
								
								Code Civil (kaum noch praktische Bedeutung)

							
								
								enthält verschiedene öffentlich-rechtliche Vorschriften, z.B. Baugesetzbuch, Bundes-Immissions-schutzgesetz u.a.

							
						

						
								
								Nachbarrechtsgesetze der Länder

							
								
								Nachbarrechtliches Gemeinschaftsverhältnis 
(aus § 242 BGB durch Literatur und Rechtsprechung entwickelt).

							
								
								
							
						

					
				

				

			

			
			Öffentliches und privates Nachbarrecht

			Das Verhältnis zwischen dem privaten und öffentlich-rechtlichen Nachbarrecht ist juristisch in einigen Fällen nicht zu trennen und daher auch für den Laien nur schwer durchschaubar. So greifen die Zivilgerichte in Privatklageverfahren in öffentlich-rechtlich betriebene Sportanlagen ein und verfügen Benutzungseinschränkungen und -verbote (z.B. ein feiertägliches Spielverbot), was natürlich die Verwirrung komplett macht.

			Zuständigkeit der Gerichte

			Kommt es im Nachbarstreit zur Klage, sollten Sie sich vorher rechtskundig machen, mit welcher Klage vor welchem Gericht vorgegangen werden muss. Denn nichts ist ärgerlicher als ein kostspieliger Zivilprozess, bei welchem am Ende das Gericht feststellt, dass es sich im vorliegenden Fall um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handelt, die vor den Verwaltungsgerichten zu verhandeln ist.

			
				Kirchliches Glockengeläut

			

			Karl Müde ist ein Nachtmensch. Als freiberuflicher Schriftsteller liebt er es, bis in die späte Nacht zu arbeiten, um dann bis zum Mittag des folgenden Tages auszuschlafen. Da er in der Nähe der örtlichen Kirche wohnt, stört ihn seit geraumer Zeit das gegen 7.00 Uhr beginnende morgendliche Kirchengeläut. Er will dagegen rechtlich vorgehen. Die Frage ist, vor welchem Gericht?

			Obwohl man natürlich der Auffassung sein könnte, dass durch den Lärm bürgerlich-rechtliche Bestimmungen verletzt und demzufolge eine zivilrechtliche Unterlassungsklage in Frage kommen könnte, hat das BVerwG (DÖV 1984, 255) eindeutig bestätigt, dass der Rechtsschutz gegen kirchliches Glockengeläut im Wege einer sogenannten „Immissionsabwehrklage“ vor den Verwaltungsgerichten geltend zu machen ist. Zum einen stellen anerkannte Kirchen Körperschaften des öffentlichen Rechts dar bzw. sind diesen zumindest zuzuordnen. Andererseits erfüllt der Glockenturm den „Anlagenbegriff“ im Sinne des Bundes-Immissionsschutzrechts. Aber dazu später mehr.

			In einem anderen Fall hatte der Bundesgerichtshof (DÖV 1984, 634) die Einschlagung des Zivilrechtsweges bejaht. Hier ging es um eine Immissionsabwehrklage, die darauf gerichtet war, eine mit behördlicher Genehmigung mögliche Verlegung der Haltestelle eines privatrechtlich betriebenen Linienbusunternehmens zu erreichen.

			Wie gesagt, ist die genaue Zuordnung nicht immer einfach. Daher hier einige Hilfestellungen.

			[image: VZ-Wichtig]

				Erfolgt eine Störung durch die öffentliche Hand im Rahmen privater Betätigung, so ist der Zivilrechtsweg gegeben. Erfolgt die Beeinträchtigung durch die öffentliche Hand in Ausübung hoheitlicher Gewalt, besteht ein Abwehranspruch, der vor dem Verwaltungsgericht einklagbar ist. 

			

			
			Die Zivilgerichte befassen sich z.B. mit Fragen der Staubentwicklung im Zuge von Straßenbauarbeiten, Straßenlärm, soweit er nicht unmittelbar durch die öffentliche Hand verursacht wird, auch u.a. mit Sportlärm. Geht es um „hoheitlich“ veranlassten Lärm, sind die Verwaltungsgerichte anzurufen. Wird jedoch nicht der Anspruch auf Abwehr oder Einschreitung, sondern auf Entschädigung wegen der Wertminderung des Grundstücks geltend gemacht, so sind wiederum die Zivilgerichte am Zug.

			Wozu ist das wichtig? Ganz einfach. Die Anforderungen, die das bürgerliche und das öffentliche Recht an das nachbarliche Verhalten stellen, sind nicht immer identisch. Gewissen Anliegen wird nur durch das private, anderen nur durch das öffentliche Recht Rechnung getragen.

			Prüfumfang und Kosten

			Eine zivilrechtliche Klage ermöglicht eine umfassende Prüfung aller in Frage kommenden Gesichtspunkte. Denn das ordentliche Gericht prüft im Rahmen der §§ 823 Abs. 2, 1004 BGB auch die Anwendbarkeit nachbarschützender öffentlicher Normen. Verwaltungsgerichte untersuchen dagegen im Verwaltungsrechtsstreit grundsätzlich keine bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen.
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				Die Rechtsverfolgung im Zivilprozess ist jedoch oftmals beschwerlich, da sie mit einer erheblichen Kostenlast und mit einem größeren Kostenrisiko verbunden ist. Die Anrufung der Verwaltungsgerichte ist für den Betroffenen bequemer und kostengünstiger, da er oftmals keine besonderen Formalien zu beachten hat und auch vielfach keine Beweise erheben muss. 

			

			
			Die Mitwirkung von Rechtsanwälten ist im Zivilprozess bereits beim Landgericht vorgeschrieben, aber meist schon beim Amtsgericht empfehlenswert. Der Kläger hat, bevor das Gericht tätig wird, einen Gerichtskostenvorschuss zu leisten. Bei erfolgloser Klage hat er auch die außergerichtlichen Kosten des Gegners, insbesondere die Gebühren des Gerichts und die Kosten von dessen Anwalt zu erstatten. Beim Verwaltungsrechtsstreit besteht erst bei den Oberverwaltungsgerichten Anwaltszwang.

			Die Polizei im Nachbarstreit

			Bei nachbarrechtlichen Streitigkeiten ist der Nachbar auf Hilfe angewiesen. Bei privatrechtlichen Auseinandersetzungen ist dies in der Regel das Zivilgericht. In Ausnahmefällen kann auch die Polizei hinzugezogen werden.
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				Tipp 

				Ein Recht auf Selbsthilfe besteht nur in einzelnen, gesetzlich besonders geregelten Fällen. Also kein Faustrecht anwenden, das kann nämlich teuer werden! 

			

			
			Aufgabe der Polizei ist nach den Bestimmungen der Polizeigesetze der Länder die Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Sie trifft die notwendigen Maßnahmen im sogenannten „pflichtgemäßen Ermessen“. Daraus folgt, dass der einzelne im Prinzip keinen Anspruch auf polizeiliches Handeln hat, denn die Polizei wird grundsätzlich im Interesse der Allgemeinheit tätig. So lautet beispielsweise § 1 Abs. 3 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes Rheinland-Pfalz, der den Bestimmungen der Polizeigesetze anderer Bundesländer ähnelt, wie folgt:

			„Der Schutz privater Rechte obliegt den allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne ordnungsbehördliche oder polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde.“
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				Der Schutz privater Rechte ist grundsätzlich nicht Sache der Polizei, sondern der Zivilgerichte. Die Polizei darf nur in gesetzlich festgeschriebenen Ausnahmefällen tätig werden, wenn also gerichtlicher Schutz nicht, nicht rechtzeitig oder nur unzureichend erlangt werden kann. Und auch dann trifft die Polizei nur „vorläufige Sicherungsmaßnahmen“. Etwas anderes gilt nur, wenn durch die Gefährdung privater Rechte gleichzeitig ein Straftatbestand oder ein Ordnungswidrigkeitentatbestand erfüllt wird.

			

			
			Erwin Knalltüte ist kein Kind von Traurigkeit. Er veranstaltet, zum Leidwesen seiner Nachbarn, häufig lautstarke Partys. Als eine Feier wieder einmal die Nachtruhe der Anwohner erheblich beeinträchtigt, verständigt eine Nachbarin gegen 3.00 Uhr morgens die Polizei, die auch einen Streifenwagen schickt. Darf die Polizei tätig werden?

			Die Lärmbelästigung des Nachbarn verletzt in erster Linie privatrechtliche Bestimmungen, nämlich die des § 906 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Sie kann aber auch öffentliches Recht verletzen, wenn durch den Lärm eine Gesundheitsgefährdung einer Einzelperson zu befürchten ist oder aber der Lärm eine Personengruppe beeinträchtigt. Die Lärmbelästigung der Nachbarschaft stellt beispielsweise nach § 117 Ordnungswidrigkeitengesetz eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Entsprechende Anzeigen nehmen, neben der zuständigen Behörde, vor allem die Polizeidienststellen auf.

			Wie dargelegt, ist der Aufgabenbereich der Polizei im Privatrechtsschutz beschränkt. Viele nachbarrechtliche Streitigkeiten sind, ordnungsrechtlich betrachtet, sogenannte Bagatellfälle. Die Polizei wird in diesen Fällen ihr Ermessen dahingehend ausüben, nicht tätig zu werden und auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe verweisen. Hierbei handelt es sich nicht um eine bequeme Bearbeitung durch die Polizei, sondern es ist einfach nicht Aufgabe der Ordnungsbehörden, in Anbetracht der Vielzahl von Straftaten privatrechtliche Streitigkeiten zu regeln.
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				Tipp 

				Wie angeführt, kann dennoch die Inanspruchnahme polizeilicher Hilfe bei nächtlichen Ruhestörungen hilfreich sein. Einerseits sind die zuständigen Stellen in der Nachtzeit nur schwerlich zu erreichen, die Polizei jedoch ist präsent. Andererseits hat bereits das bloße Erscheinen der Polizei zur Folge, dass die Lärmbelästigung eingestellt wird. 

			

			
			Im Rahmen der objektiven Feststellung einer Lärmbelästigung und deren Verfolgung können die Polizeibeamten im Zweifelsfall ebenfalls als Zeugen hinzugezogen werden. Zum Thema Lärmbelästigung vgl. → Lärm.

			Eigentum – Umfang und Grenzen

			Das Eigentum eines Einzelnen ist ein grundrechtlich geschütztes Gut (vgl. Art. 14 GG). Auch das BGB beschäftigt sich in seinem dritten Buch (dem Sachenrecht) durchweg mit dem Begriff, ohne allerdings, ebenso wie das Grundgesetz, eine Definition des Eigentumsbegriffs zu geben. Was also ist Eigentum?

			Als Eigentum im Sinne des Grundgesetzes wird jede vermögenswerte Rechtsposition geschützt. Bürgerlich-rechtlich umfasst der Eigentumsbegriff eine sogenannte Sachherrschaft. Also eine Herrschaft, die sich dahingehend ausdrückt, mit der Sache (beweglicher Gegenstand oder Grundstück) nach Belieben zu verfahren, also jederzeit zu verkaufen, zu verschenken oder z.B. zu vermieten. Das Eigentumsrecht ergibt sich in erster Linie aus der Bestimmung des § 903 BGB. Dort heißt es:

			[image: VZ-Recht]

				„Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.“ 

			

			
			Das hört sich kompliziert an, ist aber sehr einfach. Es bedeutet, dass jeder Eigentümer zunächst mit seinem Eigentum im Prinzip machen kann, was er will. Daraus entstammt auch der Volksausspruch: „Auf meinem Eigentum kann ich anstellen, was ich will“. Grundsätzlich stimmt das.
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				Ausnahmen sieht das BGB in zwei Fällen vor. Dann nämlich, wenn ausdrücklich eine gesetzliche Vorschrift Einschränkungen enthält oder aber durch die Eigentumsnutzung die Rechte anderer verletzt werden.

			

			
			Fritz Schlau möchte nicht, dass jemand Einblick in sein Grundstück nehmen kann. Er beschließt daraufhin, um sein Grundstück eine 10 m hohe Einfriedung zu ziehen. Der Nachbar ist hiermit überhaupt nicht einverstanden, weil diese Maßnahme, bedingt durch die dichte Besiedlung, einen kompletten Lichtentzug auf seinem Grundstück verursachen wird. Er will gegen das Vorhaben einschreiten. Mit Erfolg?

			Ja. Wenn auch das Beispiel etwas überspitzt dargestellt ist, so verdeutlicht es beide Einschränkungen der Eigentumsnutzung. Zum einen wird Schlau gegen gesetzliche Vorschriften (so z.B. gegen baurechtliche Bestimmungen) verstoßen, gleichzeitig aber auch das Eigentumsrecht (Lichtrecht) seines Nachbarn verletzen.

			Der zweite Halbsatz des § 903 BGB bringt zum Ausdruck, dass jeder Eigentümer grundsätzlich andere von der Einwirkung auf sein Eigentum ausschließen kann. Er besagt also, dass kein Dritter gegen den Willen des Eigentümers über dessen Sachen verfügen darf. Die Bestimmung umfasst auch sämtliche verbotswidrige Einwirkungen (Zuführung von Rauch, Gasen u.a.) auf das Eigentum. Der nachbarrechtliche Abwehranspruch ist im § 1004 BGB nochmals normiert. Zu dem Anspruch mehr unter → Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch.

			Die Begrenzung des Eigentums erläutert wiederum das Gesetz.
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				Nach § 905 BGB erstreckt sich das Recht des Eigentümers am Grundstück auf den Raum über der Oberfläche und auf den Erdkörper unter der Oberfläche. Der Eigentümer wird also in gewisser Weise auch bzgl. Eingriffen in den Luftraum als auch im unterirdischen Bereich seines Grundstücks geschützt. Die tiefen- oder höhenmäßige Grenze liegt dort, wo er kein Interesse am Schutz haben kann (vgl. § 905 Satz 2 BGB). 

			

			
			In diesen Fällen hat der Eigentümer die Einwirkung zu dulden, hat aber unter Umständen einen Ausgleichsanspruch. Vielfach enthalten auch spezielle Vorschriften besondere Benutzungsrechte, insbesondere für die Verlegung von Versorgungsleitungen o.Ä. Anwendungsfälle aus der Rechtsprechung: Dachantennen und Kabelanschlüsse, Leitungsverlegungen und Strommasten, Überschwenkungen von Baukranen, Drahtseilbahn, Tunnelbau usw.

			Der Grundstückseigentümer kann nach § 905 BGB in begrenzter Weise auch die Räume oberhalb und unterhalb seiner Grundstücksfläche nutzen. So kann er beispielsweise mit Solargeräten die Sonnenenergie auffangen oder Windgeneratoren einsetzen, z.B. sein Grundstück unterkellern oder vorhandene unterirdische Bodenschätze gewinnen.
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			Was regelt das bürgerlich-rechtliche Nachbarrecht?

		

		
			Im folgenden Kapitel geht es um das sogenannte bürgerlich-rechtliche Nachbarrecht. Es gilt für das gesamte Bundesgebiet. Die gesetzlichen Regelungen finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Kernpunkt dieser Regelungen sind die Immissionsbelastungen unter Nachbarn. Der Nachbar kann Einwirkungen aller Art vom Nachbargrundstück grundsätzlich verbieten, wenn diese seine eigene Grundstücksnutzung deutlich einschränken. 

			Zu den weiteren Themen des bürgerlich-rechtlichen Nachbarrechts gehören das Notwegerecht, der Überbau und die Vertiefung von Grundstücken, in das Nachbargrundstück hereinragende Äste und eindringende Wurzeln, gefahrdrohende Anlagen, die Schaffung von Grenzeinrichtungen sowie der „Überfall von Baumfrüchten“.

		

		
			Störende Einwirkungen vom Nachbargrundstück

			In § 906 Abs. 1 BGB werden eine Reihe von Immissionen (so z.B. Rauch, Geruch, Lärm, Gase usw.) genannt, die die Benutzung des Nachbargrundstücks beeinträchtigen können. Die Bestimmung enthält daher u.U. einen Beseitigungs- bzw. Unterlassungsanspruch bei entsprechenden Störungen. Bevor jedoch auf Beispielsfälle für verschiedene Beeinträchtigungen eingegangen wird, muss zunächst die Systematik der Vorschrift erläutert werden.

			[image: VZ-Recht]

				Systematik des § 906

				
						Nach § 906 Abs. 1 BGB kann ein Grundstückseigentümer bestimmte Einwirkungen vom Nachbargrundstück verbieten, wenn sie zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Grundstücksbenutzung führen. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass er unwesentliche Beeinträchtigungen grundsätzlich dulden muss.

						Ist die Beeinträchtigung nach § 906 Abs. 1 BGB wesentlich, so kann der Nachbar sie nicht verbieten, wenn die Benutzung des einwirkenden Grundstücks ortsüblich ist und die Beeinträchtigung nicht durch wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen verhindert werden kann (§ 906 Abs. 2 BGB). Für die Beurteilung des Begriffes „ortsübliche Nutzung“ kommt es auf die Umgebung an. Im Zweifel wird ein Gericht den Begriff auslegen müssen.

				

			

			
			Der Laub- und Nadelfall vom Baum eines Nachbarn wird in einer durchgrünten ländlichen Gegend eher zu dulden sein als in einem dicht besiedelten Stadtviertel.

			Liegt eine wesentliche, aber ortsübliche Beeinträchtigung vor, so muss sie der Betroffene nur dann dulden, wenn sie nicht durch wirtschaftlich zumutbare Abwehrmaßnahmen verhindert werden kann. Für den „Störer“ muss die Abwehrmaßnahme unzumutbar sein. Hierbei wird an die Leistungsfähigkeit einer „Durchschnittsperson“ geknüpft. Es spielt also keine Rolle, ob der konkret Betroffene wegen finanzieller Engpässe zurzeit die Maßnahme nicht finanzieren kann. In diesem Falle wird er möglicherweise durch Drittfinanzierung (so etwa durch einen Kredit) zum Handeln gezwungen sein. Ist die Abwehrmaßnahme generell wirtschaftlich unzumutbar, so ist die Beeinträchtigung vom Nachbarn zu dulden. In diesem Falle hat er jedoch eine Art „Entschädigungsanspruch“ (vgl. § 906 Abs. 2 BGB) in Geld, wenn die Einwirkung eine ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt. Die Höhe richtet sich nach dem Wertverlust des Grundstücks durch die bestehende Beeinträchtigung. In diesem Zusammenhang wird auf die Fallbeispiele verwiesen.
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				Nach § 906 BGB kann der Grundstückseigentümer verschiedene Einwirkungen vom Nachbargrundstück verbieten, wenn sie wesentlicher Art sind und keine Duldungspflicht besteht. Die Duldungspflicht orientiert sich an der Ortsüblichkeit der Einwirkung bzw. an der allgemeinen Zumutbarkeit, die Störung abstellen zu können. Für eine zu duldende wesentliche Beeinträchtigung besteht ggf. ein geldmäßiger Ausgleichsanspruch (vgl. § 906 Abs. 2 letzter Satz BGB).

			

			
			Die Beweislast für das Vorliegen einer „Immission“ liegt beim Kläger. Der Beklagte hat natürlich im Gegenbeweis die Möglichkeit, festzustellen, dass es sich bei der Einwirkung lediglich um eine solche unwesentlicher Art handelt.

			Mit dem sogenannten Sachenrechtsänderungsgesetz (BGBl. 1994 I, 2489) trat mit Wirkung vom 1.10.1994 eine Änderung des § 906 BGB in Kraft, wonach die Zivilgerichte künftig die neueste Rechtsentwicklung beachten müssen.

			Was heißt das genau? Zunächst einmal erhielt die Nachbarrechtsbestimmung des § 906 Abs. 1 BGB folgenden Passus:
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				„Der Eigentümer eines Grundstückes kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen und ähnlichen von einem anderen Grundstück ausgehenden Einwirkungen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten oder bewerteten Einwirkungen nicht überschritten werden. Gleiches gilt für Werte in allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den Stand der Technik wiedergeben.“

			

			
			Was steckt dahinter? Nun ganz einfach. Bislang war es so, dass die Gerichte aufgrund der alten Fassung des § 906 BGB die Frage, ob eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt, nach dem „Empfinden eines normalen Durchschnittsmenschen“ beurteilten, wobei Natur und Zweckbestimmung des Grundstücks von Bedeutung waren. Die Beeinträchtigung musste also über das ortsübliche Maß hinausgehen. Bei der Durchsetzung nachbarrechtlicher Ansprüche kam es in der Vergangenheit verschiedentlich dazu, dass zwei an sich ähnlich gelagerte Fälle durch Verwaltungsgerichte oder Zivilgerichte unterschiedlich beurteilt wurden, weil das öffentliche Recht (insbesondere das Immissionsschutzrecht) schon immer an die durch die Verwaltungsvorschriften festgelegten Grenz- und Richtwerte gebunden war. Die Neuerung soll zu mehr Rechtssicherheit führen. Ob diese eintritt, muss im Einzelfall beobachtet werden. Die Gesellschaft für Lärmbekämpfung e.V. vertritt in der „Lärmfibel“ die Meinung, dass die Neuerung im Rahmen der Zivilgerichtsbarkeit u.U. zu einer Rechtsverweigerung führen kann. Dies wird damit begründet, dass es erwiesenermaßen auch wesentliche Beeinträchtigungen gibt, die unter den festen Richt- und Grenzwerten liegen. Bei dem starren Rückgriff auf vorhandene Dezibelwerte wird dieser Umstand ignoriert. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Az. ZR 89/919), der die Feststellungen eines Oberlandesgerichtes zu einer Lärmbelästigung gerügt hat, weil die Richter sich keinen persönlichen Eindruck vor Ort verschafften, sondern ihre Entscheidung nur auf Messwerte abstellten. Die Lästigkeit eines Geräusches, so die Bundesrichter, hänge nicht allein von Messwerten ab, sondern von einer Reihe anderer Umstände, für die es auf das eigene Empfinden des Richters ankomme.

			In den nachfolgenden Einzelausführungen sollen nachbarrechtliche Abwehransprüche dargestellt werden, die sich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch ergeben. Im Bereich der Abwehr von sogenannten Immissionen (Lärmbeeinträchtigung, Luftverunreinigung, Staubbelästigung von gewerblichen Anlagen) gibt es neben dem Zivilrechtsweg ggf. auch einen öffentlich-rechtlichen Abwehranspruch, der über das Bundes-Immissionsschutzgesetz bzw. die Immissionsschutzgesetze der Länder gewährleistet wird (vgl. hierzu Ausführungen unter → Immissionsschutzrecht).
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				Welchen Schutz gewährt das Umwelthaftungsgesetz? 

				Das Umwelthaftungsgesetz vom 10.12.1990 (BGBl. I S. 2634 ff.), das zum 1.1.1991 in Kraft getreten ist, möchte den Privatrechtsschutz gegenüber Anlagen verbessern. Es ist eine Anspruchsgrundlage zur Erhebung eines Schadensersatzes, wenn durch eine Anlage (in der gewerblichen Anlage, vgl. Anhang I zum Gesetz) eine schädliche Umwelteinwirkung entsteht. Ein solcher Umstand kann sich unmittelbar beim Anlagebetrieb oder auch bei einem sogenannten „Störfall“ ergeben. Ansprüche sind dann ausgeschlossen, wenn die Umwelteinwirkung als unwesentliche Beeinträchtigung im Sinne des § 906 BGB angesehen wird.

			

			
			Grillrauch und Kaminqualm

			
				Grillrauch

			

			Gerade in Sommermonaten geht Herr Paulmann gerne seiner Leidenschaft des Gartengrillens nach. Für seine Grillspezialitäten ist er in der Nachbarschaft bestens bekannt. Nicht erfreut von diesem Hobby ist Paulmanns unmittelbarer Nachbar, der ständig die Bratengerüche in der Nase hat. Er will gänzlich erzwingen, dass sein Nachbar das Grillen im Freien unterlässt.

			Bei der Beantwortung der Frage wird es auf den Umfang der Grilltätigkeit ankommen. Wird der Nachbar auf einem üblichen Hausgrill in den Sommermonaten gelegentlich grillen, so wird man eine wesentliche Beeinträchtigung im Sinne des Gesetzes nicht annehmen können. Auch kann der Nachbar von Paulmann nicht generell das Gartengrillen verbieten, es sei denn, es würden sonstige Vorschriften verletzt werden (z.B. durch eine erhöhte Brandgefahr).
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				Die Belästigung der Nachbarschaft durch Grillrauch im Garten ist überwiegend ziviles Nachbarrecht. Nur in Ausnahmefällen kann das öffentliche Recht (Immissionsschutzrecht) betroffen sein, dann nämlich wenn der beim Grillen im Freien entstehende Qualm in konzentrierter Form in die Wohn- und Schlafräume unbeteiligter Nachbarn eindringt und hierdurch eine erhebliche Belästigung entsteht (OLG Düsseldorf, Az 5 Ss 149/95).

			

			
			Anders ist dagegen die Situation im zivilen Nachbar-, Miet- oder Wohnungseigentumsrecht. Hier kann beispielsweise das Grillen mit einem Gartengrillgerät auf dem Balkon in einer Miet- oder Eigentumswohnung untersagt werden. Durch das Grillen auf dem offenen Holzkohlenfeuer erfolgt eine Rauch- und Geruchsbelästigung, die unter den genannten Umständen von den sonstigen Mitbewohnern nicht hingenommen werden muss (vgl. AG Wuppertal, Beschl. v. 25.10. 1976, Az. 47 Ur II 7/76).

			Das Amtsgericht Bonn (Az. 6 C 545/96) war beispielsweise der Ansicht, dass das Grillen auf Balkonen und Terrassen nur einmal monatlich zulässig ist. Im Übrigen sei die Absicht des Grillens dem unvermeidlich belästigten Mieter 48 Stunden vorher anzukündigen.

			Das OLG Oldenburg (Az. 13 U 53/02) untersagte einem Nachbarn generell Grillaktivitäten zwischen 22.00 und 7.00 Uhr und beschränkte das Grillen aufgrund beengter Nachbarschaftsverhältnisse auf viermal jährlich.

			Zum Grillen im Bereich des Gartens einer Wohnungseigentumsanlage hatte das Bayerische Oberste Landesgericht (Beschl. v. 18.3.1999, Az. 2 Z BR 6/99) nach Ortsbesichtigung entschieden, dass einem Grillfreund das Grillen mit einem Holzkohlengrill öfter als fünfmal im Jahr und in einem Bereich, der weniger als ca. 25 m von der Wohnung des Nachbarn entfernt ist, untersagt wird.
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				Bei Rauchbelästigungen in der Nachbarschaft wird es in erster Linie darauf ankommen, ob eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt, und bei Feuerungsanlagen, ob diese ggf. baurechtlich genehmigt sind und keine technischen Mängel aufweisen. 

			

			
			
				Gewerbliche Anlagen

			

			Bei Rauchbelästigungen durch gewerbliche Anlagen (z.B. durch eine Räucherkammer oder durch den Fabrikrauch einer Erzgrube) sollten die zuständigen Umweltbehörden eingeschaltet werden, die dann die notwendigen Feststellungen anhand von Luftmessungen vornehmen werden. Entsprechend einzuhaltende Richtwerte enthalten Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum Bundes-Immissonsschutzgesetz bzw. das jeweilige Landes-Immissionsschutzrecht (z.B. TA Luft, VO über Großfeuerungsanlagen usw.). Bei einer privatrechtlichen Klage wird der Nachweis einer Beeinträchtigung durch ein Sachverständigengutachten zu führen sein. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung können sich aber auch aus örtlichen Gegebenheiten ableiten lassen (z.B. durch die Feststellung, dass wegen der Rauchbelästigung zu bestimmten Zeiten keine Fenster geöffnet werden können oder aber dass innerhalb des Wohngebäudes Rußablagerungen vorhanden sind).

			
				Osterfeuer

			

			Kein Abwehranspruch besteht gegen Osterfeuer, welches nur einmal jährlich stattfindet (VG Braunschweig, Urt. v. 30.9.2008, Az. 2 A 50/08). Das Immissionsschutzrecht verlangt nicht, sämtliche Einwirkungen durch Lärm, Staub, Gerüche etc. zu vermeiden, sondern nur „erhebliche“ Nachteile und Belästigungen.
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				Zum Thema Rauch und Rußbelästigung vgl. OLG Nürnberg (Urt. v. 25.1.1990, Az. 8 U 341/86) und OLG Oldenburg (NJW-RR 1991, 653) zu den notwendigen Feststellungen bei der Prüfung eines Abwehranspruches bei einer Holzfeuerungsanlage.

			

			
			
				Offener Kamin

			

			Häufig kommt es jedoch auch zwischen zwei Nachbarn zu Auseinandersetzungen wegen auftretenden Rauchbelästigungen. Diese haben entweder ihre Ursache darin, dass ein Kamin zu tief errichtet wurde bzw. wegen Hangbebauung nicht die gewünschte Wirkung entfaltet oder aber, dass neben der Heizfeuerung auch Kachelöfen oder offene Kamine betrieben werden. Bei häuslichen Kaminanlagen und ähnlichen Einrichtungen sind die Bestimmungen der Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen (1. Bundes-immissionsschutzverordnung) anzuwenden.

			Die Nachbarn Meier und Müller wohnen in einer Reihenhaussiedlung direkt nebeneinander. Die zuständige Behörde hat Müller den Einbau eines Notkamins genehmigt mit der Auflage „Der Kamin darf nur bei Ausfall der Primär-energie als Notkamin verwendet werden“. Im Laufe der Zeit betreibt Müller nach Belieben den Notkamin, wodurch für Meier eine erhebliche Rauchbelästigung entsteht. Kann er die Unterlassung der Feuerung verlangen?
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				Tipp 

				Streitigkeiten wegen einer zu geringen Kaminhöhe können häufig durch die einvernehmliche (gemeinsame) Anschaffung eines Kaminaufsatzes verhindert werden.

			

			
			Ja. Der Bundesgerichtshof (MDR 1996, 1236) stellte in seiner Entscheidung eindeutig fest, dass eine Beschränkung der Befeuerung des Notkamins allein zum Schutz der Nachbarschaft vor erheblichen Belästigungen erfolgte. Ein Verstoß gegen die baurechtliche Auflage kann auch zivilrechtlich durchgesetzt werden. Der betroffene Grundstückseigentümer ist an die Einhaltung der Auflage auch dann gebunden, wenn sein Nachbar hierdurch nicht konkret gestört wird. Der beklagte Grundstücksnachbar kann sich nicht darauf berufen, dass andere Personen im Umkreis auch eine ähnliche Befeuerung durchführen.

			
				Hausfeuerungsanlage

			

			Mit der Frage der Rauchbelästigung durch eine Hausfeuerungsanlage (Holz, Kohle) hat sich auch der VGH Mannheim (NJW 1990, 1930 ff.) befasst. Geklagt hatte ein Nachbar, dessen Terrasse 2 m tiefer als die Mündungen der zwei im Abstand von 7–8 m entfernten Schornsteine lag. Mit der Klage verfolgte er gegen das Land den Erlass einer immissionsschutzrechtlichen Anordnung zur Erhöhung der Schornsteine um 1,50 m–2 m. Die Klage wurde im Berufungsverfahren abgewiesen, weil aufgrund der erfolgten Messungen keine wesentliche Beeinträchtigung gegeben war. Die Entscheidung ist auch deshalb interessant, weil der VGH Mannheim untersucht hat, unter welchen Voraussetzungen der Einzelne ein Tätigwerden der Behörde verlangen kann.

			Philipp Kibitz fühlt sich durch den Betrieb eines offenen Kamins durch seinen Nachbarn belästigt. Er verlangt von ihm eine Einschränkung der Benutzungszeiten. Als sein Nachbar seinen Wunsch ablehnt, kommt es zur Klage. Besteht die Möglichkeit der Einschränkung der Benutzungszeiten für einen offenen Kamin?

			Ja, so die Ansicht des OVG Koblenz (Az. 7 B 10342/91). Es bestätigte damit eine immissionsschutzrechtliche Anordnung der zuständigen Behörde, wonach der offene Kamin nur gelegentlich, d.h. ab und zu, bei besonderen Anlässen betrieben werden darf, wobei der Betrieb auf acht Tage im Monat für fünf Stunden beschränkt wurde. Die Richter begründeten ihre Auffassung mit dem Hinweis, dass sogenannte Kaminöfen wegen der unvollkommenen Verbrennung und der unzureichenden Primärenergienutzung Emmissionen verursachen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

			Das Bundesverwaltungsgericht (Beschl. v. 16.11.2010, Az. 7 B 41.10) hat jedoch zwischenzeitlich klargestellt, dass ein eingebauter Kaminofen, bei welchem sich die Ofentüren automatisch schließen,  kein offener Kamin im Sinne der ersten Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) ist. Dieser kann daher auch sooft beheizt werden, wie es von seinen technischen Bedingungen her möglich ist. Probleme entstehen jedoch hier durch das falsche Anheizen bzw. die Verwendung von falschen Brennstoffen. Nach der 1. BImSchV müssen bis 2013 alte Kaminöfen überprüft werden, ob sie den Emissionsanforderungen von heute noch genügen. Werden Grenzwerte überschritten, muss ggf. nachgerüstet (Filtereinbau) oder das Gerät ausgetauscht werden.

			Lärm

			Wie bereits bei der Einführung zum Themenkreis erläutert (vgl. unter → Störende Einwirkungen vom Nachbargrundstück), hat sich durch die Neufassung des § 906 BGB zum 1.10.1994 etwas geändert. Die Ergebnisse zivilrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Klagen fielen im Immissionsschutzbereich manchmal sehr unterschiedlich aus, da die Gerichte bei der Rechtsanwendung auf andere Rechtsgrundlagen zurückgriffen. Während es im Zivilprozess bei einer Immission vordergründig darum ging, die Örtlichkeit zu ermitteln und ggf. bei der jeweiligen Beeinträchtigung auf das Durchschnittsempfinden eines Einzelnen abzustellen, verfolgte der Verwaltungsprozess bei der Ermittlung streng die Prüfung, ob vorliegende Immissionsrichtwerte überschritten werden. Durch die erfolgte Änderung des § 906 BGB wird nunmehr im Gesetz festgeschrieben, dass eine unwesentliche Beeinträchtigung vorliegt, wenn die in Gesetzen und Rechtsvorschriften festgelegten Grenz- und Richtwerte nicht überschritten werden. Damit wird der Versuch unternommen, eine Art „Rechtsangleichung“ zwischen öffentlichem und privatem Recht durchzusetzen.

			[image: VZ-Wichtig]

				Im Privatrecht gilt also jetzt die „Regelvermutung“ einer unwesentlichen Beeinträchtigung, wenn eine Störung die vorgegebenen Richtwerte unterschreitet. 

			

			
			Im Bereich der Lärmbeeinträchtigung gibt es eine breite Spannweite unterschiedlicher Einwirkungen. In den nachfolgenden Ausführungen kann daher nur vereinzelt auf verschiedene Lärmschutzklagen eingegangen werden. Die Zahl der Klagen in diesem Spektrum ist steigend, was zum einen mit der erhöhten Empfindlichkeit der Bürger begründet werden kann, aber auch Ausfluss dessen ist, dass die Besiedlung immer dichter wird und die unterschiedlichen Lärmquellen weiter zunehmen.

			Im Privatrecht wird auch nach der Neuregelung des § 906 BGB eine Einzelfallprüfung erhalten bleiben, die auch die Berücksichtigung besonderer örtlicher Umstände erfasst. Zur Ermittlung des Erheblichkeitsgrades der Störung kann jedoch auf die im öffentlichen Recht entwickelten Richt- und Grenzwerte zurückgegriffen werden.

			Die Regelwerte im Immissionsschutzbereich sind sehr umfassend, sodass stellvertretend für alle übrigen Regelungen auf zwei wichtige Vorschriften (TA Lärm) eingegangen werden soll. Auf im Einzelfall zu berücksichtigende Sonderregelungen wird beim jeweiligen Thema hingewiesen.
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				Bei der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 11.8.1998 handelt es sich um eine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz. Sie enthält ebenso wie die VDI-Richtlinie Nr. 2058 (Richtlinie zur Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft) sogenannte Immissionsrichtwerte. Geräusche aller Art sind in Dezibel (Abkürzung dB/A) messbar. Nur zur Orientierung sei gesagt, dass Immissionswerte bis zu 20 dB (A) für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbar sind, ab ca. 90 dB (A) zu Schäden am menschlichen Gehör führen können. Die jeweiligen Regelwerke schreiben dann genau vor, wie die Messung zu erfolgen hat (z.B. 0,50 m vor dem vom Lärm am stärksten betroffenen geöffneten Fenster). Es werden auch Immissonsrichtwerte für Tag und Nacht (22.00–6.00 Uhr) unterschieden, ebenso für verschiedene Planbereiche (so etwa für Gewerbegebiet, Wohngebiet u.a.). Weiterhin wird zwischen Innenraum- und Außenmessungen differenziert.
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			Wer führt die Messung durch? Die Messung wird durch einen Sachverständigen durchgeführt, der vom Gericht bestimmt wird. Diese Messung kann auch durch die Gewerbeaufsichtsämter bzw. von den technischen Überwachungsvereinen (TÜV) vorgenommen werden. Natürlich hat jeder Kläger die Möglichkeit, im Vorfeld der Klageeinreichung zu Beweiszwecken einen eigenen Gutachter zur Feststellung der Lärmbeeinträchtigung auf seine Kosten zu beauftragen. Hierbei kann es auch vorkommen, dass das vorgelegte Gutachten vor Gericht anerkannt wird. Ist eine Messung gerichtlich angeordnet oder eine erfolgte Messung im Verfahren anerkannt worden, so hat der „Tatrichter“ die Aufgabe, sich im Anschluss daran ein eigenes Bild (aufgrund der örtlichen Gegebenheiten oder seiner eigenen Eindrücke) zu machen. Hieraus folgt, dass die festgestellten Grenzwerte nur eine Art „Orientierungshilfe“ für den Zivilrichter darstellen. Er kann also auch zum Schluss kommen, dass die erhobene Lärmbelästigung eine wesentliche Beeinträchtigung darstellt, wenn die vorgegebenen Immissionsrichtwerte unterschritten werden. Neben dem Zivilrecht enthalten öffentliche Bestimmungen (z.B. landesrechtliche Immissonsschutzgesetze) besondere Regelungen. 
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				Wichtig ist hierbei, dass verschiedene Bundesländer (so z.B. Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz) besondere Nachtruhen (regelmäßig 22.00–6.00 Uhr) und Mittagsruhen (13.00–15.00 Uhr) vorsehen, in welchen verschiedene Anlagen nicht bzw. nur betrieben werden dürfen, wenn Unbeteiligte nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört werden.

			

			
			Kinderlärm

			Dieter Zornig ist etwas zart besaitet. Am wohlsten fühlt er sich bei vollkommener Ruhe. Deshalb ist er äußerst verärgert durch den Lärm, der von einem angrenzenden Kinderspielplatz ausgeht. Er fordert seinen Vermieter auf, Abhilfe zu schaffen, und kündigt an, er werde bis dahin seine Miete mindern.

			
				Spielplätze

			

			Das Amtsgericht Köln (Az. 220 C 275/92) vertrat die Ansicht, dass die von einem Spielplatz in einer Wohnanlage ausgehenden Geräusche spielender Kinder und Jugendlicher hinzunehmen sind und keine Berechtigung zur Mietminderung eröffnen. Die Zivilgerichte sind bezüglich des Lärms von Kinderspielplätzen oder Kindergärten sehr liberal eingestellt. 
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				Die Rechtsprechung hat durchweg festgestellt, dass Kinderlärm in der Regel werktags von 8.00 bis 20.00 Uhr von Nachbarn hinzunehmen ist. 

			

			
			Dies gilt auch im Bereich allgemeiner oder reiner Wohngebiete. Bei Bolzplätzen kann die unterhaltende Gemeinde u.U. verpflichtet sein, Maßnahmen gegen eine missbräuchliche Nutzung (z.B. zur Nachtzeit für Motorradfreunde) zu ergreifen (vgl. OVG Bremen, NVwZ 1989, 272; BVerwG, NJW 1992, 1779).

			Sowohl gegen Babygeschrei zur Nachtzeit als auch gegen spielbedingten Kinderlärm auf der Straße infolge der Ausweisung als „verkehrsberuhigte Zone“ besteht kein Abwehranspruch (vgl. OLG Düsseldorf, NJW-RR 1996, 211).

			Das Verwaltungsgericht Koblenz hat mit Urt. v. 7.2.2006, Az. 6 K 860/05, entschieden, dass Kinder auf einem Wendehammer, der zur Straße gehört, spielen dürfen.

			Das OVG Koblenz hat mit Urt. v. 12.9.2007, Az. 7 A 10789/07.OVG, zwar die vorgenannte Ansicht grundsätzlich bestätigt, aber gleichzeitig klargestellt, dass die Kommune auch gegen Kinderspiele, die dauerhaft die geltenden Lärmgrenzwerte überschreiten (es ging hier um das Bolzen in einem Wendehammer), einschreiten muss.

			Ein im Garten eines Wohngrundstücks errichteter Kinderspielturm ist nach Ansicht des VG Neustadt (Urt. v. 17.04.2008, Az. 4 K 25/08) hinzunehmen. Die Klage eines Nachbarn auf bauaufsichtliches Einschreiten wies das Gericht ab. Erfolglos blieb auch ein Nachbar, der sich gegen eine außerschulische Nutzung eines Schulhofs als Kinderspielplatz zur Wehr setzen wollte (vgl. Bay.VGH, Urt. v. 11.12.2008, Az. 22 ZB 07.613).
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				Bei der Beurteilung von Lärm, der von Kinderspielplätzen oder Kindergärten ausgeht, findet weder die Freizeitlärmrichtlinie noch die Sportanlagenlärmschutzverordnung Anwendung. Es kommt daher eine Einzelfallbeurteilung nach § 22 BImSchG (nicht genehmigungsbedürftige Anlage) oder nach § 906 BGB in Betracht. 

			

			
			Bei Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle können im Einzelfall die Begrenzung der Spielzeit im Freien aber auch besondere Schallschutzmaßnahmen erforderlich sein. Dies wird aber eher der Ausnahmefall sein.  

			Es bleibt beim Grundsatz, dass der Lärm sowohl von Kinderspielplätzen als auch von Kindergärten grundsätzlich ortsüblich im Rahmen des allgemeinen Toleranzgebots hinzunehmen ist. Die Gerichte entschieden hier überwiegend kinderfreundlich. So hat das Verwaltungsgericht Lüneburg (Urteil vom 16.03.2005, Az. 2 U 27/04) klargestellt, dass Kinderspielplätze mit einer Seilbahn mittlerweile als herkömmlich anzusehen sind. Die von einem solchen Spielplatz ausgehenden Lärmimmissionen – auch die der Seilbahn beim Aufeinanderschlagen von Metallteilen an Start und Ziel – seien regelmäßig von den Anliegern als sozialadäquat hinzunehmen. Vgl. zur Thematik auch VG Gießen, UPR 2006, Seite 44.

			Nach Auffassung des Hess. VGH (Urt. v. 25.7.2011, Az. 9 A 125/11) können der Gemeinde als Betreiberin eines Kinderspielplatzes nur solche Auswirkungen zugerechnet werden, die durch die eigentliche Funktion als Spielplatz bedingt sind. Bestimmungswidrigen Nutzungen des Spielplatzes sind daher mit polizei- und ordnungsrechtlichen Mitteln zu begegnen. In Bezug auf eine bestimmungsgemäße Nutzung eines Kinderspielplatzes kann der Nachbar nicht die punktgenaue Einhaltung der festgesetzten Nutzungszeiten einfordern (VGH BW, Beschl. v. 6.3.2012, Az. 10 S 2428/11).

			
				Bolzplätze

			

			Bolzplätze sind neben einem reinen Wohngebiet grundsätzlich zulässig, wenn das „Rücksichtnahmegebot“ beachtet wird. Ist die bauplanungsrechtliche Abwägung unterblieben oder einseitig ausgefallen, kann der gestörte Nachbar gegen die Anlage öffentlich-rechtlich vorgehen. In der Literatur und Rechtsprechung hat sich jedoch eine Tendenz entwickelt, die darauf hinweist, dass Bolzplätze und Wohngebiete in der Regel nicht harmonisieren.

			Einzeln auftretende Missstände führen nicht generell zur Unzulässigkeit von Spiel- und Sportstätten. Die Gemeinde hat bei Ausweisung von Bolzplätzen in der Nähe von Wohngebieten die Standortverträglichkeit zu prüfen, gegebenenfalls auch aktive Lärmschutzvorkehrungen zu treffen. Zur Missbrauchsabwehr hat sie ausreichende Kontrollen durch eigenes Personal zu gewährleisten. Der schlichte Hinweis auf die Polizei ist nicht ausreichend. Wenn die Gemeinde jedoch ernsthaft versucht, Maßnahmen zu ergreifen, um die rechtswidrige Nutzung eines Bolzplatzes zu verhindern (z.B. durch abschließbare Tore), kann ihr bei dennoch auftretenden Missständen kein Vorwurf gemacht werden. Schließlich muss nur das Zumutbare geleistet werden.

			Ist jedoch die Gemeinde dauerhaft nicht in der Lage, widerrechtliche Nutzungen zu unterbinden, die zu einer erheblichen Störung der Nachbarschaft führen, kann das zur generellen Schließung des „Bolzplatzes“ führen (VG Berlin, Az. 10 A 239.05).

			Der Bundestag hat am 26.5.2011 eine Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes beschlossen, die klarstellt, dass Kinderlärm, der von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen hervorgerufen wird, im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung ist. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte also grundsätzlich nicht herangezogen werden. Solche quantitativen Werte sind für Kindereinrichtungen nicht angebracht; die ihnen zugrunde liegenden Lärmindizes in Form von Dezibel (dB) sind physikalische Größen der Akustik, sodass ein allein darauf beruhender Bewertungsmaßstab für die Beurteilung der von spielenden Kindern hervorgerufenen Geräuscheinwirkungen dem besonderen Toleranzgebot der Gesellschaft grundsätzlich nicht gerecht werden kann. Mithin ist für die Beurteilung entscheidend, ob sich Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätze und ähnliche Einrichtungen nach Art und Größe sowie Ausstattung in Wohngebiete und die vorhandene Bebauung einfügen. In einem solchen Regelfall liegen die von den Einrichtungen hervorgerufenen Geräuscheinwirkungen durch spielende Kinder im Rahmen des Üblichen und sind nicht geeignet, eine erhebliche Belästigung für die Nachbarschaft und damit eine schädliche Umwelteinwirkung herbeizuführen. 

			Ein vom Regelfall abweichender Sonderfall liegt im Hinblick auf die Belange des Schutzes vor Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätzen hervorgerufen werden, nur vor, wenn besondere Umstände gegeben sind, zum Beispiel die Einrichtungen in unmittelbarer Nachbarschaft zu sensiblen Nutzungen wie Krankenhäuser und Pflegeanstalten gelegen sind, oder sich die Einrichtungen nach Art und Größe sowie Ausstattung in Wohngebiete und die vorhandene Bebauung nicht einfügen.

			Unter die Privilegierung fallen

			
					alle Geräuscheinwirkungen durch kindliche Laute wie Sprechen und Singen, Lachen und Weinen, Rufen und Schreien und Kreischen, 

					Geräuscheinwirkungen durch körperliche Aktivitäten wie Spielen, Laufen, Springen und Tanzen gehören hierzu, selbst wenn vielfach die eigentliche Geräuschquelle in kindgerechten Spielzeugen, Spielbällen und Spielgeräten sowie Musikinstrumenten liegt,

					Geräuscheinwirkungen durch Sprechen und Rufen von Betreuerinnen und Betreuern, da diese Laute unmittelbar durch die Kinder und ihre Betreuung bedingt sind.

					Im Übrigen gilt jedoch das allgemeine Immissionsschutzrecht, sodass die technische Ausstattung der Einrichtungen und auch der Spielgeräte den Anforderungen entsprechen muss.

			

			Zu den privilegierten Einrichtungen gehören insbesondere Kindertageseinrichtungen, bestimmte Formen der Kindertagespflege, die nach ihrem Erscheinungsbild ähnlich wie Kindertageseinrichtungen betrieben werden (z. B. Kinderläden) und Kinderspielplätze. Nicht erfasst werden Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen und Streetballfelder für Jugendliche. Nicht erfasst werden: 

			Partylärm

			Hinsichtlich privater Partys im Haus oder Garten gilt Folgendes: Einen rechtlichen Anspruch auf eine lautstarke Party (z.B. einmal im Jahr oder einmal im Monat) gibt es nicht. Andererseits gibt es auch keinen generellen Unterlassungsanspruch gegen Gartenpartys (vgl. LG Frankfurt, Az. 2/21 O 424/88). Gegen eine gelegentliche Feier im Garten wird nichts einzuwenden sein, wenn diese bis 22.00 Uhr, in der Nacht zu einem Sonn- oder Feiertag bis 23.00 Uhr beendet ist. Danach kann zwar grundsätzlich die Veranstaltung fortgeführt werden. Unbeteiligte Dritte dürfen aber nicht durch Lärm, wie zum Beispiel Gelächter oder Musik, belästigt werden.

			Geräte- und Maschinenlärm
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				Durch die Geräte- und Maschinenlärmverordnung (32. BimSchVO) vom 29.8.2002 (BGBl. I S. 3478) wird die Benutzung zahlreicher Maschinen und Gerätschaften geregelt. So dürfen nach § 7 der Verordnung in reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung dienen, Kur- und Klinikgebieten und Gebieten für die Fremdenbeherbergung sowie auf dem Gelände von Krankenhäusern und Pflegeanstalten im Freien beispielsweise folgende Geräte und Maschinen werktags nur in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr betrieben werden: Motorkettensäge, Beton- oder Mörtelmischer, Baggerlader, Planiermaschine, Kehrmaschine, Mobilkran, Motorhacke, Rasenmäher, Elektromotor, Bauwinde, Förderband, Heckenschere, Fugenschneider, Hydraulikhammer (vgl. Anhang zur § 32. BImSchV).

				Darüber hinaus dürfen auch folgende Maschinen und Gerätschaften in den Zeitabschnitten 7.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 17.00 bis 20.00 Uhr nicht betrieben werden: Freischneider, Grastrimmer, Laubbläser, Laubsammler.

			

			
			Die zuständigen Behörden können im Einzelfall Ausnahmen zulassen.

			Die Länder können darüber hinaus weitergehende Einschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung erlassen. So hat z.B. Rheinland-Pfalz in seinem Immissionsschutzgesetz auch den Betrieb von motorbetriebenen Rasenmähern durch Privatpersonen in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr untersagt. 

			Lärm von Fahrzeugmotoren

			Auch der Lärm von Kraftfahrzeugen kann sehr störend sein. Daher enthalten einige Gesetze Sonderregelungen.
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				So ist es z.B. nach § 30 StVO verboten, unnötig Fahrzeugmotoren laufen zu lassen. Einige Lärmschutzverordnungen der Länder (so z.B. Bayern, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz) enthalten ähnliche oder ergänzende Bestimmungen. Verboten ist auch das nächtliche Laufenlassen von LKW-Dieselmotoren zum Auffüllen des Bremsdruckbehälters. Ebenso das Verlassen eines LKW durch den Fahrer, während der Motor läuft. Auch das Laufenlassen des Motors von Fahrzeugen im Stand, um bei winterlichen Temperaturen die Scheiben abzukratzen, ist unzulässig.

			

			
			
				Parkplatzlärm

			

			Die Anwohner einer unbebauten Fläche ärgern sich darüber, dass diese als nächtlicher Parkplatz für LKW genutzt wird. Besonders störend ist hierbei das frühmorgendliche Starten, aber auch der laufende Betrieb von Kühlaggregaten einiger Fahrzeuge. Sie verlangen von der zuständigen Behörde entsprechende Maßnahmen. Mit Erfolg?

			Das OVG Münster (JuS 2001, 91) vertrat in einem ähnlich gelagerten Fall die Ansicht, dass die zuständigen Behörden berechtigt sind, zum Schutz der Nachbarschaft vor erheblichen Lärmbelästigungen, die durch parkende LKW ausgelöst werden, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Miteigentümer eines Grundstücks können als Zustandsstörer in Anspruch genommen werden, wenn das Grundstück aufgrund seiner Lage, seiner Größe, seiner Ausstattung und seiner Zugänglichkeit faktisch jederzeit als Abstell- und Parkplatz für LKW zur Verfügung steht, wobei es während der Nachtzeit typischerweise zu Verstößen gegen immissionsschutzrechtliche Vorschriften kommt. Im vorliegenden Fall wurden die Eigentümer aufgefordert, durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch Absperren der Ein- und Ausfahrten, Tore, Schranken oder dergleichen sicherzustellen, dass ein Befahren zur Nachtzeit (22.00–6.00 Uhr) nicht möglich ist.

			
				Standheizung

			

			In einem reinen Wohngebiet ist der Betrieb einer handelsüblichen Standheizung nicht ohne Weiteres zulässig. Vielmehr kann sich im Einzelfall ein räumlich begrenzter Abwehranspruch des Betroffenen (hier: Wohnungseigentümer mit Schlafzimmer zur Straße) ergeben, wenn das Interesse an einem warmen Auto und eisfreien Scheiben demjenigen an einer ungestörten Nachtruhe weichen muss; das kann bereits dann der Fall sein, wenn in ausreichendem Abstand zur beeinträchtigten Wohnung öffentlicher Parkraum zur Verfügung steht (AG München, Urt. v. 7.1.2005 Az. 123 C 3000/03).

			Sonstige Fragen zur Lärmbeeinträchtigung

			
				Musizieren

			

			Was gilt für das Musizieren in Wohnungen? In jedem Fall sind die Ruhezeiten (Mittags- und Nachtruhe) einzuhalten. In der Regel beginnt die Nachtruhe um 19.00 Uhr, spätestens um 20.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr bzw. um 7.00 Uhr. Berufsmusikern wird z.B. auch in Mietwohnungen ein tägliches Musizieren von 1,5 bis 2,5 Stunden zugebilligt.

			
				Überlaute Autoradios

			

			Auch das überlaute Abspielen von Autoradios (z.B. bei offenen Fenstern und Fahrzeugtüren) ist rechtswidrig.

			
				Schallmessung

			

			Besteht ein Anspruch auf Durchführung einer Schallmessung in der Nachbarwohnung? Nein. Das OLG Nürnberg (NJW-RR 1990, 908) hat einen solchen Anspruch versagt, da es hierfür keine Rechtsgrundlage gibt. Im vorliegenden Fall wollte ein Mieter diese Messung im Rahmen eines Mietminderungsprozesses durchführen.

			
				Schmerzensgeld

			

			Besteht bei permanenter Lärmbelästigung ein Schmerzensgeldanspruch? Unter Umständen ja. So urteilte zumindest das Amtsgericht Dortmund (NJW-RR 1994, 910). Durch das überlaute Hören eines Musiksenders über einen längeren Zeitraum hatte der Gesundheitszustand eines Mitmieters erheblich gelitten. Das Gericht billigte einen Schmerzensgeldanspruch in Höhe von damals 1.000,– DM zu.

			
				Ingewahrsamnahme

			

			Die Polizei wird in der Nacht verständigt, da eine Person in einem Mehrfamilienhaus randaliert und Musikgeräte in erheblicher Lautstärke benutzt. Vor Ort versucht eine Polizeistreife den angetrunkenen Bewohner zu beruhigen. Nach einer Weile wird die Polizei abermals verständigt, da der Betroffene in seiner Wohnung die Nachbarschaft durch Tritte gegen die Wände und lautes Schreien weiterhin stört. Nachdem die Polizei feststellt, dass der Betroffene uneinsichtig ist, wird er in Gewahrsam genommen. Zu Recht?

			Das Verwaltungsgericht Schleswig (NJW 2000, 970) hat ein derartiges polizeiliches Vorgehen für recht- und verhältnismäßig angesehen. Verhaltensweisen, die zwar an sich nicht strafbar sind, die Allgemeinheit aber ganz erheblich beeinträchtigen, können eine polizeiliche Ingewahrsamnahme rechtfertigen. Hierzu gehören insbesondere Störungen der Nachtruhe.

			Sportlärm

			Zunehmende Bedeutung gewinnt der Freizeitlärm, nicht zuletzt wegen des gestiegenen Freizeitbedarfs. So manche Sportstätte oder Freizeitanlage wird zum Ruhestörer im Wohngebiet, weil bei Planung und Organisation der Anlage notwendige Anwohnerschutzmaßnahmen vor Lärm keine Beachtung finden.

			
				Tennisplätze

			

			Der von einem Tennisplatz ausgehende Lärm kann zur völligen Untersagung des Spielbetriebes führen (BGH, NJW 1983, 751). Als lästig werden hierbei die über Stunden andauernden eintönigen Geräuschimpulse empfunden, die beim Schlagen und Aufspringen der Tennisbälle erzeugt werden. Die Belästigung von Tennisplätzen in Wohngebieten wurde daher überwiegend als wesentliche und gleichzeitig ortsunübliche Beeinträchtigung gewertet. Die Gerichte verfügen auch zum Teil Nutzungsverbote (so etwa an Sonn- und Feiertagen und werktags zwischen 20.00 und 7.00 Uhr). Von der Rechtsprechung werden Tennisplätze in allgemeinen und reinen Wohngebieten als unzulässig angesehen.

			
				Freibäder

			

			Die Immissionsschutzbehörde darf ein Einschreiten gegen den Betreiber eines Freibades ablehnen, wenn die in Betracht kommenden Abwehrmaßnahmen im Verhältnis zu Art, Ausmaß und Dauer der Lärmeinwirkungen unverhältnismäßig wären (hier entschieden für gelegentliche Überschreitungen des Richtwerts für ein allgemeines Wohngebiet während der sonn- und feiertäglichen Ruhezeit von 13 bis 15 Uhr), vgl. VGH München, Urt. v. 24.8.2007, Az. 22 B 05.2870.

			
				Fußballspiele

			

			Ähnlich wie den Tennisplatzbenutzern erging es den Fußballern. Bei wesentlicher Beeinträchtigung der Nachbarschaft verhängten die Gerichte ein beschränktes Spielverbot, sodass an Sonn- und Feiertagen als auch werktags von 20.00 bis 7.00 Uhr kein Fußballspiel stattfinden durfte. Die Lärmbelästigungen von Schulsportanlagen im Rahmen des üblichen Sportunterrichts müssen die Anwohner nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts regelmäßig hinnehmen (NJW 1984, 2053). Das Bundesverwaltungsgericht (NJW 1989, 1291) hatte bzgl. der Sportanlagenbenutzung festgestellt, dass gemessene Spitzenbelastungen von 72 bis 76 db(A) bei Fußballspielen an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen nach 19.00 Uhr als erhebliche Lärmbelästigung einzustufen sind.

			
				Inline-Skater

			

			Inline-Skater-Anlagen liegen im Trend. Erfreulich ist daher auch die Initiative einiger Kommunen, derartige Anlagen für die „Skater-Freunde“ zu errichten. Bei der Standortwahl sollten jedoch die zuständigen Gemeinden oder Städte nach Möglichkeit Wohnbereiche meiden. Die Anwohner solcher stark benutzter Einrichtungen könnten nämlich nicht nur zum Wahnsinn getrieben werden, sondern auch Beseitigungsansprüche geltend machen. Das OVG Koblenz (NVwZ 2000,1190) hatte den Betrieb einer Skateranlage untersagt, die etwa 30 bis 40 m von einem Wohnhaus entfernt genutzt wurde. Trotz eingeschränkter Benutzungsregelung hatte ein Sachverständigengutachten ergeben, dass die Geräuschbelästigungen die Grenze der Zumutbarkeit erheblich überschritten haben. Die Wahrung nachbarlicher Interessen müsse durch eine geeignete Platzierung derartiger Anlagen außerhalb von unmittelbaren Wohnbereichen Rechnung getragen werden.
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				Bzgl. der Nutzung öffentlicher Sportanlagen erging im Jahre 1991 die „Sportanlagenlärmschutzverordnug“ (vom 18.7.1991, BGBl. I S. 1589), die zum Schutz der Nachbarschaft die Einhaltung bestimmter Immissionsschutzrichtwerte vorschreibt.

			

			
			Zur Frage der Zulässigkeit der an einen Sportplatz heranrückenden Wohnbebauung vgl. BVerwG, NVwZ 2000, 1050.

			
				Freizeitanlagen

			

			Zur Beurteilung des sonstigen in Freizeitanlagen verursachten Lärms hat der Länderausschuss für Immissionsschutz ergänzende Hinweise erlassen (vgl. Abdruck NVwZ 1997, 469) und gleichzeitig den einzelnen Ländern die Übernahme der Richtwerte empfohlen (vgl. hierzu beispielsweise das Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, MinBl. 1997, 213). Sie finden Anwendung auch auf Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, von Personen zur Gestaltung ihrer Freizeit genutzt zu werden. So z.B. auf Grundstücken, auf denen in Festzelten Disko- oder Livemusikdarbietungen stattfinden, aber auch auf Rummelplätzen, Freizeitparks, Abenteuer-Spielplätzen, nicht aber auf Sportanlagen, Kinderspielplätzen oder in Gaststätten. 
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				Bei der Prüfung der Erheblichkeit von Lärmbelästigungen ist nicht nur die Lautstärke von Bedeutung, sondern auch die Nutzung des Gebiets, die Art der Geräusche sowie der Zeitpunkt und die Dauer der Einwirkungen. 

			

			
			Es gelten auch hier die allgemeinen technischen Regelwerke (z.B. TA Lärm). Für seltene Störereignisse sind im Einzelfall Überschreitungen der allgemeinen Grenzwerte zulässig; dies gilt insbesondere für besondere Brauchtumsveranstaltungen wie Jubiläumsfeste dörflicher Vereine, Volksfeste oder traditionelle Jahrmärkte.

			Baulärm/Arbeitslärm

			Elfriede Stolz betreibt in der Innenstadt ein Geschäft mit Musikinstrumenten. Die Ruhe ist dahin, als gegenüber ihrem Laden ein Kaufhaus seine Pforten öffnen möchte und hierzu der Abriss des Gebäudes erforderlich wird. Die Abrissmaßnahmen dauern einen Monat und werden unter Einsatz von Presslufthämmern und Baggern durchgeführt. Durch den Abriss erleidet Elfriede Stolz Absatzeinbußen. Sie will vom Kaufhaus Schadensersatz. Kann Frau Stolz hoffen?

			Nein. Der Bundesgerichtshof (V ZR 121/60) hat in einer Grundsatzentscheidung festgestellt, dass der in einer Großstadt infolge des Einsatzes von Presslufthämmern und Räumbaggern verursachte Lärm innerhalb eines beschränkten Zeitraumes als „ortsüblich“ im Sinne des § 906 BGB anzusehen ist. Dies gilt jedoch nur so weit, als die Abbrucharbeiten unter Beachtung wirtschaftlich zumutbarer, den Interessen der Nachbarn dienender Einschränkungen und Lärmbekämpfungsmaßnahmen ausgeführt werden. Aus dieser Entscheidung lassen sich gleichzeitig die Grundsätze bzgl. der Zumutbarkeit von Arbeitslärm ableiten:

			
					Für die Beurteilung, ob Baulärm eine wesentliche Beeinträchtigung im Sinne des § 906 BGB darstellt, sind die Grenzwerte nach der TA Lärm, der VDI 2058 und gegebenenfalls auch der Baumaschinenlärm-Verordnung vom 10.11.1986 heranzuziehen.

					Baulärm ist im Prinzip als „ortsüblich“ anzusehen, wenn erforderliche Schallschutzmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik ergriffen werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Arbeiten während der üblichen Arbeitszeit auszuführen sind.

					Bei Bauarbeiten im Wohnhaus bzw. Bauarbeiten nicht gewerblicher Art sind auch die landesrechtlichen Ruhezeiten (zwischen 13.00 bis 15.00 Uhr und von 19.00 bis 6.00 Uhr) einzuhalten.
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				VGH Mannheim, NVwZ-RR 1990, 227 (Ausgleichsanspruch für Baulärm bei Straßenbau); LG Konstanz, NJW-RR 1991, 916 (Störung eines Hotelbetriebes durch genehmigte Bauarbeiten); BGH, NJW-RR 1988, 1291 (Zumutbarkeitsgrenze bei Ertragsverlust durch Bauarbeiten auf Nachbargrundstück).

			

			
			Fluglärm

			Flugzeuge gehören bekanntlich zu den lautesten Verkehrsmitteln. Fluglärm unterscheidet sich von anderen Lärmarten insbesondere dadurch, dass er aus allen Richtungen mit sehr hohen Spitzenpegeln auftreten kann.
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				Lärmschutzbereiche in der Umgebung von Flugplätzen werden nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung der Bekanntmachung von 31.10.2007 (BGBl. I S. 2550) für Plätze festgesetzt, die dem Fluglinienverkehr angeschlossen sind, und an militärischen Flugplätzen, die für den Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwerken bestimmt sind. Das Fluglärmgesetz begründet u.a. Ersatzansprüche von Grundstückseigentümern gegen den Flugplatzhalter.

			

			
			Anlieger von Flugplätzen haben im Regelfalle nur die Möglichkeit, durch passive Schallschutzmaßnahmen den Wohninnenbereich vor eindringendem Lärm zu schützen. Für Neubauten in Fluglärmbereichen werden in einer Verordnung Anforderungen an den Schallschutz gestellt. Sanierungsmaßnahmen beschränken sich häufig auf den Einbau von Schallschutzfenstern. Mit Hilfe der VDI-Richtlinie 2719 (Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen) kann die erforderliche Schallschutzklasse ermittelt werden. Zuschüsse werden in der Schutzzone 1 nach dem Fluglärmgesetz vom Flughafenbetreiber auf Antrag gezahlt, freiwillige Leistungen teilweise auch in der Schutzzone 2.
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				Tipp 

				Weitere Hinweise erhalten Sie auf Anfrage von der Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V., An der Schmeilt 15, 40885 Ratingen, oder unter www.fluglaerm.de

			

			
			Wer in Kenntnis des Betriebes eines Militärflughafens in dessen unmittelbarer Nähe auf seinem Grundstück ein Mehrfamilienhaus errichtet, kann später bei Lärmverhältnissen, die dann die enteignend wirkende Grenze überschreiten, keine Entschädigung verlangen (OLG Koblenz, Urt. v. 26.10.2005, Az. 1 U 98/01).

			Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer Grundsatzentscheidung vom 4.4.2012, Az. 4 C 8/09, u.a. Feststellungen zum „Nachtfluglärm“ getroffen. Es hat dargelegt, dass ein Lärmschutzkonzept, das eine weitgehende Lärmpause in der Nachtkernzeit vorsieht, es rechtfertigen kann, dass die Lärmschutzbelange der Anwohner in den Randstunden der Nacht weitgehend hinter den Verkehrsinteressen zurücktreten. Es ist aber in diesen Fällen nicht gerechtfertigt, „die Nacht zum Tage“ zu machen.

			Straßen- und Verkehrslärm

			Es stellt sich die Frage, ob einem Anwohner ein Abwehranspruch im Zusammenhang mit der beim Bau einer öffentlichen Straße verursachten Lärmbelästigung zusteht. Entsprechend den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist beim Straßenbau sicherzustellen, dass keine Verkehrsgeräusche erzeugt werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Diese Aussage kann jedoch nicht als Anspruchsgrundlage, sondern allenfalls als Absichtserklärung angesehen werden. Entstehen Geräusche, so ist zunächst festzustellen, ob eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt. Zur Ermittlung wird man Messungen entsprechend den Immissionsrichtwerten der TA Lärm vornehmen müssen. Abwehransprüche sind jedoch regelmäßig ausgeschlossen, da der Anlieger den Lärm infolge der öffentlich-rechtlichen Widmung der Straße hinnehmen muss (vgl. BGH, NJW 1980, 582). Der Anlieger hat jedoch einen Anspruch auf Entschädigung, wenn die Lärmbelästigung die „enteignungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle“ – im Bereich allgemeiner Wohngebiete tagsüber 70–75 dB (A) – überschreitet. Die Entschädigung ist ein Geldausgleich für notwendige Schallschutzmaßnahmen am beeinträchtigten Grundstück. Kann der Lärm auch durch die Schallschutzmaßnahmen nicht merklich verringert werden, hat der Anwohner darüber hinaus einen Entschädigungsanspruch für die Wertminderung seines Grundstücks.

			[image: VZ-Tipp]

				Tipp 

				Informationen zum Thema Lärm erhalten Sie auch beim Umweltbundesamt unter www.umweltbundesamt.de oder beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter www.bmu.de.

			

			
			Grenzwerte zur Beurteilung der Zumutbarkeit bei Straßenlärm enthält die Verkehrslärmschutzverordnung vom 12.6.1990 (BGBl. I S. 1036).
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				Straßen- und Verkehrslärm: Grundsätze 

				
						Straßen- und Verkehrslärm sind hinzunehmen, da die öffentlichen Straßen durch die Widmung eine öffentlich-rechtliche Zweckbestimmung erfahren.

						Bei erheblicher Belästigung durch Verkehrslärm, welcher durch eine Lärmmessung und die Überschreitung entsprechender Grenzwerte festgestellt wird, besteht ein Entschädigungsanspruch für notwendige Schallschutzmaßnahmen.

						Kann durch die Schallschutzmaßnahmen die Beeinträchtigung durch Verkehrslärm nicht auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden, besteht ein Entschädigungsanspruch wegen „enteignungsähnlichem“ Eingriff. Ein solcher Anspruch ist nur denkbar, wenn dem Straßenanlieger nicht nur eine erhebliche, sondern eine schwere und unerträgliche Lärmbelästigung durch Verkehrslärm entsteht.

				

			

			
			Schienenlärm

			Ähnliche Grundsätze wie beim Verkehrslärm bestehen auch beim Lärm durch Schienenfahrzeuge. Das OVG Bremen (NVwZ-RR 1993, 469) hatte in einem Fall zu entscheiden, ob einem in der Nähe einer Eisenbahnlinie wohnenden Hauseigentümer Abwehransprüche gegen die Beeinträchtigung durch Schienenfahrzeuge (hier: Lärmbelästigung und Erschütterungen) zustehen. Das Gericht hatte hierbei ähnlich der Regelung bei Verkehrslärm einen Entschädigungsanspruch für Schallschutzmaßnahmen angenommen, wenn der Anwohner durch Schienenverkehrslärmimmissionen schwer in seinem Eigentum betroffen werde.

			Mit der Frage der Duldung von Warnsignalen der Bahn hatte sich das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein (MDR 1998, 738) zu befassen. Der Kläger, dessen Grundstück an der Eisenbahnlinie liegt, wandte sich gegen Immissionen, die durch Pfeifen und Fahrgeräusche von Lokomotiven auf der Bahnstrecke entstanden. Seine Klage auf Unterlassung des Lärms wurde abgewiesen. 
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				Für die Frage, ob eine nachbarrechtliche Geräuschimmission die Grundstücksbenutzung nur unwesentlich beeinträchtigt, kommt es nicht auf die Person des klagenden, mehr oder weniger empfindlichen Nachbarn an, sondern auf das Empfinden eines normalen Durchschnittsmenschen. 

			

			
			Unabhängig von objetivierbaren Messergebnissen sind die Pfeifgeräusche bei normaler Empfindlichkeit nicht aufdringend deutlich, sie wirken nach Auffassung des Gerichts nicht einmal lästig. Unter Berücksichtigung aller Umstände liegt daher eine wesentliche Störung, auch hinsichtlich der ersten Warnsignale um fünf Minuten vor Beendigung der Nachtruhe (6.00 Uhr) noch nicht vor. Bei der festgestellten Zugfrequenz habe der Kläger die von den Zügen ausgehenden Lärmsignale zu dulden.

			Störungen durch Windenergieanlagen 

			Bei der Errichtung von Windenergieanlagen können betroffene Bürger einerseits die Verletzung ihrer Nachbarrechte (§§ 906, 1004 BGB) rügen. Dies sind in der Regel nicht hinnehmbare Immissionen durch Lärm, Schattenschlag, Lichtreflexionen (Discoeffekt),  Eiswurf oder bedrängende Wirkungen. Daneben können auch Nachbarrechte im Planungs- oder Baugenehmigungsverfahren geltend gemacht werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Verfahren (Urt. v. 29.8.2007, Az. 4 C 2.07) eine Baugenehmigung zum Betrieb einer Windenergieanlage wegen Lärmbelästigungen der Nachbarschaft aufgehoben. 

			Gaststättenlärm

			Anwohner von Gaststättenbetrieben beklagen sich häufig über Lärmstörungen, die entweder von Gaststätten selbst, von Kegelbahnen, von Diskotheken, im Sommer betriebenen Biergärten oder auch vom Kundenbetrieb (An- und Abfahrverkehr) ausgehen. Für den Betrieb einer Gaststätte (unter diesen Begriff fallen auch Tanzlokale oder Diskothekenbetriebe) ist eine Baugenehmigung erforderlich. Möchte also ein Nachbar verhindern, dass ein Gaststättenbetrieb in seiner unmittelbaren Nähe entsteht, so kann er gegen die beantragte Baugenehmigung vorgehen und Widerspruch bei der zuständigen Baubehörde einlegen. Sein Widerspruch ist erfolgreich, wenn das Vorhaben rechtswidrig ist, also gegen geltendes Baurecht verstößt, und er hierdurch in seinen Rechten verletzt wird.

			Ist die erteilte Baugenehmigung nicht mehr anfechtbar oder aber rechtmäßig erteilt, so werden im Rahmen der Gaststättenerlaubnis Betriebszeiten festgesetzt, die sich zunächst einmal an den allgemeinen Gaststättensperrzeiten orientieren, welche zum Schutz der Nachtruhe der Anwohner gesetzlich geregelt sind.

			
				Gaststättensperrzeit

			

			Was bedeutet Gaststättensperrzeit? Nach Eintritt der Gaststättensperrzeit dürfen Leistungen des Gaststättenbetriebs den Gästen nicht mehr dargeboten werden. Der Wirt hat also dafür zu sorgen, dass nach Eintritt der Sperrzeit die Gäste alsbald die „Gaststättenräumlichkeiten“ verlassen. Die Gaststättensperrzeit ist überwiegend durch Landesrecht auf eine sogenannte „Putzstunde“ (zwischen 5.00 und 6.00 Uhr) reduziert worden. Damit wurde den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, je nach örtlichen Gegebenheiten die Gaststättensperrzeit im Einzelfall festzulegen.
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				Treten enorme Lärmbelästigungen durch den Gaststättenbetrieb auf, so können die Gaststättensperrzeiten verlängert werden. Eine solche Verlängerung kann der lärmgestörte Nachbar bei der zuständigen Gaststättenbehörde beantragen. Gleichzeitig hat er die Möglichkeit, bei der zuständigen Erlaubnisbehörde zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen besondere Auflagen nach § 5 Gaststättengesetz zu fordern. 

			

			
			So z.B. die Einhaltung bestimmter Immissionsschutzwerte oder aber die Auflage, die Fenster der Gaststätte ab 22.00 Uhr abends geschlossen zu halten bzw. Musikdarbietungen ab 23.00 Uhr zu verbieten.

			Zur Verpflichtung der Behörde, eine bislang von ihr ignorierte Lärmschutzauflage im Gaststättenrecht tatsächlich Geltung zu verschaffen, vgl. VG Köln, NVwZ-RR 2010, 512.

			Bei Bewirtung auf Außenterrassen im Sommer (sogenannte Biergärten) werden häufig zum Schutz der Nachbarschaft ausgedehnte Sperrzeiten festgelegt. Die Sperrzeit beginnt dort regelmäßig um 22.00 Uhr bzw. spätestens um 23.00 Uhr.

			Das genaue Maß der Lärmimmissionen, die von einer Gaststätte in die Nachbarschaft hineingetragen werden, muss im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit einer erlassenen Sperrzeitverlängerung dann nicht festgestellt werden, wenn auf andere Weise, insbesondere durch Polizeiberichte, Zeitungsmeldungen und Eingaben der Anwohnerschaft massive Lärmbeeinträchtigungen der Nachbarn substantiiert dokumentiert werden (VG Gießen, Beschl. v. 7.12.2005, Az. 8 G 3949/05). 

			
				An- und Abfahrverkehr

			

			Ist der An- und Abfahrverkehr zu der Gaststätte dem Gaststättenbetrieb zuzurechnen? Ja. Das gilt zumindest für den Lärm, der unmittelbar auf den Gaststättenbetrieb zurückzuführen ist, also die Unterhaltung der Gäste auf dem Parkplatz der Gaststätte, einschließlich des An- und Abfahrverkehrs der Kundschaft. Der Gastwirt muss also u.U. Maßnahmen gegen derart eintretende Lärmbelästigungen ergreifen. Er ist auch für Störungen verantwortlich, die mit dem Betrieb der Gaststätte verbunden sind. Das gilt auch für den Lärm, der von vor der Gaststätte stehenden Gästen ausgeht. Die Sperrzeitverlängerung ist als Lärmschutzmittel geeignet (VG Wiesbaden, NVwZ-RR 2011, 444).
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				Tipp 

				Bei wiederholter Lärmbelästigung zur Nachtzeit sollte man sich nicht scheuen, die Polizei zu verständigen. Das Erscheinen des Streifenwagens sorgt in aller Regel für alsbaldige Ruhe.

			

			
			Was spielt bei der Einschlagung des Zivilrechtsweges eine Rolle? Die vorgenannten Punkte betreffen öffentlich-rechtliche Maßnahmen, die der durch Gaststättenlärm gestörte Nachbar ergreifen kann. Bei einer zivilrechtlichen Klage nach dem BGB werden (regelmäßig durch eine gutachtliche Messung) die Immissionswerte ermittelt, die bei der Beurteilung der Frage, ob durch den Gaststättenbetrieb eine wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung ausgeht, eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund der Rechtsprechung wurden zur Ermittlung des Gaststättenlärms die Immissionsrichtwerte der TA Lärm herangezogen. Auch in einem Wohngebiet wird jedoch in der Regel üblicher Gaststättenlärm bis 22.00 Uhr als ortsüblich anzusehen sein.
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				Gaststättenlärm: Grundsätze

				
						Bei der nicht erwünschten Eröffnung einer Gaststätte kann zumindest der betroffene Nachbar Rechtsschutz gegen die benötigte Baugenehmigung des Gastwirts in Anspruch nehmen.

						Wurde die Baugenehmigung rechtmäßig erteilt, so bestehen für den lärmgestörten Anwohner die Möglichkeiten, eine eingeschränkte Festsetzung der Betriebszeiten oder aber besondere Gaststättenauflagen zum Schutz der Nachbarschaft bei der zuständigen Behörde zu fordern.

						Im Rahmen der Verfolgung des Zivilrechtsweges gegen Lärmbelästigungen von Gaststätten wird regelmäßig eine Lärmmessung durchgeführt zur Beurteilung der Frage, ob der entstehende Lärm zumutbar ist. Ist diese erfolgreich, wird der Gaststättenbesitzer Maßnahmen ergreifen müssen, um die ermittelte Beeinträchtigung künftig einzuschränken.

				

			

			
			[image: VZ-Urteil]

				VGH Mannheim, NVwZ 1987, 338; BVerwG, Gewerbearchiv 1965, 250; LG Aachen, NJW-RR 1986, 818; OLG Düsseldorf, NJW 1990, 3159; OVG Bremen, NVwZ-RR 1994, 80. Immissionsabwehranspruch gegen Lärmbelästigungen durch gemeindliche Mehrzweckhalle (VGH München, Beschl. v. 18.1.2008, Az. 22 ZB 07.15).

			

			
			Volksfestlärm

			Bei Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen (Open-Air-Veranstaltungen) entstehen meist besondere Beeinträchtigungen, weil derartige Feste unter freiem Himmel stattfinden.

			In einem durch Wohnbebauung geprägten Gebiet werden in einem Festzelt auf einem größeren öffentlichen Parkplatz (Dorfplatz) in den Sommermonaten an verschiedenen Wochenenden volksfestähnliche Veranstaltungen durchgeführt. Der Eigentümer eines Wohnhauses, in dessen Nähe (ca. 15 m) entfernt das Festzelt errichtet wird, verlangt vom Veranstalter die Unterlassung der hierdurch (vor allem bei Musikdarbietungen) entstehenden Geräuschbelästigungen. Mit Erfolg?

			Ja. Der Bundesgerichtshof (NJW 1990, 2465) hat in einem ähnlich gelagerten Fall die Untersagung von Veranstaltungen verfügt, sofern nach 22.00 Uhr ein Beurteilungspegel von 55 dB (A) überschritten wird. Dieses bedeutete im Prinzip die Untersagung von Musikveranstaltungen im üblichen Umfang. Die Entscheidung zeigt, dass die Gerichte mehr und mehr dem Ruhebedürfnis des Einzelnen Rechnung tragen und auch vor der Untersagung ortsüblicher Dorffeste nicht Halt machen, sofern die gesetzlichen Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit (22.00 Uhr) weit überschritten werden.
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				Geräuschbelästigung bei Open-Air-Konzert (OVG Lüneburg, NJW 1995, 900; HessVGH, Urteil vom 25.2.2005, Az. 2 UE 2890/04).

			

			
			Mit 1.000 Watt beschallte ein Gastwirt anlässlich eines Rockkonzerts nicht nur die Gäste seines Biergartens, sondern auch ein nur 40 m vom Lautsprecher stehendes Einfamilienhaus. Dessen Besitzer war jedoch nicht gerade in Bierlaune. Nachdem mehrere Anläufe gescheitert waren, den Rockveranstaltern sanfte Balladen zu entlocken, ergriff der genervte Nachbar zur Selbsthilfe und durchtrennte das Verstärkungskabel mit der Axt. Wegen des abrupten Ausfalls der Musikanlage verlangte der Veranstalter Schadensersatz für die frühzeitig beendete Darbietung. Mit Erfolg?

			Nein. Das OLG Karlsruhe (MDR 1992, 483) war der Ansicht, dass die Selbsthilfe des Nachbarn im vorliegenden Fall gerechtfertigt war. Die behördliche Genehmigung zur Veranstaltung des Konzerts schließe nicht das Notwehr- und Selbsthilferecht eines arg gestörten Nachbarn aus.

			Trotz dieser Entscheidung kann die Handlung des Nachbarn nicht zur Nachahmung empfohlen werden. Die Gerichte lassen nur in den seltensten Ausnahmefällen Selbstjustiz der Betroffenen zu. Im Übrigen ist der Nachbar in jedem Falle zum Ersatz des durchtrennten Kabels verpflichtet. Und hier stellt sich die Frage, ob eine Haftpflichtversicherung derartige Schäden übernimmt, da diese im Prinzip vorsätzlich verursacht werden.

			Industrie- und Gewerbelärm

			Die technische Anleitung Lärm (TA Lärm) enthält, wie schon dargelegt, Immissionsrichtwerte zum Schutz gegen Immissionen von gewerblichen Betrieben. Der Anwohner, der sich durch Gewerbelärm gestört fühlt, sollte sich in jedem Falle an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wenden, welches in aller Regel auch über die notwendigen Messapparaturen verfügt, um feststellen zu können, ob die nach dem jeweiligen Gebietscharakter geltenden Immissionsrichtwerte von dem Lärmverursacher eingehalten oder überschritten werden. Bei einem Überschreiten der Immissionsrichtwerte können dem Lärmverursacher von der zuständigen Behörde entsprechende Auflagen gemacht werden. Dies kann im Extremfall auch bis zur vollständigen Untersagung des Betriebes führen. Daneben besteht auch die Möglichkeit der Einschaltung der Zivilgerichte. Hier wird, wie bereits dargelegt, geprüft, ob die entstehende Immission eine wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung darstellt.
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				BVerwG, NJW 1989, 2412 (Lärmbelästigung von Getränkemarkt); OLG Düsseldorf, ZMR 1991, 307; VGH Kassel, NVwZ 1993, 1004 (Speditionsbetrieb); KG Berlin, Gewerbe-Archiv 1995, 80 (Lebensmittelbelieferung).

			

			
			Sonstiger Lärm

			
				Altglascontainer

			

			Zur Frage der Aufstellung von Altglascontainern hat die Rechtsprechung folgende Grundsätze gebildet:

			In einem Wohngebiet sind die durch das Einwerfen von Glas in Sammelbehälter tagsüber entstehenden Lärmbelästigungen ebenso als sozialadäquat hinzunehmen wie die üblichen Begleitgeräusche bei Anlieferung von Altglas und Altpapier mit Kraftfahrzeugen sowie bei der Entleerung der Altglasbehälter in die Entsorgungsfahrzeuge (VG Düsseldorf, NVwZ-RR 2001,23). Dies gilt auch für den Bereich von Wohngebieten (VG Schleswig, NVwZ-RR 2001, 22). Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Gemeinde einen Standort auswählt, der sich in Wohnnähe befindet, weil er ansonsten möglicherweise nicht angenommen wird. Bei Abseits liegenden Standorten besteht darüber hinaus die Gefahr der Vermüllung (OVG Münster, NVwZ 2001, 1181). Eine bestimmungswidrige missbräuchliche Nutzung durch Dritte muss sich die Behörde nicht zurechnen lassen, wenn sie durch entsprechende Containerkennzeichnung allgemeine Nutzungsbedingungen und Einwurfzeiten vorgegeben hat (VG Osnabrück, NVwZ 2003, 1010; ähnlich auch OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 23.6.2010, Az. 8 A 10357/10).

			
				Klopfgeräusche

			

			Ein Mieter, dessen Wohnung von der Polizei geöffnet wurde, weil aus ihr laute Klopfgeräusche zu hören waren, muss nicht für die dadurch entstandenen Kosten aufkommen. Im besagten Fall war die Polizei von den Nachbarn verständigt worden, weil diese starke Klopf- und Knackgeräusche wahrgenommen hatten. Nach Öffnung der Wohnung wurde festgestellt, dass die Geräusche von der Heizung ausgegangen waren. Die Wohnungsöffnung ist zwar rechtmäßig, z.B. zur Verhinderung einer möglichen Brandgefahr, die Auferlegung der Kosten an den Mieter jedoch unverhältnismäßig (VG Neustadt, Urt. v. 9.2.2007, 5 K 1571/06, NW). 

			
				Kirchenglocken

			

			Elfriede Lück wohnt etwa 200 m Luftlinie entfernt von einer Kirche. Sie hat deshalb das – für sie zweifelhafte – Glück, jeden Morgen von den Kirchenglocken geweckt zu werden, und zwar im Sommer um 6.00 Uhr, im Winter um 7.00 Uhr. Sie möchte diesen Umstand nicht länger hinnehmen und sich gegen das Glockengeläut zur Wehr setzen.

			In einem ähnlich gelagerten Fall hat das Bundesverwaltungsgericht (NJW 1984, 989) entschieden, dass „Geräuschimmissionen durch liturgisches Glockengeläute der Kirchen im herkömmlichen Rahmen regelmäßig keine unzumutbare Beeinträchtigung darstellen. Das Läuten beeinträchtigt nicht in einer Weise, dass es als erhebliche Belästigung im Sinne des Bundes-Immissionsschutzrechts gewertet werden kann. Von daher sei das herkömmliche tägliche Glockengeläut in der Regel hinzunehmen. Der Rechtsstreit über das Zeitschlagen der Kirchturmuhr kann nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts (NJW 1994, 956) in den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit verwiesen werden. Das gilt jedoch nicht, wenn z.B. der Glockenturm (wie in einigen südlichen Landesteilen) eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde ist. In diesem Fällen findet über § 22 BImSchG die „TA Lärm“ Anwendung. Das nächtliche Glockengeläut hat seine frühere Funktion als Zeitansage verloren. Die Bedeutung des Stundenschlages dient daher heute eher der Wahrung der Tradition, die jedenfalls während der Nachtzeit keine höhere Duldungspflicht begründet. In einem Fall hat der BayVGH (Urt. v. 9.12.2003, Az. 22 ZB 03.3011) entsprechend des Gebietscharakters das nächtliche Zeitschlagen der Kirchturmuhr untersagt, sofern nicht sichergestellt werden kann, dass durch Lärmminderungsmaßnahmen der Spitzenpegel an den nächstgelegenen Wohnhäusern auf 65 dB (A) abgesenkt werden kann.
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				Tipp 

				Bei der Anbringung von Alarmanlagen im privaten Bereich (etwa zum Schutz vor Einbrechern) dürfen unbeteiligte Dritte durch den Betrieb nicht erheblich gestört werden. Eine Anbringung ist unzulässig, wenn die Nachbarschaft durch häufige Fehlalarme aufgeschreckt wird (OLG Schleswig, Az. 4 U 192/78).

			

			
			Das LG Arnsberg (Urt. v. 29.4.2008, Az. I-5 S 43/07) war der Ansicht, dass der Geräuschpegel, der durch das Zeitläuten eines Glockenturms in einem allgemeinen Wohngebiet verursacht wird, den  Immissionswert für allgemeine Wohngebiete, nachts 40 dB(A), tagsüber 55 dB(A), entsprechen muss, sofern deren Bewohner durch das Zeitläuten einer Dauergeräuschbelästigung ausgesetzt sind .

			
				Feuerwehrsirene

			

			Hinsichtlich der Lärmbeeinträchtigung durch Feuerwehrsirenen vertritt das Bundesverwaltungsgericht (DWW 1988, 254) die Auffassung, dass der Betrieb von Feuerwehrsirenen nur gelegentlich erfolge und auch nur zur Erfüllung eines öffentlichen Zwecks. Störungen seien in diesen Fällen hinzunehmen, auch wenn sie kurzfristig vorgegebene Richtwerte überschreiten. Dennoch muss bei der Aufstellung der Feuerwehrsirene darauf geachtet werden, dass eine übermäßige Lärmbelästigung der Nachbarschaft vermieden wird. Unter Umständen kann der Einbau besonderer Schallschutzmaßnahmen erforderlich sein.

			
				Lärm durch Behinderte

			

			Erhebliche Reaktionen hat die Entscheidung des OLG Köln (NJW 1998, 764) verursacht, welches eine Einrichtung dazu verurteilte, Sorge dafür zu tragen, dass zu bestimmten Zeiten durch geeignete Vorkehrungen Lärm-einwirkungen geistig behinderter Personen verhindert werden. Wenn auch eine emotionale Bewertung des Urteils schwerfällt, so hat das Gericht grundsätzlich betonen wollen, dass eine aufgrund des Diskriminierungsverbotes (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) behinderter Menschen gesteigerte Toleranzbereitschaft nicht zur schrankenlosen Duldungspflicht führt. Worum ging es genau?

			Nachbarn einer Behinderteneinrichtung fühlten sich durch behindertentypische Lautäußerungen wie Lallen, unartikuliertes Schreien, Stöhnen und dergleichen beeinträchtigt und verlangten zunächst eine Schließung der Einrichtung, später die Unterlassung der vom Grundstück ausgehenden Störungen bzw. hilfsweise eine Entschädigung. Das Kölner Oberlandesgericht wies die Klage im Grundsatz ab, verpflichtete jedoch die Einrichtung, geeignete Maßnahmen gegenüber dem Lärm, der durch behinderte Personen verursacht wird, zu bestimmten Zeiten zu ergreifen.

			Eine ähnliche Entscheidung erging zum Themenkreis auch durch das OLG Karlsruhe (Urt. v. 9.6.2000, Az. 14 U 19/99).

			
				Hundegebell 

			

			Erwin Eifrig ist Schichtarbeiter. Wenn er von der Nachtschicht morgens um 6.00 Uhr nach Hause kommt, wünscht er sich nichts sehnlicher als Ruhe. Sein Schläfchen wird aber in letzter Zeit häufig durch das Gekläffe des Nachbarhundes gestört. Eifrig hat wiederholt den Nachbarn ermahnt, dafür zu sorgen, dass der Hund ruhig gehalten wird, und droht ihm schließlich mit der Einschaltung der Polizei. Der Nachbar hat für die Drohung nur ein müdes Lächeln übrig. Schließlich sei das gelegentliche Anschlagen seines Hundes dessen gegebene Natur.

			Es stellt sich natürlich vorher die Frage, ob der Nachbar öffentlich-rechtlich, also mit Hilfe der Polizei oder des örtlichen Ordnungsamtes das Unterbleiben des Hundegebells durchsetzen kann oder ob er aber sein Ruhebedürfnis privatrechtlich im Wege der Klage durchsetzen muss.

			Nun, das kommt darauf an. Mit Sicherheit ist die Einschaltung des Ordnungsamtes bzw. der Polizei in jedem Fall billiger, da die Behörden verpflichtet sind, kostenlos tätig zu werden. Die Behörden haben allerdings vorher zu prüfen, ob durch den Tierlärm öffentliches Recht verletzt wird; sie haben dann einen sogenannten Ermessensspielraum bzgl. der Frage, ob und ggf. wie sie tätig werden wollen. Man muss allerdings beachten, dass die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen im Immissionsschutzbereich ihre Grundlage im Rechtsgedanken des allgemeinen Ordnungsrechts haben. Die Aufgabe des Ordnungs- oder Polizeirechts liegt im Schutz der Allgemeinheit (also einer Personenmehrheit) bzw. im Einzelschutz, wenn hohe Rechtsgüter (z.B. Gesundheit oder Leben) gefährdet sind. Auf dieses Prinzip stellen auch zahlreiche öffentlich-rechtliche Vorschriften ab, denn der Schutz privater Rechte obliegt, wie zu Beginn dargelegt, grundsätzlich dem einzelnen unter Einschaltung der Zivilgerichte.
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				Eingriffe der Behörden gegen störendes Hundegebell orientieren sich am Inhalt des allgemeinen Ordnungsrechts, was bedeutet, dass eine konkrete Störung der Allgemeinheit bzw. eine erhebliche Beeinträchtigung einer Einzelperson (Gesundheitsgefährdung) vorliegen muss.

			

			
			Auf Bundesebene gibt es die Vorschrift des § 117 OWiG (unzulässiger Lärm); daneben bestehen Regelungen in landesrechtlichen Lärmschutz- oder Lärmbekämpfungsverordnungen. Der verschiedentlich unternommene Versuch, andauerndes Hundegebell als Körperverletzung (§ 230 StGB) und damit als Straftat zu werten, sollte nur in krassen Ausnahmesituationen unternommen werden. Dies ist damit zu erklären, dass die strafrechtliche Hürde bedeutend höher liegt als die einer bloßen Ordnungswidrigkeit und auch die strafrechtlichen Bestimmungen im Prinzip einen völlig anderen Zweck verfolgen. Die Gerichte sind daher derartigen Anklagen nur selten gefolgt.
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				§ 117 Abs. 1 OWiG

				„Ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Anlass oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß Lärm erregt, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachtruhe der Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen.“

			

			
			Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Zuständig für den Vollzug sind die Ordnungsbehörden. Wie unschwer zu erkennen ist, gilt die Bestimmung für sämtliche Lärmbelästigungen und ist ein allgemeiner Auffangtatbestand. Das bedeutet, die Norm kann und darf nur herangezogen werden, wenn die Lärmbelästigung öffentlich-rechtlich nicht durch eine sonstige Vorschrift geahndet werden kann. Das schließt aber nicht aus, dass neben der öffentlich-rechtlichen Anzeige nach § 117 OWiG auch ein Unterlassungsanspruch im Sinne der §§ 906, 1004 BGB zivilrechtlich geltend gemacht wird.

			Bei der Beurteilung von „Tierlärm“ stellt sich aus öffentlich-rechtlicher Sicht immer die Frage, ob die Tierhaltung bauplanungsrechtlich zulässig ist. Maßgebend sind hier die Vorgaben der Baunutzungsverordnung, insbesondere § 14 Abs. 1, der eine Kleintierhaltung (sogenannte Hobbytierhaltung) als untergeordnete Nebenanlage unter bestimmten Voraussetzungen auch in Wohngebieten gestattet. In diesem Zusammenhang hat das VG Koblenz (Urt. v. 2.12. 2004, Az. 7 K 2188/04) entschieden, dass der Nachbarschutz gegen eine Hundehaltung wegen jahrelanger Duldung verwirkt werden kann.
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				§ 117 OWiG findet Anwendung auf den verhaltensbedingten Lärm (also den Lärm der vom Menschen selbst erzeugt wird, so z.B. durch nächtliches Gröhlen) und die Geräuschbelästigungen, die außerhalb der Anwendung des Bundesimmissionsschutzrechtes liegen (weil diese nicht den „Anlagebegriff“ erfüllen, so z.B. Tierlärm, Lärm durch überlautes Abspielen von Tonträgern o.Ä.). Dies jedoch nur, sofern die Tatbestände nicht durch besondere Lärmschutzvorschriften der Länder erfasst werden.

			

			
			Da dem § 117 OWiG bei der genannten Ahndung öffentlich-rechtlicher Lärmbelästigungen eine nicht unbedeutende Rolle zukommt, soll nachfolgend auf die Einzeltatbestände der Regelung einmal eingegangen werden.

			
					Lärm erregen

			

			Unter Lärm sind akustische Eindrücke von einer bestimmten Intensität zu verstehen. Dabei ist das subjektive Empfinden nicht maßgebend. Vielmehr kann nur ein beträchtliches Geräusch, das auf normal empfindende Menschen in der konkreten Situation wirkt, als Lärm bezeichnet werden. Es ist jedoch die gesamte Geräuschkulisse, insbesondere Intensität, Ort, Zeitpunkt und Dauer des Geräusches zu berücksichtigen.

			Im Zusammenhang mit einer Lärmbelästigung wird häufig der Begriff der Zimmerlautstärke verwendet. Sinn und Zweck der Einhaltung der Zimmerlautstärke ist es, auszuschließen, dass andere Mitbewohner, Nachbarn durch Schall und Geräusche gestört werden. Deshalb ist eine bestimmte technische Lautstärke zwar nicht immer eine hinreichende, doch stets die notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Dritter sich gestört fühlt. Der Begriff der Zimmerlautstärke ist weder physikalisch noch juristisch definiert. Man kann auch grundsätzlich keine Pegelwerte als Richtschnur ansehen und bei Erreichen gewisser Phon-Werte generell eine Lärmbelästigung unterstellen. Tatsache ist jedoch, dass durch die Lästigkeit des Geräusches eine psychologische Wirkung eintritt, die sich in Ärger oder Unmut ausdrückt, weil der Lärm in die Privatheit des Menschen, in seine Gedanken und Gefühle eindringt.

			
					Geeignet zur erheblichen Belästigung/Gesundheitsgefährdung

			

			Der Lärm muss nach § 117 OWiG geeignet sein, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen. Eine tatsächliche Belästigung oder Gesundheitsgefährdung braucht nicht eingetreten zu sein. Es handelt sich nicht um einen Verletzungs- oder um einen Gefährdungstatbestand. Die Feststellung der Eignung zur Belästigung oder zur Gesundheitsgefährdung kann im Einzelfall schwierig sein. In Zweifelsfällen wird möglicherweise ein Sachverständiger anhand der gesetzlichen Richtwerte (z.B. nach der TA Lärm) feststellen müssen, ob diese überschritten werden. Die Vorschrift verlangt eine Eignung des Lärms zu einer erheblichen, das bedeutet deutlich über das normale und zumutbare Maß hinausgehenden Belästigung.

			
					Allgemeinheit/Nachbarschaft

			

			Die Allgemeinheit ist belästigt, wenn nicht nur Einzelne in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt werden, z.B. der Untermieter eines Einfamilienhauses, sondern eine unbestimmte Mehrheit von Personen, ein nicht individuell abgegrenzter Personenkreis. Dabei kommt es nur auf die Eignung zur Belästigung der Allgemeinheit an. Der Begriff der Nachbarschaft erweitert die Vorschrift. Er knüpft an die Wohnung (einschl. Garten) an und umfasst eine Mehrheit von einander räumlich zugeordneten Personen, die in unmittelbarer Nähe zur Lärmquelle wohnen oder sich dort aufhalten. Nicht durch diesen Begriff sind z.B. Straßenpassanten (vgl. OLG Düsseldorf, NJW 1990, 3159) geschützt. Das Gesetz spricht allerdings ausdrücklich von Nachbarschaft und nicht von Nachbarn. Die Belästigung eines Nachbarn reicht zur Erfüllung des Tatbestandes nicht aus, vielmehr müssen es mindestens zwei Nachbarn sein, gegenüber denen der Lärm geeignet ist, diese erheblich zu belästigen (so BayObLG, Az. 3 OB OWi 61/81). Wirkt sich der Lärm nur auf einen Nachbarn aus, so setzt die Anwendbarkeit der Norm voraus, dass der Lärm geeignet ist, dessen Gesundheit zu schädigen.

			
					Lärmvermeidungspflicht

			

			Die Erregung des Lärms ist nur dann ordnungswidrig, wenn er ohne berechtigten Anlass oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß geschieht. Ohne berechtigten Anlass wird Lärm erregt, wenn keine vernünftigen Gründe für die Lärmerregung vorliegen. Erfolgt die Lärmerregung nicht ohne berechtigten Anlass, so kann dennoch eine Ordnungswidrigkeit vorliegen, wenn diese in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß erfolgt. Die Vermeidbarkeit des Lärms bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls, wozu auch die technischen Möglichkeiten einer Schalldämpfung eine Rolle spielen.

			Auf den Ausgangsfall bezogen könnte sich Eifrig nur auf § 117 OWiG beziehen, wenn er nicht allein der Lärmbelästigung ausgesetzt bzw. wenn die Störung geeignet ist, seine Gesundheit zu schädigen. Hier gibt es in der Tat praktische Vollzugsprobleme, denn die Feststellung, dass anhaltender Tierlärm allgemein geeignet ist, Gesundheitsgefährdungen zu verursachen, reicht nicht aus. 
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				Das bedeutet, der Geschädigte muss im Zweifel einen Nachweis der Gesundheitsgefährdung erbringen. Sollte er in der Tat einen Arzt finden, welcher ihm eine Gesundheitsgefährdung bescheinigt, wird es dennoch schwierig sein, eine Ahndung durchzusetzen. Es muss nämlich der Beweis dafür angetreten werden, dass die bescheinigte Gesundheitsgefährdung allein auf dem Umstand beruht, dass der Betroffene durch das Hundegebell in seiner Ruhe gestört wurde. 

			

			
			In diesem Zusammenhang dürfte es keine Binsenweisheit sein, dass zahlreiche Lärmimmissionen gesundheitsgefährdenden Stress verursachen.

			Wie dargelegt, enthalten verschiedene landesrechtliche Immissionsschutzgesetze Tatbestände zum Tierlärm. In diesem Fall findet § 117 OWiG keine Anwendung. Das gilt beispielsweise für Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz. Die bestehenden Landesvorschriften verbieten den Tierlärm, durch welchen unzumutbare, nicht nur geringfügige oder unvermeidbare Störungen auftreten.

			Unter der Schwelle des Nachweises einer konkreten Gesundheitsgefährdung sind an die Beweislast keine allzu großen Anforderungen gestellt, sodass komplizierte Messungen regelmäßig entbehrlich sind. Der Zeugenbeweis (am besten durch mehrere belästigte Personen) ist vielfach ausreichend. Hierbei ist auf das Empfinden eines Durchschnittsbürgers abzustellen.
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				Tipp 

				Hilfreich kann es auch sein, im konkreten Fall, etwa bei Störungen zur Nachtzeit, die Polizei zu verständigen. So kann eine evtl. eintreffende Polizeistreife ebenfalls die Lärmbelästigung in einem späteren Verfahren bestätigen. Wird ein Zeugenbeweis geführt, so empfiehlt es sich, Datum und Zeitpunkt des Verstoßes genau festzuhalten und von den Zeugen gegenzeichnen zu lassen. 

			

			
			Die Erfassung des Lärms durch Tonwiedergabegeräte ist entbehrlich, da sie keine gerichtliche Beweiskraft entfalten und auch in der Regel alle sonstigen Lärmquellen miterfassen.

			Die vorstehenden Darlegungen gelten natürlich nicht nur für Hundegebell, sondern können allgemein zum Thema „Tierlärm“ herangezogen werden. Wie die Rechtsprechung zeigt, werden die häufigsten Streitverfahren um Tierlärm zivilrechtlich geführt, dazu aber später mehr. 
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				Neben der Verfolgung des Hundegebells als Ordnungswidrigkeit besteht natürlich auch die Möglichkeit der Untersagung des Hundegebells durch eine sogenannte „polizeiliche Verfügung“ des zuständigen Ordnungsamtes. Diese Möglichkeit besteht dann, wenn durch das Hundegebell bzw. durch den Tierlärm die öffentliche Sicherheit oder Ordnung der Allgemeinheit (Nachbarschaft) konkret gestört wird.

			

			
			
				Hundegebell

			

			Jemand hielt auf seinem Grundstück einen Hund im Zwinger. Es kam in der Folgezeit zur ständigen Störung der Nachbarschaft infolge permanenten Hundegebells. Nachdem die Nachbarschaft mehrere Anzeigen bei der zuständigen Polizeidienststelle getätigt hatte, erließ das Ordnungsamt eine Verfügung in der Gestalt, dass der Hundehalter unter Hinweis auf eine örtliche Polizeiverordnung zum Schutz vor Lärm per Auferlegung eines Zwangsgeldes verpflichtet wurde, den Hund in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr so unterzubringen, dass die Nachbarschaft nicht durch Hundegebell beeinträchtigt wird. Der Nachbar vertrat die Auffassung, die Verfügung sei rechtswidrig, weil durch den Hund kein Lärm verursacht werde, und dass die ordnungsbehördliche Anordnung lediglich zum Schutz privater Rechte ergangen sei.

			Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bestätigte mit Urt. v. 28.11.1995, Az. 1 S 3201/94, die Rechtmäßigkeit der ordnungsbehördlichen Anordnung. Sind nach einer örtlichen Polizeiverordnung Hunde so zu halten, dass niemand durch anhaltendes Bellen oder Heulen mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört wird, so die Richter, kann ein Verstoß hiergegen die ordnungsbehördliche Anordnung rechtfertigen, die Hunde in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr in einem geschlossenen Gebäude zu halten. Die Richter waren weiter der Meinung, dass eine Störung der öffentlichen Sicherheit vorlag, die ein polizeiliches Einschreiten rechtfertigte. Der Schutz der Gesundheit des Einzelnen, die im vorliegenden Fall nachweislich beeinträchtigt war, gehöre auch zum Schutzbereich der öffentlichen Sicherheit.

			Neben der Einschlagung des öffentlich-rechtlichen Rechtswegs werden, wie angeführt, vielfach Klagen auch privatrechtlich abgewickelt. Maßgebliche Vorschrift ist hier § 906 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB. Es ist auch unumstritten, dass gerade bei dauerhaften und erheblichen Lärmbelästigungen die Einschaltung der Zivilgerichte eher zum Erfolg führt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind die Mittel im Zivilverfahren viel umfassender als im öffentlichen Recht. Darüber hinaus ist das Gericht in der Lage, aufgrund der Vorschriften der Zivilprozessordnung ein Ordnungsgeld im Falle der Zuwiderhandlung gegen einen Beschluss in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro anzuordnen. Im Zivilverfahren hat die Falschaussage der Beteiligten direkte Konsequenzen, während im Ordnungswidrigkeitenverfahren, zumindest bei Vorermittlungen, niemand wegen falscher Angaben zur Rechenschaft gezogen werden kann. Im Hinblick auf Lärmbelästigungen durch Hunde haben die Gerichte folgende Leitsätze aufgestellt:
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				Ständiges Hundegebell ist während der allgemeinen Ruhezeiten (13.00–15.00 Uhr und 22.00–6.00 Uhr) grundsätzlich unzulässig. Zudem dürfen Hunde insgesamt täglich nicht länger als 30 Minuten bellen und nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen (OLG Köln, VersR 1993, 1242). Eine Öffnung der eingegrenzten Zeiten ist lediglich im ländlichen Bereich denkbar (LG München, VersR 1988, 1153, siehe auch LG Mainz, DWW 1996, 50 ff.). Dem Grunde nach ist heute nur noch gelegentliches und vereinzeltes Bellen tagsüber erlaubt (AG Düsseldorf, DWW 1989, 365). Zum Beweis der Lärmstörungen durch Hundegebell sind Aufzeichnungen des Belästigten grundsätzlich ein ausreichendes Beweismittel (VG Stade, Az. 1 VG A 188/88, 249–264, Pfeiffer, DWW 1990, 264). Auch Wachhunde dürfen die Anwohner nicht übermäßig in der Nachtruhe belästigen (OLG Düsseldorf, Az. 5 Ss 170/90). Eine Hundehaltung kann schon im Wohngebiet wegen zu erwartender Lärmbelästigungen bauordnungsrechtlich unzulässig sein (OLG Lüneburg, Az. 6 L 129/90, OLG Nürnberg, NJW-RR 1991, 1230).

				Hundegebell zu nächtlichen Ruhezeiten ist eine störende Beeinträchtigung im Sinne von § 1004 BGB, auch bei Unterschreiten der Phonstärke (OLG Brandenburg, Urt. v. 11.1.2007, Az. 5 U 152/05).

				Auch in einem Mischgebiet kann das Halten von mehr als einem Hund (Riesenschnauzer) im Freien bauplanungsrechtlich unzulässig sein (vgl. VGH Mannheim, Az. 5 S 2771/02). Lärmimmissionen, die von einer Tierpension ausgehen, sind nach der TA Lärm zu bewerten (OVG Münster, Beschl. v. 8.1.2008, Az. 7 B 1741/07, vgl. hierzu auch VG Minden, Urt. v. 24.3.2009, Az. 1 K 1831/08).

			

			
			Verschiedentlich wurde auch versucht, das Hundegebell öffentlich-rechtlich über das Bundes-Immissonsschutzgesetz anzugreifen. Hier muss allerdings betont werden, dass das Gesetz von der Störung durch „Anlagen“ ausgeht. Die vereinzelte Hundehaltung trotz vorhandenen Zwingers wird diese Begriffsdefinition allerdings nur unter besonderen Gegebenheiten (z.B. im Rahmen einer Hundezucht) erfüllen können.

			Hat der Nachbar gegen den Hundehalter ein Urteil zur Vermeidung einer Lärmbelästigung erstritten, so bleibt natürlich die Frage der Vollziehung bzw. der Vollstreckung offen. 
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				Zunächst steht es im Ermessen des Hundehalters zu regeln, wie er im Einzelfall für Ruhe sorgt. Diese Möglichkeiten beginnen mit der besseren Schulung oder Beaufsichtigung, der zeitweisen anderweitigen Unterbringung und können auch mit der Abschaffung des Tieres enden. In jedem Fall kann aber vom Hundehalter nicht der Ausschluss jeglichen Bellens verlangt werden. 

			

			
			Das BayObLG (Natur und Recht 2003, 642) hat sogar die Verwendung eines Anti-Bell-Halsbandes (Bellen wird mit Stromstößen unterbunden) für zulässig erachtet, wenn keine anderen geeigneten und zumutbare Maßnahmen möglich sind.

			Zwischenzeitlich ist der Einsatz elektrischer „Anti-Bell-Halsbänder“ verboten. Entsprechende Halsbänder gibt es aber auch mit der Abgabe von Duftstoffen oder Flüssigkeiten. 

			Das OLG München (Az. 25 W 2336/89) hat zwar entschieden, dass ein Urteil, mit welchem dem Beklagten aufgegeben wurde, Maßnahmen gegen störendes Hundegebell zu treffen, vollstreckungsfähig ist. Wie jedoch der Vollstreckungsbeamte seinem Auftrag gerecht werden soll (z.B. durch Beschlagnahme des Tieres), wurde leider nicht beschrieben. Ist der Hundehalter verurteilt worden, durch geeignete Maßnahmen wesentliche Beeinträchtigungen durch Hundegebell zu unterlassen, und ist im Falle der Zuwiderhandlung bereits ein Ordnungsgeld bzw. Ordnungshaft angeordnet worden, so regelt sich das Weitere nach den Vorschriften des § 890 ff. ZPO. In sogenannten Zwangsvollstreckungsverfügungen muss der frühere Kläger behaupten und beweisen, dass der Hund des seinerzeit Verurteilten (Schuldner) entgegen der Anordnung in einem Urteil im Umfang gebellt hat, der als wesentliche Beeinträchtigung einzustufen ist. Daraus folgt leider, dass das Verfahren zum Unterbinden von Hundegebell sich im Einzelfall schwierig und langwierig gestalten kann.

			Nachfolgend einige interessante Hinweise zu anderen Tierlärmklagen:

			
				Kuhglocken

			

			Bei Lärmbelästigungen durch Kuhglocken haben die Gerichte (vgl. z.B. AG Lindau, NJW-RR 1992, 277; VGH Mannheim, GewArch 1996, 297) die Auffassung vertreten, dass der Landwirt dafür sorgen muss, dass Lärmbelästigungen in den üblichen Ruhezeiten (19.00–7.00 Uhr) nicht entstehen. Dies wird häufig nur durch ein Entfernen der Glocken möglich sein.

			
				Hähnekrähen

			

			Auch in einer noch dörflichen Gegend kann ein Hahnenschrei ruhestörend wirken und der Halter verpflichtet werden, das Tier in den Ruhezeiten schalldicht zu verwahren (LG München, Az. 23 O 14452/86).

			
				Lärmender Pfau

			

			Lärmt ein auf einem Grundstück im Freien gehaltener Pfau nachts ab 3.00 Uhr stündlich durch heftiges Schreien, so steht dem gestörten Nachbarn ein Anspruch auf Unterlassung dergestalt zu, dass der Pfau vom Halter allnächtlich in der Zeit von 22.00 bis 7.00 Uhr in einem geschlossenen Raum unterzubringen ist (OLG Frankfurt, Beschl. v. 19.5.1987, Az.9 W 19/87).

			
				Froschgequake

			

			Bei Fröschen ist sich die Rechtsprechung nicht ganz einig, weil bestimmte Froscharten artengeschützt sind. Das OLG Schleswig (NJW-RR 1986, 884) hat in einer Entscheidung festgestellt, dass man sich in einem ländlichen Gebiet gegen Geräuschbelästigungen durch Quaken von Fröschen vom Teich des Nachbargrundstücks nicht zur Wehr setzen kann. Völlig entgegengesetzt war die Ansicht des OLG München (Az. 17 U 2577/90). Das Gericht meinte, dass Froschgequake, welches bei einem Schallpegel von 64 dB(A) von einem 35 m vom Schlafzimmer entfernten Feuchtbiotop ausgeht, nicht ortsüblich sei. Weil dem durch diesen Froschlärm belästigten Nachbarn aber aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen ein Beseitigungsanspruch verwehrt sei, habe er Anspruch auf Entschädigung (im vorliegenden Fall 3.000,– DM jährlich), solange der Eigentümer des Feuchtbiotops keine geeigneten Maßnahmen ergreife, um den Froschlärm zu unterbinden bzw. auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Auf die erfolgte Revision machte der Bundesgerichtshof (NJW 1993, 925) ergänzende Ausführungen zum Thema. Die Bundesrichter stellten fest, dass das Froschgequake eine wesentliche Beeinträchtigung darstelle. Falls eine Beseitigung des Feuchtbiotops wegen entsprechender naturschutzrechtlicher Vorschriften unzulässig sei, müsse geprüft werden, ob für diesen Fall eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann. Ist die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch die zuständigen Naturschutzbehörden nicht möglich, so müsse der beeinträchtigte Nachbar das Gequake entschädigungslos hinnehmen, da der Eigentümer des Feuchtbiotops keine Möglichkeit habe, Lärmminderungsmaßnahmen zu ergreifen.

			
				Unzulässige Pferdehaltung

			

			Der Beklagte unterhielt auf einem benachbarten Grundstück eine Weidefläche für Pferde. Der Kläger fühlte sich durch die Tierhaltung in seiner Grundstücksnutzung beeinträchtigt, weil sie zu einer Lärm- und Geruchsbelästigung führte, die er nicht hinnehmen wollte. Der Tierfreund führte aus, dass er die Weidefläche mit Sand aufgeschüttet habe und es sich bei den Pferden um saubere und reinliche Tiere handele. Die vorgetragenen Geruchsbelästigungen seien allenfalls von einem in der Nähe gelagerten Misthaufen ausgegangen. Das Landgericht Nürnberg-Fürth (Az. 13 S 4436/95) stellte fest, dass im vorliegenden Fall durch die Pferdehaltung an der unmittelbaren Grundstücksgrenze, insbesondere durch ein Zusammentreffen mehrere Immissionen unter Berücksichtigung der ländlichen Umgebung das Maß hinzunehmender Störungen überschritten werde. Dem Pferdehalter wurde gegen Auferlegung eines Ordnungsgeldes untersagt, künftig im Bereich der Grundstücksgrenze Pferde zu halten.

			Gestank vom Komposthaufen und Ähnliches

			Nachbarrechtliche Auseinandersetzungen entstehen auch häufig dann, wenn ein Gartenfreund in der Nähe der Grundstücksgrenze einen Komposthaufen unterhält. Bei falscher Kompostierung entstehen erhebliche Geruchsbelästigungen; auch wird Ungeziefer angezogen. Im Prinzip ist ein richtig angelegter Komposthaufen das Herz eines jeden Gartens. Gegen eine geordnete Kompostierung ist nichts einzuwenden, da von ihm regelmäßig nur geringfügige Beeinträchtigungen ausgehen. Etwas anderes gilt für als Komposthaufen deklarierte Müllkippen, auf welchen beispielsweise unüberlegt alle möglichen Speisereste eingebracht werden. Ob eine Kompostierung ordnungsgemäß und zulässigerweise erfolgt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
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				Kompostierung: Rechtsgrundlagen

				Zum einen enthalten eine Reihe landesrechtlicher Verordnungen zum Abfallrecht Hinweise für eine geordnete Kompostierung. Diese öffentlich-rechtlichen Regelungen weisen darauf hin, dass durch den Komposthaufen keine, keine erheblichen bzw. unzumutbaren Geruchsbelästigungen in der Nachbarschaft auftreten dürfen. Ähnliches regelt das Bürgerliche Gesetzbuch. § 906 BGB geht davon aus, dass eine Kompostierung nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks führen darf.

				Wann liegt denn eine wesentliche Beeinträchtigung vor? Das hängt vom Einzelfall ab. Insbesondere vom Standort des Komposthaufens (evtl. Abstand zum Nachbargrundstück), von der Art der Kompostierung und von der tatsächlichen Geruchsbelästigung, die sich sowohl an dem Empfinden eines Durchschnittsmenschen orientiert, aber auch im Streitfall durch eine entsprechende Luft-Messung (Richtwerte ergeben sich aus der TA Luft) geprüft wird.

				In zahlreichen Bundesländern (so z.B. in Sachsen) wurden zur Beurteilung von Geruchsbelästigungen bestimmte Geruchsimmissions-Richtlinien erlassen.

			

			
			Was sagen die Zivilgerichte zu Komposthaufen im Garten?

			Karl Sturr hat einen großen Garten und möchte seine pflanzlichen Abfälle umweltfreundlich kompostieren. Daher legt er unmittelbar an der Grundstücksgrenze einen Komposthaufen zum Ärger seines Nachbarn an. Nachdem in den Sommermonaten verstärkt Geruchsbelästigungen entstehen, verlangt der Nachbar von Herrn Sturr die Beseitigung und zieht schließlich mit dem Fall vor Gericht.

			[image: VZ-Tipp]

				Tipp 

				Infos zur „Kompostierung im Garten“ erhalten Sie auch vom Umweltbundesamt, Postfach 14 06, 06813 Dessau, bzw. unter www.umweltbundesamt.de .

			

			
			Das Landgericht München (NJW-RR 1988, 205) hat im vorliegenden Fall eine Art salomonische Entscheidung getroffen. Das Gericht stellte fest, dass von jeder Kompostierung eine gewisse Geruchsbelästigung ausgehe, da pflanzliche Abfälle verrotten. Aufgrund einer erfolgten Ortsbesichtigung sei es dem Nachbarn zuzumuten, seinen Komposthaufen nicht unmittelbar an der Grenze zum Nachbargrundstück, sondern an anderer Stelle zu unterhalten.

			Regelmäßig verfügen die kommunalen Abfallbehörden über Informationsmaterial zur Durchführung einer geordneten Kompostierung. Einige Behörden bezuschussen sogar die Anschaffung von „Kleinkompostern“ für den Gartenbereich.
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				Richtige Kompostierung

				Bei der Kompostierung im Garten sind folgende Punkte zu beachten, damit erhebliche Geruchsbelästigungen vermieden werden:

				
						Verzichten Sie darauf, Speisereste und Soßen auf den Kompost zu werfen.

						Der Komposthaufen sollte nicht zu groß angelegt (ca. 1 m x 1 m) und u.U. mit Holzlatten o.Ä. eingefasst werden.

						Organische Küchenabfälle sind mit Erde oder mit Gras abzudecken.

						Nutzen Sie (ggf. in Reihenhausgärten) die Möglichkeit der gemeinsamen Kompostierung.

						Eine geordnete Kompostierung auf einem Gartengrundstück ist grundsätzlich zulässig, wenn keine erheblichen Geruchsbelästigungen entstehen. Solche werden vermieden, wenn die Kompostierung ordnungsgemäß betrieben wird. Entsprechende Hinweise geben gerne die zuständigen Umweltbehörden.

						Erfolgt die Kompostierung nicht ordnungsgemäß, werden z.B. Speisereste u.Ä. auf den Komposthaufen verbracht, so hat der Nachbar einen Beseitigungsanspruch, wenn hierdurch bedingt eine unzumutbare Geruchsbelästigung und ein Ungezieferbefall eintreten. Je nach Beeinträchtigung kann auch das örtliche Ordnungsamt eingreifen.

						Bei der Standortbestimmung sollte der Betroffene notwendiges „Fingerspitzengefühl“ anwenden und den Komposthaufen auf dem Grundstück dort anlegen, wo er am wenigsten andere Grundstückseigentümer beeinträchtigt.

						Gegen den Anblick eines Komposthaufens (weil er z.B. ungeordnet angelegt wurde) bestehen keine Abwehransprüche, soweit nicht darüber hinaus erhebliche Beeinträchtigungen entstehen.

				

			

			
			
				Essensgerüche

			

			Wenn es beim Nachbarn Schnitzel, Blumenkohl oder Käsespätzle zu essen gibt, können das manchmal auch die angrenzenden Bewohner riechen. Das lässt sich oftmals nicht vermeiden und wurde von der Rechtsprechung vielfach toleriert. In einer Wohnungseigentumsanlage ist jedoch der Verursacher verpflichtet, derartige Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Dazu zählt nach Auffassung des OLG Köln (Urt. v. 12.5.1997, Az. 16 Wx 67/97) auch der Einbau einer Dunstabzugshaube – zumindest dann, wenn bei geöffnetem Fenster die Essensdüfte genau in die Wohnung eines Nachbarn dringen.

			
				Tierzucht und -mast

			

			Geruchsbelästigungen anderer Art können regelmäßig auch durch landwirtschaftliche Tierhaltung auftreten. So geht es in den zahlreichen Gerichtsverfahren um ekelerregende Gerüche von Schweinemästereien, gewerblichen Hühnerhaltungen oder um den Gestank von Misthaufen.

			Das Landgericht Essen (Az. 3 C 88/71) war der Auffassung, dass in einem ländlichem Gebiet eine gewöhnliche Geruchsbelästigung als ortsüblich anzusehen ist und damit geduldet werden muss.

			Nachbar Neckig hält in einem Bebauungsplangebiet, welches als Nutzung „private Kleingärten“ vorsieht, mehrere Ziegen. Zugelassen sind auch kleine Gartenhütten. Da das Plangebiet unmittelbar an ein Wohngebiet angrenzt, häufen sich die Beschwerden über Geruchsbelästigungen. Man verlangt schließlich die baurechtliche Untersagung der Tierhaltung in diesem Gebiet. Zu Recht?

			Das VGH Mannheim (UPR 1998, 273) war der Ansicht, dass sich ein Stall zur Haltung mehrerer Ziegen in eine überwiegend von Wohnnutzung geprägte Umgebung nicht im Sinne von § 34 Abs. 1 BauGB einfügt. Es sind nur die Anlagen zulässig, die ausdrücklich zugelassen sind. Anlagen zur Nutztierhaltung (Ziegen, Schafe oder Schweine) sind nach allgemeiner Auffassung in einem überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiet bauplanungsrechtlich unzulässig. In Kleingartengebieten sind Kleintierställe unzulässig, da sie nicht der kleingärtnerischen Nutzung dienen. Die spezifischen Geruchsbelästigungen bei Ziegen sprechen jedenfalls für eine planungsrechtliche Unzulässigkeit.

			
				Pferdemist

			

			Friedrich Wald ist ein Pferdenarr. Seine Stuten pflegt er sorgfältig. Hierzu zählt auch das Sammeln der „Pferdeäpfel“, die er zur Düngung in seinem Garten verteilt. Sein Nachbar findet das weniger amüsant und verlangt die Unterlassung. Wald ist der Meinung, dass in einer ländlichen Region diese Handhabe zumutbar ist. Hat er Recht?

			Ja. So zumindest die Ansicht des Amtsgerichtes Neuss (Az. 36 C 337/89). In einer ländlichen Gegend, so die Richter, ist es zulässig, jahreszeitlich bedingt Pferdemist zur Düngung des Gartens einzusetzen und diese Pferdeäpfel auch einige Tage in der Nähe zum Nachbargrundstück zu lagern. Anders sei der Fall zu beurteilen, wenn die Lagerung des Pferdemistes über das ganze Jahr erfolge.

			Peter Piepen wohnt in einer ländlichen Gegend und gehört zum Kreise derer, die aus der Stadt aufs Land gezogen sind, um Ruhe zu haben. Die Idylle wird jedoch bald gestört, als sich Piepen durch den Gestank eines in der Nähe gelegenen Schweinestalls belästigt fühlt; er klagt auf Unterlassung. Erfolgreich?

			Nein. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (NVwZ 1993, 1217) hat in einer Entscheidung festgestellt, dass Geruchsbelästigungen in einem Dorfgebiet, die von einem Schweinestall ausgehen, dann zumutbar und nicht gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoßen, wenn sich die Geruchsbelästigungen quantitativ auf weniger als 3 Prozent der Jahresstunden beschränken und qualitativ nicht besonders intensiv oder unangenehm sind.

			
				Schweinemastbetriebe

			

			Bei Schweinemastbetrieben oder ähnlichen Großtierhaltungen kommt es natürlich auch darauf an, ob der Betrieb sich in ländlicher Gegend befindet bzw. welchen Charakter die umliegende Bebauung hat. Ist die Region durch landwirtschaftliche Betriebe gleicher Art vorbelastet, so ist die Messlatte hinzunehmender Beeinträchtigungen höher anzulegen. Die technischen Regelwerke (z.B. TA Luft) schreiben zum Schutz der Wohnbevölkerung vor entsprechenden Betrieben die Einhaltung bestimmter Abstände vor.

			Der Bundesgerichtshof (NJW 1999, 356) hat sich mit der Frage der Belästigung der Nachbarschaft durch einen Mastbetrieb beschäftigt. Die Parteien waren Eigentümer zweier benachbarter Grundstücke in einem Dorf mit rund 300 Einwohnern. Früher unterhielt die Beklagte auf ihrem Grundstück eine Rinder- und Schweinemast. Eine Genehmigung dafür hatte sie nicht. Ihr nachträglicher Antrag auf Nutzungsänderung wurde von der zuständigen Behörde abgelehnt. Infolge einer erheblichen Geruchsbelästigung des Nachbarn kam es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Der Bundesgerichtshof untersagte der Beklagten die Schweinezucht, sofern diese die Nachbarschaft durch wesentliche Geruchsbelästigungen beeinträchtigt. Da Geruchsbelästigungen nicht wie Lärm messbar sei, ist bei der Beurteilung auf das Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen abzustellen. Bei dieser Prüfung sei es unschädlich, dass bei einem Ortstermin eine nennenswerte Geruchsbelästigung nicht festgestellt werden konnte. Bei der Prüfung der Erheblichkeitsschwelle ist natürlich die Vorbelastung des Dorfgebiets einzubeziehen. Bei der Frage der Ortsüblichkeit der Beeinträchtigung ist auch der Gesichtspunkt zu würdigen, dass die Anlage ohne behördliche Genehmigung betrieben wurde. Das Genehmigungsverfahren diene nämlich dazu, die generelle Genehmigungsfähigkeit im Hinblick auf eine möglichst geringfügige Beeinträchtigung der Nachbarschaft zu untersuchen.

			Problematischer wird es für den Fall, dass Beeinträchtigungen dadurch entstehen, dass ein vorhandener Schweinemastbetrieb durch eine heranrückende Wohnbebauung „eingeholt“ wird. Obwohl man natürlich bei diesem Sachverhalt gewisse Planungsfehler der zuständigen Kommunen vermuten könnte, vertrat der Bundesgerichtshof (NJW 1977, 146) in einem solchen Fall auf eine Nachbarklage hin die Auffassung, dass kein Bestandsschutz für rechtswidrig betriebene Schweinemastbetriebe bestehe. Die Richter waren nach einer erfolgten gutachtlichen Feststellung der Auffassung, dass der Betrieb eine erhebliche Emmissionsbelastung für die vorhandenen Wohngrundstücke darstellt und daher rechtswidrig betrieben wird. Es sei dem Inhaber der Schweinemästerei überlassen, durch technische Änderungen der bestehenden Anlagen die Beseitigung der aufgetretenen erheblichen Geruchsbelästigungen künftig abzustellen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der weitere Betrieb untersagt.

			Bei der bauleitplanerischen Ausdehnung der Bebauung im Außenbereich ist das Interesse dort vorhandener landwirtschaftlicher Aussiedlerbetriebe an ungestörtem Wirtschaften mit besonderem Gewicht bei der Abwägung zu berücksichtigen. Soll eine Wohnnutzung dennoch nahe an einen vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieb herangeführt werden, so bedarf es hierfür besonderer städtebaulicher Gründe (OVG Koblenz, Urt. v. 18.6.2008, Az. 8 C 10128/08).

			
				Fäkalienanflug von Eisenbahnbrücken

			

			Thomas Baum ist Eigentümer eines schmucken Wohngrundstücks in unmittelbarer Nähe zu einer Eisenbahnbrücke. In letzter Zeit hat er verschiedentlich feststellen müssen, dass Fäkalienteile und benutztes Toilettenpapier auf sein Grundstück niedergehen. Nach Überprüfung der Umstände stellt er fest, dass die Exkremente von Toilettenanlagen der vorbeifahrenden Züge stammen. Er verlangt von der Bahn die Unterlassung der Beeinträchtigung. Kann er das?

			Ja. Nachdem die ehemalige Deutsche Bundesbahn zu einer Aktiengesellschaft geworden ist, steht fest, dass der Zivilrechtsweg bei derartigen Beeinträchtigungen einzuschlagen ist. Das OLG Schleswig (NJW 1996, 399) vertrat die Auffassung, dass die Fäkalienteile u.Ä. als ähnliche Einwirkung im Sinne des § 906 BGB einzustufen sind. Der Nachbar könne in jedem Falle die sofortige Unterlassung dieser Beeinträchtigung verlangen.

			
				Kläranlagen

			

			Geruchsbelästigungen von Kläranlagen sind ebenfalls häufig ein Problempunkt. Wer wohnt schon gerne in der Nähe einer Kläranlage? Der Bundesgerichtshof (NJW 1984, 1876) hat Abwehransprüche, also Klagen, die auf eine Beseitigung der Kläranlage bzw. auf Unterlassen des Betriebes gerichtet waren, abgelehnt, da eine Stilllegung zu einer längerfristigen Störung der öffentlichen Aufgabe führen würde. Nach dem Prinzip des Bürgerlichen Gesetzbuches kann jedoch derjenige, welcher nachweisliche Geruchsbelästigungen durch einen Kläranlagenbetrieb hinnehmen muss, eine Entschädigung verlangen. Dieser Entschädigungsanspruch wurde auch durch den Bundesgerichtshof (BGH, NJW 1976, 1204; 1980, 770) wiederholt bestätigt. Die Höhe des Anspruchs richtet sich nach dem Wertverlust für das Grundstück des beeinträchtigten Nachbarn.

			Gase, Dämpfe und Wärmeeinwirkung sowie Staubbelästigung

			Bei der Einwirkung von Gasen vom Nachbargrundstück stehen natürlich vornehmlich industrielle Gase (so z.B. Schwefeldioxid beim Einsatz von Schmelzöfen) im Vordergrund, daneben können auch Abgase von Kraftfahrzeugen eine Beeinträchtigung darstellen.

			Einen Rechtsanspruch auf einen auspuffgasfreien Garten gibt es dagegen nicht. Mit kurzzeitigen Belästigungen durch die normale Benutzung einer Garage müssen sich Grundstückseigentümer daher abfinden. Das entschied das LG Nürnberg-Fürth (Urt. v. 19.8.1998, Az.11 S 11191/97). Die Richter wiesen eine Klage eines Gartenbesitzers ab, der seiner Nachbarin vorschreiben wollte, wie sie sich bei der Benutzung der Garage zu verhalten habe. In erster Linie hatte die Beklagte dafür sorgen sollen, dass beim Hinein- und Herausfahren keine Autoabgase direkt auf das Grundstück des Klägers einströmen. Hilfsweise sollte sie wenigstens rückwärts in die Garage fahren. Die Richter hielten die gesundheitlichen Bedenken des Klägers ebenso für übertrieben wie die von ihm verlangten Abhilfemaßnahmen. Solange die Beklagte ihre Garage in ortsüblicher Weise benutze und ihre Umgebung nicht über Gebühr belästige, müsse dies der Kläger hinnehmen.
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				Tipp 

				Bei Gas- und Dampfeinwirkungen von gewerblichen Betrieben bzw. im Rahmen des Vollzugs öffentlicher Aufgaben (z.B. Teerdämpfe beim Bau von Straßen) sollten Sie sich direkt an die zuständigen Überwachungsbehörden wenden. Hierzu wird auf die Ausführungen unter → Gase, Dämpfe und Wärmeeinwirkung sowie Staubbelästigung verwiesen.

			

			
			Auch bei Dämpfen ist in erster Linie an gewerblich bzw. industriell verursachte Einwirkungen (z.B. Teerdämpfe u.Ä.) zu denken.

			Bei Gas- und Dampfeinwirkungen wird regelmäßig eine Luftmessung durchzuführen sein, in welcher untersucht wird, ob vorgegebene Grenzwerte (z.B. durch die TA Luft) überschritten werden. Werden die Richtwerte überschritten, ist von einer wesentlichen Grundstücksbeeinträchtigung auszugehen. Eine solche Beeinträchtigung kann auch dann vorliegen, wenn die Richtwerte nur gelegentlich (etwa bei bestimmten Zeiten oder aber je nach Windrichtung) überschritten werden. 

			Eine Gärtnerei betrieb den Anbau besonderer Rosenkulturen in Gewächshäusern. In unmittelbarer Nähe zum Betrieb befand sich ein landwirtschaftlich genutztes Grundstück, auf welchem der Landwirt zur Düngung Gülle ausfuhr. Durch die güllebedingten Ammoniak-Verflüchtigungen kam es zur Beschädigung der empfindlichen Rosenkulturen des Gärtnereibetriebes (Verfärbung der Blätter). Gutachtlich wurde nachgewiesen, dass der Schaden durch die unmittelbar erfolgte Gülleausfuhr und die damit verbundene Einwirkung eingetreten war. Die Gärtnerei verlangte vom Landwirt Schadensersatz.

			Das Oberlandesgericht Düsseldorf (NJW-RR 1995, 1482) stellte zunächst fest, dass eine Düngung mit Gülle, auch in Regionen, in welchen empfindliche Sonderkulturen (hier eine Rosenkultur) angebaut werden, nicht gegen Sorgfaltsmaßstäbe verstoße. Zur Vermeidung von Schäden sei der Landwirt jedoch verpflichtet, für eine unverzügliche Einarbeitung in den Boden zu sorgen. Da nach den Sachverständigengutachten feststand, dass die Schäden an den Rosenkulturen durch die bei der Gülleausbringung entstandenen chemischen Dämpfe verursacht wurden, sei der Landwirt für den eingetretenen Schaden verantwortlich. Letztlich wurde er aber nur zur Zahlung eines Viertels der Schadenssumme verurteilt, weil die Gärtnerei ihn im Vorfeld nicht auf die Besonderheit des Rosenanbaus und die hohe Anfälligkeit der Anpflanzungen hingewiesen hatte.

			
				Zaun mit Bahn-schwellen

			

			Tim Petersen war vor seiner Pensionierung bei der Deutschen Bundesbahn angestellt. Nach Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand beschäftigt er sich ausgiebig mit der Gestaltung seines Gartens. Zur optischen Verschönerung seines Anwesens kommt er auf die Idee, eine Einfriedung aus (gebrauchten) Bahnschwellen herzurichten. Als sein Nachbar die Entfernung der Bahnschwellen wegen möglicher Gesundheitsgefahren verlangt, lehnt Petersen die Forderung ab.

			Das Oberlandesgericht Köln (Natur und Recht 1996, 318) hatte in einem ähnlich gelagerten Fall die Frage einer möglichen Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks zu untersuchen. Hierbei konnte per Sachverständigengutachten belegt werden, dass von gebrauchten Bahnschwellen chemische Gase abgegeben werden können, die gesundheitsgefährdende Schadstoffe enthalten. Das Gericht bejahte aufgrund des Gutachtens eine wesentliche Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks und verneinte gleichzeitig eine Duldungspflicht wegen ortsunüblicher Grundstücksbenutzung. Der Nachbar wurde zur Entfernung der Einfriedung verurteilt.

			
				Wärme

			

			Bei Wärmeeinwirkungen ist heute vielfach nur noch an gewerbliche Wärmebelastungen zu denken (z.B. die Erwärmung von Gewässern durch Industrie und Kernkraftanlagen).

			
				Staub

			

			Staub ist in den beschriebenen Beispielen des § 906 BGB nicht ausdrücklich aufgeführt, zählt aber im Prinzip zu den ähnlichen Einwirkungen. Die Klageverfahren wegen Staubbelästigung betreffen heute vorwiegend gewerbliche Anlagen. Zur Feststellung der Beeinträchtigung ist eine Luftmessung erforderlich. Anhaltspunkte über Grenzwerte gibt hier die TA Luft als eine Verwaltungvorschrift zum Immissionsschutzrecht.

			Aktuell ist die Thematik des Feinschwebestaubs. Dieser wird durch von Menschen verursachte Quellen wie z.B. durch den Straßenverkehr infolge von Rußpartikeln aus dem Auspuff von Dieselfahrzeugen, Abrieb von Reifen, Bremsen und Kuppelungsbelägen und dessen Aufwirbelungen hervorgerufen. Die ersten Klagen gegen Feinstaubbelastungen wurden bereits geführt. Auf die Klagen zweier Anwohner von Stuttgart hat das zuständige Verwaltungsgericht (Az. 16 K 1120/05 und 16 K 1121/05) das Land Baden-Württemberg verurteilt, für das Gebiet der Landeshauptstadt Stuttgart einen immissionsschutzrechtlichen Aktionsplan im Hinblick auf Überschreitungen der für Feinschwebestaub verordneten Immissionsgrenzwerte aufzustellen.

			In einem Industriegebiet scheidet ein Zementwerk im Rahmen ortsüblicher Benutzung und trotz umfangreicher technischer Vorkehrungen (z.B. Filteranlagen) immer noch geringe Mengen von Schadstoffen aus. Die an ein Industriegebiet angrenzende Landwirtschaft des Bauern Gustav Klein erleidet hierdurch Ertragsminderungen. Hat er Anspruch auf eine Entschädigung, obwohl das Zementwerk alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat?

			Im vorliegenden Fall wird das Prinzip des § 906 BGB sehr deutlich. Ein Nachbar (hier also der Landwirt) hat einen Abwehranspruch gegen Einwirkungen auf sein Grundstück (hier Zementstaub auf seine landwirtschaftlichen Flächen), wenn diese wesentlicher Art sind. Da im vorliegenden Fall ein konkreter Schaden in Form eines Ertragsverlustes entsteht, dürfte eine „wesentliche Beeinträchtigung“ bejaht werden. Wesentliche Beeinträchtigungen sind aber dennoch hinzunehmen, wenn sie ortsüblich sind. Die Ortsüblichkeit könnte sich im vorliegenden Fall daraus ergeben, dass das landwirtschaftliche Grundstück im unmittelbaren Einflussreich des Industriegebietes steht. Ist eine wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung gegeben und ist diese „ortsüblich“, so muss der Betroffene die Einwirkung dann dulden, wenn der Störer (hier das Zementwerk) die Beeinträchtigung nicht durch wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen verhindern kann. Auf den Fall bezogen hat das Zementwerk umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen, dennoch entsteht eine Beeinträchtigung. Daraus folgt, dass der Landwirt die Beeinträchtigung dulden muss, allerdings für die Duldungspflicht einen Ausgleichsanspruch erhält. Er kann also im vorliegenden Fall einen Ausgleich für den Ertragsverlust von dem Unternehmen verlangen (vgl. zu ähnlichen Fällen OLG Hamm, ZMR 1992, 194 und NJW 1988, 1031).

			Erschütterungen

			Walter Fromm wohnt direkt in der Nähe eines Großdruckereibetriebes. Bei voller Inbetriebnahme aller Anlagen ist es schon vorgekommen, dass sein Geschirr im Küchenschrank vibriert hat. Muss er dies hinnehmen?

			Das kommt darauf an. Im Privatrecht wird man diese Frage regelmäßig nur anhand einer Feststellung der örtlichen Gegebenheiten (Ortsbesichtigung und Messung der Einwirkung) beantworten können. Es existieren verschiedene Richtlinien, die Grenzwerte dazu enthalten, welche Erschütterungen zugemutet werden können. So z.B.

			
					VDI-Richtlinie 2056 (Beurteilungsmaßstäbe von mechanischen Schwingungen von Maschinen),

					VDI-Richtlinie 2057 (Einwirkung mechanischer Schwingungen auf Menschen) oder

					DIN-Vorschrift 4150 (Erschütterungsschutz im Bauwesen).

			

			Günther Groll wohnte in der Nähe einer öffentlichen Straßenbahnlinie und ärgerte sich täglich über den Lärm, der durch den stattfindenden Gleiswechsel entstand. Hätte eine Zivilklage Aussicht auf Erfolg?
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				Tipp 

				In vielen Fällen dauerhafter Erschütterungen wird öffentliches Recht berührt, da die Erschütterungen von gewerblichen Anlagen (z.B. vom Druckereibetrieb, bei Sprengungen, von Steinbruchunternehmen, von einem Sägewerk) ausgehen bzw. die Ursache öffentlich-rechtliche Betätigungen (etwa bei Ausschachtungsarbeiten im Straßenbau oder aber direkt durch die Verkehrsbelastung überörtlicher Straßen) sind. Aus diesem Grund empfiehlt es sich zunächst, den öffentlich-rechtlichen Weg zu bestreiten. Das heißt, bei konkreter Beeinträchtigung die jeweils zuständige Behörde einzuschalten mit der Bitte um Überprüfung des Sachverhalts.

			

			
			Nach Ansicht des Landgerichts Düsseldorf (NJW-RR 2000, 30) wird Groll es schwer haben. Die Richter waren diesbezüglich der Ansicht, dass eine Beeinträchtigung durch den Straßenbahnbetrieb auch dann zu dulden ist, wenn die festgestellten Erschütterungen der in der Wohnung die Grenzwerte einer entsprechenden DIN-Norm deutlich übersteigen, die Messergebnisse jedoch ortsüblich sind und die Beeinträchtigungen nicht durch wirtschaftliche zumutbare Maßnahmen zu verhindern sind.

			
				Bergbau

			

			Wird durch Erschütterungen der Erdoberfläche, die durch untertägigen Bergbau hervorgerufen werden, die ortsübliche Benutzung eines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt, kommt ein Ausgleichsanspruch des Eigentümers gegenüber dem Bergbauberechtigten, der aufgrund des ihm verliehenen  Bergwerkseigentums tätig wird, nach § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB in Betracht (BGH, Urt. v. 19.9.2008, Az. ZR 28/08).

			Zur Frage der Schadensersatzpflicht für durch sprengungsbedingte Erschütterungen ausgelöste Gebäudeschäden vgl. BGH, MDR 1999, 351.

			Falls Sie beabsichtigen, gegen den Verursacher der Störung privatrechtlich vorzugehen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie zum Nachweis der Beeinträchtigung möglicherweise vorab ein Sachverständigengutachten erstellen lassen müssen. Eine wesentliche Beeinträchtigung im Sinne des § 906 BGB ist dann anzunehmen, wenn die in den Richtlinien angegebenen Grenzwerte überschritten werden. Sind durch die Erschütterungen Schäden am Bauwerk entstanden, haben Sie gleichzeitig einen Schadensersatzanspruch bei Vorliegen der Voraussetzungen.
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				Tipp 

				Hinsichtlich der Zuständigkeiten der Behörden im Umweltschutz wird auf den vom Umweltbundesamt (Postfach 14 06, 06813 Dessau, oder unter www.umweltbundesamt.de) herausgegebenen Behördenführer verwiesen. Im Zweifel sollten Sie sich zur Klärung der Zuständigkeit an das örtliche Ordnungsamt Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung wenden.

			

			
			Sonstige Einwirkungen

			Katzen

			Im Jahr 1995 erschien in der Juli-Ausgabe einer Regionalzeitung die Überschrift: „Katzenfütterung verboten – 87-Jähriger Triererin droht ein Ordnungsgeld bis zu 500.000,– DM“. Grundlage des Berichts war eine Entscheidung des Landgerichts Trier, die einer Tierliebhaberin untersagte, künftig verwilderte Katzen zu füttern. Gerade bei Nachbarstreitigkeiten um die lieben „Zimmertiger“ hat sich die Rechtsprechung und Literatur sehr schwer getan. Grund dafür ist der Umstand, dass man eine Katze nicht ähnlich wie einen Hund ständig anleinen kann und dass Katzen ein wenig Bewegungsfreiheit benötigen.

			
				Katzen auf fremden Grundstücken

			

			Sepp Lieblings Stolz ist sein junger Kater, den er fast wie ein Kleinkind hegt und pflegt. Das junge Tier betritt während seines nächtlichen Ausgangs, zum Ärger der Nachbarschaft, häufig fremde Gärten. Hierbei kommt es auch mal vor, dass, verspielt wie die Tiere sind, das eine oder andere Pflänzchen angeknabbert oder aus dem Boden herausgezupft wird. Die Nachbarschaft verlangt von Liebling, das Tier so zu halten, dass die Katze Nachbargelände nicht betritt. Liebling blutet das Herz, zumal seine Katze Auslauf benötigt.

			Klar ist, dass Katzen, will man sie artgerecht in Haus und Garten halten, nichts von Grundstücksgrenzen wissen und auch einmal gerne durch den Nachbargarten pirschen. Da einigen Nachbarn dieser Umstand gar nicht gefiel, musste die Frage gerichtlich geklärt werden. Um zu verdeutlichen, wie kurios manchmal Gerichte derart einfache Umstände zu regeln versuchen, soll nachfolgend die Entwicklung der Rechtsprechung etwas eingehender erläutert werden:

			Das Amtsgericht Passau (NJW 1983, 2885) hatte darüber zu entscheiden, ob ein störender Eingriff in das Grundeigentum im Sinne des § 1004 BGB vorliegt, wenn Katzen aus einem Haus in der Nachbarschaft Vögel auf einem anderen Grundstück jagen, die Terrasse dort verschmutzen und auch in das Wohnzimmer der Nachbarn kommen. Das Amtsgericht bejahte dies und erklärte, dass das bloße Erscheinen der Katzen auf dem anderen Grundstück ein störender Eingriff sei, den der Grundstückseigentümer nicht zu dulden brauche. Der Halter der Katzen wurde verpflichtet, dafür zu sorgen, dass derartige Vorfälle sich nicht wiederholen.

			In zwei weiteren Gerichtsentscheidungen, in denen es darum ging, dass mehrere Katzen gehalten wurden, die sich auf dem Nachbargrundstück tummelten, haben das OLG Köln (Az. 20 U 44/82) und das Amtsgericht Diez (Az. 3 C 440/84) entschieden, dass dies nicht hingenommen werden müsse. Das OLG Köln hatte hier eine vom Nachbarn geforderte analoge Anwendung des § 906 BGB abgelehnt, weil das Betreten des Grundstücks durch Katzen keine „Zuführung unwägbarer Stoffe“ im Sinne der Bestimmung sei und auch nicht als ähnliche Einwirkung betrachtet werden könne. Das Landgericht Augsburg (NJW 1985, 499) betonte dagegen ausdrücklich die Duldungspflicht einer Katze selbst dann, wenn diese auf dem Nachbargrundstück Vögeln nachstelle. Auch das Amtsgericht Rheinberg (NJW-RR 1992,408) hatte rechtlich nichts gegen einen Katzenbesuch in Nachbars Garten einzuwenden. Die Richter des OLG Celle (MDR 1986,672) und des OLG Schleswig (NJW-RR 1988, 13060) entpuppten sich ebenfalls als Katzenfreunde und bestätigten die Duldungspflicht von ein bis zwei Katzen auf fremden Grundstücken.

			Die Gerichte haben überwiegend die Meinung vertreten, dass die Störung des Nachbargrundstücks durch das Betreten von Katzen nicht unter die in § 906 BGB genannten Einwirkungen falle. Die Rechtsprechung und Literatur haben eine Anwendung des § 906 Abs. 1 BGB auf Fliegen, Bienen, Tauben oder Ratten bejaht, wobei hier die Überlegung maßgeblich war, dass es sich um das Eindringen von Körpern nicht unerheblichen Umfanges handele, deren völlige Fernhaltung auch tatsächlich nicht durchführbar sei. Das Eindringen anderer Tiere wie Hühner, Kaninchen, Gänsen, Hunden, Schafen wird durch § 906 Abs. 1 BGB nicht gedeckt. Hier kann der Eigentümer des Grundstücks das Eindringen schlichtweg verbieten, selbst wenn es ortsüblich bzw. die Einwirkung unwesentlich ist. 
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				Die Judikatur hat bei Katzen versucht, einen Ausgleich über das sogenannte nachbarliche Gemeinschaftsverhältnis (vgl. → Nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis) zu finden, welches über die Bestimmung des § 242 BGB (Treu und Glauben) entwickelt wurde. Aus der Anwendung des nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses muss abgeleitet werden, dass § 906 Abs. 1 BGB nicht anwendbar ist. Denn das genannte Rechtsinstitut greift nur für die Fälle, die keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage erfahren. 

			

			
			Es begründet für die Beteiligten die praktische Verpflichtung zur gegenseitigen Rücksichtnahme im Rahmen des nachbarlichen Zusammenlebens. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die Ausweitung des Tatbestandes im Rahmen der Katzenhaltung erfolgen soll. In der Literatur wird zum Teil die Auffassung vertreten, dass die pauschale Ausweitung der Duldung von ein bis zwei streunenden Katzen gesetzestechnisch nicht begründbar ist.

			§ 906 BGB umfasse eine abschließende Regelung, wobei nur in besonderen Ausnahmefällen auf das erweiternde Rechtsinstitut des nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses zurückgegriffen werden könne, allerdings gerade bei der Katzenhaltung eine besondere Ausnahmesituation nicht nachvollziehbar sei.

			Unschlüssig wurde argumentiert, dass es üblich sei, dass in Grünbereichen von Vorortvierteln Hauskatzen freien Auslauf haben, während sie in Stadtbereichen anzuleinen sind. Auch wurde die Rechtsfrage nicht abschließend geklärt, warum dem Tierhalter eine Begrenzung der Katzenhaltung grundsätzlich nicht vorgeschrieben wird, sondern lediglich die Zahl seiner freilaufenden Tiere. Bei der Bemessung der Katzenzahl beim „Wildern auf fremdem Grundstück“ zog auch das Argument nicht, dass die Katzen wegen einer vorhandenen Mäuse- und Rattenplage dringend erforderlich seien (vgl. LG Darmstadt, NJW-RR 1994,147).

			[image: VZ-Check]

				Grundsätze

				
						Mangels Anwendung der Bestimmungen des § 906 Abs. 1 BGB kann die Katzenhaltung nur über das Rechtsinstitut des nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses beschränkt werden, wenn auch die Verfahrensweise nicht glücklich ist.

						Aus dem Gesichtspunkt der Regelungsbedürftigkeit ist jedoch nur der Teil der Tierhaltung zu klären, welcher direkten Einfluss auf die Rechte Dritter hat. Das bedeutet, auf den Sachverhalt bezogen, es bedarf nur einer Regelung der Fälle, die auch in den Rechtskreis anderer Beteiligter eingreifen.

						Wird die Tierhaltung ordnungsgemäß durchgeführt, so besteht im Prinzip keine Veranlassung, eine Begrenzung der Katzenhaltung vorzuschreiben. Lediglich dann, wenn die Tierhaltung entsprechend ihrer Anzahl in einen „Kleinzoo“ ausartet, bestehen bereits Begrenzungen durch das Bauplanungsrecht (vgl. hierzu Beschl. VGH Mannheim vom 16.12.1994, Az. 8 S 3216/94).

						Der Tierfreund hat seinen Möglichkeiten entsprechend, notfalls durch ordnungsgemäße Einfriedung, Sorge dafür zu tragen, dass die Katzen keine fremden Grundstücke betreten. Das gelegentliche und vereinzelte Betreten des Nachbarbodens durch eine oder zwei Katzen kann sicherlich noch nicht als Rechtsverstoß angesehen werden.
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				Vorsicht

				Auch wenn das Betreten von maximal zwei Katzen aufgrund der vorgenannten Ausführungen zu dulden ist, kann jedoch hieraus nicht der weitere Anspruch hergeleitet werden, dass der Katze auch tatsächlich ein gefahrloses Betreten des Nachbargrundstücks ermöglicht werden muss.

			

			
			Beim Betreten des Nachbargrundstücks wird der Kater von Herrn Liebling durch den im Garten streunenden Hund des Grundstückseigentümers angegriffen und verletzt. Liebling verlangt von seinem Nachbarn, da dieser nach der Rechtsprechung zu dulden habe, dass seine Katze sein Grundstück betreten darf, den Ersatz der Tierarztkosten für die Behandlung seines Katers. Hat Liebling Recht?

			Nein. Das AG Erlangen (NJW-RR 1991, 83) hat eindeutig in einer Entscheidung klargestellt, dass eine im Einzelfall bestehende Duldungspflicht der Grundstücksbetretung durch fremde Katzen keine positive Verpflichtung auslöse, das betroffene Grundstück derart auszugestalten, dass eine Katze dieses jederzeit gefahrlos betreten kann.

			Muss man tatenlos zusehen, wenn eine fremde Katze das Grundstück betritt und dort z.B. auf Singvögel Jagd macht?
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				Es wird die Auffassung vertreten, dass die Unterlassungsansprüche nach § 1004 BGB durch das in § 228 BGB normierte Notstandsrecht ergänzt werden. Zum Schutz von Singvögeln oder ähnlichen Beeinträchtigungen habe der Nachbar das Recht, fremde Katzen von seinem Grundstück zu verjagen, sie sogar einzufangen und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Tierschutzrechtes vorübergehend zu verwahren. Auf Verlangen des Tierhalters ist jedoch diese wieder herauszugeben. 

			

			
			Das Recht auf Tötung der fremden Katze dürfte dem beeinträchtigten Grundstücksnachbarn nur in ganz besonders krassen Ausnahmesituationen zustehen. Selbstverständlich haftet der Tierhalter im Übrigen für alle Schäden (§ 833 BGB), die durch die Katze auf dem fremden Grundstück entstehen, so z.B. für das Töten von Zierfischen u.Ä. Die allgemeine Duldungspflicht, das Betreten fremder Katzen hinzunehmen, geht jedoch nicht so weit, dass die Tiere auch während allgemeiner Abwesenheit (z.B. wenn der Besitzer eine Urlaubsreise angetreten hat) frei umherlaufen dürfen.

			
				Anfütterung wilder Katzen

			

			Die 70-jährige Elfriede Sorgsam ist eine Tierliebhaberin. Sie hat sich zum Lebenszweck gemacht, verwilderten oder ausgesetzten Hauskatzen ein Heim zu bieten. Ihr Heim bietet zurzeit 30 Katzen ein Zuhause. Durch ständiges Anfüttern weiterer Tiere droht die Zahl der gehaltenen Katzen zu explodieren. Die Nachbarschaft ist durch das Ansammeln der Katzen verärgert und gleichermaßen beeinträchtigt und verlangt eine Untersagung der Anfütterungen. Zu Recht?

			Die Frage muss im vorliegenden Fall mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden. Wie in der Einführung zum Thema beschrieben, werden immer häufiger sogenannte Unterlassungsklagen gegen das Anfüttern wilder Katzen erfolgreich betrieben, weil in der Tat hierdurch erhebliche Beeinträchtigungen der Nachbarschaft entstehen können. Die Rechtsprechung (vgl. OLG München, NJW-RR 91, 17 und MDR 1990,1117; OLG Schleswig, NJW-RR 1988, 1360; LG Itzehoe, NJW 1987, 2019; OLG Köln, MDR 1989, 355) hält das Anfüttern von mehr als zwei wilden Katzen regelmäßig für rechtswidrig und unzulässig.

			
				Katzenhaltung in Mietwohnungen

			

			Wie ist das mit der Katzenhaltung in Mietwohnungen? Ist im Mietvertrag die Tierhaltung an die Erlaubnis des Vermieters geknüpft, so stellt sich die Frage, ob eine Katzenhaltung letztendlich untersagt werden kann. In der Vergangenheit war insbesondere im Mietvertragsrecht die Bestimmung für rechtswidrig erklärt worden, die generell auch bei Kleinsttierhaltung eine Zustimmung vom Vermieter forderte. Das LG Mönchengladbach (Az. 2 S 191/88) hat jedenfalls die Klage des Vermieters auf Entfernung eines ohne Erlaubnis gehaltenen kastrierten Katers abgewiesen, da hierdurch Störungen der Mitbewohner nicht eingetreten sind. Auch das Amtsgericht Aachen (Az. 81 C 459/91) lehnte den Antrag eines Vermieters auf Entfernung von zwei Katzen ab, weil von den Katzen keine unzumutbare Belästigung für Dritte ausgehe. Im vorliegenden Fall hatte der Mieter zwei Katzen fünf Jahre in der Wohnung gehalten, ohne vorher die Zustimmung des Vermieters einzuholen. In Bezug auf das Wohnungseigentumsrecht entschied das Kammergericht Berlin (MDR 1992,50), dass das Maß des ordnungsgemäßen Gebrauchs des Sondereigentums überschritten werde, wenn ein Wohnungseigentümer in seiner 42 m2 großen Einzimmer-Wohnung mehr als vier Katzen halte.

			Wasser als Einwirkung

			
				Bewässerung des Nachbargrundstücks

			

			Fritz Müde hat, insbesondere für die Sommermonate, eine automatische Bewässerungsanlage konstruiert. Im Prinzip besteht die Anlage aus einem Wasserschlauch, der bei bestimmter Bodentrockenheit dafür sorgt, dass die Wasserleitung angezapft und sein Garten bewässert wird. Durch einen kleinen technischen Fehler ist der Wasserstrahl falsch eingestellt und spritzt gegen die Hauswand seines Nachbarn. Dieser verlangt die sofortige Unterlassung.

			Dringt Wasser in konzentrierter Form (so also wie hier per Wasserstrahl) aufs Nachbargrundstück, so ist umstritten, ob der Nachbar einen Abwehranspruch nach § 906 BGB hat, da vielfach eine Anwendung der Vorschrift ähnlich wie bei der Zuführung fester Stoffe abgelehnt wird. Im Zweifelsfalle ist ein Beseitigungsanspruch ähnlich wie bei auftretender Feuchtigkeit unmittelbar auf § 1004 BGB zu stützen.

			Die direkte Anwendbarkeit des § 906 BGB wurde dagegen bejaht, wenn die Flüssigkeit in der Luft fein verteilt wird (z.B. bei Wasserdampf, Wasserstaub oder bei Springbrunnen) oder das Wasser als Transportmittel für Schadstoffe (so etwa Pflanzenschutzmittel) dient, die auf diese Weise von einem Grundstück auf ein anderes gelangen (vgl. BGH, NJW 1984, 2207).

			
				Abfließendes Niederschlagswasser

			

			Besonderheiten bestehen bei „wild abfließendem Wasser“ bzw. bei sogenanntem Niederschlagswasser, das auch als Traufwasser bezeichnet wird.

			Anton Laumann ärgert sich seit geraumer Zeit über wild abfließendes Niederschlagswasser, welches direkt von einem höherliegenden Grundstück auf das seine gelangt. Er fordert den „Oberlieger“ auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit kein Niederschlagswasser mehr zugeführt wird. Ist seine Bitte rechtlich fundiert?

			Leider nein. Der Bundesgerichtshof (UPR 1991, 376) und das OLG Düsseldorf (NJW-RR 1991, 1115) haben klargestellt, dass der Eigentümer eines höherliegenden Nachbargrundstücks nicht verpflichtet ist, zu verhindern, dass auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser auf ein tieferliegendes Grundstück abfließt. Eine solche Pflicht trifft ihn auch dann nicht, wenn er bei landwirtschaftlicher Nutzung des Grundstücks von der Bewirtschaftung als Grünland zum Anbau von Mais übergeht und sich dadurch der Wasserablauf verändert. Viele Wassergesetze der Länder regeln den Tatbestand des „wild abfließenden Wassers“ (so z.B. Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen) und regeln Beschränkungen bzgl. der Veränderung des Ablaufs.
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				Im Prinzip gilt für das „wild abfließende Wasser“, dass der natürliche Ab- oder Zufluss des Wassers nicht durch irgendwelche künstliche Anlagen geändert werden darf. Hierunter fällt jedoch nicht die Änderung infolge einer veränderten wirtschaftlichen Nutzung.

			

			
			Einige Nachbarrechtsgesetze der Länder enthalten Regelungen, die es verbieten, bauliche Anlagen so zu errichten, dass Niederschlagswasser auf das Nachbargrundstück tropft, auf dieses abgeleitet wird oder übertritt. Verstöße gegen diese Regelung können als Unterlassungsklage geltend gemacht werden. Gleichzeitig ist diese Regelung auch Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB, was bedeutet, dass ein Verstoß auch Schadensersatzansprüche auslösen kann. Entsprechende Regelungen enthalten die Nachbarrechtsgesetze von Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.
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				Wasser als Einwirkung: Grundsätze

				
						Die direkte Zuführung von Wasser auf das Nachbargrundstück erfüllt in der Regel einen Abwehranspruch nach § 1004 BGB, wenn dies zu einer Grundstücksbeeinträchtigung führt. Dies gilt auch für Einwirkungen, die sich durch eine übliche Grundstücksbenutzung ergeben, so z.B. wenn aufgrund einer Bewässerungsanlage auf dem Nachbargrundstück zerstäubtes Wasser auf die Terrasse gelangt und hier zur ständigen Feuchtigkeit führt.

						Zahlreiche Nachbarrechtsgesetze der Länder enthalten die Verpflichtung, dass durch bauliche Anlagen keine Ableitung des Niederschlagswassers auf das Nachbargrundstück erfolgen darf. Der Ableitung wird das Übertreten und das Abtropfen von Wasser aufs Nachbargrundstück gleichgesetzt. Eine besondere Grundstücksbeeinträchtigung des Nachbarn wird grundsätzlich nicht gefordert, weil im Prinzip vorausgesetzt wird, dass ein solcher Umstand in aller Regel zu einer konkreten Beeinträchtigung führt.

						Als natürliche Immission wird der Zufluss von Quell- oder Niederschlagswasser von einem höhergelegenen Grundstück angesehen. Aufgrund der Regelung der landesrechtlichen Wassergesetze ist der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers uneingeschränkt zulässig. In diesem Zusammenhang sind künstliche Veränderungen des Wasserablaufs dann rechtswidrig, wenn sie zu einer Belästigung des tieferliegenden Grundstücks führen. Entsprechend dieser Vorgabe können bei rechtswidrigen Handlungen auch Schadensersatzansprüche entstehen. Umstritten ist lediglich die Frage, inwieweit ein Grundstückseigentümer den natürlichen Zufluss von Oberflächenwasser behindern darf. Ein Teil der landesrechtlichen Vorschriften (so etwa Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen) verpflichten den Unterlieger, wild abfließendes Wasser aufzunehmen, falls Nachteile oder erhebliche Beeinträchtigungen für das höherliegende Grundstück entstehen. So kann sich z.B. ein Beseitigungs- bzw. Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB deshalb ergeben, weil ein Unterlieger eine unzulässige Grenzmauer zieht und durch den Rückstau das höherliegende Grundstück versumpft. Nach einem anderen Teil landesrechtlicher Normen braucht der Unterlieger das Wasser dann nicht aufzunehmen, wenn der Eigentümer des höhergelegenen Grundstücks das Wasser selbst durch Anlagen auf seinem Grundstück ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand ableiten kann (vgl. Berlin, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bremen). Die Aufnahmepflicht des Eigentümers des tieferliegenden Grundstücks ist hierbei vielfach eingeschränkt, wenn dieser das Wasser selbst nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten abführen kann (vgl. Regelungen in Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein).

				

			

			
			
				Feuchtigkeitsschäden

			

			Feuchtigkeitsschäden entstehen oftmals, wenn zusammenhängende Gebäudeteile abgerissen werden, die einzelnen Giebelwände aber unverputzt blieben bzw. nicht isoliert wurden. Die Gerichte (so etwa das LG Berlin, Az. 53 S 127/93, oder das OLG Hamm, NJW-RR 1987, 529 f.) haben in diesem Fällen Ersatzansprüche des betroffenen Nachbarn abgelehnt. Auch der Bundesgerichtshof (NJW-RR 2000, 536) hatte einen Rechtsstreit zu entscheiden, bei welchem die schräge Hoffläche eines Grundstücks an die Wandseite des benachbarten Geländes angrenzte. Eine Kontroverse entstand, als an verschiedenen Stellen Nässeschäden auftraten, die auch am Fachwerk zu einem Hausschwamm gerührt haben. Der Hauseigentümer war der Ansicht, dass der Schaden ursächlich auf eine mangelhafte Abdichtung des Hofes und des vorhandenen Gefälles zurückzuführen sei. Die Schadensersatzklage blieb erfolglos. Die Richter waren der Ansicht, dass unzulässige Einwirkungen vom Nachbargrundstück nur dann einen Schadensersatz auslösen, wenn ihr ein Verschulden zugrunde liegt. Ansprüche wegen einer möglichen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht schieden jedoch aus, weil der Eigentümer nach seinem Erwerb der Fläche keine Veränderungen vorgenommen habe. Er sei auch nicht verpflichtet gewesen zu überprüfen, ob die vorhandenen Flächen eine ordnungsgemäße Abdichtung erfahren hätten. Auch die Vorgaben des Nachbarrechts lösen keine Ersatzpflicht aus, da der natürliche Ablauf von Niederschlagswasser uneingeschränkt zulässig sei.

			
				Schaden durch mangelhaftes Regenfallrohr

			

			Ein Nachbar hat zum Auffang des Niederschlagswassers entsprechende Regenfallrohre errichtet. Bei einem starken Regen kann das installierte Rohr das Wasser nicht aufnehmen. Infolgedessen entsteht auf dem Nachbargrundstück ein Schaden. Besteht Schadensersatzpflicht?

			Ja. Das LG Paderborn (ZMR 1991, 300) hat entschieden, dass der verantwortliche Eigentümer haftet, falls durch außergewöhnliche Niederschlagsmengen, die durch ein installiertes Regenfallrohr nicht aufgefangen werden können, Schäden am Nachbargrundstück verursacht werden. Ersatzansprüche bestehen auch gegen einen Abwasserverband wegen eines Überschwemmungsschadens, der dadurch entstanden ist, dass in die Kanalisation eingedrungenes Oberflächenhochwasser infolge einer Fehlkonstruktion eines Abwasserwerkes nicht abgepumpt wird (vgl. BGH, NJW 1994, 1468). Ersatzpflichtig ist ebenfalls der Eigentümer einer beschädigten Rohrleitung für die Schäden im Nachbarhaus, die dadurch eintreten, dass ein Wasserrohrbruch innerhalb einer gemeinsamen Giebelwand eintritt (vgl. OLG Düsseldorf, MDR 1990, 822).

			Tauben

			
				Taubenhaltung

			

			Edmund Froh ist ein begeisterter Taubenliebhaber. Seine Brieftauben haben bereits eine Reihe von Preisen bei Weitflugwettbewerben gewonnen. Die Begeisterung seiner Nachbarschaft hält sich in Grenzen. Schließlich droht ihm ein verärgerter Nachbar unter Hinweis auf eine Verschmutzung des Daches mit Taubenkot mit einer Klage; er verlangt die Entfernung des Taubenschlages.

			Mit der Haltung von Tauben sind oftmals Probleme verbunden. Nicht nur weil nach wissenschaftlichen Erkenntnissen von Tauben, insbesondere von Wildtauben, Krankheitserreger ausgehen können. Tauben werden meist als störend empfunden wegen der damit verbundenen Lärm- und Geruchsbelästigung, nicht zuletzt wegen möglicher Verschmutzung von Nachbargrundstücken durch Taubenkot.

			Juristisch werden Tauben als sogenannte „Grobimmissio-nen“ im Sinne des § 906 BGB eingestuft. Das heißt, die Beeinträchtigungen, die durch eine Taubenhaltung entstehen, aber auch was gleichermaßen von dem Nachbarn zu dulden ist, werden an dieser Bestimmung gemessen.

			Der Nachbar kann sich gegen die Taubenhaltung wenden, wenn er nachweisen kann, dass durch die Haltung der Tiere für ihn eine wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung entsteht. Bei Taubenhaltung kann sich ein Duldungsanspruch dann ergeben, wenn z.B. das betreffende Gebiet von einer Taubenhaltung geprägt ist (OLG Celle, ZMR 1989, 150). Die Haltung von Flugtauben auf dem Nachbargrundstück kann ortsüblich sein, wenn eine Vielzahl anderer Grundstücke im gesamten Gebiet in ähnlicher Weise genutzt werden (LG Itzehoe, NJW-RR 1995, 979). Uneinig sind sich die Gerichte bei der Frage der Lärmbelästigung. Das OLG Celle ist in der erwähnten Entscheidung der Ansicht, dass das Gurren der Tiere allenfalls eine unwesentliche Beeinträchtigung darstellt. Von anderen Gerichten wurde das Taubengurren ab morgens 6.00 Uhr (OLG Stuttgart, Az. 1 Ss 496/65) bzw. dann als Störung angesehen, wenn es sich um eine Taubenzahl von ca. 50 Stück handelt (AG Hamburg-Altona). Auch kann bei konkreter Beeinträchtigung ein Taubenfütterungsverbot durchgesetzt werden (AG Karlsruhe, NJW-RR 1992,463). Ein solches Fütterungsverbot kann auch für Wildtauben an öffentlichen Plätzen aufgrund ordnungsrechtlicher Gesichtspunkte durch eine allgemeine Polizeiverordnung der zuständigen Behörden angeordnet werden (VGH Baden-Württemberg, Az. 1 S 473/90).
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				Da die Taubenhaltung in der Regel mit gewissen Beeinträchtigungen verbunden ist, wird sie im Einzelfall nicht uneingeschränkt und uferlos betrieben werden können. Bei der Beurteilung der Wesentlichkeit einer Beeinträchtigung muss man jedoch sowohl das jeweilige Gebiet, die Bebauungsdichte, die jeweilige Taubenzahl und die täglichen Flugzeiten berücksichtigen. 

			

			
			Der nach § 906 BGB eröffnete Abwehranspruch führt in der Regel zu weit, wenn eine an sich bauplanungsrechtlich zulässige Taubenhaltung untersagt würde. Einen Ausgleich der Nachbarinteressen wird man in der Praxis dadurch erreichen, indem man die Taubenzahl je nach Einzelfall (so z.B. auf maximal 20 Tauben) vermindert und die Flugzeiten (so z.B. zwei Stunden täglich) einschränkt.

			Im Rahmen einer Interessenabwägung nach § 14 BauNVO wurde die Taubenhaltung in einem Mischgebiet für zulässig erklärt, wenn die Taubenzahl auf 150 Tiere begrenzt wird, jedoch nur 50 Tauben gleichzeitig fliegen dürfen (VG Düsseldorf, Urt. v. 18.10.2007, Az. 9 K 4526/06).

			
				Verkotung des Balkons

			

			Mit der Frage, ob die Verkotung des Balkons einen Mietmangel darstellt, haben sich zwei Gerichte beschäftigt. Während das AG Hamburg (Az. 41 C 1766/89) die Ansicht vertrat, dass der Vermieter bei einer bestehenden Taubenplage die Beseitigungspflicht habe, wertete das LG Kleve (NJW-RR 1986, 1344) die Verkotung des Wohnungsbalkons nicht als Mietmangel; insoweit kommt eine Mietminderung nicht in Betracht.

			Pflanzliche Immissionen

			
				Laub- und Nadelfall

			

			Erwin Krause hat es satt. In jedem Herbst derselbe Ärger. Durch die zahlreichen Bäume auf dem Nachbargelände fallen jährlich erhebliche Laubmassen auf sein Grundstück, verschmutzen hier die Fenster und verstopfen die Dachrinne. Er ist daher gezwungen, jeden Herbst mit erheblichem Aufwand Reinigungsarbeiten auf seinem Grundstück durchzuführen; er verlangt vom Nachbarn die Unterlassung dieser „Zuführungen“ bzw. eine Entschädigung für seinen Aufwand.

			Im vorgenannten Fall stellte das OLG Stuttgart (NJW-RR 1988, 204) fest, dass pflanzliche Immissionen (Blüten- und Laubfall) zwar Einwirkungen im Sinne des § 906 BGB sind, jedoch keine wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung verursachen. Das Gericht stellte sich als Naturfreund dar und lehnte sowohl einen Abwehranspruch als auch einen Entschädigungsanspruch ab. Die Beeinträchtigungen, die durch üblichen Laubfall entstehen, seien in der Regel unwesentlich. Billige man großzügig Ausgleichsansprüche zu, hätte dies zur Folge, dass viele Eigentümer sich der Bäume entledigen würden, nur um derartigen Ansprüchen zu entgehen.
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				Pflanzliche Immissionen: Grundsätze

				
						In Literatur und Rechtsprechung ist weitestgehend unbestritten, dass die Zuführung von Laub, Blüten, Nadeln von Tannenbäumen usw. als pflanzliche Immission unter § 906 BGB fällt (vgl. hierzu Zusammenfassung von Müller in NJW 1988, 2587).

						Die Gerichte lehnen überwiegend dennoch Abwehr- und Entschädigungsansprüche deshalb ab, weil sie zu dem Schluss kommen, dass derartige pflanzliche Immissionen keine wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung verursachen (vgl. AG Frankfurt, NJW-RR 1990, 1101; LG Karlsruhe, MDR 1984, 401, LG Stuttgart, NJW 1985, 2340 OLG Düsseldorf NJW-RR 1995, 1231 in Bezug auf Samenflug von einem brach liegenden Nachbargrundstück). Wird im Einzelfall eine wesentliche Beeinträchtigung bejaht, scheitern Unterlassungsansprüche daran, dass die Zuführung von Laubfall u.Ä. als ortsübliche Grundstücksnutzung eingestuft wird, welche hinzunehmen ist (vgl. OLG Frankfurt, NJW 1988, 2618; OLG Nürnberg, Urt. v. 23.5.2000, Az. 13 S 10117/99).

						Entschädigungen in Geld für zu duldende Einwirkungen wurden von Gerichten auch mehrfach abgelehnt, weil selbst durch vermehrten Laubfall die Grundstücksnutzung nicht wesentlich erschwert wird (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 1991, 1364). Hierbei steht die Argumentation im Vordergrund, dass	die konkrete Belästigung in der Regel einmal jährlich (in der Herbstzeit) auftritt und dass in Zeiten wachsenden Umweltbewusstseins vorhandene Baumbestände die Wohnumfeldqualität erhöhen.

						In wenigen Einzelfällen (vgl. OVG Lüneburg, NVwZ 1991, 1981; LG Wiesbaden, NJW 1983, 2886) wurden Entschädigungen festgesetzt. Solche Entschädigungen können entweder als Einmalabfindung oder als jährliche Rente gezahlt werden. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die herrschende Rechtsprechung und Literaturmeinung Ansprüche wegen Laub-, Blüten- oder Nadelfall regelmäßig ablehnt und daher die vorgenannten Entscheidungen nicht generell herangezogen werden können. Entschädigungsansprüche wurden auch deshalb verneint, weil der vorhandene Baumbestand entweder naturschutzrechtlich oder durch eine bestehende Baumschutzsatzung im Einzelfall geschützt sein kann (vgl. LG Aschaffenburg, NJW 1987, 1272; OLG Düsseldorf, MDR 1988, 776).

				

			

			
			In einem Fall hatte der Bundesgerichtshof (vgl. NJW 2004, 1038) ausnahmsweise einen nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch nach § 906 Abs. 2 BGB analog für den Fall zugebilligt, dass durch eine Unterschreitung einer nicht mehr angreifbaren grenznahen Anpflanzung ein erheblicher Reinigungsbedarf entsteht.

			
				Verwilderte Grundstücke

			

			Durch ein unbebautes und völlig verwahrlostes Nachbargrundstück fliegt in wiederkehrender Regelmäßigkeit verstärkt Unkrautsamen in den Garten des Nachbarn Fleißig. Dieser verlangt vom Grundstückseigentümer die Reinigung, weil der „Unkrautflug“ seine gärtnerische Grundstücksnutzung erheblich beeinträchtigt. Mit Erfolg?

			Es kommt auf den Einzelfall an. Allein der Anblick eines verwilderten Grundstücks führt zu keinem Abwehranspruch, weil hier nur eine ideelle Beeinträchtigung vorliegt. In der Regel wird ein „Anspruch auf Säuberung des Nachbargrundstücks“ daran scheitern, dass eine wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung durch den Unkrautflug nicht eintritt oder diese Beeinträchtigung wegen Ortsüblichkeit hinzunehmen ist. Entsprechend diesem Umstand waren auch viele Unterlassungsklagen erfolglos. Lediglich in einem bekannten Fall hat der Bundesgerichtshof (NJW 1984, 2207) ausnahmsweise einem Grundstückseigentümer auferlegt, sein verwahrlostes Grundstück zu reinigen, weil durch dessen Untätigkeit mitten in einem rundherum bebauten und bewohnten Gebiet jedes Jahr durch die Verwilderung ein „Brennesselmeer“ auf den Nachbargrundstücken entstanden war. Dieser Fall kann nur als Ausnahmesituation betrachtet und damit nicht als allgemeine Richtschnur verstanden werden.
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				Bei verwahrlosten Grundstücken kann unter Umständen auch ein ordnungsrechtliches Einschreiten erforderlich werden. Dann nämlich, wenn die Verwahrlosung weitergehende Vorschriften (so z.B. die Bestimmungen des Abfallrechts) verletzt oder aber zu sonstigen Beeinträchtigungen (etwa zu verstärktem Ungezieferbefall) führt.

			

			
			Lichtentzug durch Bäume

			Nachbar Bode hat eine Reihe von Pappeln auf seinem Grundstück unter Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände angepflanzt. Als die Bäume mehrere Meter hoch sind, verlangt sein Nachbar die Kappung mit dem Hinweis, dass seinem Garten Licht entzogen werde. Mit Recht?

			Nein. Das Oberlandesgericht Düsseldorf (MDR 1980, 54) hat festgestellt, dass die Entziehung von Licht und Luft durch Bäume keinen Abwehranspruch begründet, sodass weder das Fällen eines Baumes noch das Kappen der Kronen oder eine Auslichtung von Zweigen verlangt werden kann. Vertraglich ist aber beispielsweise die Vereinbarung eines Anpflanzungsverbotes möglich.

			Ragen jedoch Ast- oder Wurzelwerk in das Nachbargrundstück, besteht ein Rückschnittsanspruch unter den Voraussetzungen des § 910 BGB.

			Gustav Ruhelos hat ein schönes Wohngrundstück in der Nähe einer städtischen Parkanlage. Seit geraumer Zeit stören ihn verschiedene Bäume auf dem städtischen Grundstück, weil diese zu einem vermehrten Schattenwurf auf seinem Grundstück führen. Er verlangt von der Stadt die Kappung verschiedener Bäume. Die Stadt lehnt kommentarlos ab. Ruhelos ist verärgert und geht zum Rechtsanwalt.

			Ruhelos wird kein Glück mit seinem Ansinnen haben. Der Schattenwurf von Bäumen wird als sogenannte negative Einwirkung betrachtet, die nicht abgewehrt werden kann. Dementsprechend hat der VGH Mannheim entschieden, dass das bloße Wachsenlassen vorhandener Bäume auf einem städtischen Grundstück keine unzumutbare Grundstücksbeeinträchtigung durch Schattenwurf verursache. Dies gelte auch dann, so die Richter, wenn der Baumbestand den Festsetzungen eines Bebauungsplanes entspricht, dessen Fehlerhaftigkeit der Nachbar behauptet (vgl. VGH Mannheim, NVwZ-RR 1996, 381).

			Ideelle oder negative Einwirkungen vom Nachbargrundstück

			
				Unordnung

			

			Edgar Ordnung ist ein sehr ordentlicher Mensch und entsprechend seiner Einstellung hasst er Durcheinander. Seit Jahren stören ihn die Zustände auf dem Nachbargrundstück, weil dort bergeweise Gerümpel ungeordnet herumliegt. Als er seinen Nachbarn bittet, das Grundstück aufzuräumen, betont dieser kurzerhand, dass ihn sein Grundstückszustand nicht zu interessieren habe.

			Unter die Rubrik der ideellen oder negativen Einwirkungen fallen alle die Belästigungen, die nicht wirklich greifbar sind, weil sie entweder ein optisches oder geschmackliches Problem darstellen oder aber im Entzug natürlicher Quellen (wie z.B. Luft oder Licht) liegen. Im Zusammenhang mit dem angeführten Fallbeispiel (ungeordnetes Nachbargrundstück) hat der Bundesgerichtshof (NJW 1970,1541 und 1975, 170) festgestellt, dass der Nachbar keinen Abwehranspruch habe, da weder § 906 noch § 1004 BGB rein geschmackliche Ansprüche erfassen. Die gleichen Feststellungen gelten im Übrigen auch für verwilderte Grundstücke. Nur wenn durch die Ablagerung von Stoffen weitergehende andere Beeinträchtigungen entstehen (so z.B. Ungezieferbefall), kann ggf. ordnungsrechtlich eingeschritten werden. In diesem Falle reicht aber die bloße Befürchtung eines Ungezieferbefalls nicht aus.

			Zu den Abwehransprüchen gegenüber „Messies“ vgl. Horst, NJW 2010,827. Der Vermieter hat gegenüber seinem Mieter einen Unterlassungsanspruch nach § 541 BGB, wenn dieser Müll im Haus, Keller oder im Treppenhaus lagert, bei wiederholter Störung sogar ein Kündigungsrecht (AG Rheine, ZMR 2008, 803).

			
				Bordellbetrieb

			

			Die gleiche Ansicht vertrat der BGH (Az. ZR 172/84) in anderer Sache; hier wurde auf dem Nachbargrundstück ein Bordell betrieben. Die Richter stellten fest, dass eine das sittliche Empfinden des Nachbarn verletzende Nutzung eines Grundstücks durch einen Bordellbetrieb, der nach außen nicht wahrnehmbar sei, keinen Unterlassungsanspruch begründe. Ähnliches gilt auch für Abwehransprüche, die darauf gerichtet waren, die Aufrechterhaltung der ungestörten Aussicht auf die freie Landschaft zu erreichen (vgl. BVerwG, NJW 1994, 2940).
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				Ordnungsrechtliche Eingriffsmöglichkeiten bestehen nur gegen Prostitution innerhalb einer gültigen Sperrgebietsverordnung (Art. 297 EGStGB, § 120 OWiG) bzw. wenn die Tätigkeit gleichzeitig strafrechtliche Vorschriften (z.B. Zuhälterei, Menschenhandel) verletzt. 

			

			
			Allein die Kenntnis von Kindern und Jugendlichen aus der näheren Umgebung, dass in einer bestimmten Wohnung der Prostitution nachgegangen wird, erfüllt noch nicht den Straftatbestand des § 184e StGB (vgl. VGH München, GewA 2008, 89). 

			Der Erlass von Sperrgebietsverordnungen wurde vom Bundesverfassungsgericht (Beschl. v. 28.4.2009, Az. 1 BvR 224/07) grundsätzlich gebilligt. Wohnungsprostitution (diese liegt vor, wenn die Prostituierte in der Wohnung, in der sie ihrem Gewerbe nachgeht, auch wohnt und die Nutzung nach außen nur wohnähnlich in Erscheinung tritt) ist in Wohngebieten grundsätzlich bauplanungsrechtlich unzulässig. Eine bauliche Anlage, deren Beseitigung gefordert werden kann, ist auch ein Wohnmobil, das in regelmäßigen Abständen auf wechselnden Wirtschaftswegen im Randbereich einer Landstraße außerhalb der Ortslage abgestellt und im dem der Prostitution nachgegangen wird (vgl. VG Koblenz, Urt. v. 16.6.2006, Az. 1 K 505/05.KO). Ein bordellähnlicher Betrieb ist auch im Mischgebiet unzulässig (VG Neustadt, Beschl. v. 10.2.2009, Az. 3 L 1448/08).

			Gegenüber negativen, immateriellen bzw. ideellen Einwirkungen sieht die höchstrichterliche Rechtsprechung grundsätzlich keinerlei Abwehransprüche vor.

			An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass die herrschende Rechtsauffassung, dass also Ansprüche bzgl. ästhetischer Empfindungen grundsätzlich nicht bestehen, in den letzten Jahren wiederholt auf Kritik gestoßen ist. Das Amtsgericht Münster (Jus 1984, 225) war in einem Fall der Ansicht, dass die Vorschrift des § 1004 BGB heute im Lichte eines geänderten und verfeinerten Umweltbewusstseins gesehen werden müsse. Folglich könnten vom Nachbargrundstück ausgehende gegen das ästhetische Empfinden des Nachbarn verstoßende Zustände (hier Lagerung von Ziegelsteinen etc.) mit dem Beseitigungsanspruch unterbunden werden.

			
				Gartenzwerge

			

			In dem berühmten „Gartenzwergefall“ von Hamburg (NJW 1988, 2052) hatten die Richter die Entfernung von Gartenzwergen aus einer gemeinsamen Wohnungseigentumsanlage angeordnet, weil ein Teil der Wohnungseigentumsparteien hierin eine Beeinträchtigung gesehen hat (völlig entgegengesetzt entschied das AG Recklingshausen, NJW-RR 1996, 657). Bekannt wurde auch das Urteil zu den sogenannten „Frustzwergen“ (das waren z.B. Gartenzwerge, die ihr Hinterteil zeigten). Die Gerichte sahen darin eine gezielte Provokation des Nachbarn und verfügten die Beseitigung (AG Grünstadt, NJW 1995, 889).

			Man muss berücksichtigen, dass die Beurteilung praktischer Fälle anhand der Rechtsprechung der obersten Gerichte zu erfolgen hat, die bislang geschmackliche Abwehransprüche nicht anerkennen. Im Schrifttum wird dennoch verstärkt die Tendenz feststellbar, dass man angesichts einer Erweiterung des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes auch Ansprüche gegen negative Einwirkungen begründen sollte. Hierfür besteht, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkter Bedarf. Denn eigentlich führt die Zulassung von „geschmacklichen Klagebegehren“, weil sie auf subjektivem Empfinden des Einzelnen beruhen, dazu, dass die Gerichte „uferlos“ mit Einzelverfahren überschwemmt werden. Diesem Ansatz ist entgegenzuwirken. Etwas anderes gilt in den Bereichen, wo die „ästhetische Unannehmlichkeit“ oftmals mit einem weiteren Rechtsverstoß verbunden ist, wenn z.B. unmittelbar Vorschriften des Umweltrechts, des allgemeinen Ordnungsrechts oder des Baurechts (so etwa Vorschriften bezüglich der „Verunstaltung“ baulicher Anlagen) verletzt werden.

			Herüberfliegende Bälle

			Karl Kummer wohnt in der Nähe des städtischen Sportplatzes, auf dem saisonbedingt vielfach Trainingsstunden und Fußballspiele stattfinden. Da die Sportplatzanlage nur mit einem zwei Meter hohen Zaun umgeben ist, kommt es oftmals vor, dass Fußbälle in seinem Garten landen. Ungefragt begeben sich die Spieler in den Garten, um den Ball zu holen; sie zerstören hierbei die Saat. Kummer will dies nicht länger hinnehmen.

			In den letzten Jahren hatten sich die Zivilgerichte verstärkt mit diesem Problem zu befassen. Als störend empfindet der Nachbar allein schon die Tatsache, dass ständig Fußbälle im Garten liegen. Es stellt sich die Frage, ob es sich hierbei um eine Immission im Sinne von § 906 BGB handelt. Während verschiedentlich die Anwendbarkeit des § 906 BGB bejaht wird, bestehen im Übrigen Ansprüche nach § 1004 BGB, und zwar zumindest aus dem „nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis“. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Az. 10 K 2832/84) hat klargestellt, dass es grundsätzlich dem Nachbarn nicht zuzumuten ist, ständig das „Überfliegen der Fußbälle“ hinzunehmen. Auch das OLG Stuttgart (Az. 4 U 46/85) verlangte von einem Sportclub, Maßnahmen zu ergreifen, die den Nachbarn vor derartigen Beeinträchtigungen schützen, so z.B. durch die Errichtung eines Ballfangzaunes. Nachdem selbst das Bundesverwaltungsgericht (Az. 7 B 162/89) der Meinung war, dass die Gemeinde, die einen öffentlichen Sportplatz betreibt, alle erdenklichen Vorkehrungen zu treffen hat, damit keine Bälle vom Spielfeld in einen Garten der Nachbarschaft gelangen, stellte sich die Frage, wie wirksamer Schutz zu erreichen ist. Wie bereits erwähnt, stellt die Errichtung von Ballfangzäunen die erfolgreichste, allerdings auch kostenintensivste Maßnahme dar.

			Das Problem des Schutzes vor abirrenden Bällen hat das Bundesinstitut für Sportwissenschaften in Köln im Rahmen des Forschungsprojekts „Freizeitsportanlagen und Umgebung“ untersucht. Dabei wurde festgestellt, und zwar nach Befragen von 60 kommunalen Sportämtern, dass Ballschutzgitter an der Stirnseite von Sportanlangen durchschnittlich eine Länge von 60 m und eine Höhe von 6 m haben müssen, wenn der Schutz von in der Nähe befindlichen Anlagen, seien es Bauwerke oder Straßen, notwendig ist. Bei Untersuchungen, insbesondere durch Zählungen im Rahmen einer Testreihe, hat sich gezeigt, dass bei 10 beobachteten Meisterschaftsspielen und bei ca. 10 Trainingsabenden nur in einem Fall beim Training ein Ball ein Netz in Höhe von 6 m überflog, während bei den 10 beobachteten Meisterschaftsspielen dies insgesamt viermal vorgekommen ist. Daraus folgt, dass in aller Regel Ballschutzgitter an einer Stirnseite von Sportplätzen mit einer Höhe von 6 m ausreichen, insbesondere, wenn eine Sportfläche mehr als 50 m vom Nachbargrundstück oder von Verkehrsanlagen entfernt ist. Bei geringeren Abständen werde es schwierig, die notwendige Sicherheit durch Schutzanlagen zu erreichen. Letztlich ist bei zu kleinen Abständen eine 100-prozentige Sicherheit nie zu gewährleisten.

			Der Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände in Köln war der Meinung, dass ein Ballschutzgitter in Höhe von 6 m an der Stirnseite eines Sportplatzes in aller Regel eine ausreichende Schutzmaßnahme ist. Nur in konkreten Ausnahmefällen muss ein höheres Ballschutzgitter gefordert werden. Das LG Aachen (NJW-RR 1988, 665) und das AG Grevenbroich (NJW-RR 87, 987) haben in konkreten Streitfällen diese Höhe von Ballfangzäunen bestätigt.

			Es muss jedoch beachtet werden, dass selbst eine Höhe eines Ballfangzaunes von 10 m nicht generell ausschließt, dass Bälle überfliegen. In besonderen Ausnahmesituationen kann also ein Nachbar trotz hohem Ballfangzaun, wenn hierdurch die Beeinträchtigungen nicht wirksam beseitigt werden, einen Entschädigungsanspruch nach § 906 Abs. 2 BGB geltend machen.

			Werden auf einem Schulhof Fußballtore ohne Netz aufgestellt, so hat der Eigentümer des Schulgeländes Sicherungsvorkehrungen (Ballfangzäune) zur Vermeidung der Schädigung Dritter zu treffen. Verletzt der Eigentümer schuldhaft diese Pflicht, kann ein sich daraus ergebener Schadensersatzanspruch durch ein Mitverschulden des Geschädigten überlagert werden, wenn dieser sein Fahrzeug auf einem angrenzenden Parkplatz abstellt, obwohl die Gefahr des Abirrens von Bällen unschwer erkennbar war und im Zeitpunkt des Abstellens seines Fahrzeuges er bereits Kenntnis von vorherigen gleichartigen Schadensfällen hatte (OLG Brandenburg, Az. 2 U 44/01).
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				Landet ein Fußball während eines Spiels auf Nachbars Grundstück, so darf der Eigentümer des Fußballs das fremde Grundstück nicht einfach betreten, sondern muss den Grundstückseigentümer um Erlaubnis bitten. Der gestörte Nachbar hat jedoch im Gegenzug keinen Anspruch auf generelles Fußballverbot vor seinem Gartengrundstück (LG München, Az. 5 O 545403).

			

			
			Magnetfelder

			
				Stromkabel der Straßenbahn

			

			Ein Anwohner einer städtischen Straße fühlte sich durch das statische Magnetfeld eines Stromkabels der Straßenbahn in seinem körperlichen Wohlbefinden beeinträchtigt. Er verlangte vom Betreiber die Unterlassung dieser Beeinträchtigung. Sein Anspruch blieb vor Gericht erfolglos. Mangels bestehender Vorgaben, so die Richter, komme es für die Bewertung von Einwirkungen im Sinne von § 906 BGB auf das Empfinden eines verständigen Durchschnittsbenutzers des betroffenen Grundstücks an. Dabei spielen Natur- und Zweckbestimmung des Grundstücks in seiner konkreten Beschaffenheit eine maßgebliche Rolle. Danach sind die Kläger keinen wesentlichen Einwirkungen ausgesetzt. Ihre Wohnung liegt in einem innerstädtischen Wohngebiet. Wohl ist der Lebensmittelpunkt der dort wohnenden Personen für gewöhnlich in ihren Wohnungen angesiedelt. Andererseits sind für eine solche Wohnlage Beeinträchtigungen typisch, die sich aus dem Zusammenleben vieler Menschen auf relativ engem Raum ergeben. Diese Situation bringt regelmäßig auch einen umfangreichen Personentransportverkehr mit sich. Das statische Magnetfeld, das durch den Betrieb der Straßenbahn entsteht, führt nach Darlegungen von Sachverständigen zu keiner gesundheitlichen oder biologischen Beeinträchtigung. Unter Anwendung dieses objektiven Maßstabs kann offen bleiben, ob bei den Klägern eine extreme Empfindlichkeit auf Magnetfelder gegeben ist. Selbst wenn dem so ist, stellt das von der Beklagten veranlasste Magnetfeld lediglich eine unwesentliche Beeinträchtigung dar (OLG Naumburg, Urt. v. 2.3.1999, Az. 11 U 297/98).

			
				Mobilfunkstationen

			

			Die Rechtsprechung hatte sich mehrfach mit der Frage befasst, ob Mobilfunkstationen zu gesundheitlichen Gefährdungen führen können. Der BGH (Az. V ZR 217/03) hat betont, dass bei einer von einer Mobilfunksendeanlage ausgehenden Beeinträchtigung durch elektromagnetische Felder, sofern die Grenzwerte der 26. BImSchV eingehalten werden, der Beeinträchtigte zur Erschütterung der Indizwirkung beweisen muss, dass ein wissenschaftlich begründeter Zweifel an der Richtigkeit der festgelegten Grenzwerte und ein fundierter Verdacht einer Gesundheitsgefährdung besteht. Vgl. zur Thematik auch OVG Bautzen, NJW 2005, 1143; VG München, NVwZ 2001, 461; VG Gießen, NVwZ-RR 2003, 196. Bauordnungsrechtlich sind diese Anlagen in aller Regel genehmigungsfrei, ferner gibt § 9 BauGB den Gemeinden keine Möglichkeit, Mobilfunkanlagen in Wohngebieten generell zu verbieten.

			Schaden durch Brand auf dem Nachbargrundstück

			Ein Wohnhausbrand, dessen Ursache ungeklärt blieb, führte zu einer Beschädigung des auf dem Nachbargrundstück befindlichen Fachwerkhauses. Obwohl dem Brandopfer ein Verschulden diesbezüglich nicht nachgewiesen werden konnte, verlangte der Nachbar einen Ersatzanspruch. Seine diesbezügliche Klage war erfolgreich. Der Bundesgerichtshof (Urt. v. 11.6.1999, Az. V ZR 377/98) vertrat die Ansicht, dass Störer im Sinne des Nachbarrechts auch der Eigentümer eines Hauses ist, das infolge eines technischen Defekts an elektrischen Leitungen oder Geräten in Brand gerät und das Nachbargrundstück beschädigt. Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch entsprechend § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB steht jedenfalls dann einem Schadensersatzanspruch gleich, wenn die Einwirkung zu einer Substanzschädigung geführt hat. Die Bundesrichter waren der Auffassung, dass der Brand nicht die Folge eines Naturereignisses (wie etwa Blitzschlag) war. Er beruhte vielmehr auf Umständen, auf die grundsätzlich nur der Beklagte Einfluss nehmen konnte, wenn auch konkret kein Anlass für ein vorbeugendes Tätigwerden bestanden haben mag. Bricht in einem solchen Fall auf dem Grundstück ein Brand aus, ist es seine Sache, auch zur Verhinderung seiner Ausweitung, für eine Eindämmung und Behebung zu sorgen.

			Vgl. zu ähnlich gelagerten Fall OLG Koblenz, Urt. v. 28.8.2008, Az. 5 U 218/09.

			Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
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				Der Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB schützt das Eigentum gegen alle Arten der Beeinträchtigungen, die nicht durch die Entziehung oder Vorenthaltung des Eigentums ausgelöst werden.

			

			
			Ein Nachbar schleicht bei Nacht und Nebel in einen fremden Garten und pflückt einige Birnen des Obstbaumes. Der Grundstückseigentümer möchte die Birnen zurückhaben. Liegt ein Fall nach § 1004 BGB vor?

			Nein. Der Grundstückseigentümer hat gegen seinen Nachbarn einen Herausgabeanspruch nach § 985 BGB. Sollten sich die Vorfälle wiederholen, könnte der Eigentümer einen künftigen Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB mit der Folge erwirken, dass dem Nachbarn unter Auferlegung eines Ordnungsgeldes das Eindringen in den Garten untersagt wird.

			Grundstücksbeeinträchtigungen, die durch die Entziehung oder Vorenthaltung des Eigentums entstehen, werden nach § 985 BGB abgewehrt.

			§ 1004 BGB unterscheidet zwei Ansprüche, den Beseitigungsanspruch und den Unterlassungsanspruch.

			Die Voraussetzungen des § 1004 BGB:

			
					Beeinträchtigung
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				Unter Beeinträchtigung versteht man jede Störung des Eigentums, z.B. Betreten fremder Grundstücke, Blockieren der Grundstücksausfahrt durch parkende Fahrzeuge, Abladen von Müll, Zuführung unzulässiger Immissionen nach § 906 BGB (Rauch- oder Lärmbelästigung) u.v.m.

				Nicht abwendbar sind sogenannte ideelle oder negative Einwirkungen (z.B. Anblick eines unaufgeräumten Grundstücks, Schattenbildung durch Bäume, Prostitution in der Nachbarschaft bzw. der Einfluss von Naturkräften).

			

			
			Paul Rücksicht hat mehrere Bäume in seinem Garten. Bei einem ungewöhnlich heftigen Sturm fällt ein Baum ins Nachbargrundstück und richtet dort einen Schaden an. Der Nachbar verlangt Schadensersatz und Ersatz des Aufwandes für die Entfernung des Baumes.

			Pflanzt oder unterhält der Eigentümer auf seinem Grundstück einen Baum und stürzt dieser infolge eines ungewöhnlich heftigen Sturms auf das Nachbargrundstück, so sind die damit verbundenen Beeinträchtigungen dem Eigentümer nicht als Störung i.S. des § 1004 BGB zuzurechnen, wenn der Baum gegenüber normalen Einwirkungen der Naturkräfte hinreichend widerstandsfähig gewesen wäre (BGH, NJW 1993, 1855).

			Bei der Überprüfung der Standfestigkeit von Bäumen reicht bei Grundstücksnachbarn lediglich eine Begutachtung des äußeren Zustandes. Eine baumpflegerische Untersuchung ist in der Regel entbehrlich.

			Zum Thema Schäden durch Bäume bei Stürmen vgl. auch die umfangreiche Abhandlung von Horst, MDR 2000, 1161 ff. und OLG Düsseldorf, ZMR 2003, 917; OLG Köln, ZMR 2004, 266; BGH, UPR 2005, 26; Natur und Recht 2003, 643 sowie 2005, 133, Zur Thematik vgl. auch Stollenwerk, Der windbruchgefährdete Baum, VR 2007, S. 28.

			
					Rechtswidrigkeit
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				Zur Begründung eines Anspruchs nach § 1004 BGB muss die Beeinträchtigung rechtswidrig sein; das bedeutet, die Beeinträchtigung darf nicht durch irgendeinen Umstand gerechtfertigt werden (so z.B., wie dargestellt, der Umsturz eine Baumes infolge eines Naturereignisses).

			

			
			Albert Stroh ärgert sich in jeder Herbstzeit über das herabfallende Laub von den Bäumen des Nachbargrundstücks. Er verlangt die Beseitigung. Zu Recht?

			Nein. Zwar handelt es sich im vorliegenden Fall um eine Beeinträchtigung im Sinne der Vorschrift.

			Die Rechtsprechung hat aber vielfach (vgl. → Pflanzliche Immissionen) den Laubfall für ortsüblich erklärt, was dazu führt, dass dieser vom Nachbarn zu dulden ist.

			Duldungspflichten können sich ggf. auch aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. So etwa aus § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz bzgl. des Läutens von Kirchenglocken um 6.00 Uhr morgens (vgl. BVerwG, NJW 1984, 989, VG Freiburg, NVwZ 1999, 798, VG Würzburg, NVwZ 1999, 799).

			Der Anspruch auf Beseitigung einer Eigentumsstörung richtet sich darauf, eine gegenwärtige Beeinträchtigung für die Zukunft zu beseitigen (z.B. Entfernung eines Fahrzeuges, welches rechtswidrig auf dem Grundstück abgestellt wurde). Es wird also die Herstellung des ursprünglichen Zustandes durch Beseitigung des Störfaktors verlangt.

			Der Anspruch auf Unterlassung einer Eigentumsstörung richtet sich darauf, die Abwendung künftiger Beeinträchtigungen zu vermeiden. Ein solcher Fall ist dann gegeben, wenn eine Wiederholungsgefahr besteht, z.B. Einwurf unerwünschten Werbematerials.

			Anspruchsberechtigt ist jeder Grundstückseigentümer. Anspruchsgegner ist derjenige, der die Störung verursacht. Dementsprechend wird er auch als Störer bezeichnet. Ähnlich wie im Ordnungsrecht spricht man von einem Handlungsstörer, wenn der Betroffene durch pflichtwidriges Handeln oder Unterlassen die Störung verursacht (z.B. ein Berufsmusiker spielt jede Mitternacht den „Zapfenstreich“). Dagegen ist Zustandsstörer derjenige, auf dessen Willen der beeinträchtigte Umstand zurückzuführen ist, so z.B. dass jemand gezielt Niederschlagswasser aufs Nachbargrundstück ableitet. Auch sind mehrere Störer gleichzeitig denkbar.

			Der Beseitigungs- oder Unterlassungsanspruch wird im Regelfall vor dem Zivilgericht (Amts- bzw. je nach Streitwert auch beim Landgericht) auf dem Wege der Klage geltend gemacht. Daneben ist der Rechtsweg vor den Verwaltungsgerichten gegeben, wenn die Nutzung öffentlichen Zwecken dient (z.B. Benutzung von öffentlichen Sportanlagen, Lärm von Straßen oder Belästigungen von gemeindlichen Kläranlagen).
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				Tipp 

				Bei Durchsetzung eines Anspruchs sollte man darauf achten, dass im Klageantrag bereits die Festsetzung eines Ordnungsgeldes für den Fall der Zuwiderhandlung vorgesehen wird. Ansonsten muss bei einem konkreten Verstoß gegen einen erwirkten Gerichtsbeschluss erneut die Festsetzung eines Ordnungsgeldes verhandelt werden.

			

			
			Der BGH hat mit Urt. v. 5.9.2009, Az. V ZR 144/08, festgestellt, dass derjenige, welcher sein Fahrzeug unbefugt auf einem Privatgrundstück abstellt, eine verbotene Eigenmacht begeht. Der Grundstückseigentümer kann in diesem Falle das Fahrzeug abschleppen lassen und die Abschleppkosten als Schadensersatz vom Fahrzeugführer verlangen.
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				Beseitigungs- und Unterlassungsklage 

				Im Verfahren Günter P. (Kläger) gegen Walter S. (Beklagter) wegen Beeinträchtigung des Eigentums wird beantragt 

				1. Der Beklagte wird verurteilt, das Baumaterial von dem Gartengelände des Klägers zu entfernen.

				2. Der Beklagte wird ferner verurteilt, es zukünftig zu unterlassen, Baumaterial auf das Grundstück des Klägers in … abzuladen bzw. dort zu lagern. Für den Fall der Zuwiderhandlung wird ihm die Festsetzung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,– Euro und im Falle der Nichtbeitreibbarkeit gleichzeitig Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten angedroht.

				Begründung:

				Ich bin Grundstückseigentümer in … Zu diesem Grundstück gehört auch, unmittelbar angrenzend, ein Gartengelände.

				Der Beklagte ist mein Grundstücksnachbar und hat ohne vorherige Absprache am … mehrere Kubikmeter Baumaterial (Steine, Eisenrohre u.Ä.) auf meinem Gartengelände abgelegt. Dadurch sind Anpflanzungen beschädigt worden. Das Baumaterial behindert im Übrigen auch meine ordnungsgemäße Grundstücknutzung.

				Beweis:

				Zeugnis von …

				4 Lichtbilder.

				Der Beklagte wurde aufgefordert, das Baumaterial zu entfernen. Es erfolgte jedoch keine Reaktion. Selbst die Klageandrohung blieb erfolglos.

				Ich verlange daher, wie beantragt, die Entfernung des Baumaterials und gleichzeitig, da mit einer Fortsetzung des rechtswidrigen Verhaltens zu rechnen ist, auch den Beklagten zur Unterlassung künftiger Störungen zu verurteilen.

			

			
			Neben dem Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch besteht auch ein Schadensersatzanspruch nach § 823 BGB, wenn durch die rechtswidrige Handlung ein Schaden entsteht. Dieser kann z.B. auch in einer Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit des Grundstücks liegen. Herausgabeansprüche aus Eigentum und anderen dinglichen Rechten verjähren nach 30 Jahren (vgl. § 197 Abs. 1 Nr. 1 BGB), Schadensersatzansprüche aus § 823 BGB und Unterlassungsansprüche nach drei Jahren (vgl. §§ 195, 199 Abs. 5 BGB). 

			
				Unerwünschte Werbung

			

			Edgar Wild hat es satt, aus seinem Briefkasten ständig Reklamematerial herauszuholen. Er befestigt daher am Hausbriefkasten den Hinweis „Achtung! Bitte keine Werbung einwerfen“. Als die Werbeflut insbesondere von einem in der Nähe gelegenen Supermarkt nicht endet, erhebt er Unterlassungsklage. Mit Erfolg?

			Ja. Denn der Bundesgerichtshof (NJW 1989, 902) hat einem Grundstückseigentümer einen Unterlassungsanspruch gegenüber Werbenden hinsichtlich des Einwurfs von Reklamematerial zugebilligt. Dieser Anspruch bestehe auch bereits gegen den Werbenden, selbst wenn dieser die Werbung durch andere Personen austragen lässt. Der Betroffene muss jedoch dem Einwurf von Werbematerial widersprechen, indem er etwa an seinem Briefkasten den oben angeführten Hinweis „Keine Werbung einwerfen“ anbringt. Gleiches gilt für unerwünschte Postwurfsendungen (vgl. OLG Frankfurt, NJW 1996, 934).

			
				Videoüberwachung

			

			Walter Neugier ist gerne über alles informiert. Insbesondere interessiert ihn das Geschehen auf dem Nachbargrundstück. Dementsprechend installiert er eine Videoanlage im Gartenbereich, um Einblick auf das Nachbargelände zu erhalten. Der Nachbar verlangt die umgehende Entfernung. Zu Recht?

			Ja. Die Gerichte haben jegliche Überwachung des Nachbarn mittels technischer Geräte als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte gewertet und generell einen Unterlassungsanspruch zugebilligt (vgl. LG Zweibrücken, MDR 1990, 549; AG Schöneberg, NZM 2000, 983; LG Braunschweig, Urt. v. 18.3.1998, Az. 12 S 23/97).

			Bei der Installation von Anlagen zur Videoüberwachung auf einem Privatgrundstück muss sichergestellt sein, dass weder der angrenzende öffentliche Bereich noch benachbarte Privatgrundstücke oder der gemeinsame Zugang zu diesem von den Kameras erfasst werden. Ansonsten besteht ein Unterlassungsanspruch (BGH, Urt. v.16.3.2010, Az. VI ZR 176/09). Dieser darf jedoch nicht im Rahmen von Selbstjustiz (Gerätezerstörung) durchgesetzt werden.

			
				Abbruch von Astwerk

			

			Schon seit Jahren ärgert sich Thomas Garstig über einen Baum, welcher auf dem Nachbargrundstück steht. Da dieser jedoch mit dem notwendigen Grenzabstand gepflanzt wurde, scheiterte bereits eine Beseitigungsklage. Als bei starken Windböen „gesunde Äste“ abbrechen und auf sein Grundstück fallen, verlangt er erneut im Hinblick auf diese „Beeinträchtigung“ die Entfernung. Ist das Begehren erfolgversprechend?

			Nein. Das OLG Köln stellte in einer Entscheidung (NJW-RR 1989, 1177) fest, dass auch der Umstand, dass bei starken Windböen von einer Pappel Äste abbrechen, noch keinen Anspruch auf Beseitigung eines alten, aber gesunden Baumes begründe.

			
				Schwalbennester

			

			Tierliebhaber Edwin Kuckuck war stolz auf seine Schwalbennester am Dachgiebel seines Hauses. Völlig entsetzt vernahm er eine Aufforderung seines Nachbarn, die Schwalbennester zu entfernen. Als er dieser Bitte nicht Folge leistete, kam es zum Prozess, den Kuckuck verlor. Als Vogelliebhaber verweigerte er dennoch die Entfernung im Hinblick auf bestehende Naturschutzbestimmungen. Hat er Recht?

			Möglicherweise. Beim Zusammenwirken zwischen Nachbar- und Naturschutzrecht kann eine Besonderheit eintreten. Das Landgericht Hechingen (NJW 1995, 971) vertrat in einem ähnlich gelagerten Fall die Ansicht, dass trotz einer nach Nachbarrecht bestehenden Verpflichtung zur Beseitigung von Vogelnestern evtl. bestehende naturschutzrechtliche Sondervorschriften, zumindest eine vorübergehende Duldungsverpflichtung des Nachbarn auslösen können. Es stellt sich dann die Frage, ob der beeinträchtigte Nachbar, je nach Ausmaß der Einwirkung, nicht gegen die Naturschutzbehörden einen Anspruch auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung hat.

			
				Mülltonnen vor dem Schlafzimmer

			

			Franz Müller ist stolzer Besitzer einer Eigentumswohnung in einem größeren Wohnblock. In letzter Zeit stellt er vermehrt fest, dass der Nachbar seine Mülltonnen direkt unter seinem Schlafzimmerfenster postiert. Müller ist empört und verlangt die Entfernung, nicht zuletzt deshalb, weil bei warmen Sommertagen ein übler Geruch entsteht. Hat er einen Abwehranspruch?

			Ja. Durch die Lagerung von Mülltüten und ähnlichen Abfällen entsteht ein Abwehranspruch, weil die Geruchsbeeinträchtigung eine im § 906 BGB aufgeführte Belästigung darstellt, die je nach Einzelfall zu einer wesentlichen Beeinträchtigung führen kann. Aber auch ohne die Anwendung des § 906 BGB entsteht ein Abwehranspruch, weil entsprechend dem Wohnungseigentumsgesetz die einzelnen Miteigentümer zu einer maßvollen Nutzung des Gesamteigentums verpflichtet sind (vgl. hierzu OLG Düsseldorf, ZMR 1996, 446).

			
				Jugendzentrum

			

			Der empfindsame Nachbar Gustav Friedsam möchte sich gegen ein städtisches Jugendzentrum zur Wehr setzen. Er erhebt eine Unterlassungsklage, die sich gegen den Betrieb der öffentlichen Einrichtung wendet, vor dem zuständigen Verwaltungsgericht. Im Rahmen der Beweisaufnahme stellt sich jedoch heraus, dass die aufgetretenen Lärmbelästigungen nur vereinzelt und nur durch einen besonderen Personenkreis aufgetreten sind. Besteht ein öffentlich-rechtlicher Abwehranspruch?

			Nein. So jedenfalls die Ansicht des VGH München (NVwZ 1997, 96), der einen ähnlich gelagerten Fall beurteilt hatte. Die Richter vertraten die Auffassung, dass eine öffentlich-rechtliche Abwehrklage nicht begründet sei, weil die vereinzelt aufgetretenen Lärmbelästigungen nicht durch den Betrieb der öffentlichen Einrichtung verursacht wurden. Selbst wenn man im vorliegenden Fall annimmt, dass die lärmerzeugenden Jugendlichen Besucher des Jugendzentrums waren, so handelt es sich deshalb noch nicht um die mit dem Betrieb eines Jugendzentrums typischerweise auftretenden Belästigungen.

			
				Drogenhilfezentrum

			

			Ein Nachbar fühlte sich in seinem Eigentum durch die Öffnung eines Drogenhilfezentrums beeinträchtigt. Er war der Ansicht, dass sich hierdurch in seinem Umfeld eine Drogenszene bilden könne, mit allen negativen Begleiterscheinungen (Ansammlung von Drogensüchtigen und Dealern, Verunreinigungen durch zurückgelassene Spritzen, blutverschmierte Fixerutensilien und Fäkalien). Die beantragte Schließung des Drogenzentrums lehnte der Bundesgerichtshof (MDR 2000,1069) zwar ab, dem Nachbarn stehe jedoch bei tatsächlichen Beeinträchtigungen ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch in Geld zu.

			
				Bodenverunreinigungen

			

			Auf einem Betriebsgelände waren durch eine gewerbliche Firma Bodenverunreinigungen verursacht worden, die auch einen Teil des Nachbargrundstücks erfassten. Der Nachbar verlangte von der Firma die Beseitigung der Verunreinigung. Im Verlauf des Gerichtsverfahrens stellte die Firma ihren Betrieb ein.

			Im vorliegenden Fall verurteilte der BGH (UPR 1996, 141) das Unternehmen zur Beseitigung der Bodenverunreinigung, die nur durch einen Bodenaustausch möglich war. An dieser Stelle muss nochmals klargestellt werden, dass grundsätzlich ein erfolgreicher Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch im Prinzip nicht direkt einen Schadensersatzanspruch auslöst. Vielmehr ergibt sich ein Schadensersatzanspruch nur unter den Voraussetzungen des § 823 BGB. 
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				Zum Problemkreis der Rechtsnachfolge des Störers bei Eigentumswechsel muss darauf hingewiesen werden, dass z.B. der Firmenvorgänger nur dann für Schäden haftet, wenn er (rechtlich) in der Lage ist, die Störung noch zu beseitigen. Nach Wechsel ist der Rechtsnachfolger für „Altstörungen“ verantwortlich, wenn die Störung noch andauert und er aufgrund der Rechtslage verpflichtet ist, die Störung zu beseitigen.

			

			
			Der Eigentümer eines mit einem Hotelgebäude bebauten Grundstücks hatte das Anwesen verpachtet. Bei Kanalbauarbeiten wurde eine Kontaminierung des Grundwassers und des Boden mit Öl festgestellt. Als Ursache wurde ein Defekt der Heizölleitung ermittelt. Der Grundstückseigentümer wurde zur Beseitigung der Schadstoffe verpflichtet. Dieser wies jedoch daraufhin, dass er infolge der Verpachtung keine Verfügungsgewalt über das Grundstück gehabt habe. Ist er trotzdem für die Beseitigung zivilrechtlich verantwortlich?

			Der Bundesgerichthof (MDR 1999, 1316) vertrat die Ansicht, dass zum Schadensersatz nach den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes grundsätzlich derjenige verpflichtet ist, wer zum Zeitpunkt der Emission Inhaber der Anlage war. Lässt sich bei einem Inhaberwechsel nicht feststellen, in wessen Verfügungsgewalt die Emission fällt, fehlt es an einer Haftungsgrundlage. Der frühere und der spätere Inhaber haften jedoch als Gesamtschuldner, wenn sowohl vor als auch nach dem Inhaberwechsel Emissionen aus der Anlage erfolgt sind, die zumindest im Zusammenwirken geeignet waren, einen bestimmten Schaden herbeizuführen, und lediglich unaufklärbar bleibt, welche der Einwirkungen den Schaden tatsächlich herbeigeführt hat. Überträgt der Eigentümer eines verpachteten Hotels die Erfüllung seiner Verkehrssicherungspflicht dem Pächter, so verbleibt ihm grundsätzlich eine Überwachungspflicht. Ohne besonderen Anhalt muss er jedoch nicht alle Einzelheiten zur Sicherung gefährlicher Anlagen (hier Überprüfung des Einfüllschachts der Öltankanlage auf Spuren von Ölunfällen oder auf Leckstellen) kontrollieren. Beseitigt der Eigentümer eines Grundstücks dort mit dem Grundwasser vom Nachbargrundstück eingedrungene Ölverunreinigungen, so kann ihm gegen den Störer ein Anspruch auf Aufwendungsersatz zustehen.
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				Bei der Geltendmachung von Beseitigungsansprüchen ist oftmals eine Abgrenzung von Beeinträchtigung und Schaden problematisch. Denn die Anwendung des § 1004 BGB darf nicht zu einem Schadensersatzanspruch ohne Verschulden führen. Als Beeinträchtigung ist daher nur die Störungsquelle anzusehen, nicht die von ihr ausgehende weitere Störung.  

			

			
			Bei einem Dammbruch ist Störungsquelle das Loch im Damm, seine Beseitigung kann verlangt werden, nicht aber der Überschwemmungsschaden. Ist Sand vom Nachbargrundstück angeschwemmt worden, so kann die Beseitigung des Sandes, nicht aber Ersatz für die vom Sand zerstörten Pflanzen verlangt werden.

			Diskussionen entstehen immer dann, wenn die Beeinträchtigungen durch den Voreigentümer eines Grundstücks zwar ausgelöst, aber in keinem Zusammenhang mit dem Zustand des Grundstücks stehen. Der Grundstückseigentümer muss also z.B. einen Stein, den der Voreigentümer auf das Nachbargrundstück geworfen hat, nicht beseitigen. Denn die bei dem Nachbarn eingetretene Eigentumsstörung steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Zustand des Grundstücks und beruht ausschließlich auf dem Handeln des Voreigentümers. Der Bundesgerichtshof (MDR 2001, 25) hat klargestellt, dass zur Beseitigung des eigentumsbeeinträchtigenden Zustandes eines Grundstücks der Eigentümer des Nachbargrundstücks, soweit er ihn weder durch positives Tun noch durch pflichtwidriges Unterlassen geschaffen hat, nur dann verpflichtetet ist, wenn die Beeinträchtigung auf einen gefahrenträchtigenden Zustand des Grundstücks zurückzuführen ist.
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				Im Ordnungsrecht orientiert sich der Störerbegriff, anders als im Zivilrecht, ausschließlich am Eigentum. Sollte eine Haftung als Zustandsstörer für den Grundstückszustand, z.B. weil die Störung ausschließlich auf Naturkräfte beruht, nicht greifen, könnte der Nachbar als polizeirechtlicher Zustandsstörer in Anspruch genommen werden. 

			

			
			Siehe auch OVG Koblenz (NJW 1998, 625) zur Abgrenzung der zivil- und öffentlich-rechtlichen Störereigenschaft (hier: Gefahren durch Felssturz).

			Gegenstand von Unterlassungsklagen sind häufig auch persönlichkeitsverletzende Handlungen wie z.B. die Veröffentlichung von Fotos in Illustrierten ohne Zustimmung des Betroffenen, die Verbreitung von falschen Tatsachen oder gar die Aussprechung eines Kontakt- oder Belästigungsverbotes (vgl. hierzu Fischer, MDR 1997,120).
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				Beseitungs- und Unterlassungsanspruch: Grundsätze

				
						§ 1004 BGB enthält einen Beseitigungs- (auf Beseitigung einer Störung gerichtet) und einen Unterlassungsanspruch (richtet sich auf zu erwartende Wiederholungsfälle).

						Die genannten Ansprüche entfalten keinen unmittelbaren weiteren Anspruch auf Schadensersatz, weil derartige Ansprüche sich nur aus § 823 BGB ergeben können. Ansonsten würde über den Weg des § 1004 BGB das „Verschuldensprinzip“ nach § 823 BGB umlaufen werden.

						Abwendbar sind nur (positive) Beeinträchtigungen. Der Abwehranspruch wird gegen den sogenannten Störer im Wege der Klage geltend gemacht, wobei die Verjährungsfrist 30 Jahre beträgt.

				

			

			
			Nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis

			Die Rechte des Grundstückseigentümers ergeben sich aus § 903 BGB. In weiteren Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 906 bis 923 BGB) sind eine Reihe von Ansprüchen definiert, die ein vernünftiges Nebeneinander von Nachbarn gewährleisten sollen. Trotz dieser relativ umfassenden gesetzlichen Regelung sind in der Praxis immer wieder Fälle aufgetaucht, die nicht in den genannten Rahmen passten. Aus diesem Umstand heraus hat die Rechtsprechung das Institut des „nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses“ entwickelt, um auf der Grundlage richterlicher Rechtsfortbildung weitergehende Lösungsmöglichkeiten für nachbarliche Interessenkonflikte zu suchen.
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				Das Institut des „nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses“ wurde auf der Grundlage von Treu und Glauben (§ 242 BGB) gebildet; es versucht einen gerechten Ausgleich widerstreitender Nachbarinteressen zu finden. Dieser Ausgleich kann auch darin liegen, dass eine Beschränkung oder gar ein Ausschluss eines Anspruches nach § 1004 BGB erfolgt oder aber ein Anspruch auf Vornahme oder Unterlassung einer Handlung begründet wird.

			

			
			
				Eindringen von Tieren

			

			Paul Friedlich ist Imker und hält auf seinem Grundstück ein Bienenhaus mit mehreren Bienenvölkern. Der Nachbar, welcher an einer Bienengiftallergie leidet, möchte natürlich, dass Friedlich die Bienen entfernt. Als einige Passanten gestochen werden, geht der Nachbar zum Rechtsanwalt und beantragt die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches. Wird die Klage Erfolg haben?

			Ja, wenn man der Argumentation des OLG Bamberg (NJW-RR 1992, 406) folgt. Das Gericht hat im vorliegenden Fall festgestellt, dass der Nachbar aufgrund des dargestellten Instituts des „nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses“ einen Anspruch gegen den Nachbarn habe, dass dieser die Bienen beseitigt.

			In der Literatur und Rechtsprechung wird weitestgehend die Meinung vertreten, dass § 906 BGB auf das Eindringen von Tieren auf ein Nachbargrundstück generell nicht anwendbar ist. Hier wird der Standpunkt bekräftigt, dass der Eigentümer das Eindringen fremder Tiere generell verbieten kann. Dieser Feststellung kann in Bezug auf Tiere wie Hunde, Hühner, Kaninchen o.Ä. zugestimmt werden, weil der Besitzer durch einfache Einzäunung das Eindringen in das Nachbargrundstück verhindern kann. Problematisch wird die Angelegenheit bei Kleinsttieren wie z.B. von Bienen, Fliegen und sonstigen Insekten, Mäusen oder Ratten. Hier wird es für den Nachbarn unmöglich sein, eine Fernhaltung der Tiere sinnvoll umzusetzen. 
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				Die Rechtsprechung hat sich deshalb aus praktischen Erwägungen dazu durchgerungen, diese Kleinsttiere als „ähnliche Einwirkung“ im Sinne von § 906 BGB anzusehen mit der Folge, dass der Nachbar Bienenflug u.Ä. abwenden kann, wenn diese eine wesentliche Beeinträchtigung darstellen und diese Beeinträchtigung nicht als ortsüblich angesehen wird (vgl. BGH, MDR 1992, 483). 

			

			
			Ob eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt, hängt einerseits von der Zahl der gehaltenen Bienen, von dem Abstand zum Nachbargrundstück, von der Häufigkeit der konkreten Grenzüberschreitung der Tiere und natürlich auch von der Art der Nutzung der betroffenen Grundstücke ab. Zur Besonderheit bei Katzen, vgl. → Katzen.

			Das Eindringen von Bienen kann ggf. auch ein ordnungsrechtliches Problem bedeuten. Dann nämlich, wenn durch den Bienenflug eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Polizei- und Ordnungsgesetze der Länder entsteht. Diese ist anzunehmen, wenn

			
					Personen eine akute (ggf. auch nachvollziehbare) Lebensgefahr durch Bienenstiche erleiden können, z.B. bei nachweislicher Allergie bzw.

					wenn eine größere Zahl von Personen durch Bienenvölker stark beeinträchtigt wird, wobei hier auf die örtlichen Gegebenheiten abzustellen ist (z.B. Bienenzucht in der Nähe von Schulen, Kinderspielplätzen oder Kindergärten).

			

			
				Wollläuse

			

			Zwei Nachbarn besitzen angrenzende Gartengrundstücke, auf welchen jeweils Kiefern angepflanzt sind. Während der eine ein Gartenfreak ist, lässt der andere seinen Garten wild wuchern. Eines Tages stellte der pflegebegeisterte Gartenfreund fest, dass seine Kiefern von Wollläusen befallen sind. Zunächst ist ihm unverständlich, woher das Ungeziefer stammt. Später stellt er jedoch fest, dass die Nachbarbäume ebenfalls von den „Kleintieren“ befallen sind. Für ihn ist klar, dass die Beeinträchtigung bzw. die Anziehung des Ungeziefers auf die mangelnde Gartenpflege seines Nachbarn zurückzuführen ist; er verlangt die Beseitigung der Beeinträchtigung.

			Der Bundesgerichtshof (NJW 1995, 2633) hat in einem ähnlich gelagerten Fall entschieden, dass ein Grundstückseigentümer keinen Abwehranspruch gegen das Eindringen von Ungeziefer hat, das den Baum seines Nachbarn (hier Wollläuse) befallen hat. Für durch Naturereignisse ausgelöste Störungen kann ein Grundstückseigentümer nur dann verantwortlich gemacht werden, wenn durch besondere Handlungen bzw. durch pflichtwidrige Unterlassungen die Beeinträchtigung herbeigeführt wird. Allein durch die Tatsache, dass im vorliegenden Fall der Nachbar sein Grundstück verwildern ließ, wird keine Verantwortlichkeit begründet. Die Bundesrichter vertraten die Auffassung, dass der Wolllausbefall auf ein zufälliges Naturereignis zurückzuführen ist, wofür der Grundstückseigentümer nicht haftbar gemacht werden kann.

			
				Arbeitsgerüst auf Nachbarboden

			

			Otto Genau möchte sein Haus anstreichen. Durch die ungünstige Grundstückslage ist er an einer Seite gezwungen, das Arbeitsgerüst auf einem Teilbereich des Nachbargrundstücks aufzustellen. Da der Nachbar ein grimmiger Mensch ist, traut sich Genau kaum, um Erlaubnis zu fragen. Könnte er auch ohne Zustimmung das Gerüst wie dargestellt aufstellen?

			Ja. Das OLG Hamm (NJW 1966, 599) hat im vorliegenden Fall unter Bezugnahme auf das nachbarliche Gemeinschaftsverhältnis festgestellt, dass ein Hauseigentümer auch ohne ausdrückliche Zustimmung seines Nachbarn das Leitergerüst auf fremdem Boden aufstellen darf. Dies allerdings nur dann, wenn dem Nachbarn hierdurch keine wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung entsteht und eine andere Gerüstaufstellung nicht möglich oder wesentlich unzweckmäßiger wäre. In jedem Fall sollte aber der Nachbar über das Vorhaben frühzeitig informiert werden.
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				Das Recht der evtl. Benutzung des Nachbargrundstücks für Sanierungsarbeiten am Haus u.Ä. wird heute vielfach durch die Regelung des „Hammerschlags- und Leiterrechts“ bestimmt, das in vielen Nachbarrechtsgesetzen der Länder festgeschrieben wurde. In den Bundesländern, in welchen eine entsprechende Bestimmung nicht besteht, kann, wie dargestellt, auf das nachbarrechtliche Gemeinschaftsverhältnis zurückgegriffen werden.

			

			
			Die Rechtsprechung hat in weiteren Fällen ebenfalls auf das Rechtsinstitut des nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses zurückgegriffen, so z.B.

			
					im Zusammenhang mit der Duldung von Reklameschildern im Luftraum des Nachbargrundstücks (OLG Hamburg, MDR 1969, 576) oder

					der Duldung eines geringfügigen Grenzüberbaus mit Bauwerk, das kein Gebäude im Sinne von § 912 BGB darstellt (AG Nürtingen, NJW-RR 1986, 504),

					der Duldung einer an sich nach § 909 BGB verbotenen Grundstücksvertiefung, wenn dies zur Erhaltung der Standfestigkeit des Nachbargebäudes dringend notwendig und der entsprechend zu leistende Geldausgleich wirtschaftlich realisierbar ist (BGH, NJW 1987, 2808).
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				Die Rechtsprechung greift immer dann auf das nachbarrechtliche Gemeinschaftsverhältnis zurück, wenn Fälle zu regeln sind, die nicht unter die nachbarrechtlichen Normen einzuordnen sind, deren Lösung aber im Rahmen eines geordneten Zusammenlebens zwischen Nachbarn notwendig erscheint.

			

			
			Schikaneverbot

			Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen. So schlicht und einfach lautet die Bestimmung des § 226 BGB. Aus dem Blickwinkel der Rechtslogik betrachtet, dürfte eine solche Vorschrift entbehrlich sein. § 226 BGB hat heute die Bedeutung eines allgemeinen Auffangtatbestandes. Die Rechtsausübung wird bereits durch § 826 BGB (Unzulässigkeit der sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung) und § 242 BGB (Treu und Glauben) geschützt. 
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				§ 226 BGB soll zur Geltung kommen, wenn bei einer Rechtsanwendung die Schadenszuführung einziger Zweck des Handelns ist. In der Praxis werden jedoch eine Vielzahl von Fällen schikanöser Rechtsanwendung an der Beweislast scheitern.

			

			
			Ein Nachbar errichtet zum Nachbargrundstück eine grässliche Holzbretterwand, um jeden Sicht- und Gesprächskontakt auszuschließen. Nach dem Grund seines Handelns befragt, gibt er an, dass er lediglich sein Grundstück einfrieden wolle und bei der Auswahl der Einfriedigungsart frei sei.

			Ein Eigentümer handelt also nicht schikanös, wenn er sein Handeln rechtfertigt und diese Behauptung ihm letztlich nicht widerlegt werden kann.

			Ein Grundstückseigentümer hatte jahrelangen Zoff mit seinem Nachbarn. Schließlich errichtete er an der Grundstückgrenze einen Galgen und hängte eine Puppe auf, die seinem Nachbarn ähnelte, mit der Aufschrift „Ich war ein Drecksack“.

			Hier ist mit Sicherheit das Schikaneverbot verletzt, sodass eine missbräuchliche Anwendung des Eigentumsrechts (§ 903 BGB) vorliegt. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass es sich bei dem letztgenannten Beispiel um einen wahren Fall handelt (vgl. LG Limburg, Az. 3 S 262/85).
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				Gerade im Nachbarstreit gibt es eine Vielzahl von schikanösen Rechtsanwendungen. Eine Heranziehung der Anspruchsnorm des § 226 BGB ist regelmäßig entbehrlich, weil bereits im Vorfeld anderweitige Ansprüche, so z.B. Unterlassungsansprüche wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts greifen.

			

			
			Ein authentisches Fallbeispiel für einen Nachbarkrieg: Zwei Nachbarn bekämpften sich in Dortmund. Der eine errichtete einen Palisadenzaun mit der Aufschrift „Vorsicht Selbstschussanlagen“. Sein Nachbar stellte daraufhin Blechvogelscheuchen der Marke „Unhold“ auf und hisste eine chinesische Flagge. Daraufhin hisste sein Nachbar einen „Windsack“. Vor dem Landgericht Dortmund wurde zweieinhalb Jahre mit dem Ergebnis gegenseitiger Unterlassungsansprüche prozessiert.

			Duldet der Eigentümer, dass die Allgemeinheit sein Grundstück als Teil eines Weges nutzt, so kann der Ausschluss eines Einzelnen gegen das Schikaneverbot des § 226 BGB verstoßen (OLG Düsseldorf, NJW-RR 2001, 162).

			Ein weiteres Beispiel soll den Sinn der Vorschrift verdeutlichen: Der Nachbar Emsig ist Maurer; er beabsichtigt, sein Grundstück einzufrieden. Sein Grundstücksnachbar ist mit dieser Maßnahme nicht einverstanden, zumal die Einfriedung auf seinem Grundstück für Lichtentzug sorgt.

			Gegen die Einfriedungsabsicht des Nachbarn Emsig ist im Prinzip nichts einzuwenden, sofern er die gesetzlichen Regelungen einhält. Auch der Umstand, dass möglicherweise sein Grundstücksnachbar einen bedingten Lichtentzug durch die Maßnahme erhält, ist unbeachtlich. Errichtet Emsig dagegen eine Einfriedung mit einer so enormen Höhe, dass sein Grundstück fast einem Gefängnishof gleicht, so kann der Schluss gerechtfertigt sein, dass die überhöhte Errichtung der Einfriedung nur zum Zwecke der Schädigung des Nachbarn erfolgt.
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				Sind die Voraussetzungen des § 226 BGB erfüllt, so ist die Rechtsausübung des Nachbarn unzulässig und widerrechtlich. Derjenige, dessen Eigentum durch die unzulässige Rechtsausübung beeinträchtigt wird, kann die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Er kann auch die Unterlassung bevorstehender Beeinträchtigungen verlangen und hat unter den Voraussetzungen des § 823 Abs. 2 BGB sowie nach § 826 BGB möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz.

			

		

		
	
		
			Gefahrdrohende Anlagen auf dem Nachbargrundstück

			Eine weitere Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt die Beeinträchtigung durch gefahrdrohende Anlagen. 
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				Nach § 907 BGB kann der Eigentümer eines Grundstücks verlangen, dass auf dem Nachbargrundstück nicht Anlagen hergestellt oder gehalten werden, von denen mit Sicherheit vorauszusehen ist, dass ihr Bestand oder ihre Benutzung eine unzulässige Einwirkung auf sein Grundstück zur Folge hat. Genügt jedoch eine Anlage den landesgesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Abstand von der Grenze oder sonstige Schutzmaßnahmen vorschreiben, so kann die Beseitigung der Anlage erst verlangt werden, wenn die unzulässige Einwirkung tatsächlich hervortritt.

			

			
			
				Leichenhalle

			

			Edmund Bänglich wohnt in der Nähe des städtischen Friedhofes. Da er vom Typ her nicht der Mutigste ist, ist er mit der Wohngegend nicht gerade glücklich. Als die Stadtverwaltung dann noch plant, ein neues Leichenhaus in Richtung seines Wohnhauses versetzt zu errichten, tobt er. Beim Nachschlagen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) findet er einen Abwehranspruch im BGB und schreibt einen entsprechenden Brief an die Stadtverwaltung, in dem er verlangt, bei der Errichtung der Anlage einen ausreichenden Abstand zu seinem Grundstück einzuhalten. Andernfalls werde er generell den Bau verhindern.

			Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält in § 1004 BGB (in Verbindung mit § 906 BGB) einen sogenannten Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gegenüber Beeinträchtigungen vom Nachbargrundstück. 
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				Durch die Bestimmung des § 907 BGB wird die Möglichkeit der Durchsetzung des allgemeinen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruchs in zweierlei Hinsicht erweitert:

				
						Anspruch auf Beseitigung einer Anlage auf dem Nachbargrundstück als Störungsursache;

						Anspruch auf vorbeugenden Schutz vor Beginn der Störung.

				

			

			
			Der Anlagenbegriff im Sinne von § 907 BGB setzt keine feste Verbindung mit dem Grundstück voraus. Anlagen sind künstlich geschaffene Werke, die auf Dauer eingerichtet werden. So z.B. Dunggruben, Aborte, Brunnen, Gräben, Teiche oder Gebäude mit gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben wie Ställe, Schlachtereien, Brauereien, ferner feste Taubenschläge, Sand- und Schlammaufschüttungen,  Gullys einer Straße, Sprengstofffabriken, Munitionslager, Gasleitungen, Heizungs- und Feuerungsanlagen gewerblicher Betriebe, ortsfeste Bienenkörbe, Aufschüttungen von Sand- oder Erdmassen,  die in Bewegung geraten können. 

			Im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung muss eine Einwirkung höchstwahrscheinlich sein, sie muss unmittelbar zugeführt werden und es muss eine Einwirkung sein, deren Beseitigung der Grundstückseigentümer nach § 1004 BGB verlangen könnte. Sind die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, kann die Beseitigung der vorhandenen Anlage verlangt werden. Ergänzend kann ein Schadensersatzanspruch entstehen, da die Vorschrift Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB ist.  

			Auf den Ausgangsfall bezogen muss also Bänglich nachweisen, dass durch den Bau der Leichenhalle eine wesentliche Grundstücksbeeinträchtigung entstehen wird. Wird sein Ansinnen nur auf die Tatsache gestützt, dass er die unmittelbare Nachbarschaft zu einer Leichenhalle als geschmacklos empfindet, wird sein Anspruch deshalb scheitern, weil negative Einwirkungen nicht abwendbar sind.
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				Der Anspruch nach § 907 BGB ist darauf gerichtet, die Herstellung der Anlage zu unterlassen oder aber eine bereits vorhandene Anlage zu beseitigen. Der Beseitigungsanspruch setzt nicht voraus, dass der Nachbar vorher gegen die Errichtung der Anlage (so z.B. aus baurechtlichen Gesichtspunkten) vorgegangen ist.

			

			
			Genügen die Anlagen den landesrechtlichen Schutzbestimmungen (insbesondere denen der bau-, immissions- oder brandschutzrechtlichen Regelungen), muss der Nachbar, soweit die ordnungsrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden, zunächst die Errichtung der Anlage dulden und abwarten, ob die befürchteten schädlichen Einwirkungen tatsächlich eintreten. Die Beachtung der genannten Vorschriften schließt also die Klage nach § 907 BGB nur insoweit bis zum tatsächlichen Entstehen von Einwirkungen aus, als sie mit der Gefahr von Störungen begründet wird, deren Verhinderung von der Schutzmaßregel erfahrungsgemäß erwartet werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Prüfungsverfahrens der Anlage ein notwendiger Schutz des Nachbarn zunächst gewahrt bleibt. Im Einzelfall kann eine einstweilige Verfügung trotzdem möglich sein, um die allgemeine Sicherheit des Grundstücksnachbarn im Rahmen der Erbringung vorbeugender Maßnahmen zu gewährleisten.
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				Tipp 

				Liegt eine Anlage vor, für die die Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gelten, so müssen bereits im Genehmigungsverfahren Einwendungen erhoben werden, da sonst eine Rechtsverwirkung nach § 10 Abs. 3 Satz 3 BImSchG eintritt (juristisch ausgedrückt „Präklusionswirkung“).
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				Bäume und Sträucher stellen nach § 907 Abs. 2 BGB keine Anlagen im Sinne der Vorschrift dar. Für derartige Beeinträchtigungen hält das Gesetz andere Regelungen vor (so z.B. die Vorschriften der §§ 910, 911, 923 BGB bzw. die Grenzabstandsregelungen in den Nachbarrechtsgesetzen der Bundesländer).

			

			
			Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, trägt die Beweislast, dass eine Anlage hergestellt ist oder die Herstellung bevorsteht und mit Sicherheit unzulässige Einwirkungen zu erwarten sind. Der Störer muss dagegen den Beweis dafür erbringen, dass der Anspruch ausgeschlossen ist, z.B. wegen Bestandsschutz genehmigter Anlagen im Sinne des BImschG, oder dass landesrechtliche Vorschriften eingehalten wurden. Der Anspruch kann durch einstweilige Verfügung (Einstellung der Bauarbeiten) sichergestellt werden, aber nicht die Beseitigung der Anlage.
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				Gefahrdrohende Anlagen auf dem Nachbargrundstück: Grundsätze

				
						§ 907 BGB enthält einen Abwehranspruch der besonderen Art gegenüber sogenannten gefahrdrohenden Anlagen. Hierunter versteht man Einrichtungen (Betriebe, Maschinen u.Ä.), von denen erfahrungsgemäß Gefahren ausgehen können.

						Das Besondere an dem Anspruch nach § 907 BGB ist der Umstand, dass ein Beseitigungs- oder Unterlassungsanspruch bereits dann besteht, wenn eine Gefährdung zwar vorauszusehen ist, aber noch nicht eingetreten sein muss. Es muss jedoch eine sichere Voraussicht einer Grundstücksbeeinträchtigung vorliegen.

						Zur Durchsetzung des Anspruchs ist es nicht erforderlich, dass der Nachbar im baurechtlichen Genehmigungsverfahren gegen die Anlage vorgegangen ist. Besonderheiten gelten allerdings bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren. Hier sollten bereits frühzeitig Einwendungen im Antragsverfahren geltend gemacht werden.

						Keinen vorzeitigen Unterlassungsanspruch hat der Nachbar, wenn die Anlage den landesrechtlichen Voraussetzungen (z.B. den Anforderungen des Bauordnungsrechts oder brandschutztechnischen Regelungen) entspricht. In diesem Falle muss er eine konkrete Beeinträchtigung erst abwarten, bevor Ansprüche erhoben werden können.

						Ein Anspruch nach § 907 BGB besteht nicht bei der mangelhaften Unterhaltung der Anlage, sofern es möglich ist, diese ordnungsgemäß herzurichten und damit eine Störung zu vermeiden. In diesem Falle ist der Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB ausreichend.


			

			Drohender Gebäudeeinsturz

			Eine Erbengemeinschaft mit selbst vornehmlich älteren Herrschaften ist Eigentümer eines leerstehenden Gebäudes in der Innenstadt. Sie lässt das Haus nach und nach verwahrlosen. Nach mehreren Jahren beginnen sich allmählich kleinere Gebäudeteile zu lösen und fallen auf die Nachbargrundstücke. Wegen der Baufälligkeit des mittlerweile über 90 Jahre alten Gebäudes will die Nachbarschaft gegen die Erbengemeinschaft, notfalls im Wege der Klage, vorgehen.
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				§ 908 BGB gibt dem Eigentümer für dessen Grundstück, für das durch den drohenden Einsturz eines Gebäudes auf dem Nachbargrundstück eine Gefahr besteht, den Anspruch auf Gefahrenbeseitigung.

			

			
			Anspruchvoraussetzungen:

			
					Die Gefahr muss von Gebäuden ausgehen. Unter Gebäude versteht man ein durch Wände und Dach begrenztes Bauwerk. Gebäudeteile sind den Gebäuden gleichgestellt. Nicht darunter fallen künstlich errichtete Anlagen (so z.B. Öltanks, Zäune).

					Von diesem Gebäude oder Gebäudeteil muss eine Einsturzgefahr ausgehen. Einsturz bedeutet das Zusammenbrechen des Gebäudes im Ganzen. Hierzu zählt auch das Abbrechen von Einzelteilen, insbesondere das Herabfallen von Gebäudeteilen.

					Durch den Gebäudeeinsturz muss sich auf dem Nachbargrundstück eine drohende Gefahr der Beschädigung ergeben. Der drohende Gebäudeeinsturz muss praktisch im Einwirkungsbereich des gefährdeten Grundstücks liegen. Eine unmittelbare Angrenzung ist nicht erforderlich. Die drohende Gefahr muss sich auf den baufälligen Zustand des Gebäudes beziehen. Die Ursache für den baufälligen Zustand ist unerheblich. Als drohende Gefahr reicht eine nicht ganz entfernte Möglichkeit, wobei rein subjektive Befürchtungen nicht ausreichend sind.
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				Der Anspruch ist darauf gerichtet, den Eigentümer des baufälligen Gebäudes zu verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, um die drohende Gefahr abzuwenden. Dies kann er z.B. durch Reparatur oder Abbruch des Gebäudes tun. Die Maßnahmen sind dem Grundstückseigentümer überlassen und können auch nicht konkret durch Urteil vorgeschrieben werden. Ist ein Schaden beim Nachbarn bereits eingetreten, so besteht ein separater Schadensersatzanspruch.

			

			
			§ 908 BGB hat heute nur noch untergeordnete Bedeutung, da sowohl die allgemeinen Ordnungsvorschriften als auch die Landesbauordnungen der Länder vielfach Bestimmungen enthalten, nach welchen ein öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Eingreifen der Ordnungs- oder Bauaufsichtsbehörden besteht, falls von einem Wohngebäude Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen. Dem Betroffenen kann, sofern ein rechtzeitiges Einschreiten von keinem Verantwortlichen möglich erscheint, im Wege der Selbsthilfe ein Recht zustehen, vorläufige Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Für derart entstandene Kosten hat er gegen den Verantwortlichen einen Erstattungsanspruch aufgrund der Regelungen der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB).

			Vertiefung von Grundstücken / Bodenerhöhungen
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				§ 909 BGB Vertiefung

				„Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, dass der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, dass für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt ist.“

			

			
			Die Bestimmung des § 909 BGB ist praktisch eine Konkretisierung des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruches nach § 1004 BGB; sie schränkt den Grundstückseigentümer in seinem Recht (§ 903 BGB) ein. Die Vorschrift soll einfach die Festigkeit und Standsicherheit des Erdreiches gewährleisten. Die Bestimmung des § 909 BGB gilt auch dann, wenn z.B. landesrechtliche Abstandsvorschriften eingehalten wurden.

			
					Vertiefungsbegriff

			

			Der Begriff der Vertiefung kann durch verschiedene Maßnahmen erfüllt werden. Zum einen durch Wegnahme von Bodensubstanzen oder durch Zusammenpressen von Bodenbestandteilen. Er kann sich aber auch als Einflussnahme auf den Grundwasserspiegel darstellen. Zweck und Dauer der Vertiefung sind gleichgültig. Der Bundesgerichtshof (BGH, NJW 1965, 2099) hat die Bestimmung auch für die Fälle anwendbar erklärt, wenn sich das Bodenniveau durch das Gewicht des Neubaus und die dadurch bedingte Pressung des Untergrundes senkt. Auch das Abgraben eines Hangfußes und der Abbruch des Kellers kann als Vertiefungsmaßnahme angesehen werden. Die Grundstücksvertiefung allein aufgrund von Natureinwirkungen wird durch das Gesetz nicht erfasst.
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				Bei bestimmten Bodenverhältnissen ist der Grundwasserbestand maßgeblich an der Festigkeit des Grund und Bodens beteiligt. Seine Absenkung hat dann die gleiche Folge wie eine Vertiefung des Erdreichs, nämlich einen über die Grenzen des bearbeiteten Grundstücks hinausgehenden Stützenentzug. 

			

			
			Die Senkung des Grundwasserspiegels wurde jedoch in der Rechtsprechung immer an ihrer Auswirkung auf das Nachbargrundstück gemessen. Die Anwendung der Vorschrift kommt daher nicht in Betracht in den Fällen, in welchen zwar eine Grundwasserabsenkung stattfindet, eine konkrete Beeinträchtigung der Standfestigkeit des Erdreichs aber nicht eintritt (vgl. BGH, NJW 1977, 763). Eine evtl. wasserrechtliche Erlaubnis für ein bestimmtes Vorhaben beseitigt auch nicht den Schutz des § 909 BGB. Abrissarbeiten an Einfriedungen, deren Fundamente in den Boden ragen, berühren die besagte Vorschrift dann, wenn sie einen Stützverlust verursachen. Auch baurechtliche Genehmigungen führen nicht zur Einschränkung des § 909 BGB, da diese lediglich von bauaufsichtlichen Standpunkten aus geprüft und genehmigt wurden.

			Die Gemeinde ändert ihre Kanalisationsanlage. Hierdurch bedingt kommt es zu einer Grundwassersenkung. Hauseigentümer Ludwig Vorsicht hat die Befürchtung, dass hierdurch der Boden seine Stütze verliert und sein Wohnhaus Setzungsschäden erleidet. Er verlangt von der Gemeinde Sicherungsmaßnahmen.

			Wie dargelegt, reicht allein die Tatsache, dass der Grundwasserspiegel sinkt, für eine entsprechende Durchsetzung der Forderung nicht aus. Vielmehr muss durch die Einwirkung der Vertiefung dem Boden des Grundstücks gerade seine in dem Grundwasser bestehende oder mit bestehende Stütze entzogen werden (vgl. BGH, NJW 1978, 1052 ff.). Ein solcher Umstand wird der beeinträchtigte Nachbar, sofern die Beeinträchtigung nicht offenkundig sichtbar ist, notfalls mit einem Gutachten nachweisen müssen.

			
					Entzug der erforderlichen Stütze

			

			Der Tatbestand des Entzuges der notwendigen Stütze hängt immer mit der Frage zusammen, ob nicht gleichzeitig für eine anderweitige Befestigung gesorgt wird. Denn nur derjenige, der es bei Abgrabungen z.B. unterlässt, für anderweitige Abstützungen zu sorgen, handelt pflichtwidrig. Die Vertiefung hat also zu unterbleiben, sofern keine technischen Möglichkeiten zur Schaffung einer anderweitigen Stütze gegeben sind.

			Was sind anderweitige Stützen? Das Gesetz unterlässt es bewusst, Hinweise zu geben, wie eine andere Befestigung zu erfolgen hat. Sie muss nur geeignet sein, ständig und umfassend eine Sicherung herzustellen. Die vorzunehmenden Maßnahmen müssen auf dem Grundstück, welches vertieft wird, vorgenommen werden. Allerdings kann es zweckmäßiger sein, die Errichtung der Befestigung auf dem gefährdeten Grundstück durchzuführen.

			Soweit Sicherungsmaßnahmen auf dem Nachbargrundstück erforderlich sind, besteht hierfür grundsätzlich ein Betretungsrecht. Immer dann, wenn eine Maßnahme überwiegend zum Vorteil des Nachbarn erfolgt, sollte man seinem Grundstücksnachbarn großzügigerweise ein Betretungsrecht eröffnen. Allerdings wird sich ein solches Betretungsrecht auch aus dem in den Landesnachbarrechtsgesetzen festgelegten „Hammerschlags- und Leiterrecht“ herleiten lassen. In den Bundesländern, die ein solches Rechtsinstitut nicht verankert haben, wird sich ein Betretungsrecht nur dann begründen lassen, wenn dies dem Nachbarn zuzumuten ist und wenn hierdurch unzumutbare Kosten vermieden werden.

			
					Nachbargrundstück

			

			Wenn der Gesetzeswortlaut sich auch so auslegen lässt, dass immer nur das tatsächliche Nachbargrundstück von der Vertiefungsvorschrift umfasst wird, so ist dennoch davon auszugehen, dass mit dem Begriff Nachbargrundstück alle Grundstücke gemeint sind, die durch eine Vertiefungsmaßnahme in Mitleidenschaft gezogen werden können (vgl. BGH, NJW 1971, 750).

			Da durch § 909 BGB aber nur die Festigkeit von Grund und Boden geschützt wird, wurde der evtl. Einsturz eines Gebäudes allein aus dem Grund, dass ein mit diesem Bauwerk verbundenes Haus infolge der widerrechtlichen Grundstücksvertiefung zusammenbricht, nicht geregelt. Hier bestehen jedoch Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung (§ 823 Abs. 1 BGB).
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				Der Anspruch des Eigentümers des gefährdeten Grundstücks geht zunächst dahin, dass der Nachbar bereits eingetretene Beeinträchtigungen beseitigt, also dass Vorkehrungen getroffen werden, durch die der gefahrdrohende Zustand behoben wird. Eine Unterlassungsklage kann erfolgreich sein, wenn die begründbare Gefahr einer durchzuführenden Vertiefungsmaßnahme besteht oder aber eine begonnene Vertiefungsmaßnahme fortgesetzt wird.

			

			
			
				Schadensersatz

			

			Gegen eine Vertiefungsmaßnahme kann nichts unternommen werden, wenn für eine anderweitige Befestigung ausreichend gesorgt ist. § 909 BGB ist Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB, das bedeutet, dass der Nachbar bei pflichtwidrigen Grundstücksvertiefungen schadensersatzpflichtig werden kann, sofern er schuldhaft gehandelt hat. Der Nachbar handelt schuldhaft, wenn er bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte vorhersehen müssen oder können, dass der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert. Es ist nicht notwendig, dass der genaue Zusammenhang zwischen Stützeentzug und Vertiefung vorhersehbar war.
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				Hat ein Haus wegen einer schuldhaft herbeigeführten Vertiefung des Nachbargrundstücks seine Standfestigkeit verloren, umfasst der Schadensersatzanspruch die Kosten der Wiederherstellung der Standfestigkeit. 

			

			
			Sind hierzu Arbeiten auf dem Nachbargrundstück erforderlich, hängt die Ersatzfähigkeit der Wiederherstellungskosten davon ab, dass der Nachbar der Ausführung der Arbeiten zustimmt. Die Verweigerung des Betretungsrechts zum Zwecke der Schadensregulierung durch den Nachbarn ohne zwingenden Grund kann die Höhe des Schadensersatzes tangieren (BGH, Urt. v. 15.2.2008, Az. V ZR 17/07).

			
				Enteignungsentschädigung

			

			Bestehen die gleichen Ansprüche, wenn entsprechende Eingriffe durch die „öffentliche Hand“ erfolgen? Ja. Ohne Rücksicht auf ein Verschulden desjenigen, der ein Grundstück vertieft, kann dem Eigentümer ein öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Entschädigungsanspruch zustehen. 
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				Der öffentlich-rechtliche Anspruch aus „Enteignungsentschädigung“ kommt in Frage, wenn durch einen unmittelbaren Eingriff von hoheitlicher Hand das Grundstückseigentum beeinträchtigt und dem Eigentümer dadurch ein besonderes, anderen nicht zugemutetes Opfer für die Allgemeinheit abverlangt wird. 

			

			
			Einwirkungen müssen entschädigungslos hingenommen werden, wenn sie nicht das Maß dessen übersteigen, was ein Nachbar ohne Ausgleich ertragen muss. Grundlage ist der „Aufopferungsanspruch“. Vgl. die Entscheidung des BGH, MDR 1992, 1151 in Zusammenhang mit der Frage des Anspruchs auf eine Enteignungsentschädigung für Einbußen (Abbauverlust wegen Führung einer Straßentrasse) beim Kiesabbau. Der privatrechtliche „Aufopferungsanspruch“ kommt in Frage, wenn der Grundstückseigentümer aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder wegen ihres gemeinwichtigen Zwecks Eingriffe nicht verbieten darf, z.B. Bauarbeiten zur Verlegung lebenswichtiger Versorgungs- und Verkehrsanlagen.

			
				Gegen wen bestehen Ansprüche?

			

			Bei Ansprüchen nach § 909 BGB ist in der Regel der Eigentümer des Nachbargrundstücks zu verklagen. Neben dem Eigentümer können auch Ansprüche gegen den Architekten (BGH, NJW 1983, 872), den Bauunternehmer (BGH, NJW 1981, 50 und MDR 1996, 1115) oder den Statiker (BGH, WM 1971, 682), nicht aber gegen die Bauaufsichtsbehörde (BGH, NJW 1963, 1821) geltend gemacht werden. Eine deliktische Haftung des Bauherrn für baubedingte Schäden am Nachbargrundstück scheidet aus, wenn er die Arbeiten von Fachleuten hat durchführen lassen, deren Sachkunde er vertrauen durfte (OLG Koblenz, NJW-RR 2003, 1458). Ein Mitverschulden des Nachbarn kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, z.B. dann, wenn sein Bauwerk fehlerhaft errichtet wurde.

			Das OLG Brandenburg (Urt. v. 25.2.2010, Az. 5 U 148/08) hat sich mit der Thematik der Mitschuld an einen Vertiefungsschaden auseinandergesetzt. Gegenstand der Klage war ein Anspruch auf einen Vorschuss für notwendige Instandsetzungsarbeiten. Das Gericht hat klargestellt, dass ein Vorschussanspruch dem Deliktsrecht fremd ist. Ein solcher Anspruch komme nur innerhalb vertraglicher Beziehungen in Betracht. Gleichzeitig wurde nochmals betont, dass der Anspruch nach § 909 BGB sich nicht nur gegen den Grundstückseigner richtet, sondern gegen jedermann, der eine Vertiefung herbeiführt.

			Der Anspruch nach § 909 BGB unterliegt nicht der Verjährung. Entsprechende Schadensersatzansprüche verjähren nach drei Jahren ab Kenntnis vom Schaden und Schädiger, längstens nach 10 Jahren (vgl. §§ 195 bis 199 BGB).

			Der Abbruch eines oberirdischen Bauwerks (hier: Mauer), der dazu führt, dass das angrenzende Grundstück seinen Halt verliert, kann einer Vertiefung des Grundstücks im Sinne von § 909 BGB nicht gleichgesetzt werden. Aus dem nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis kann nur die Pflicht zur Ankündigung derartiger Abrissarbeiten hergeleitet werden, die so rechtzeitig erfolgen muss, dass sie den Grundstücksnachbarn in die Lage versetzt, vorher eigene Stützungsmaßnahmen zu treffen (BGH, Urt. v. 29.06.2012, Az. V ZR 97/11). 

			
				Beweislast

			

			Zur Frage der Beweislast sei angemerkt, dass der Betroffene die Absicht der Vertiefung sowie die Gefährdung beweisen muss. Der Nachbar hat darzulegen, dass eine genügende anderweitige Befestigung existiert. Ferner hat er aufgrund einer Umkehr der Beweislast auch zu dokumieren, dass ihn kein Verschulden an der Vertiefung und dem Stützverlust trifft (vgl. OLG Düsseldorf, NJW-RR 1997, 146).

			
				Kein Anspruch

			

			Der Anspruch nach § 909 BGB kann aus mehreren Gründen eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen sein, wenn sich z.B. das Nachbargrundstück in einem schlechten Zustand befindet und der Anspruchsgegner nicht auf diese Besonderheit hingewiesen wurde. Allerdings muss sich der durch Vertiefungsarbeiten geschädigte Nachbar kein Mitverschulden deshalb anrechnen lassen, weil sein Haus infolge hohen Alters eher zu Schäden neigt (vgl. OLG Düsseldorf, NJW-RR 1997, 146).
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				Mögliche Klageanträge bei Gefahr des Einsturzes einer Einfriedung:

				
						Der Beklagte hat zu unterlassen, sein Grundstück im Bereich … so zu vertiefen, dass die Einfriedung auf dem Nachbargrundstück im Bereich … die erforderliche Stütze verliert, sofern zur Abwendung dieser Gefahr keine genügende anderweitige Befestigung vorgenommen wird.
Für den Fall der Zuwiderhandlung wird dem Beklagten ein Ordnungsgeld von bis zu einer Höhe von 250.000,– Euro bzw. bei Nichtbeitreibbarkeit ersatzweise Ordnungshaft angedroht.

						Der Beklagte hat sofort dafür Sorge zu tragen, dass die Beeinträchtigung der Einfriedung, die dadurch entstanden ist, dass der Boden im Bereich des Grundstücks … vom Beklagten entfernt wurde, ausgeschlossen wird.
Die Beeinträchtigung ist durch Wiederherstellung des vorherigen Zustands bzw. durch Herrichtung einer genügenden anderweitigen	Befestigung sicherzustellen, damit die vorhandene Einfriedung die erforderliche Stütze behält.
Im Falle der Zuwiderhandlung wird dem Beklagten ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000,– Euro bzw. bei Nichtbeitreibbarkeit ersatzweise Ordnungshaft angedroht.

				

			

			
			Wichtige ergänzende Hinweise:

			
					Bei eintretenden Schäden, die durch eine unzulässige Vertiefungsmaßnahme verursacht wurden, besteht ein Schadensersatzanspruch. Dieser Anspruch kann auch gegenüber dem ausführenden Bauunternehmer, dem Architekten oder dem Statiker geltend gemacht werden. Allerdings bedarf es im Einzelfall der Klärung der Schuldfrage.

					Unter Umständen kann auch ein Anspruch aus dem Schuldverhältnis einer „Geschäftsführung ohne Auftrag“ abgeleitet werden. Dieser Anspruch kommt z.B. dann zum Tragen, wenn der Nachbar sein Grundstück unzulässig vertieft und nichts zur Beseitigung des gefährlichen Zustandes unternimmt. In diesem Falle wird der beeinträchtigte Nachbar ggf. zum Schutz Eigenmaßnahmen (z.B. die Errichtung einer Stützmauer o.Ä.) ergreifen müssen; er hat hierfür nach den §§ 670, 679, 683 BGB einen Ausgleichsanspruch.

			

			
				Umfang des Schadensersatzes

			

			Was umfasst der Schadensersatzanspruch? Der Anspruch auf Schadensersatz umfasst den gesamten Schaden, also Wiederaufbaukosten, Aufräumungskosten und den Minderwert des Grundstücks. Gedeckt werden jedoch nur die Kosten, die ursächlich sind. Bei schlechtem Zustand des Nachbargrundstücks ist nur der zusätzliche Schaden zu begleichen. Schadensmindernd wirkt sich ebenfalls die Verletzung der Unterhaltungspflichten durch den Nachbarn aus.
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				§ 909 BGB ist nur bei Vertiefungsmaßnahmen anzuwenden. Bodenerhöhungen, also Anschüttungen, Erhöhungen oder Aufschichtungen usw. fallen nicht unter die Regelung und müssen daher vom Nachbarn grundsätzlich geduldet werden. Aus diesem Grund haben eine Reihe von Bundesländern in die Landesnachbarrechtsgesetze Bestimmungen aufgenommen, um entsprechende Beeinträchtigungen, die mit Bodenerhöhungen zusammenhängen, wie z.B. Lichtentzug, Schattenwirkung, Einsturz- oder Abrutschgefahren, zu verhindern.  

			

			
			Solche Regelungen enthalten etwa §§ 9, 10 NRG Baden-Württ., § 20 NRG Berlin, § 26 NRG Nieders., § 30 NRG NRW, § 43 NRG Rh.-Pf., § 47 NRG Saarl., § 25 NRG Schlesw.-Holstein, § 17 NRG Sachsen, § 17 NRG Sachsen-Anhalt, § 43 NRG Thüringen.

			Die genannten Vorschriften der Länder sehen zum Schutz gegen Bodenerhöhungen Regelungen vor, die alternativ, etwa z.B. die Einhaltung eines Grenzabstandes vorsehen oder aber bei Bodenerhöhungen Maßnahmen verlangen, die eine Schädigung des Nachbargrundstücks, insbesondere durch das Abstürzen bzw. das Abschwemmen von Bodenmassen oder die Pressung des Bodens ausschließen. Als Vorkehrungsmaßnahmen kommen z.B. die Errichtung von Stützmauern oder auch die Anlegung von Böschungen in Betracht. Öffentlich-rechtliche Vorschriften werden von den Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes grundsätzlich nicht tangiert, sodass ergänzend zu beachtende Bestimmungen in den Bauordnungen und Landespflegegesetzen der Länder (z.B. § 4 Abs. 1 Nr. 2 LandespflegeG Rh-Pf, § 4 LandschaftsG NRW) bestehen können.

			Da es hier, bundesrechtlich betrachtet, an einer sinngemäßen Schutzvorschrift für Bodenerhöhungen mangelt, kann in den Bundesländern (z.B. in Bayern), in welchen landesrechtliche Bestimmungen fehlen, zum Schutz vor Beeinträchtigungen allenfalls auf das „nachbarliche Gemeinschaftsverhältnis“ zurückgegriffen werden.

			Überhängende Äste und Wurzeln des Nachbarbaums

			Erwin Klug stellt fest, dass die Äste vom Baum des Nachbarn in sein Grundstück hineinragen. Er befürchtet hierdurch eine gewisse Schattenbildung in seinem Garten. Als er den Nachbarn bittet, die Äste bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, betont dieser, dass er dies selbst tun solle. Klug ist verärgert. Was kann er unternehmen?

			Die Antwort auf diese Frage gibt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), und zwar die Vorschrift des § 910 BGB. 
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				§ 910 BGB: Überhang

				Der Eigentümer eines Grundstücks darf die vom Nachbargrundstück herüberragenden Zweige eines Baumes abschneiden und behalten, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks zuvor eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt ist. 

			

			
			Das bedeutet, Klug erwächst ein „Selbsthilferecht“ zum Rückschnitt der Äste, wenn er zuvor seinem Nachbarn Gelegenheit gegeben hat, die Äste selbst zurückzuschneiden.

			Ist die Aufforderung an den Nachbarn in schriftlicher Form vorzunehmen? Nein. Das Gesetz sieht keine besondere Form vor. Allerdings ist die schriftliche Aufforderung aus Beweisgründen empfehlenswert. In jedem Falle sollte eine mündliche Aufforderung unter Zeugen erfolgen.
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				Schriftliche Aufforderung zum Rückschnitt

				Sehr geehrte …

				Wir haben festgestellt, dass einige Äste Ihrer Birken in unser Nachbargrundstück hineinragen und dort zu einer Grundstücksbeeinträchtigung führen. Unter Hinweis auf § 910 Abs. 1 BGB möchten wir Ihnen hiermit die Gelegenheit geben, das Astwerk bis zum … (Fristsetzung) … zurückzuschneiden.

				Nach erfolglosem Fristablauf müssen Sie damit rechnen, dass der Rückschnitt im Wege des Selbsthilferechts erfolgt. Für diesen Fall behalten wir uns vor, Aufwendungsersatz zu erheben.

				Mit freundlichen Grüßen

				(Unterschrift)

			

			
			Bei der Aufforderung zum Rückschnitt überhängender Äste muss auf die Wachstumsperiode der Bäume Rücksicht genommen werden. Das bedeutet, dass ein Rückschnitt unzulässig ist, wenn die Bäume „im vollen Saft stehen“, bzw. bei Ostbäumen, wenn sie Früchte tragen (etwa kurz vor der Erntezeit), also nicht in der Zeit von April bis September des Jahres.

			Eine Fristsetzung ist in jedem Fall erforderlich. Sie sollte so bemessen sein, dass der Nachbar ausreichend Zeit hat, den Rückschnitt vornehmen zu können. Eine Fristsetzung von drei bis sechs Wochen dürfte angemessen sein.
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				Ein Anspruch auf Rückschnitt überhängender Äste besteht nur, wenn durch den Überhang eine konkrete Grundstücksbeeinträchtigung entsteht (vgl. § 910 Abs. 2 BGB). Sie muss im Zweifel auch vom Kläger nachgewiesen werden.

			

			
			Was ist eine Grundstücksbeeinträchtigung? Eine solche liegt z.B. schon dann vor, wenn durch den Überhang die wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks erschwert oder verhindert wird. Nicht ausreichend hierfür ist das bloße Abtropfen von Niederschlag, das vereinzelte Abfallen von Blättern oder Früchten bzw. der Entzug von Nahrung und Feuchtigkeit durch die benachbarte Anpflanzung. Eine Beeinträchtigung ist z.B. ein erheblicher Laubfall (AG Königsberg, NZM 2000, 982), durch welchen jährlich umfangreiche Reinigungsarbeiten (etwa wegen Verstopfung der Dachrinnen) erforderlich werden, oder aber der Überfall großer Mengen von Mostbirnen (vgl. AG Backnang, NJW-RR 1989, 785). Das Landgericht Koblenz (Urt. v. 14.5.1996, Az. 6 S 359/95) ist sogar der Ansicht, dass eine Grundstücksbeeinträchtigung bereits dann vorliegt, wenn durch die herüberragenden Äste eine verstärkte Schattenbildung entsteht bzw. wenn eine ordnungsgemäße und störungsfreie Pflege der an der Grundstücksgrenze gelegenen Beete nicht möglich ist.

			Eine Beeinträchtigung im Sinne von § 910 BGB ist auch ein Lichtentzug; dieser muss jedoch durch den Überhang eintreten (LG Coburg, Beschl. v. 28.7.2008, Az. 33 S 26/08).

			
				Schadensersatz

			

			Der Rückschnitt der Äste ist lediglich bis zur Grundstücksgrenze zulässig. Erfolgt die Inanspruchnahme des Selbsthilferechts, ohne dass eine konkrete Beeinträchtigung vorliegt oder nachgewiesen wird, kann der geschädigte Nachbar Schadensersatzansprüche geltend machen (vgl. OLG Düsseldorf, NVwZ-RR 1992, 216).

			Die Rechtsprechung billigt dem Grundstückseigentümer, dessen Anpflanzungen durch rechtswidriges Nachbarverhalten zerstört oder beschädigt wurden, Schadensersatzansprüche nach den Grundsätzen der §§ 249 ff. BGB zu. Da insbesondere eine Naturrestitution bzw. der entsprechende Geldersatz bei älteren Baum- oder Heckenbeständen nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erreicht werden könnte, erhält die Ersatzpflicht eine Einschränkung, die sich an der Zumutbarkeitsgrenze (§ 251 Abs. 2 BGB) orientiert. Bei der Ermittlung des Schadensersatzes wird häufig auf die Methode Koch zurückgegriffen, wobei der Berechnungsmodus sicherlich nicht auf alle Fälle übertragbar ist. Zum Themenkreis vgl. Stollenwerk, NZM 2000, 958; aber auch BGH, NZM 2000,106; OLG Köln, NZM 2000, 108 und Kammergericht Berlin, NZM 2000, 109).

			Hat man den Grundstücksnachbarn erfolglos aufgefordert, den Rückschnitt vorzunehmen, und wurde danach zur Selbsthilfe geschritten, stellt sich natürlich die Frage, ob der eigene Aufwand vom Nachbarn erstattungsfähig ist. Das Selbsthilferecht könnte sich auch so vollzogen haben, dass man dritte Personen (z.B. einen Gärtner) mit der Tätigkeit beauftragt hat. Kann man dann dem Nachbarn einfach die Rechnung des Gärtners mit der Bitte um Erstattung vorlegen? Grundsätzlich ja. Der Bundesgerichtshof (NJW 1986, 2641) hat in mehreren Entscheidungen eine Erstattung der Aufwendungen bejaht, weil dem Baumeigentümer durch die Selbsthilfe seines Nachbarn eigene Aufwendungen erspart bleiben. Die Geltendmachung eines Aufwendungsersatzes ist dennoch mit Vorsicht zu genießen.
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				Tipp

				Haben Sie Ihren Nachbarn zum Rückschnitt aufgefordert, so steht ihm hierzu grundsätzlich ein Betretungsrecht an Ihrem Grundstück nicht zu. Kulanzhalber sollte ihm allerdings zu diesem Zweck das Betreten des Grundstücks gestattet werden.

			

			
			
				Beseitigungsklage gegen den Nachbarn

			

			Klug hat, nachdem er seinen Nachbarn zum Rückschnitt aufgefordert hat, nichts mehr gehört. Die Fristsetzung ist längst verstrichen. Er denkt aber überhaupt nicht daran, sein Selbsthilferecht auszuüben, und will vielmehr seinen Nachbarn zur Vornahme des Rückschnitts verklagen. Geht das?

			Ja. Der Bundesgerichtshof hat praktisch dem Nachbarn die Möglichkeit gegeben, zwischen der Vornahme des Selbsthilferechts und der Erhebung einer Beseitigungsklage gegen den Nachbarn zu wählen. Dieser Weg ist natürlich etwas umständlicher, da er direkt zum Gericht führt, und zwar im Wege einer Beseitigungsklage nach § 1004 BGB. Voraussetzung ist auch, dass durch den Überhang eine Grundstücksbeeinträchtigung eingetreten ist. Sinnvoll ist aber auf jeden Fall, vor der Erhebung der Beseitigungsklage eine Frist für die Durchführung des Rückschnitts zu setzen und deren erfolglosen Ablauf abzuwarten. In diesem Zusammenhang ist nochmals der Aufwendungsersatz zu erwähnen. 

			Nach den Landesstraßengesetzen sind in aller Regel Pflanzungen im Straßenbereich (z.B. Straßenbäume) grundsätzlich hinzunehmen. Hier müssen auch zu den Nachbargrundstücken keine besonderen Grenzabstände eingehalten werden. Wenn jedoch Äste eines Straßenbaums in ein privates Nachbargrundstück hineinragen und dort eine Grundstücksbeeinträchtigung im Sinne von § 910 BGB verursacht, hat der Nachbar gegenüber den Hoheitsträger einen Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB (Rückschnitt des Astüberhangs) bzw. alternativ das Selbsthilferecht unter den in § 910 BGB genannten Voraussetzungen (OLG Celle, Urt. v. 21.10.2004, Az. 4 U 78/04).
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				Tipp 

				Bevor Sie Ihr Selbsthilferecht in Anspruch nehmen und später versuchen, Ihre Aufwendungen vom Nachbarn erstattet zu bekommen, sollten Sie direkt die Durchsetzung des Beseitigungsanspruches nach § 1004 BGB wählen. Denn die tägliche Praxis zeigt, dass ein Grundstücksnachbar in aller Regel freiwillig keine Aufwendungen erstattet. Sie müssten ihn also ohnehin zur Zahlung der Aufwendungen verklagen. In diesem Falle ist die Beseitigungsklage effektiver, weil diese direkt gegen den Nachbarn, also ohne vorherige Fristsetzung erhoben werden kann.

			

			
			
				Efeuranken

			

			§ 910 BGB gilt nach allgemeiner Rechtsmeinung auch für das Ranken von Efeu, Stauden und Ahnlichem. Das hat den Vorteil, dass auch unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Selbsthilferecht besteht, ohne dass eine Beseitigungsklage nach § 1004 BGB zu führen ist. Die genannte Vorschrift gilt allerdings nicht für herüberragende Baumstämme von schiefgewachsenen Bäumen. Besonderheiten können sich auch daraus ergeben, dass eine Kommune sogenannte Baumschutzsatzungen oder -verordnungen für den Bereich erlassen hat.

			
				Wurzelwerk

			

			In Bezug auf das Eindringen von Wurzeln des Nachbarbaums ins eigene Grundstück gelten im Prinzip die gleichen Voraussetzungen wie beim Überhang von Zweigen. Beim Eindringen der Wurzeln ist eine Grenzüberschreitung erforderlich, die zu einer Grundstücksbeeinträchtigung führt. Grundstücksbeeinträchtigung ist hier die Erschwerung oder Verhinderung einer ordnungsgemäßen Grundstücksnutzung. Zur Inanspruchnahme des Selbsthilferechts ist nach der gesetzlichen Regelung des § 910 BGB beim Wurzelrückschnitt keine vorherige Fristsetzung erforderlich. Allerdings sollte zumindest eine Information über die Absicht an den Nachbarn ergehen, damit dieser evtl. notwendige Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Führt das Kappen einer Wurzel im Rahmen einer rechtmäßigen Selbsthilfe zum Absterben des Baumes, hat der Nachbar keinerlei Ersatzansprüche. Neben der Inanspruchnahme des Selbsthilferechts kann auch Beseitigungsklage nach § 1004 BGB erhoben werden.

			Führt das Wurzelwerk eines benachbarten Baums zu einer erheblichen Beschädigung einer Nachbargarage, kann von dem Baumeigentümer auch das Fällen des Baums verlangt werden, wenn dies die einzige vernünftige Schutzmaßnahme ist (BGH, Urt. v. 12.12.2003, Az. V ZR 98/03). Ein Anspruch nach § 1004 BGB auf Beseitigung von Wurzelwerk kann auch dann bestehen, wenn die Wurzeln zwar nicht konkret in das Nachbargrundstück eingedrungen sind, jedoch eine „Hebelwirkung“ auslösen und diese zu Mauerrissen am Nachbareigentum führen (NJW 2004, 1035). Das Selbsthilferecht nach § 910 Abs. 1 BGB schließt den Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB nicht aus. Zum Ersatzanspruch gehören Aufwendungen für die Feststellung der Störungsursache, Abschneiden der Baumwurzeln und Reparatur eines Weges, nicht aber Kosten für eine anderweitige aufwendigere Wegebefestigung (BGH, Urt. v. 28.11.2003, Az. V ZR 99/03).

			Das Selbsthilferecht nach § 910 BGB unterliegt nicht der Verjährung. Vgl. zu den Verjährungsfristen → Verjährung bürgerlich-rechtlicher Ansprüche.

			Früchte des Nachbarn

			Edwin Zahm beneidet seinen Nachbarn um dessen herrlichen Kirschbaum, der jedes Jahr schöne Früchte trägt. Als vom Nachbarbaum während eines kleinen Unwetters eine Menge Kirschen in seinen Garten fallen, spielt er mit dem Gedanken, diese einzusammeln und daraus Marmelade zu kochen. Er ist sich allerdings nicht schlüssig, ob die herübergefallenen Kirschen auch wirklich ihm gehören.

			[image: VZ-Recht]

				Nach § 911 BGB gelten Früchte, die von einem Baum oder einem Strauch auf ein Nachbargrundstück hinüberfallen, als Früchte dieses Grundstücks. Einfach gesagt .... Einfach gesagt, die Früchte (Äpfel, Birnen, Kirschen usw.), die entweder durch Wind, durch Reife oder beim Bepflücken des Baumes durch den Nachbarn auf Ihr Grundstück fallen, gehören Ihnen.

			

			
			Was ist das nun, wenn ein Ast eines Obstbaumes in das Nachbargrundstück hineinragt. Kann der Grundstücksnachbar die überhängenden Früchte ernten? Nein. Es gilt Folgendes: 
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				Ragt ein mit Früchten behangener Ast ins Nachbargrundstück, so gehören die Früchte, solange sie sich am Baum befinden, dem Eigentümer des Grundstücks, auf welchem der Obstbaum steht. Er darf jedoch zum Bepflücken der Früchte nicht das Nachbargrundstück betreten, wohl aber ein Obstpflückgerät benutzen und hierbei auch über die Grenze greifen. 

			

			
			Dem Nachbarn, auf dessen Grundstück die Früchte durch Astüberhang „schweben“, ist es nicht gestattet, am Baum oder am Ast zu rütteln, um diese so in seinen Besitz zu bringen. Auf diese Weise erlangte Früchte sind herauszugeben bzw. Wertersatz zu leisten. Auch ist das Abschneiden des Astes untersagt (§ 910 BGB).

			Es stellt sich natürlich auch die Frage, ob der Eigentümer eines Obstbaumes verpflichtet ist, den Überfall von Baumfrüchten zu verhindern. In den Nachkriegsjahren gab es hier keinerlei Probleme. Der Eigentümer, auf dessen Grundstück die Früchte gefallen waren, hatte nichts gegen den Erwerb einzuwenden, andererseits war der Grundstücksnachbar zur Erreichung einer eigenen guten Ernte daran interessiert, dass möglichst wenige Früchte „überfallen“.

			Das Amtsgericht Backnang (NJW-RR 1989, 785) hatte sich mit einem Fall zu befassen, bei welchem jährlich erhebliche Mengen von Mostbirnen auf das Nachbargrundstück fielen. Der stolze Besitzer der enormen Fallobstmenge verlangte vom Baumeigentümer die Erstattung der Kosten für den Aufwand zur Beseitigung der Birnenmassen und hatte Erfolg. Das Gericht war der Auffassung, dass die herabfallenden Früchte in diesem Umfang die Grundstücksnutzung des Nachbarn erheblich beeinträchtigten und er diesen Umstand nicht hinnehmen müsse.
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				§ 911 BGB findet keine Anwendung, wenn das Nachbargrundstück dem öffentlichen Gebrauch dient.

			

			
			Der Nachbar baut über die Grenze
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				§ 912 Abs. 1 BGB Überbau

				„Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines Gebäudes über die Grenze gebaut, ohne dass ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, so hat der Nachbar den Überbau zu dulden, es sei denn, dass er vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung Widerspruch erhoben hat.“

			

			
			Juristisch spricht man von einem „Überbau“, wenn ein Nachbar ein Gebäude über die Nachbargrenze baut. Grundsätzlich kann sich der Nachbar gegen Eingriffe in sein Grundstück durch einen Beseitigungsanspruch (§ 1004 BGB) wehren. Im vorliegenden Fall hat der Gesetzgeber jedoch bei Eingriffen in das Eigentum durch eine Überbauung der Grundstücksgrenze Sonderregelungen erlassen. Der Grundgedanke liegt darin, dass es wirtschaftlich unsinnig wäre, alle denkbaren Formen des Überbaus zu beseitigen, insbesondere dann, wenn den Bauherrn nur ein minderes Verschulden trifft. Das Bürgerliche Gesetzbuch unterscheidet drei „Überbaufälle“:

			
					den rechtmäßigen Grenzüberbau,

					den rechtswidrigen, aber entschuldbaren Überbau,

					den rechtswidrigen, unentschuldbaren Überbau.

			

			Der rechtswidrige, unentschuldbare Überbau

			Beginnen wollen wir mit dem an sich einfachsten Fall, dem rechtswidrigen, unentschuldbaren Überbau.

			Max Schlitzohr möchte neben seinem Wohngebäude eine Garage errichten. Nach durchgeführter Vermessung stellt er fest, dass ihm hierzu nur ein Freiraum von 4 m bis zur Grundstücksgrenze zur Verfügung steht. Nach überschlägiger Kalkulation der Garagenmaße benötigt er allerdings einen Freiraum von mindestens 4,40 m. Ohne Rücksprache mit dem Nachbarn errichtet er die Garage. Hierbei missachtet er sowohl die ihm erteilte Baugenehmigung und auch den Grenzverlauf zum Nachbargrundstück. Der Nachbar stellt schließlich fest, dass Schlitzohr 0,50 m über die Grenze gebaut hat, und stimmt dem Überbau nicht zu. Vielmehr verlangt er die Beseitigung des Überbaus.
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				Von einem rechtswidrigen, unentschuldbaren Überbau spricht man dann, wenn

				
						der Nachbar schuldhaft (vorsätzlich oder grob fahrlässig) ein Gebäude über die Grenze baut und

						der Grundstücksnachbar mit diesem Überbau nicht einverstanden ist.

				

			

			
			Im vorliegenden Fall hat Schlitzohr vorsätzlich das Bauwerk über die Grenze errichtet und der Nachbar hat weder vorher seine Einwilligung noch später seine Zustimmung zum Überbau erteilt. Die Sonderregelungen des § 912 BGB greifen also nicht, sodass der Nachbar die Beseitigung des Überbaus nach § 1004 BGB auf Kosten von Schlitzohr verlangen kann; gleichzeitig kann er die Herausgabe der überbauten Grundstücksfläche verlangen (§ 985 BGB). Der unerlaubte Überbau erfüllt auch die Voraussetzungen einer unerlaubten Handlung im Sinne des § 823 BGB, was dazu führt, dass der Nachbar von Schlitzohr die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes (sog. Naturalrestitution, vgl. § 249 BGB) fordern kann.

			Bösgläubig im Sinne von § 912 BGB handelt, wer im Bereich der Grundstücksgrenze baut und sich nicht, ggf. durch Hinzuziehung eines Vermessungsingenieurs, darüber vergewissert, ob der für die Bebauung vorgesehene Grund auch ihm gehört und er die Grenzen seines Grundstückes nicht überschreitet (BGH, MDR 2004, 89).

			In diesem Zusammenhang hat der BGH klargestellt, dass Schadensersatzansprüche des Nachbarn gegen den Überbauer nur dann durch die Vorschriften der §§ 912 ff. BGB verdrängt werden, wenn dieser den Überbau nach diesen Vorschriften zu dulden hat (vgl. BGH, Urt. v. 19.9.2003, Az. V ZR 360/02). 
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				Der rechtswidrige, unentschuldbare Überbau wird durch die Bestimmungen der §§ 912 ff. BGB nicht erfasst. Der Nachbar kann in diesen Fällen die Beseitigung des Überbaus verlangen. Lediglich dann, wenn nur ganz geringfügige Beeinträchtigungen entstehen, hat der Bundesgerichtshof einen Beseitigungsanspruch ausgeschlossen (BGH, WM 1977, 94).

			

			
			In diesen Fällen ergibt sich in der Regel ein Entschädigungsanspruch des betroffenen Nachbarn (sog. Aufopferungsanspruch), der sich an der Entschädigung nach § 912 Abs. 2 BGB orientiert. Die Literatur und Rechtsprechung tut sich etwas schwer mit der Klärung der Eigentumsverhältnisse. Die herrschende Meinung geht dahin, dass das Eigentum an der Grundstücksgrenze vertikal geteilt wird, der Nachbar, auf dessen Grundstück übergebaut wurde, also Teileigentum erwirbt. Umstritten ist, welche Entschädigung für den Fall zu zahlen ist, dass der Nachbar den Abriss des Überbaus wünscht, dem Überbauenden aber hierdurch ein unzumutbarer wirtschaftlicher Gesamtschaden entsteht.

			Wer ein Grundstück erwirbt, dessen vormaliger Eigentümer einem Erweiterungsbau auf dem Nachbargrundstück schriftlich zugestimmt hat, kann im Nachhinein von den Nachbarn nicht die Beseitigung des Erweiterungsbaus verlangen. Dies gilt auch, wenn der Erweiterungsbau weder die zulässigen Abstandsflächen noch die Grenze zum Nachbargrundstück wahrt (OLG Bamberg, Urt. v. 3.2.2004, Az. 5 U 181/03).

			Der Eigentümer eines Grundstücks muss nicht dulden, dass die Wand eines an die Grundstücksgrenze gebauten Nachbarhauses mit Wärmedämmplatten versehen wird, die 15 cm in den Luftraum des Grundstücks ragen (OLG Karlsruhe, DWW 2010, 27). Vgl. zur Thematik Wärmedämmung bei Grenzwand, Nachbarwand und grenznaher Wand Beiträge von Warnecke, DWW 2009, 366, und Horst, NJW 2010, 122. Bremen hat gesetzlich (§ 24 a AGBGB) festgelegt, dass ein Eigentümer den Überbau durch eine nachträgliche Wärmedämmung zu dulden hat.

			Gibt es eine Verwirkung des Anspruchs durch Zeitablauf? Dies ist umstritten. Der Anspruch auf Beseitigung erlischt jedoch nicht allein deshalb, weil eine langjährige Duldung (z.B. 10–15 Jahre) vorlag.

			Der rechtmäßige Grenzüberbau
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				Bei diesem Fall handelt es sich um einen Grenzüberbau, der jedoch durch die vorherige Zustimmung des Nachbarn gedeckt wird. 

			

			
			Der Regelfall ist der, dass der Nachbar vor Errichtung des Bauwerks mit seinem Nachbarn Kontakt aufnimmt und die Zustimmung für das Überbauen der Grenze einholt. Dieser Fall wird ebenfalls nicht von den §§ 912 ff. BGB erfasst, weil der Eigentümer, der bei Errichtung eines Gebäudes die Grenze überschreitet, in diesem Fall (wegen der Zustimmung des Nachbarn) nicht rechtswidrig handelt.

			Hinsichtlich der Zustimmung zum Grenzüberbau gibt es keine besonderen Formvorschriften. Da durch die Zustimmung grundsätzlich keine Eigentumsfragen geklärt werden, empfiehlt es sich, die Zustimmung im Rahmen eines notariellen Vertrags zu regeln. Werden z.B. durch die Beteiligten nur schuldrechtliche Vereinbarungen (z.B. durch einfache schriftliche Erklärung oder per Handschlag) getroffen, gelten die Abmachungen nicht für Sonderrechtsnachfolger (z.B. für einen späteren Käufer des Grundstücks). Der Widerspruch gegen ein Überbauwerk nach vorheriger Zustimmung ist unbeachtlich.
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				Zustimmung zum Grenzüberbau

				1. Sachstand

				Entsprechend der Grundbucheintragung des Amtsgerichts Andernach (Band … ) ist Fritz K. Alleineigentümer des Grundbesitzes in der Gemarkung G., Flur …, Flurstück … (Plaidt, Fassadenallee 1). Der Grundbesitz ist unbelastet.

				Entsprechend dem Grundbucheintrag des Amtsgerichts Andernach (Band…) ist Karl P. Alleineigentümer des Grundbesitzes in der Gemarkung G., Flur …, Flurstück … (Plaidt, Fassadenallee 3). Der Grundbesitz ist unbelastet.

				2. Überbauregelung

				Karl P. errichtet auf seinem Grundstück in der Gemarkung G., Flur …, Flurstück … (Plaidt, Fassadenallee 3)  ein Einfamilienhaus. Das Wohnhaus erhält an der Westseite einen Balkon im Obergeschoss. Der Balkon wird in einer Tiefe von ca. 1,20 m und einer Breite von 3,80 m in den Luftraum des Grundstücks Gemarkung G., Flur …, Flurstück … (Plaidt, Fassadenallee 1) hineinragen.

				3. Überbaurente

				Auf die Zahlung einer Überbaurente, auch mit Wirkung für den Rechtsnachfolger, wird ausdrücklich verzichtet.

				4. Grundbuchanträge

				Regelung für die dringliche Absicherung im Grundbuch.

				5. Kostenregelung

				Die Kosten der Urkunde und des Vollzugs im Grundbuch trägt …

			

			
			Der „Überbauer“ wird nach herrschender Meinung bei Zustimmung des Nachbarn zum Überbau Eigentümer des Gesamtbauwerks.

			Der rechtswidrige, aber entschuldbare Überbau

			Anton Flüchtig hat vor Jahrzehnten ein Wohnhaus errichtet. Im Verlauf von Bauabsichten seines Nachbarn veranlasst dieser die Ermittlung des Grenzverlaufs durch Neuvermessung. Hierbei wird festgestellt, dass das Gebäude von Flüchtig geringfügig über die Grenze gebaut wurde. Sein Nachbar will gegen den geringfügigen Überbau keine Eigentumsrechte geltend machen.

			Wie bereits erwähnt, wird durch § 912 BGB nur der Fall geregelt, dass die Grenze durch ein Gebäude überbaut wurde, ohne dass den Überbauenden ein Verschulden trifft. Es soll verhindert werden, dass ein Überbau in jedem Fall abgerissen wird.

			Voraussetzungen eines entschuldbaren Überbaus:

			
					Es muss sich um die Errichtung eines Gebäudes handeln. Unter einem Gebäude versteht man ein Bauwerk, das nach Art seiner Anlage, durch seine räumliche Umfriedung Personen, Tieren oder Sachen gegen äußere Witterungseinflüsse Schutz zu gewähren vermag. Es muss mit dem Boden fest verbunden und von gewisser Dauerhaftigkeit sein. Keine Gebäude sind demnach Zäune, Tore, Denkmäler, Mauern, Dämme, Pergola, Taubenschläge, Hundehütten, Gruben, seitenoffene Carports oder Abflusseinrichtungen.

					Der Überbau muss durch den Eigentümer ausgeführt oder nachträglich genehmigt worden sein. Das bedeutet nicht, dass das Gebäude vom Eigentümer selbst errichtet sein muss; es reicht aus, dass es in seinem Namen und in seinem wirtschaftlichen Interesse errichtet worden ist. Gleichgestellt sind auch Erbbauberechtigte, nicht aber Mieter, Pächter oder Nießbraucher.

					Es muss über die Grenze gebaut worden sein. Liegt ein Bau völlig auf dem Nachbargrundstück, ist § 912 BGB nicht anwendbar. Über die Grenze gebaut hat man auch dann, wenn das Gebäude oder ein festgefügter Teil des Gebäudes, z.B. ein Balkon, ein Erker, in den Luftraum des Nachbargrundstücks hinüberreicht.

					Der Überbau darf nicht vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit erfolgt sein. Den Überbauer darf also kein Verschulden treffen. Vorsätzlich handelt er, wenn er weiß, dass er die Grenze überschreitet. Grob fahrlässig handelt der Überbauer, wenn er z.B. landesrechtliche Bestimmungen (so z.B. in Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz oder Saarland) missachtet, wonach vor Neuerrichtung eines Gebäudes der Grenzverlauf festzustellen ist. Ein Verschulden des Architekten ist dem Bauherrn zuzurechnen (vgl. BGH, NJW 1977, 375); das gilt nicht bei Fahrlässigkeit des Bauunternehmers.
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				Vorsicht

				Verschiedene Landesnachbarrechtsgesetze (z.B. Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) enthalten Bestimmungen, wonach einige Überbauten (z.B. wegen geringfügiger Übergriffe in den Luftraum) vom Nachbarn zu dulden sind. Solche Regelungen sind als rechtswidrig anzusehen, weil Art. 124 EGBGB (Ermächtigung zu landesrechtlichen Nachbarrechtsregelungen) einen landesrechtlichen Gestaltungsspielraum nicht zulässt, da § 912 BGB abschließend bundesgesetzlich erfasst wird.
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				Nach den Landesbauordnungen der Länder werden Baugenehmigungen in der Regel unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt. Im Klartext bedeutet dies, dass privatrechtliche Unklarheiten in Zusammenhang mit Grundeigentumsfragen die Erteilung der Baugenehmigung nicht verhindern.

			

			
			
					Kein sofortiger Widerspruch nach der Grenzüberschreitung durch den Nachbarn: Bei dem Widerspruch handelt es sich um eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. Eine bestimmte Form ist nicht vorgeschrieben, sodass dieser auch durch schlüssiges Handeln erklärt werden kann. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Im Zweifel sollte der Widerspruch schriftlich dem Nachbarn mit Empfangsbekenntnis oder per Einschreiben mit Rückschein zugestellt werden. Widerspruchsadressat ist der benachbarte Grundstückseigentümer.
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				Widerspruch nach § 912 Abs. 1 BGB

				Sehr geehrter Herr Schlitzohr,

				am … habe ich festgestellt, dass Sie bei der Errichtung Ihres Gebäudes die Grundstücksgrenze im Bereich Gemarkung …, Flur …, Flurstück … überschritten haben. Vorsorglich mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich den vorgenommenen Überbau nicht dulden werde.

				Mit freundlichen Grüßen

				(Unterschrift)

			

			
			Der Widerspruch muss „vor“ oder „sofort“ nach der Grenzüberschreitung erhoben werden, sodass der Überbau ohne erhebliche Zerstörung wieder beseitigt werden kann (BGH, NJW 1972, 1750).

			Sind die genannten Voraussetzungen des entschuldbaren Überbaus erfüllt, so hat der Nachbar den Überbau zu dulden, und der Überbauende wird Eigentümer des gesamten Gebäudes. Der Überbauer hat jedoch den Nachbarn in Form einer Geldrente zu entschädigen (§ 912 Abs. 2 BGB).

			Die Überbaurente ist kein Schadensersatz, sondern eine Art Wertersatz. Der Anspruch entsteht zum Zeitpunkt der Grenzüberschreitung. Für die Höhe der Rente ist die Zeit der Grenzüberschreitung maßgebend (§ 912 Abs. 2 Satz 2 BGB). Spätere Wertveränderungen bleiben also unberücksichtigt. Die Höhe richtet sich nach dem Nutzungsverlust. Es ist also der Verkehrswert der überbauten Fläche zum Zeitpunkt der Grenzüberschreitung festzustellen.
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				Tipp 

				Es empfiehlt sich, über die Höhe der Überbaurente eine feste Größe und einen Zahlungsmodus festzulegen. Die Höhe der Rente kann entweder durch (ggf. schriftliche) Vereinbarung der Parteien (mit oder ohne dingliche Absicherung im Grundbuch) oder aber auch durch Urteil festgestellt werden. Die Parteien können auch eine Einmalentschädigung vereinbaren.

			

			
			
				Eigengrenzüberbau

			

			Wann spricht man von einem „Eigengrenzüberbau“? Beim Eigengrenzüberbau liegen die beiden betroffenen Grundstücke in einer Hand, also sowohl Baugrundstück als auch Nachbargrundstück. Auch hier finden die Bestimmungen der §§ 912 ff . BGB Anwendung. Solange jedoch die Veräußerung eines der Grundstücke nicht betrieben wird, dürften entsprechende Rechte ruhen.

			Stefan Stolper beabsichtigt, auf seinem Grundstück ein Gebäude zu errichten; er erhält eine Baugenehmigung. Der Nachbar stellt fest, dass das Bauvorhaben, wenn auch geringfügig, die Nachbargrenze überschreitet. Er legt Widerspruch gegen die Baugenehmigung mit der Begründung ein, dass nachbarschützende Vorschriften verletzt wurden. Hat er Erfolg?

			Nein. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VBlBW 1996, 299) hat festgestellt, dass ein Grundstückseigentümer sich nicht mit einer verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsklage erfolgreich gegen eine Baugenehmigung zu Wehr setzen kann, die ein Vorhaben zulässt, das in Form eines Überbaus sein Grundstück beansprucht. Die Richter bestätigten damit den Grundsatz, dass die Baugenehmigung unbeschadet der Rechte Dritter erteilt wird. Der Nachbar kann sich im verwaltungsgerichtlichen Widerspruchsverfahren nur darauf beziehen, dass nachbarschützende Vorschriften verletzt werden (vgl. unter → Anpflanzungen auf dem Nachbargrundstück). Einen solchen Schutz im Bauordnungsrecht entfalten allerdings nicht die Bestimmungen des § 912 BGB, da bereits das Privatrecht ausreichenden Schutz gewährt.

			Notwegerecht und sonstige Betretungsrechte

			Paul Wurm erbt ein Wohnhaus von seinem Onkel. Dieser hatte vor mehr als 40 Jahren auf einem Hinterliegergrundstück (also praktisch in zweiter Bauzeile) ein Gebäude errichtet. Da sein Wohngrundstück keine eigene Zufahrt zur öffentlichen Straße hatte, vereinbarte er damals mit dem Grundstückseigentümer des vorderen Hauses per Handschlag ein Überfahrrecht über dessen Grundstück. Als Wurm sich entschlossen hat, das Wohnhaus zu beziehen, erreicht ihn ein Schriftstück, in dem der vordere Gebäudeeigentümer ihm das Überfahren seines Grundstücks ab sofort untersagt. Wurm ist sprachlos, weil ihm hierdurch sein Zufahrtsrecht genommen wird. Er möchte dagegen vorgehen.

			Es ist keine Seltenheit, dass in den frühen Nachkriegsjahren Wege- und Betretungsrechte per Handschlag zwischen zwei benachbarten Grundstückseigentümern geschlossen wurden. Eine solche Regelung ist jedoch deshalb nicht unproblematisch, weil eine mündliche Erklärung später schwer nachweisbar ist und, falls sie schriftlich erfolgt, nur zwischen den beiden Grundstückseigentümern wirkt und in der Regel keine Verpflichtungen für Rechtsnachfolger (im Falle des Grundstücksverkaufs oder einer Erbschaft) eröffnet.
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				§ 917 BGB Notweg

				„Fehlt einem Grundstück die zur ordnungsgemäßen Benutzung notwendige Verbindung mit einem öffentlichen Weg, so kann der Eigentümer von den Nachbarn verlangen, dass sie bis zur Behebung des Mangels die Benutzung ihrer Grundstücke zur Herstellung der erforderlichen Verbindung dulden (…)“

			

			
			Das sogenannte Notwegerecht greift also dann, wenn dem benachbarten Grundstück die zur ordnungsgemäßen Benutzung notwendige Verbindung fehlt. Im obigen Fall kann sich Wurm auf das Notwegerecht berufen. Es stellt sich jedoch die Frage, in welchem Umfang er möglicherweise ein Durchgangs- oder Durchfahrrecht besitzt. Das Gesetz sieht zunächst vor, dass sich die Betroffenen über Art und Umfang des Notwegerechts einigen. Funktioniert das nicht, wird das Notwegerecht per Urteil festgelegt (§ 917 Abs. 1 Satz 2 BGB).
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				Notwegerecht: Voraussetzungen

				
						Es fehlt eine Verbindung zwischen Grundstück und öffentlichem Weg;

						es ist eine Verbindung zur ordnungsgemäßen Benutzung notwendig.

				

			

			
			Eine Verbindung zwischen Grundstück und öffentlichem Weg fehlt, wenn keine vorhanden ist, die Benutzung rechtlich unzulässig oder wirtschaftlich unzumutbar ist.

			Wurm hat im besagten Fall eine Anbindung zum öffentlichen Verkehrsnetz über einen Wirtschaftsweg. Hierdurch bedingt muss er allerdings einen Umweg von ca. 10 km in Kauf nehmen. Trotz der tatsächlich vorhandenen Verbindung kommt ein Notwegerecht in Betracht, da es dem Betroffenen nicht zuzumuten ist, bei jeder Fahrtstrecke 10 km Umweg in Kauf zu nehmen.

			Die fehlende Verbindung muss für die ordnungsgemäße Benutzung des eingeschlossenen Grundstücks notwendig sein. Was unter einer ordnungsgemäßen Benutzung des Grundstücks zu verstehen ist, hängt natürlich sowohl von der Benutzungsart als auch von der Größe, der Lage, der Umgebung und auch von der üblichen Nutzung ab. Hier ist eine Prüfung des Einzelfalls erforderlich, wobei strenge Anforderungen gestellt werden.

			Im genannten Fall spricht Paul Wurm mit dem vorderen Grundstückseigentümer. Dieser ist nach längerer Diskussion bereit, Wurm ein Notwegerecht einzuräumen, allerdings nur ein Gehrecht. Die Benutzung des Weges mit dem Kraftfahrzeug wird ihm weiterhin untersagt. Wurm hält dies für rechtswidrig. Zu Recht?

			
				Umfang des Notwegerechts

			

			Das kommt darauf an. Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass die Einräumung des Notwegerechts im Sinne des § 917 BGB nicht generell auch ein Wegerecht mit dem Fahrzeug enthält. In der Rechtsprechung ist diese Frage nicht unumstritten. Der BGH (NJW 1980, 585, NJW 1984, 2210, OLG Saarbrücken, Az. 1U 81/02-19) stellte zwar fest, dass das Abstellen eines Pkw entsprechend dem allgemeinen Lebensstandard zur ordnungsgemäßen Grundstücksbenutzung gehöre, lehnte aber ein Notwegerecht in dem Fall ab, in dem das Kraftfahrzeug auch in benachbarten Straßen abgestellt werden konnte. Die Notwendigkeit einer Zufahrt für Kraftfahrzeuge zu dem Zweck, sie auf dem Grundstück abstellen zu können, sei nur in besonders gelagerten Einzelfällen denkbar (gleiche Ansicht, OLG Karlsruhe, NJW-RR 1995, 1042). Eine Nutzung wird in Städten mit geschlossener Siedlung bejaht werden können, kann aber, wenn es sich um verkehrsarme Gebiete handelt, zu verneinen sein. Aber auch bei grundsätzlicher Bejahung ist im Einzelfall sorgfältig zu untersuchen, ob die gewünschte Zufahrt nicht durch andere Maßnahmen (z.B. Abstellen auf einer Fläche vor dem Haus, Anmieten einer nahen oder nicht allzuweit entfernten Garage, Benutzung eines öffentlichen Parkplatzes u.Ä.) vermieden werden kann. Unbestritten ist in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit eines Kfz-Zufahrtsrechts bei gewerblichen Grundstücksnutzungen.

			Auch ein vorübergehendes Notwegerecht ist denkbar, wenn z.B. die vorhandene Zufahrt zeitweise (z.B. durch Hochwasser, während Straßenbauarbeiten, Hausreparaturen u.Ä.) nicht nutzbar ist.

			Der BGH (MDR 2009, 374) hat in einer neueren Entscheidung festgestellt, dass ein Anspruch auf Befahren des Nachbargrundstücks mit Kraftfahrzeugen im Wege eines Notwegerechts besteht, wenn dem Wohngrundstück jegliche Verbindung zu einem öffentlichen Weg fehlt und das Hausgrundstück nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad über eine öffentliche Fläche erreicht werden kann. In der erwähnten früheren Entscheidung des BGH (NJW 1980, 585) lag der Fall etwas anders. Dort grenzte das Grundstück an eine öffentliche Straße, sodass es mit Kraftfahrzeugen zumindest angefahren werden konnte.

			Albert Hell verlangt von seinem Nachbarn die Benutzung dessen Grundstücks, weil seine Anbindung einen Umweg von 500 m bedeutet. Mit Recht? Nein. 
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				Es muss immer berücksichtigt werden, dass das Notwegerecht ein erheblicher Eingriff in das Eigentum des Nachbarn ist. Ein Anspruch kann daher nur unter den strengen gesetzlichen Voraussetzungen bestehen. Deshalb kann der Notweg wegen des bloßen Gewinns einer Wegabschneidung nicht verlangt werden, wie es auch ohne Bedeutung ist, ob die Benutzung der vorhandenen Verbindung kostspieliger ist als eine andere. 

			

			
			Das OLG Köln (ZMR 1992,53) hat klargestellt, dass bloße Zeitverzögerungen bei der Benutzung einer an sich ordnungsgemäßen Zufahrt durch Rettungsfahrzeuge kein Notwegerecht begründen. Auch aus dem nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis ergebe sich keine Rechtspflicht, zur Beschleunigung in Notfällen einen Weg über das Nachbargrundstück dauernd freizuhalten.

			
				Umfang der Benutzbarkeit

			

			Allgemein wird das Recht zugebilligt, dass belastete Grundstück zu begehen, zu befahren, zu reiten, Fässer zu rollen und Baumstämme zu schleifen. Der Berechtigte ist dagegen nicht befugt, auf dem Nachbargrundstück zu verweilen und dort Handlungen vorzunehmen, die über die bloße Wegebenutzung hinausgehen. Demgemäß braucht derjenige, der zur Duldung des Notwegerechts verpflichtet ist, es nicht hinzunehmen, dass auf seinem Grundstück Fahrzeuge be- oder entladen werden (BGH, NJW 1960, 93). Es ist auch unzulässig, auf dem Notweg zu parken (a.A. OLG Frankfurt, MDR 1981, 932). Für Ausnahmefälle (z.B. Krankheit) bedarf es nach Ansicht des OLG Frankfurt (WM 1987, 226) nicht der Einräumung eines besonderen Fahrrechts.

			
				Leitungsnotweg

			

			Bedingt durch die besondere Grundstückslage kann die Stromversorgung für ein Wohnungsbauvorhaben nur durch eine Leitung erfolgen, die über das Grundstück des Nachbarn verläuft. Besteht auch hier ein Notwegerecht?

			Ja. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Leitungsnotweg. Fehlt einem Grundstück die nötige Verbindung zu einem öffentlichen Kanal- oder Versorgungsnetz, so sind die Bestimmungen des Notwegerechts entsprechend anwendbar (BGH, NJW 1981, 1036). Die Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen haben in ihre Nachbarrechtsgesetze besondere Vorschriften über den Leitungsnotweg aufgenommen. In der Literatur ist strittig, ob derartige Regelungen auf landesrechtlicher Basis zulässig sind, da diese Materie durch § 917 BGB erfasst wird und dementsprechend Art. 124 EGBGB keine ausreichende landesrechtliche Ermächtigungsgrundlage eröffnet.

			Der Eigentümer eines Grundstücks, durch das eine Abwasserleitung des Nachbarn geführt wird, kann von dem Nachbarn die Beseitigung der Leitung verlangen, wenn sie nachträglich zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Grundstücks führt und ein anderweitiger Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage in Betracht kommt (OLG Frankfurt, Urt. v. 5.7.2005, Az. 14 U 139/04).

			Selbst wenn offensichtlich ist, dass ein Notwegerecht gegeben ist, so darf das Grundstück des Nachbarn nicht ohne Weiteres betreten werden. Vielmehr bedarf es vorher einer Vereinbarung bzw. eines gerichtlich durchgesetzten Duldungsrechtes. Ein Gericht muss also ein entsprechendes Urteil verkündet haben, aufgrund dessen der Nachbar verpflichtet ist, das Betreten des Grundstücks zu dulden.

			Zurück nochmals zum Fall des Paul Wurm und seines Notwegerechts. Nach langem Verhandeln ist der Grundstückseigentümer des vorderen Grundstücks bereit, Paul Wurm ein Notwegerecht einzuräumen. Für diese Eigentumsbeeinträchtigung verlangt er jedoch eine Entschädigung. Zu Recht?

			
				Notwegerente

			

			Ja. Der zur Duldung des Notwegs verpflichtete Grundstückseigentümer ist durch Zahlung einer Geldrente für die Beschränkung seines Eigentums zu entschädigen (vgl. § 917 Abs. 2 BGB). Der BGH hat zur Höhe der Notwegerente klargestellt, dass für die Bemessung nicht auf den Vorteil oder den Nutzen abzustellen ist, sondern auf den Umfang des dem verpflichteten Eigentümer durch die Duldungspflicht entstehenden Nutzungsverlustes (BGH, NJW 1991, 564, so auch OLG Hamm, NJW-RR 1992, 723). Die Notwegerente entspricht im Prinzip der Überbaurente nach § 912 BGB. Sie ist daher jährlich im Voraus (vgl. § 913 Abs. 2 BGB) zu entrichten. Anderweitige vertragliche Vereinbarungen sind jedoch zulässig. Die Rentenhöhe richtet sich nach dem Nachteil für das Verbindungsstück. Es entscheidet also der Schaden für das gesamte betroffene Grundstück (OLG Nürnberg, NJW 1991, 564), wobei durch den Notweg ein Wertverlust eintritt. Abzustellen ist dabei auf den bei normaler Nutzung erzielten Ertrag im Verhältnis zum Ertrag nach der Belastung mit dem Notwegerecht (Verkehrswert), so BGH, NJW 1991, 564. Zur Bemessung der Notwegerente in Zusammenhang mit einer Ferienwohnsiedlung vgl. BGH, NJW-RR 1995, 911.

			
				Ausschluss des Notwegerechts

			

			Anton Kopfleer errichtet auf seinem Grundstück ein überdimensionales Haus und verbaut sich hierdurch gleichzeitig seine Grundstückszufahrt. Er verlangt nun vom Nachbarn die Einräumung eines Notweges. Als dieser ablehnt, will Kopfleer vor Gericht ziehen. Hat er Chancen?

			Nein. Denn die Bestimmung des § 918 Abs. 1 BGB gibt klar zu verstehen, dass das Notwegerecht dann erlischt, wenn die bisherige Verbindung mit dem öffentlichen Weg durch eine willkürliche Handlung des Eigentümers aufgehoben wird. Durch die bauliche Maßnahme hat Kopfleer seine eigene Grundstückszufahrt schuldhaft zugebaut. Ein Anspruch auf Duldung eines Notwegerechts gegenüber dem Nachbarn besteht nicht (vgl. hierzu Hess. VGH, Beschl. v. 6.1.1994, Az. 3 UE 2631/92).

			Was sind willkürliche Handlungen? Hierunter versteht man jede freiwillige Handlung, mit der eine bestehende Verbindung aufgegeben wird (so z.B. die Errichtung eines Bauwerkes, die Verschüttung eines Zuganges, die Erweiterung einer baulichen Anlage, der Verzicht auf ein Wegerecht usw.).
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				§ 918 Abs. 2 BGB Duldungspflicht

				Die betrifft den Fall, dass bei Veräußerung eines Grundstücks oder Grundstücksteils die Zugangsmöglichkeiten nicht geregelt wurden. Der neue Eigentümer hat unter Umständen ein bisher bestandenes Zugangsrecht als Notweg zu dulden. In diesem Falle ist jedoch das Notwegerecht räumlich begrenzt (vgl. hierzu auch OLG München, NJW-RR 1993, 474).

			

			
			Vor ca. 80 Jahren errichtete der Großvater von Sven Kleinlich ein Wohnhaus, dessen Eingangstür nicht zur Straße, sondern auf das Nachbargrundstück führt. Der frühere Grundstücksnachbar hatte nichts dagegen, dass Opa Kleinlich sein Grundstück betrat. Durch Veräußerung des Nachbargrundstücks entsteht eine neue Rechtslage, da der Käufer nicht mehr bereit ist, dieses Betretungsrecht zu dulden. Sven Kleinlich verweist auf das Notwegerecht und meint, dass ein Duldungsanspruch hierauf begründet werden könnte. Hat er Recht?

			Nein. Das Oberlandesgericht Düsseldorf (NJW-RR 1989, 204) hat in einem ähnlich gelagerten Fall die Auffassung vertreten, dass auch durch langdauernde Duldung der Mitbenutzung eines Grundstücks kein prinzipielles Duldungsrecht entstehe. Selbst eine früher evtl. mündlich getroffene Abmachung zwischen den beiden Grundstückseigentümern entfaltet keine Wirkung für den Rechtsnachfolger. Auf das Notwegerecht kann sich Kleinlich nicht berufen, da die gesetzlichen Voraussetzungen des § 917 Abs. 1 BGB nicht vorliegen. Im vorliegenden Fall fehlt es an keiner Verbindung zwischen Grundstück und Straße, sondern es wurde nur, aus welchen Gründen auch immer, die Hauseingangstür anderweitig vorgesehen. Selbst wenn man ein Notwegerecht annehmen würde, müsste die Handlung des Großvaters (falsche Herstellung des Hauseingangs) als willkürliche Handlung im Sinne des § 918 BGB angesehen werden, die ein Notwegerecht ausschließt.

			Klaus Dümmlich hat von seinem Nachbarn vor einigen Jahren die Erlaubnis erhalten, sein Hofgrundstück als Grundstückszufahrt zu nutzen, obwohl eine weitere Zufahrt besteht. Nach einem Streit hebt der Nachbar diese Gestattung auf und fordert von Dümmlich, dass er künftig seinen eigenen Weg benutzt.

			In einem ähnlich gelagerten Fall war das OLG Brandenburg (MDR 1997, 37) der Auffassung, dass ein Grundstückseigentümer, der seinem Nachbarn die unentgeltliche Gestattung erteilt hat, über sein Grundstück zu fahren, diese Gestattung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. Ein Notwegerecht bestehe im Übrigen nicht, da ein anderer Zugang vorhanden ist. Hieran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Benutzung dieses Weges unbequem oder aufwendiger ist.

			Günther Fernweh ist Eigentümer einer großen Garten- und Wiesenfläche und verweilt gerne im Ausland. Sein Nachbar ist ein Freund von Gartenpartys, die er gerne in den Sommermonaten im größerem Kreise veranstaltet. Aus Platzmangel hat er stets das Nachbargrundstück von Fernweh in Anspruch genommen, weil es praktisch nicht eingefriedet war. Nach Jahren erfuhr Fernweh von diesen Veranstaltungen und verbot kurzerhand weitere Partys unter Einbeziehung seines Grund und Bodens. Das missfiel dem Nachbarn. Er war vielmehr der Auffassung, dass aufgrund der mehrjährigen Nutzung eine Art Gewohnheitsrecht entstanden sei.

			Der Bundesgerichtshof (Urt. v. 17.12.1999, Az. V ZR 144/98) winkte ab. Der bloße Umstand, dass ein Eigentümer sein Grundstück nicht nutze, führe auch nach den Grundsätzen des nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses nicht dazu, dass er die Inanspruchnahme des Grundstücks durch seinen Nachbarn dulden müsse. Es komme auch nicht darauf an, ob der Eigentümer keine konkrete Nutzungsabsicht darlegen kann.

			[image: VZ-Check]

				Betretungsrechte an fremden Grundstücken können sich aus vielerlei rechtlichen Bestimmungen ergeben. Hier die wichtigsten:

				
						Es besteht ein öffentlich-rechtliches Betretungsrecht. Ein solches Betretungsrecht muss ausdrücklich gesetzlich geregelt sein (so z.B. § 39 Abs. 1 Kommunalabgabenordnung i.V. mit § 99 Abgabenordnung). In der Regel handelt es sich um Betretungsrechte in Zusammenhang mit der Herstellung von Versorgungsleitungen oder zur Feststellung besonderer örtlicher Grundstücksverhältnisse. Ein Betretungsrecht des Nachbargrundstücks wurde auch bestätigt, wenn Straßenunterhaltungsmaßnahmen (hier: Sanierung einer Stützmauer einer Ortsstraße) nicht anders durchgeführt werden können (vgl. VG Neustadt, Urt. v. 27.8.2007, Az. 4 K 819/07).

						Besteht der Verdacht, dass eine Wohnungsnutzung bauaufsichtlich nicht genehmigt worden ist, müssen die Bewohner die Besichtigung ihrer Wohnung durch die Bauaufsichtsbehörde dulden (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 15.2.2006, Az. 8 A 11500/05.OVG). 

						Ein Betretungsrecht kann sich aus einem Notstand (§ 904 BGB) ergeben. Z.B. flieht jemand vor einem bissigen Hund und rettet sich mit einem gewagten Sprung über eine Grundstücksmauer.

						Ein Betretungsrecht ergibt sich aus einem bestehenden Notwegerecht (§ 917 BGB). 

						Das Betretungsrecht ergibt sich aus dem nachbarschaftlichen Gemeinschaftsverhältnis oder direkt aus dem Nachbarrecht der Länder (z.B. Hammerschlags- und Leiterrecht).

						Der Eigentümer hat einem Dritten die Grundstücksbetretung unentgeltlich oder aufgrund eines schuldrechtlichen Vertrages (z.B. durch Pachtvertrag) gestattet.

						Das Eigentum (so z.B. ein Teilbereich des Bürgersteiges) wurde durch Widmung zum Gemeingebrauch freigegeben.

						Es besteht eine Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht), welche im Grundbuch eingetragen ist. Besonderheiten gelten bei „Altdienstbarkeiten“, die nicht eintragspflichtig sind.

				

			

			
			
				Eintragungen im Grundbuch

			

			Wurden Geh- und Fahrrechte ins Grundbuch eingetragen, so entstehen meist später Zweifel, welche Benutzung sie umfassen, da sie in der Regel mit einer Kurzbezeichnung eingetragen sind. Ist von einem Gehrecht die Rede, so wird hierdurch das Reiten, allerdings nicht das Ausführen eines Hundes ausgeschlossen sein. Ein Fahrrecht wird auch ein Gehrecht umfassen. Die umfassendste Regelung dürfte ein Geh- und Fahrrecht entfalten. Es berechtigt zur Grundstücksbenutzung in Form von Gehen, Reiten, Durchtreiben von Vieh und Überfahren mit einem Kraftfahrzeug. Allerdings darf auf der in Anspruch genommenen Strecke weder geparkt noch ein Fahrzeug be- oder entladen bzw. Material abgestellt werden.

			
				„Widmung kraft unvordenklicher Verjährung“

			

			Bei „alten Wegen“, deren Entstehung in unvordenkliche Zeit zurückreicht, kann die Annahme der Öffentlichkeit auch auf die von jeher geübte Benutzung des Weges durch jedermann gestützt werden, wenn der öffentliche Verkehr im Ganzen genommen frei und unbehindert unter Umständen stattgefunden hat, die auf die allgemeine Überzeugung, dass der Weg kraft öffentlichen Rechts dem allgemeinen Verkehr offenstehe, und damit auf die erfolgte Widmung seitens aller Rechtsbeteiligten schließen lasse. Man spricht dann von der „Widmung kraft unvordenklicher Verjährung“. Wie lange der Weg bestanden haben muss, lässt sich allgemeingültig nicht festlegen. Der Bundesgerichtshof (BGHZ 16, 234) fordert, dass das Recht auf Benutzung des Weges 40 Jahre besessen wurde und während weiterer 40 Jahre vorher keine Erinnerung an einen anderen Zustand seit Menschengedenken bestanden hat.

			
				Instandhaltungspflichten

			

			Unabhängig davon, ob es sich um ein dingliches Wegerecht, ein schuldrechtliches Wegerecht, ein Notwegerecht oder ein Leihverhältnis handelt, obliegt dem Eigentümer des Wegegrundstücks – vorbehaltlich ausdrücklicher schuldrechtlicher Vereinbarungen der Parteien – nicht die Pflicht zur Instandhaltung oder Instandsetzung der Wegefläche (OLG Celle, MDR 2000, 81).

			Grenzabmarkung und Grenzverwirrung

			Grenzabmarkung

			Fritz Akkurat stellt fest, dass durch Bodenbewegungen auf dem Nachbargrundstück der ehemals vorhandene Grenzstein verschwunden ist. Er weiß zwar genau, wo die Grenze zum Nachbargrundstück verläuft, möchte aber wieder den genauen Grenzverlauf dokumentiert wissen. Von seinem Nachbarn verlangt er daher die kostenmäßige Beteiligung an den Maßnahmen zur Wiederherstellung des Grenzzeichens. Der Nachbar will davon nichts wissen, zumal der Grenzverlauf auch ohne Grenzzeichen unstrittig ist.
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				Maßgebliche Vorschrift ist in diesem Fall § 919 BGB. Hiernach kann der Eigentümer eines Grundstücks von dem Eigentümer des Nachbargrundstücks verlangen, dass dieser zur Errichtung fester Grenzzeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ist, zur Wiederherstellung mitwirkt. 

			

			
			Bei dieser Grenzabmarkung nach § 919 Abs. 1 BGB geht es also nicht darum, eine evtl. strittige Grundstücksgrenze zu ermitteln, sondern nur darum, dass der unstreitige Grenzverlauf gesichert wird, etwa wie im vorliegenden Fall durch einen Grenzstein. Laut Sachverhalt hat also Akkurat einen Anspruch gegenüber seinem Nachbarn nach § 919 Abs. 1 BGB, dass dieser sich an der Maßnahme zur Errichtung eines Grenzzeichens beteiligt. Auf ein Verschulden für das Verrücken oder Verschwinden des Grenzzeichens kommt es hierbei nicht an. In der Praxis geht es weniger um die konkrete Mithilfe an der Durchführung der Arbeiten zur Setzung eines Grenzeichens als um die Teilung der durch die Maßnahme entstehenden Kosten. Nach § 919 Abs. 3 BGB haben diese Kosten nämlich beide Nachbarn zu gleichen Teilen zu tragen, sofern keine besonderen Regelungen bestehen. Solche Umstände können z.B. vertragliche Regelungen sein oder aber dann entstehen, wenn der Nachbar die Grenzsteine vorsätzlich beseitigt hat.
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				§ 919 Abs. 1 BGB verlangt als Grundvoraussetzung, dass ein Grenzzeichen fehlt, die betroffenen Grundstücke unmittelbar aneinander grenzen und der Verlauf der Grenze unstrittig ist.

			

			
			
				Abmarkungsrecht der Länder

			

			Wie verläuft nun eine solche Grenzabmarkung? § 919 Abs. 2 BGB bestimmt hierzu, dass die Länder die Art der Abmarkung und das Verfahren regeln. Viele Bundesländer (so z.B. Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen und auch Bremen) haben landesrechtliche Abmarkungsgesetze bzw. Vermessungs- oder Katasterregelungen getroffen. Häufig werden durch die Kataster- bzw. Vermessungsbehörden auf Antrag Grenzpunkte im Rahmen eines Abmarkungstermins durch Grenzzeichen (z.B. durch sogenannte Grenzmarken oder durch Grenzsteine) gekennzeichnet und die Handlung in Form einer Niederschrift dokumentiert.

			
				Private und öffentliche Abmarkungspflicht

			

			Gibt es neben dem privatrechtlichen Abmarkungsanspruch nach § 919 BGB auch eine öffentlich-rechtliche Abmarkungspflicht? Ja. Durch die Abmarkungsgesetze der Länder wurde die Rechtslage deshalb etwas komplizierter, weil einige Bundesländer in den angeführten Bestimmungen besondere Abmarkungspflichten festlegten. In Baden-Württemberg muss beispielsweise jedes Grundstück abgemarkt sein. In Rheinland-Pfalz, im Saarland oder in Bremen findet eine Abmarkung statt, wenn hierfür ein Bedürfnis besteht. Ein Bedürfnis kann z.B. vorliegen bei einer Katastervermessung, bei der Neueinrichtung eines Liegenschaftskatasters, bei der Festlegung einer Grundstücksgrenze durch Vergleich oder der Bildung neuer Grundstücksgrenzen. Rheinland-Pfalz hat im Abmarkungsgesetz (§ 1 Abs. 2c) festgeschrieben, dass ein Bedürfnis zur Abmarkung bejaht wird, wenn ein privatrechtlicher Abmarkungsanspruch nach § 919 BGB erfolgreich erhoben wurde. In Hessen ist die Abmarkung „bei jeder sich bietenden Gelegenheit“ durchzuführen.

			
				Kosten

			

			Wer trägt die Kosten der Abmarkung? Die Kosten der Abmarkung sind von den Beteiligten zu gleichen Teilen zu tragen (§ 919 Abs. 3 BGB). Diese Regelung findet auch Anwendung, wenn eine öffentlich-rechtliche Abmarkung stattgefunden hat, da die Abmarkungsgesetze im Grundsatz keine eigenen Kostenregelungen enthalten. Hat ein Beteiligter schuldhaft die Grenzzeichen verschoben oder zerstört und werden von Amts wegen beiden Grundstückseigentümern zu gleichen Teilen die Kosten auferlegt, so hat dieser gegen den „verantwortlichen“ Grundstückseigentümer einen privatrechtlichen Anspruch auf Kostenerstattung. Anspruchsgrundlage ist im Zweifel § 823 BGB. Einen zivilrechtlichen Erstattungsanspruch hat der Grundstückseigentümer gegen seinen beteiligten Nachbarn auch dann, wenn er aufgrund des Abmarkungsgesetzes als Kostenschuldner angesehen wird, da er eine Abmarkung beantragt hat.
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				Grenzabmarkung: Grundsätze

				
						Unter Abmarkung versteht man die Kenntlichmachung der (unstreitigen) Grenze zum Nachbarn mittels Grenzzeichens.

						Jeder Grundstückseigentümer hat einen Anspruch auf Abmarkung, wobei dieser Anspruch sich praktisch nur auf Kostenbeteiligung bezieht.

						Aus öffentlich-rechtlichen Abmarkungsgesetzen ergibt sich u.U. eine Abmarkungsverpflichtung. Diese Abmarkungsverpflichtung verdrängt ggfs. den privatrechtlichen Abmarkungsanspruch. Das bedeutet in den Ländern, in denen eine Abmarkung durch einfachen Antrag an die zuständige Vermessungsbehörde erfolgen kann, dass es für eine Klage nach § 919 BGB am sogenannten Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Dies gilt insbesondere für Baden-Württemberg, Hessen und Bremen.

						Der Anspruch auf Abmarkung umfasst in der Regel keine Mithilfe oder Beteiligung des Nachbarn, sondern eine Zustimmung oder Duldung der Maßnahme bzw. der Beteiligung an den entstehenden Kosten.

				

			

			
			Grenzverwirrung
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				Im Gegensatz zur dargestellten Grenzabmarkung geht es bei der Regelung der Grenzverwirrung nach § 920 BGB um einen strittigen Grenzverlauf. 

			

			
			Voraussetzung für die Anwendung der Vorschrift ist der Umstand, dass keine Grenzzeichen vorhanden und auch keine sonstigen Ermittlungen der Grenze möglich sind. Die Beteiligten haben natürlich im Vorfeld die Chance, sich über den Grenzverlauf zu einigen, indem sie z.B. die von der Vermessungsbehörde ermittelte Grenze bindend anerkennen. Die Unterzeichnung einer solchen Niederschrift kann der Wirkung eines Grenzfeststellungsvertrages gleichkommen. Kann einer der Beteiligten dagegen den Grenzverlauf nachweisen, so muss er sein Recht in Form einer sogenannten Eigentumsklage nach §§ 985, 1004 BGB durchsetzen, es bleibt also kein Raum für die Anwendung des § 920 BGB.

			Zwei Landwirte besitzen jeweils zwei große landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, die aneinandergrenzen. Im Verlauf der jahrelangen intensiven Bewirtschaftung streiten sich beide über den genauen Grenzverlauf der beiden Grundstücke. Grenzsteine sind nicht auffindbar. Die Landwirte wollen die Grenzstreitigkeit gerichtlich klären. Liegt ein Verfahren nach § 920 BGB vor?

			
				Grenzscheidung

			

			Ja. Man bezeichnet dies als sogenannten Grenzscheidungsanspruch. Er wird durch eine zivilrechtliche Klage beim Amts- bzw. je nach Höhe des Streitwertes beim Landgericht geltend gemacht. Die Klage ist auf die Ermittlung der Grenzen gerichtet. Es erfolgt also praktisch eine Grenzfestlegung durch Gericht.

			[image: VZ-Tipp]

				Tipp 

				Die Grenzscheidungsklage kann unmittelbar mit einer Klage auf Schadensersatz, auf Grenzabmarkung oder auf Herausgabe der gezogenen Nutzungen verbunden werden. Im vorliegenden Fall wäre dies sinnvoll, wenn einer der Landwirte durch die strittige Grenzfrage im Laufe der Jahre ständig unberechtigt einen „größeren“ Acker bewirtschaftet hätte. Bei erfolgreicher Klage hätte der obsiegende Landwirt Anspruch auf Schadensersatz als Ausgleich für den durch die beschränkte Nutzung entstandenen Ertragsausfall.

			

			
			Wie geht das Gericht nun in einem solchen Verfahren vor? Das Gesetz sagt zunächst einmal, dass für die Abgrenzung der Besitzstand maßgebend ist. Man vermutet also zunächst, dass der Besitz gleich Eigentum ist. In erster Linie orientiert man sich zunächst an den tatsächlichen Verhältnissen (z.B. Einzäunung eines Grundstücks oder, wie im genannten Fall, wieweit der jeweilige Acker umgepflügt wurde). Ergeben sich aus den Umständen keine Erkenntnisse und können keine Nachweise über Grundstücksflächen erbracht werden, bleibt also der Besitzstand strittig, so wird wie folgt verfahren: Jedem der Grundstücke wird ein gleich großes Stück der streitigen Fläche zugeteilt, sofern keinerlei Anhaltspunkte vorliegen, die eine andere Beurteilung rechtfertigen. Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält also für diesen Sonderfall eine Art „salomonische Entscheidung“ in der Gestalt, dass die strittige Fläche zu gleichen Teilen auf die Kontrahenten verteilt wird. Durch das Gerichtsurteil wird eine neue Grenze festgelegt, aus welcher neues Eigentum entsteht. Aufgrund der Entscheidung ist ein Antrag auf Berichtigung des Grundbuches zulässig.

			
				Kosten

			

			Wer trägt die Kosten bei der Grenzscheidungsklage? Die Kosten des Rechtsstreits trägt, wenn die Klage erfolgreich ist, der Beklagte. Dies gilt auch dann, wenn die Grenze anders gezogen wurde, als das der Kläger beantragt hat. Ist die Klage erfolglos, muss der Kläger alle Kosten tragen. Eine teilweise Kostentragung des Klägers kommt in Betracht, wenn die Grenze ungünstiger gezogen wird, als diese seiner Meinung nach zu ziehen wäre.

			Grenzeinrichtung

			[image: VZ-Recht]

				§ 921 BGB Gemeinschaftliche Benutzung von Grenzanlagen

				„Werden zwei Grundstücke durch einen Zwischenraum, Rain, Winkel, einen Graben, eine Mauer, Hecke, Planke oder eine andere Einrichtung, die zum Vorteil beider Grundstücke dient, voneinander geschieden, so wird vermutet, dass die Eigentümer der Grundstücke zur Benutzung der Einrichtung gemeinschaftlich berechtigt seien, sofern nicht äußere Merkmale darauf hinweisen, dass die Einrichtung einem der Nachbarn allein gehört.“

			

			
			Das bedeutet, dass Einrichtungen, egal welcher Ausgestaltung, die von der Grenzlinie geschnitten werden, also nicht nur an der Grenze (so z.B. als Grenzwand) liegen, gemeinschaftlich genutzt und natürlich auch gemeinschaftlich zu unterhalten sind. Das gilt auch für den Fall, dass eine Grenzeinrichtung von irgendeiner nicht mehr feststellbaren Seite errichtet wurde. 
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				Die Grenzeinrichtung kann auch nur mit Zustimmung des Grundstücksnachbarn beseitigt oder geändert werden.

			

			
			Zwischen den Gebäuden der Nachbarn Friedrich Stick und Franz Stock befindet sich ein Grundstücksstreifen, der jeweils zu einem Teil seiner Breite im Eigentum von Stick und Stock steht. Stock benutzt den Zwischenraum als Grundstückszufahrt zu seinen im Hof errichteten Garagen. Eines Tages schlägt Stick in der Mitte des Streifens einen Metallpfosten ein, sodass Stock den Weg mit seinem Fahrzeug nicht mehr passieren kann. Stock ist erbost und verlangt die augenblickliche Beseitigung des Metallpfostens. Stick verweigert diese Maßnahme; es kommt zum Prozess. Kann auch eine gemeinsame Grundstückszufahrt eine Grenzanlage im Sinne des § 921 BGB sein?

			Ja. So jedenfalls die Auffassung das LG Zweibrücken (MDR 1996, 46). Die Richter stellten fest, dass eine von zwei Nachbarn genutzte „gemeinsame Zufahrt“ auf der Grundstücksgrenze von der Straße bis zum Hof als Grenzanlage angesehen werden kann. Die Nachbarn haben im besagten Fall zur zweckentsprechenden Förderung der Benutzbarkeit beider Grundstücke den gemeinsamen Gebrauch eines Grundstücksstreifens auf der Grenzlinie vereinbart und sich dazu wechselseitig Gebrauchsvorteile eingeräumt. Dadurch entstand eine gemeinschaftliche Grenzanlage im Sinne des § 921 BGB. Die Grenzanlage bewirkt eine gesetzliche Beschränkung des Grundeigentums und darf nicht einseitig beseitigt oder verändert werden, solange der andere Teil ein Interesse an der Benutzung hat. Nimmt also ein Nachbar (im vorliegenden Fall der Nachbar Stick) eine unzulässige Einwirkung auf die Grenzeinrichtung vor (hier: Anbringung des Metallpfostens), so hat der Nachbar einen Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB. Stock kann also von Stick die Entfernung des Metallpfostens verlangen.
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				Vorsicht

				Eine Grenzeinrichtung (§ 921 BGB) liegt nicht vor, wenn eine Durchfahrt das ganze Grundstück des einen Nachbarn erfasst, neben ihr sich also kein weiterer Teil des durch die Einrichtung geschiedenen Grundstücks befindet (vgl. hierzu BGH, NJW 1990, 2555).

			

			
			Ein Hauseigentümer entfernte einen Jägerzaun, den er auf seinem Grundstück an der Grundstücksgrenze errichtet hatte. Der Nachbar war mit diesem Vorgang nicht einverstanden und verlangte die Wiedererichtung des Zaunes im Hinblick auf die Vorschrift des § 921 BGB. Zu Recht?

			Nein. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine Grenzanlage. Der Nachbar kann also eine auf seinem Grundstück errichtete Zaunanlage ohne Zustimmung des Nachbarn beliebig entfernen (vgl. LG Bochum, NJW-RR 1992, 913). Einen ähnlichen Fall hatte das LG Oldenburg (ZMR 1985, 99) zu entscheiden. Hier ging es um die Eigenschaft einer Hecke als Grenzeinrichtung. In der Beweisaufnahme hatte sich herausgestellt, dass die Hecke sich nur auf dem Grundstück eines Nachbarn befand und daher nicht von einer Grenzeinrichtung gesprochen werden könne.
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				Die Verpflichtung zur Errichtung einer Einfriedung kann sich aber u.U. aus den Bestimmungen des Nachbarrechts der Länder ergeben. Dann nämlich, wenn das Nachbargrundstück vor wesentlichen Einwirkungen (z.B. Tierhaltung) zu schützen ist, vgl. § 39 NRG Rh.-Pf. 

			

			
			Einfriedungspflichten enthalten auch die Nachbarrechtsgesetze von Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen.

			
				Umfang der gemeinschaftlichen Benutzung

			

			Über das Eigentum an der Grenzeinrichtung sagt das Gesetz nichts, vielmehr wird eine Vermutung eines Gemeinschaftseigentums angenommen, die jedoch jederzeit von den Nachbarn widerlegt werden kann, wenn äußere Merkmale darauf hinweisen (z.B. teilweise Einfriedung oder auch die Ausgestaltung einer Traufe einer Einfriedung). Handelt es sich um eine Grenzeinrichtung, so sind die anfallenden Unterhaltungskosten hälftig zu tragen. Die Betroffenen haben auch ein Benutzungsrecht, sofern hierdurch die Mitbenutzung des anderen nicht beeinträchtigt wird. Eine Beseitigung oder Veränderung der Grenzeinrichtung bedarf der Zustimmung des Grundstücksnachbarn.

			Grenzbaum

			Wie bereits die Überschrift verrät, handelt es sich bei dem Grenzbaum um einen Baum, der genau auf einer Nachbargrenze steht. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt in § 923 das, was eigentlich jedem einleuchtend sein sollte. 
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				§ 923 BGB Grenzbaum

				Steht auf einer Grundstücksgrenze ein Baum oder auch ein Strauch (vgl. § 923 Abs. 3 BGB), so steht das Eigentum an dem Baum grundsätzlich den benachbarten Grundstückseigentümern zu gleichen Teilen zu. 

			

			
			Diese Regelung war deshalb erforderlich, weil bei strenger Anwendung des § 94 BGB das jeweilige Baumstück, solange es nicht gefällt ist, zum Teil dem Nachbarn gehört, auf dessen Grundstück es sich befindet. Ein solches geteiltes Eigentum an einer einheitlichen Sache dürfte wirtschaftlich und damit auch rechtlich unmöglich sein. Nach § 923 Abs. 2 BGB kann jeder Nachbar die Beseitigung des Baumes verlangen. Die Kosten der Beseitigung fallen den Nachbarn zu gleichen Teilen zu.
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				Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, trägt die gesamten Beseitigungskosten, wenn der andere auf sein Recht am Baum verzichtet. In diesem Falle erwirbt der „Baumfäller“ das Alleineigentum an dem Baum.

			

			
			Der Anspruch auf Beseitigung des Baumes ist ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient.

			Gilt § 923 BGB (Grenzbaum) nur für Anpflanzungen in Form von Bäumen oder Sträuchern oder auch für sonstige Grenzeinrichtungen? Die Bestimmung des § 923 BGB ist eine Sondervorschrift, die sich nur auf Bäume und Sträucher bezieht. Auf sonstige Sachen wie Steine o.Ä. ist die Bestimmung nicht anwendbar. Handelt es sich um eine Grenzeinrichtung, so sind die Vorschriften der §§ 921, 922 BGB zu beachten.

			
				Was ist ein Grenzbaum?

			

			Welche genaue Voraussetzung muss der Grenzbaum erfüllen? Für die Beurteilung der Frage, ob ein Baum Grenzbaum ist, kommt es allein darauf an, wo der Baum bei natürlicher Betrachtungsweise, gegebenenfalls auch mit Stammfuß und Wurzelanlauf, aus der Erde tritt und ob an dieser Stelle die Grundstücksgrenze durchschnitten wird. Es kommt also weder auf die Wurzelung des Baumes noch auf die aus forstwirtschaftlicher Sicht für das Fällen sinnvollste Stelle (sogenannte Hiebstelle) an.

			
				Schräger Baum

			

			Auf der Grundstücksgrenze zwischen zwei Nachbarn trat eine 15 Jahre alte Weide hervor. Allerdings kriecht der Stamm praktisch von dem Wurzelfuß aus in direkter Schräglage zum Nachbargrundstück. Unter Hinweis auf die Grenzbaumvorschriften und die Tatsache, dass das Wurzelwerk sein Grundstück beeinträchtigte, verlangte der Nachbar von dem anderen Grundstückseigentümer die Zustimmung zur Beseitigung des Baumes. Der aber war ein Naturfreund und verweigerte die Zustimmung.

			Der beeinträchtigte Nachbar kann die Baumbeseitigung, sofern ein Grenzbaum vorliegt, nur mit Zustimmung des anderen Grundstückseigentümers vornehmen. Im angeführten Fall vertrat das AG Nordenham (NJW-RR 1992, 1368) allerdings die Ansicht, dass überhaupt kein Grenzbaum vorliege. Zwar verlaufe, wie dargelegt, die Grundstücksgrenze genau durch den Wurzelfuß, doch wendet sich der Baumstamm unmittelbar nach dem Austritt aus der Erde schrägliegend von der Grenze ab. Voraussetzung für eine Qualifizierung als Grenzbaum sei aber nach § 923 Abs. 1 BGB, dass der Baum auf der Grenze stehe, also dass die Grenze durch den Stamm des Baumes verlaufe. Diese Voraussetzung sei aber im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Der beeinträchtigte Nachbar kann hier nicht mehr die Beseitigung des gesamten Baumes, sondern allenfalls die Beseitigung der Beeinträchtigung nach § 910 BGB (Rückschnitt des Überhanges bzw. Kappung der eindringenden Wurzeln) verlangen.

			
				Zustimmung des Nachbarn

			

			Die Vorschriften zur Beseitigung eines Grenzbaumes sehen indirekt ein Zustimmungserfordernis des Grundstücksnachbarn vor. Wann kann eine solche Zustimmung überhaupt verweigert werden? Da das Gesetz den Beseitigungsanspruch keiner Verjährungsfrist (vgl. § 924 BGB) unterwirft, gleichzeitig aber festschreibt, dass der Anspruch auf Beseitigung ausgeschlossen ist, wenn der Baum als Grenzzeichen dient, kann die Zustimmung aus sonstigen Gründen nicht verweigert werden. Denkbar sind lediglich die Fälle, bei welchen etwa vertragliche Verpflichtungen vorliegen oder aber das Schikaneverbot (§ 226 BGB) greift. Wie dargelegt, muss allerdings im Vorfeld geklärt werden, ob ein Grenzbaum vorliegt, und damit, ob die Bestimmungen des § 923 BGB überhaupt Anwendung finden. In den Fällen, in welchen ein Nachbar die Behauptung erhebt, der Grenzbaum sei eine Grenzeinrichtung, trägt er auch hierfür die Beweislast.

			
				Sonstiger Ausschluss der Beseitiung

			

			Kann eine Beseitigung des Grenzbaumes aufgrund sonstiger Vorschriften ausgeschlossen sein? Ja. Denkbar sind hier insbesondere bestehende öffentlich-rechtliche Vorschriften durch Landespflege- oder Naturschutzgesetze. Auch durch kommunale Baumschutzsatzungen oder -verordnungen können sich Beschränkungen ergeben. Im Zweifelsfall sollte eine Nachfrage bei der zuständigen Behörde erfolgen.

			Der Nachbar Fritz Schlau möchte einen vorhandenen Grenzbaum beseitigen und bittet den Grundstücksnachbarn Felix Einfalt um sein Einverständnis. Dieser hat nichts dagegen. Kurz vor der Beseitigung weist Schlau darauf hin, dass durch den Umstand, dass der Baum in seinem Gesamtvolumen zu drei Vierteln auf dem Grundstück des Einfalt ragt, dieser auch einen drei Viertel Anteil an den Beseitigungskosten zu tragen hat. Hat er Recht?

			Nein. Das Gesetz schreibt eindeutig fest, dass bei einvernehmlicher Beseitigung eines Grenzbaumes die Kosten zu gleichen Teilen von beiden Nachbarn zu tragen sind. Weder bei der Ermittlung der Eigentumsverhältnisse am gefällten Baum noch bei der Kostentragung komme es darauf an, in welchem Umfang der Baum durch die Grenze geteilt war.

			
				Anderweitige vertragliche Regelungen

			

			Sind über die gemeinschaftliche Pflege eines Grenzbaumes vertragliche Regelungen denkbar? Selbstverständlich können vertragliche Regelungen über Nutzung und Pflege des Grenzbaumes getroffen werden. Sogar eine andere Vereinbarung, als das Gesetz dies vorsieht, ist bei der Beseitigung des Grenzbaumes möglich.

			Der Bundesgerichtshof (Urt. v. 2.7.2004, Az. V ZR 33/04) hat festgestellt, dass ein Grundstückseigentümer dem Nachbarn für einen Schaden durch das Umfallen eines Grundbaums haftet, soweit er es versäumt hat, den auf seinem Grundstück befindlichen Teil auf seine Standfestigkeit zu überprüfen. Sägt ein Grundstückseigentümer einen auf der Grenze zu einem anderen Grundstück befindlichen Baum ohne Wissen des Nachbarn ab, muss er diesem keinen Schadensersatz leisten (OLG Oldenburg, MDR 2002, 694 ).

			
				Hecken als Grenzeinrichtungen

			

			Man spricht von einer Hecke als Grenzeinrichtung, wenn diese auf der gemeinsamen Grenze angepflanzt wurde. Sie muss dann gemeinschaftlich genutzt und unterhalten werden. Das gilt auch für den Fall, dass eine Grenzeinrichtung von einem Nachbar errichtet und der angrenzende Grundstückseigentümer sich mit dieser Maßnahme (konkludent) einverstanden erklärt. Die Grenzeinrichtung kann danach nur mit Zustimmung der betroffenen Grundstücksnachbarn beseitigt oder geändert werden. Verletzt ein Nachbar diese Vorgaben, macht er sich unter Umständen schadensersatzpflichtig. Die Rechtsprechung billigt dem Grundstückseigentümer, dessen Anpflanzungen durch rechtswidriges Nachbarverhalten zerstört oder beschädigt wurden, Schadensersatz nach den Grundsätzen der §§ 249 ff. BGB zu. Da insbesondere eine Naturalrestitution bzw. der entsprechende Geldersatz bei älteren Baum- oder Heckenbestand nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erreicht werden könnte, erhält die Ersatzpflicht eine Einschränkung, die sich an der Zumutbarkeitsgrenze orientiert (vgl. § 251 Abs. 2 BGB). Vgl. BGH, NZM 2000, 106; OLG Köln, NZM 2000, 108 und KG, NZM 2000, 109.

			Verjährung bürgerlich-rechtlicher Ansprüche

			Unter Verjährung versteht man juristisch die Entkräftung eines Anspruchs durch Zeitablauf. Viele zivilrechtliche Ansprüche unterliegen einer Verjährungsfrist.
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				§ 924 BGB regelt ausdrücklich, dass eine Reihe von nachbarrechtlichen Ansprüchen keiner Verjährungsfrist unterworfen sind. So etwa die Ansprüche aus §§ 907 BGB (gefahrdrohende Anlagen), § 908 BGB (drohender Gebäudeeinsturz), § 909 BGB (Vertiefung), § 915 BGB, § 917 Abs. 1, § 918 Abs. 2 BGB (Notwegerechte), §§ 919, 920 (Grenzabmarkung, Grenzverwirrung) und § 923 Abs. 2 BGB (Grenzbaum). 

			

			
			Wenn auch hier die wesentlichen nachbarrechtlichen Ansprüche genannt wurden, so ist die Aufzählung jedoch nicht vollständig. Das bedeutet, weitere sich aus dem Nachbarrecht ergebende Ansprüche unterliegen der Verjährung. Die übrigen bürgerlich-rechtlichen Ansprüche verjähren grundsätzlich nach drei Jahren (vgl. § 195 BGB), es sei denn, es liegt ein Sonderfall der §§ 196, 197 BGB vor. So verjähren z.B. Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück in zehn Jahren bzw. Herausgabeansprüche aus Eigentum nach 30 Jahren. Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren nach drei Jahren ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, längstens nach zehn Jahren.

			[image: VZ-Wichtig]

				Ansprüche auf Rückschnitt des überhängenden Astwerks nach § 910 BGB unterliegen nicht der Verjährung, obwohl § 910 BGB nicht ausdrücklich in § 924 BGB angeführt ist. 

			

			
			Begründet wird dies damit, dass § 910 BGB kein „Anspruch“ im Sinne des § 194 BGB ist und von daher die Verjährungsbestimmungen hier nicht anwendbar sind. Wenn auch diese Feststellung logisch nicht überzeugen kann, so ist sie doch in der Literatur unumstritten. Beseitigungsansprüche nach § 1004 BGB unterliegen seit dem 1.1.2002 den neuen Verjährungsregeln. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre (vgl. § 195 BGB), es sei denn die Vorschriften der § 196 BGB (zehnjährige Verjährungsfrist) bzw. § 197 BGB (30-jährige Verjährungsfrist) finden Anwendung. Hierbei ist es unerheblich, ob der Grundstücksnachbar wechselt. Jedenfalls beginnt durch den Wechsel keine neue Verjährungsfrist. Diese Besonderheit kann dazu führen, dass der nach § 1004 BGB bestehende Beseitigungsanspruch verjährt ist, der Selbsthilfeanspruch nach § 910 BGB dagegen weiterhin besteht.
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			Was Sie über das Nachbarrecht der Länder wissen sollten

		

		
			Das folgende Kapitel befasst sich mit dem Nachbarrecht der einzelnen Bundesländer. Allerdings besteht nur dort Raum für landesrechtliche Regelungen, wo der Bundesgesetzgeber keine Vorschriften getroffen oder aber eine ausdrückliche weitergehende Gesetzgebungskompetenz für die Länder eröffnet hat. Die meisten Länder haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im vorgegebenen gesetzlichen Rahmen nachbarrechtliche Fragen zu regeln.

			Die föderalistische Ausgestaltung des Landesnachbarrechts hat allerdings zur Folge, dass die Länder recht unterschiedliche nachbarrechtliche Vorschriften zu den Regelungsbereichen Grenzabstand von Anpflanzungen zum Nachbargrundstück, nachbarrechtliche Anzeige, Hammerschlags- und Leiterrecht, Errichtung von Einfriedigungen, Nachbar- oder Grenzwänden getroffen haben.

		

		
			Allgemeines

			Durch landesgesetzliche Vorschriften kann das Eigentum oder Miteigentum weitere Einschränkungen erfahren. 
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				Nach Art. 124 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) haben die Länder die Möglichkeit, ergänzende landesrechtliche Vorschriften im Bereich des Nachbarrechts zu erlassen. Aus dem Prinzip, dass bundesrechtliche Regelungen dem Landesrecht vorgehen, ist die Ermächtigung im Allgemeinen so zu verstehen, dass nur dort Raum für Landesrecht bleibt, wo entweder das Bundesrecht keine Regelung enthält oder aber eine ausdrückliche weitergehende Ermächtigung vorsieht. 

			

			
			In der Literatur werden daher alle landesrechtlichen Regelungen kritisch betrachtet, die das bestehende Bundesrecht abändern oder gar erweitern.

			In einigen landesrechtlichen Nachbarrechtsgesetzen sind Regelungen getroffen, nach welchen ein Grundstückseigentümer die Verlegung von Leitungen zum Nachbargrundstück durch sein Grundstück dulden muss. Der Gesetzgeber spricht von einem „Leitungsnotwegerecht“. Da aber das Notwegerecht durch den § 917 BGB bundesrechtlich abschließend geregelt ist und demnach die dortigen Vorschriften über das Notwegerecht in analoger Rechtsanwendung auch für die Verlegung von Leitungen gelten, bleibt eigentlich kein Raum für besondere landesrechtliche Duldungsbestimmungen.

			Von der landesrechtlichen Ermächtigung zum Erlass weiterer Bestimmungen im Nachbarrecht haben folgende Bundesländer Gebrauch gemacht:

			Baden-Württemberg: Nachbarrechtsgesetz in der Bekanntmachung der Neufassung vom 8.1.1996 (GBl. S. 53 ff.); www.justiz.baden-wuerttemberg.de.

			Bayern: Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 20.9.1982 (GVBl. S. 803); www.justiz.bayern.de.

			Berlin: Nachbarrechtsgesetz vom 28.9.1973 (GVBl. S. 1654); www.berlin.de.

			Brandenburg: Nachbarrechtsgesetz vom 28.6.1996 (GVBl. S. 226); www.mdj.brandenburg.de.

			Bremen: Hat kein eigenes Nachbarrechtsgesetz.

			Hamburg: Hat kein eigenes Nachbarrechtsgesetz. Verschiedene nachbarrechtliche Pflichten (so z.B. das Hammerschlags- und Leiterrecht) sind in der Hamburger Bauordnung vom 14.12.2005 (GVBl. S. 525) geregelt; www.juris.de.

			Hessen: Nachbarrechtsgesetz vom 24.9.1962 (GVBl. S. 417); www.hessenrecht.hessen.de.

			Mecklenburg-Vorpommern: Hat kein eigenes Nachbarrechtsgesetz (eine Broschüre nachbarrechtlicher Fragen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de).

			Niedersachsen: Nachbarrechtsgesetz vom 31.3.1967 (GVBl. S. 91); www.mj.niedersachsen.de.

			Nordrhein-Westfalen: Nachbarrechtsgesetz vom 15.4.1969 (GVBl. S. 190); www.justiz.nrw.de.

			Rheinland-Pfalz: Nachbarrechtsgesetz vom 15.6.1970 (GVBl. S. 198); www.justiz.lrp.de.

			Saarland: Nachbarrechtsgesetz vom 28.2.1973 (Amtsblatt S. 210); www.saarland.de.

			Sachsen: Nachbarrechtsgesetz vom 11.11.1997 (GVBl. S. 582); www.recht.sachsen.de.

			Sachsen-Anhalt: Nachbarschaftsgesetz vom 13.11.1997 (GVBl. LSA S. 958); www.sachsen-anhalt.de.

			Schleswig-Holstein: Nachbarrechtsgesetz vom 24.2.1971 (GVBl. S. 54); www.landesregierung.schleswig-holstein.de.

			Thüringen: Nachbarrechtsgesetz vom 22.12.1992 (GVBl. S. 599); www.thueringen.de.

			In den nachfolgenden Ausführungen zu den landesrechtlichen Nachbarrechtsgesetzen soll auf die wesentlichen Regelungsschwerpunkte des Länderrechts eingegangen werden. Die Gesetze enthalten auch weitere landesspezifische Vorschriften, deren detaillierte Erläuterung den Rahmen dieses Ratgebers sprengen würde.

			Nachbarrechtliche Anzeige

			Theo Krümmel möchte eine Einfriedung entlang der Grundstücksgrenze, allerdings auf seinem Grund und Boden errichten. Hierbei muss er auch das Grundstück des Nachbarn betreten. Ein anderer Nachbar macht ihn darauf aufmerksam, dass er rechtzeitig vorher den Nachbarn, dessen Grundstück er betreten möchte, informieren muss. Hat er Recht?

			Ja. Die landesrechtlichen Nachbarrechtsgesetze sprechen in diesem Zusammenhang von einer sogenannten Anzeige, die im Übrigen nichts mit einer polizeilichen Anzeige zu tun hat. Solche Anzeigepflichten enthalten die angeführten Gesetze auch in anderen Fällen, in denen der Nachbar gewisse Einschränkungen als Grundstücksbesitzer in Bezug auf ein nachbarliches Miteinander zu dulden hat. 
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				Anzeigepflichten bestehen insbesondere bei folgenden Maßnahmen (in Klammern stehen jeweils die Länder, die entsprechende Regelungen vorsehen):

				
						Vor dem Anbau an einer Nachbarwand (Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen),

						vor dem Abbruch eines an die Nachbarwand angebauten Gebäudes (Niedersachsen und Sachsen-Anhalt),

						vor der Erhöhung und Verstärkung der Nachbarwand (Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen),

						vor der Errichtung einer Grenzwand (Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen),

						vor dem Abbruch einer Grenzwand (Niedersachsen),

						vor der Höherführung von Schornsteinen, Antennen und Lüftungsanlagen unter Inanspruchnahme des Nachbarhauses (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen),

						vor dem Unterfangen des Nachbarhauses (Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen),

						vor dem Anbringen von Sammel- und Abflusseinrichtungen an bauliche Anlagen des Nachbarn (Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen),

						vor der Errichtung einer Einfriedung (Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen),

						vor der Wiederherstellung des Zustandes des Nachbargrundstücks (Hessen und Saarland),

						vor der Inanspruchnahme des Leitungsnotweges (Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen),

						vor der Ausübung des Hammerschlags- und Leiterrechts (Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen).

				

			

			
			Welche rechtliche Bedeutung hat die nachbarrechtliche Anzeige? Sie ist praktisch eine Information an den Nachbarn bzgl. geplanter Maßnahmen, bei welchen er evtl. Einschränkungen in seinem Grundstücksrecht erfährt. Die Anzeige ist kein Rechtsgeschäft und bedarf auch keiner besonderen Form. Sie ist in der Regel an den Grundstückseigentümer zu richten. Die Nachbarrechtsgesetze enthalten verschiedene Anzeigefristen. So beträgt die Anzeigefrist in Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen zwei Wochen, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen (zum Teil) einen Monat und in Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Sachsen (zum Teil) zwei Monate vor Beginn der Maßnahme.

			Welche Wirkung hat die Nachbaranzeige? Mit rechtzeitiger Anzeige erwirkt der Betroffene die Befugnis zur Durchführung der geplanten Maßnahme. Sie bringt gleichzeitig zum Ausdruck, dass der Nachbar die Maßnahme dulden muss.
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				Tipp 

				Im Zweifel sollte eine schriftliche Nachbaranzeige ergehen (vgl. den Musterbrief → Anzeige im Rahmen des Hammerschlags- und Leiterrechts).
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				Mit rechtmäßig erfolgter Anzeige ist der Betroffene nicht auf die Zustimmung des Nachbarn angewiesen.

			

			
			Welchen Inhalt muss die Nachbaranzeige haben? Aus ihr muss hervorgehen, welche konkrete Maßnahme beabsichtigt ist; es genügt also nicht, dass dem Nachbarn mitgeteilt wird, man beabsichtige, an einem bestimmten Tag das „Hammerschlags- und Leiterrecht“ auszuüben.
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				Anzeige im Rahmen des Hammerschlags- und Leiterrechts 

				Sehr geehrter Herr …

				Ich beabsichtige am … einen Neuanstrich meines Wohnhauses in … durchzuführen. Zur Aufstellung eines Leitergerüstes bin ich aus Platzgründen gezwungen, Ihr Grundstück im Bereich … auf einer Breite von 1 m in Anspruch zu nehmen.

				Die Dauer der Gesamtmaßnahme beträgt etwa vier Wochen.

				Mit freundlichen Grüßen

				(Unterschrift)

			

			
			Hammerschlags- und Leiterrecht

			Günter Liebling stellt fest, dass die Dachrinne entlang der Nachbargrenze undicht ist, und möchte diese reparieren. Um nicht jedesmal über das gesamte Dach klettern zu müssen, bittet er seinen Grundstücksnachbarn um Erlaubnis, von dessen Grundstück aus eine Leiter an der Garage aufstellen zu dürfen. Dieser hat nichts dagegen.

			Im vorliegenden Fall wird das sogenannte Hammerschlags- und Leiterrecht angesprochen. Aber was bedeutet das? Ganz einfach. 
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				Das Hammerschlags- und Leiterrecht gibt einem Grundstückseigentümer die Befugnis, bestimmte Arbeiten (in der Regel Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten) vom Nachbargrundstück ausführen zu dürfen.

			

			
			Das Hammerschlags- und Leiterrrecht ist in folgenden Ländern im jeweiligen Nachbarrechtsgesetz ausdrücklich geregelt:

			
					Baden-Württemberg: § 7c

					Berlin: §§ 17, 18

					Brandenburg: §§ 23, 24

					Hessen: §§ 28, 29

					Niedersachsen: §§ 47, 48

					Nordrhein-Westfalen: §§ 24, 25

					Rheinland-Pfalz: §§ 21–25

					Saarland: §§ 24–26

					Sachsen: § 24

					Sachsen-Anhalt: §§ 18–20

					Schleswig-Holstein: §§ 17–19

					Thüringen: §§ 21–25

			

			
				Inhalt des Rechts

			

			Was genau umfasst das Hammerschlags- und Leiterrecht? Wie gesagt, kann ein Grundstückseigentümer unter bestimmten Voraussetzungen zur Verrichtung bestimmter Arbeiten das Nachbargrundstück in Anspruch nehmen. Die zulässigen Arbeiten werden allerdings in den Nachbarrechtsgesetzen unterschiedlich dargestellt. In den genannten landesrechtlichen Regelungen darf das Hammerschlags- und Leiterrecht zum Zwecke der Errichtung und Unterhaltung einer baulichen Anlage (z.B. Einfriedigung, Wohnhaus, Garage o.Ä.) in Anspruch genommen werden. Das Gleiche gilt in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen und Thüringen auch für die Beseitigung derselben.

			Lediglich in Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen darf das Hammerschlags- und Leiterrecht auch bei Reinigungsarbeiten, also z.B. bei Fensterreinigungen, in Anspruch genommen werden. In allen anderen Ländern ist hierfür die Zustimmung des Grundstücksnachbarn erforderlich. Reinigungsarbeiten an Fassaden können dagegen unter den Begriff der Unterhaltungsarbeiten gerechnet werden.

			Zu den Bauarbeiten gehören alle Arbeiten, die zu einer ordnungsmäßigen Herstellung eines Gebäudes erforderlich sind; dazu zählt auch das Verputzen eines Hauses oder einer Garage. Ferner Tiefbau- und Umbauarbeiten, durch die vorhandene bauliche Anlagen verändert oder modernisiert werden. Instandsetzungsarbeiten dienen der Erneuerung schadhaft gewordener Wände und Bauteile, hierzu gehören auch Schönheitsreparaturen, wie z.B. der Anstrich einer Giebelwand. Zur Durchführung dieser Arbeiten darf das Grundstück betreten und benutzt werden. Zum Benutzen gehört auch das Aufstellen von Baugerüsten, das vorübergehende Lagern von Baustoffen und Geräten, das Aufstellen von Baumaschinen sowie ggf. das Befahren des Grundstücks mit einem Fahrzeug zwecks An- und Abtransports notwendiger Materialien oder Gerätschaften.
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				Voraussetzungen für das Ausüben des Hammerschlags- und Leiterrechts

				
						Die Arbeiten können ohne die Inanspruchnahme des Nachbargrundstücks nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand durchgeführt werden. In vielen Nachbarrechtsgesetzen (Ausnahme: Baden-Württemberg, Brandenburg und Berlin) reicht bereits eine unzweckmäßige Arbeitsverrichtung aus.

						Die mit der Duldung der Ausübung des Rechts verbundenen Nachteile oder Belästigungen dürfen nicht außer Verhältnis zu dem von dem Berechtigten erstrebten Vorteil stehen. Vor- und Nachteile sind gegeneinander abzuwägen. Ein Nachteil ist z.B. der Umstand, dass ein Nachbar eine lärmende Baumaschine dicht an seinem Wohnhaus dulden müsste.

						Das Hammerschlags- und Leiterrecht darf nur für rechtmäßige Baumaßnahmen in Anspruch genommen werden. Ist also z.B. für eine Baumaßnahme eine Baugenehmigung erforderlich, so ist die Inanspruchnahme nur zulässig, wenn die Genehmigung erteilt wurde. Im Zweifel wird der Nachbar die Vorlage der Bauunterlagen verlangen können. Unzulässig sind auch Arbeiten, die privatrechtliche Vorschriften verletzen (z.B. wenn die Baumaßnahme zu einem Grenzüberbau führt oder zu einer Verletzung privatrechtlicher Grenzabstandsvorschriften).

						Die Maßnahme ist rechtzeitig vorher dem Nachbarn anzuzeigen. Vgl. hierzu die Ausführungen zur nachbarrechtlichen Anzeige (→ Nachbarrechtliche Anzeige).

				

			

			
			Das Nachbarrechtsgesetz von Nordrhein-Westfalen sieht auch vor, dass „ausreichende Vorkehrungen“ zur Minderung von Nachteilen und Belästigungen getroffen werden. Derartige Vorgaben stellen jedoch keine weitere Voraussetzung des Rechts dar, sondern beschreiben nur mögliche Vorsichtsmaßnahmen bei der Ausführung.

			Es versteht sich eigentlich von selbst, dass die Ausübung des Hammerschlags- und Leiterrechts auf dem fremden Grundstück nur schonend vorgenommen werden darf. Entstehen während der Inanspruchnahme des Rechts Schäden am Nachbargrundstück, ist natürlich der Verursacher schadensersatzpflichtig.
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				Vorsicht

				Steht das Nachbargrundstück im öffentlichen Eigentum, können Besonderheiten gelten.

			

			
			Dem Schadensersatzanspruch liegt eine sogenannte verschärfte Haftung (Gefährdungshaftung) zugrunde. Das bedeutet, dass der Auftraggeber gegebenenfalls auch für das beauftragte Unternehmen haftet, ohne dass ein besonderes Verschulden nachgewiesen werden muss. Das LG Bonn (Urt. v. 9.6.2006) hat in diesem Zusammenhang eine Schadensersatzforderung eines Grundstückseigentümers gegen seinen Nachbarn bestätigt. Hier hatte eine beauftragte Firma im Rahmen von Gründungsarbeiten für eine Garage auf dem Nachbargrundstück erhebliche Schäden (Schädigung von Baumwurzeln, Kappung von Bäumen) angerichtet. 

			
				Nutzungsentschädigung

			

			Ein Grundstückseigentümer nimmt zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen das benachbarte Grundstück eine Woche lang in Anspruch. Sein Nachbar verlangt für diese Zeit eine Nutzungsentschädigung. Zu Recht?

			Nein. Zwar wird aus dem Umstand, dass die Ausübung des Hammerschlags- und Leiterrechts auf dem Nachbargrundstück schonend vorzunehmen ist, auch abgeleitet, dass die Inanspruchnahme nicht über Gebühr erfolgen darf, die Nachbarrechtsgesetze enthalten aber Entschädigungsansprüche (ausgenommen Sachsen: Entschädigung nach Billigkeit) nur bei der Überschreitung bestimmter Fristen. So z.B. in Brandenburg, Berlin, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen (nach Ablauf von zwei Wochen), in Niedersachsen (nach Ablauf von zehn Tagen) und in Nordrhein-Westfalen (nach Ablauf eines Monats).
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				Es kann zur schonenden Ausübung des Hammerschlags- und Leiterrechts gehören, dass das Recht nicht persönlich, sondern durch einen Dritten ausgeübt wird (AG Ludwigsburg, DWW 2010, 191).

			

			
			Sind die Voraussetzungen des Hammerschlags- und Leiterrechts erfüllt, bedarf man dennoch der Zustimmung des Nachbarn? Nein. Bei Vorliegen der Voraussetzungen tritt mit der nachbarrechtlichen Anzeige eine Duldungspflicht bei dem Nachbarn ein. Aus dem Gedanken der schonenden Inanspruchnahme des Rechts kann sich auch der Umstand ergeben, dass sich der Grundstückseigentümer zur Durchführung der Arbeiten einer dritten Person bedienen sollte, um nicht unnötig evtl. vorliegende Spannungen zwischen zwei Nachbarn zu verstärken.

			
				Verweigerung des Betretungsrechts

			

			Was ist zu tun, wenn der Nachbar sich beharrlich weigert, das Betretungsrecht zu gewähren. Gibt es ein Selbsthilferecht?

			Nein. Bei Streit über die Berechtigung kann der Grundstückseigentümer das Recht nicht im Wege der Selbsthilfe durchsetzen, sondern muss den Nachbarn zur Duldung verklagen (sog. Duldungsklage). Etwas anderes gilt nur für Notstandsfälle (z.B. Reparaturmaßnahmen nach einem Sturm u.Ä.) gelten.

			In den Bundesländern, in welchen keine ausdrücklichen Regelungen zum Hammerschlags- und Leiterrecht bestehen, kann die Inanspruchnahme des Nachbargrundstücks ggf. unter Anwendung des Rechtsinstituts des nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses möglich sein (vgl. → Nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis).

			Klaus Step und Karl Stop sind Grundstücksnachbarn. Step möchte zur Errichtung eines Wohnhauses an der Grundstücksgrenze einen Baukran aufstellen, um notwendige Arbeiten durchführen zu können. Sein Nachbar Stop widerspricht der Maßnahme. Step stellt den Baukran auf und beruft sich auf das Hammerschlags- und Leiterrecht. Stop stellt fest, dass der Schwenkarm des Krans in den Luftraum seines Grundstücks hineinragt und verlangt die Beseitigung. Zu Recht?

			Im Prinzip ja. Denn das Eindringen eines Schwenkarms von Baukränen wird als Eigentumsbeeinträchtigung in Form einer Besitzstörung anzusehen sein. Dies ist damit zu begründen, dass evtl. Materialien, die durch den Schwenkarm transportiert werden, auf das Nachbargrundstück herabfallen könnten. Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen des Hammerschlags- und Leiterrechts wäre die Zustimmung des Grundstücksnachbarn vor der Aufstellung in der dargestellten Form erforderlich (vgl. hierzu auch OLG Karlsruhe, NJW-RR 1993, 91, OLG Düsseldorf, MDR 1989, 993).

			Fenster- und Lichtrecht
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				Unter Fensterrecht versteht man die Regelungen, die festlegen, ob und wie der Grundstückseigentümer Fenster anlegen darf bzw. inwieweit er von seinem Nachbarn verlangen kann, dass dieser die Fenster und Balkone in besonderer Weise ausgestaltet. 

			

			
			Der Grundgedanke des Fensterrechts ist, dass ein Grundstückseigentümer vor Beeinträchtigungen geschützt werden soll, wobei der Gesetzgeber entweder an eine Beeinträchtigung durch Einsichtnahme oder durch Hinauswerfen von Gegenständen u.Ä. aus dem Fenster dachte. Einige Nachbarrechtsgesetze (so etwa Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen) regeln ausdrücklich, dass die Vorschriften zum Fensterrecht keine Anwendung finden, wenn das Anbringen von Fenstern und Türen nach öffentlichen Baurecht geboten ist, also baurechtlich genehmigt wurde. Vielfach sind die Bestimmungen auch nicht zu beachten, wenn der Grundstücksnachbar vorher seine Einwilligung zur beabsichtigten Maßnahme erteilt hat.

			Das Gegenstück zum Fensterrecht ist das Lichtrecht. Hierdurch soll gesichert werden, dass die eigentlichen Fenster vom Nachbarn nicht verbaut werden und dadurch Licht entzogen wird. 
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				Das Lichtrecht gewährt nicht Schutz gegen jede beliebige Maßnahme, durch die der Lichteinfall behindert wird, sondern nur gegen die Lichtbeschränkungen, die bei der Errichtung von baulichen Anlagen eintreten. 

			

			
			Ausdrückliche Regelungen zum Lichtrecht enthalten die Nachbarrechtsgesetze von Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen.

			
				Terrassenabstand

			

			Nach einigen Nachbarrechtsgesetzen (z.B. in Rheinland-Pfalz oder Thüringen) müssen Terrassen, die einen Ausblick zum Nachbargrundstück gewähren, einen gesetzlichen Grenzabstand einhalten. Laut OLG Koblenz (Urt. v. 5.1.2006, Az. 5 U 1172/05) ist der Terrassenbegriff weit auszulegen und schon dann erfüllt, wenn die Freifläche zum Aufenthalt von Menschen geeignet ist. Die Bestimmung findet zwar keine Anwendung, wenn die Terrassennutzung keinen relevanten Blickkontakt zum Nachbargrundstück ermöglicht. Ein möglicher Beseitigungsanspruch wird jedoch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die geplante Terrasse an der Grenze zum Nachbargrundstück entsteht, welches zum Außenbereich gehört (OLG Koblenz, Urt. v. 6.3.2006, Az. 12 U 97/05). 

			In folgenden landesrechtlichen Nachbarrechtsgesetzen sind Regelungen zum Fenster- und/oder zum Lichtrecht zu finden:

			
					Baden-Württemberg: § 3

					Bayern: Art. 43 AGBGB

					Brandenburg: §§ 20–22

					Hessen: §§ 11–13

					Niedersachsen: §§ 23–25

					Nordrhein-Westfalen: §§ 4–6

					Rheinland-Pfalz: §§ 34–36

					Saarland: §§ 35–37

					Schleswig-Holstein: §§ 22–24

					Thüringen: §§ 34–36

			

			Anpflanzungen auf dem Nachbargrundstück

			Franz Fuchsmann stellt fest, dass sein Nachbar auf dessen Grundstück (etwa 1,50 m von der Grenze entfernt) einen Pappelbaum einpflanzt. Fuchsmann ist sich sicher, dass aus dem „Bäumchen“ in einigen Jahren ein beträchtlicher Baum werden wird, und befürchtet schon jetzt erhebliche Beeinträchtigungen durch die Anpflanzung. Als er seinen Nachbarn bittet, den Baum mit weiterem Abstand von der Grundstücksgrenze umzupflanzen, ist dieser der Meinung, dass das „Bäumchen“ keinem schaden kann. Fuchsmann will das nicht hinnehmen.

			
				Grenzabstandsregelungen

			

			Da dem Gesetzgeber bewusst war, dass dicht an die Nachbargrenze angepflanzte Bäume zu Beeinträchtigungen führen können, sind in vielen Nachbarrechtsgesetzen der Länder (so in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen) Grenzabstandsregelungen vorgesehen, die bei der Anpflanzung zu wahren sind.

			Bei den Grenzabstandsregelungen wird in der Regel zwischen Grenzabständen für Bäume und Sträucher und Grenzabstände für Hecken unterschieden. Auf die Unterscheidungsmerkmale wird später eingegangen (siehe unter → Heckenanpflanzungen). Zurück zum Ausgangsfall. Der Nachbar von Fuchsmann hat also, sofern er in einem der genannten Bundesländer wohnt, bei Anpflanzung der Pappel einen Grenzabstand zum Nachbargrundstück einzuhalten. Pappeln gehören zur Gruppe der stark wachsenden Bäume. Deshalb ist folgender Grenzabstand bei Anpflanzungen zum Nachbargrundstück einzuhalten: Baden-Württemberg (8 m), Bayern (2 m), Berlin (3 m), Brandenburg (4 m), Hessen (4 m), Niedersachsen (bis 15 m Höhe 3 m, ansonsten 8 m), Nordrhein-Westfalen (4 m), Rheinland-Pfalz/Saarland (4 m), Sachsen-Anhalt (je nach Höhe 0,50 m bis 6 m), Sachsen (0,50 m bis 2 m), Schleswig-Holstein (Bäume über 1,20 m Höhe = Grenzabstand 1/3 ihrer Höhe), Thüringen (4 m).

			Im vorliegenden Fall hat der Nachbar von Fuchsmann die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzabstände unterschritten. Welche Möglichkeiten hat Fuchsmann? Werden Anpflanzungen nicht mit den erforderlichen Abständen angepflanzt, hat der Betroffene auf der Grundlage des § 1004 BGB einen gesetzlichen Beseitigungsanspruch. Das bedeutet fallbezogen, Fuchsmann hat gegen seinen Nachbarn einen Anspruch auf Beseitigung der Pappel.

			Was ist hierbei zu tun? Der Gesetzgeber verlangt, dass der Nachbar eine Beseitigungsklage erheben muss. Diese ist beim zuständigen Amtsgericht einzureichen. Ein Rechtsanwalt ist hierzu nicht erforderlich, oftmals jedoch empfehlenswert. Im Einzelfall sollten Sie sich vorher bei einem Rechtsanwalt oder bei der Rechtsberatungsstelle des zuständigen Amtsgerichts informieren.
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				Tipp 

				Natürlich sollte vor Klageerhebung eine gütliche Einigung angestrebt werden. Sie sollten Ihren Nachbarn vorher mündlich oder schriftlich auffordern, die Anpflanzung zu entfernen. Hierbei empfiehlt es sich, eine Frist für die Beseitigung zu bestimmen.
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				Aufforderung zur Beseitigung eines Baums

				Sehr geehrte …

				Ich habe festgestellt, dass Sie auf Ihrem Grundstück eine Pappel angepflanzt haben, ohne den gesetzlichen Grenzabstand von … einzuhalten. Ich bitte Sie, innerhalb von sechs Wochen die Anpflanzung zu entfernen bzw. mit Einhaltung des gesetzlichen Mindestabstandes … zurückzusetzen. Wenn auch die Anpflanzung jetzt noch keine Beeinträchtigung darstellt, so wird diese im Laufe ihres Wachstums mit Sicherheit meine Grundstücksnutzung behindern. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte eine Versetzung einer Anpflanzung noch unproblematisch sein. 

				Vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass mir ein gesetzlicher Beseitigungsanspruch zusteht, falls Sie dieser Aufforderung nicht fristgerecht Folge leisten. Nach erfolglosem Fristablauf müssen Sie damit rechnen, dass ich den gesetzlichen Anspruch gerichtlich geltend machen werde.

				Mit freundlichen Grüßen

				Unterschrift

			

			
			
				Verjährung

			

			Gibt es eine Verjährung des Anspruchs? Ja. Der Beseitigungsanspruch ist in vielen Nachbarrechtsgesetzen zeitlich begrenzt. Es gilt eine Ausschlussfrist von regelmäßig fünf Jahren nach erfolgter Anpflanzung. Das bedeutet, fünf Jahre nach erfolgter Anpflanzung muss die Beseitigungsklage beim zuständigen Amtsgericht eingereicht sein. Mehrfache mündliche oder schriftliche Aufforderungen an den Grundstücksnachbarn führen nicht zur Unterbrechung der Ausschlussfrist.

			
				Besonderheiten bei Rechtsnachfolge

			

			Was gilt beim Verkauf eines Grundstücks? Die Nachbarrechtsgesetze lassen abweichende Parteienvereinbarungen zu. Das bedeutet, dass im Einzelfall zwischen zwei Nachbarn abweichende Grenzabstandsregelungen oder eine Verlängerung der Ausschlussfrist vereinbart werden können. Diese Abmachungen wirken jedoch nur für die jeweiligen Vertragspartner (einschl. der Gesamtrechtsnachfolger, also z.B. Erben). Der Bundesgerichtshof (NJW 1973, 703) hat in einem Fall entschieden, dass eine neue Ausschlussfrist nicht deshalb in Gang gesetzt wird, weil ein Grundstück verkauft wird. Das bedeutet, dass sich der Rechtsnachfolger das „Verstreichenlassen“ der Frist zur Erhebung einer Beseitigungsklage durch seinen „Vorgänger“ anrechnen lassen muss.

			Der Rechtsnachfolger hat in diesem Zusammenhang ein Auskunftsrecht gegenüber dem Nachbarn, wann die jeweiligen Anpflanzungen erfolgt sind. Er ist also nicht gezwungen, auf Verdacht Beseitigungsklage gegen Anpflanzungen zu erheben.

			Besonderheiten gelten bei bestehenden Baumschutzsatzungen. Die Kommunen können zur Erhaltung von Grünflächen einzelne Bereiche des Gemeindegebiets mittels einer „Baumschutzsatzung“ vor Eingriffen schützen. So kann etwa ein Bebauungsplangebiet gleichzeitig als „Baumschutzbereich“ erklärt werden. Bei einem rechtmäßigen Erlass der genannten Baumschutzsatzung führt dies dazu, dass alle oder bestimmte Bäume im Planbereich nur mit Genehmigung der Gemeinde entfernt werden dürfen. 

			Da derartige Baumschutzsatzungen auch Privatgrundstücke erfassen, kann es im Einzelfall vorkommen, dass trotz erfolgreicher Beseitigungsklage vor Entfernung eines Baumes eine entsprechende „Ausnahme“ (auch Fällgenehmigung genannt) bei der zuständigen Gemeinde/Stadt beantragt werden muss. In krassen Ausnahmefällen dürfte u.U. bei erfolgreicher Beseitigungsklage auch ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Fällgenehmigung bestehen.

			Ein Nachbar wollte Zweige eines auf dem Nachbargrundstück stehenden Baumes zurückschneiden. Er wandte sich mit einer Anfrage an die Stadt, ob das nach einer bestehenden Baumschutzsatzung zulässig sei. Die Stadt teilte mit, dass hiergegen keine Einwände bestünden. Die Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich der Baum befand, beantragten nach Kenntnisnahme dieser Mitteilung beim Verwaltungsgericht, der Stadt aufzugeben, dem Nachbarn jegliches Abschneiden oder Beschneiden der Äste des Baumes zu verbieten. Mit Erfolg?

			Nein. Denn die Baumschutzsatzung dient nach Auffassung des VGH Mannheim (Beschl. v. 21.12.1995, Az. 5 S 3422/95) nicht dem Schutz privater Ansprüche. Es bestehe kein subjektives Recht auf Einhaltung der Baumschutzsatzung, sondern allenfalls nur auf eine rechtmäßige Entscheidung über eine ausnahmsweise Zulassung gewisser, nach der Satzung unzulässiger Handlungsweisen. Das OVG Lüneburg (UPR 1997, 77) bestätigte darüber hinaus, dass durch die Erteilung von Ausnahmen von einer Baumschutzsatzung Grundstückseigentümer in ihren Grundrechten nicht verletzt werden.
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				Tipp 

				Im konkreten Einzelfall sollte man sich vorher bei der zuständigen Stadt/Gemeinde darüber informieren, ob der jeweilige Bereich durch eine im Einzelfall bestehende Baumschutzsatzung erfasst wird und ob die konkrete Anpflanzung geschützt ist. Bei bestehendem Baumschutz kann ggf. auch vom beeinträchtigten Nachbarn gleichzeitig mit der Klageerhebung eine Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Kommune beantragt werden.

			

			
			
				Heckenanpflanzungen

			

			Welche Besonderheiten gelten bei Heckenanpflanzungen? Zunächst einmal sind in der Regel auch bei Heckenanpflanzungen Grenzabstände zum Nachbargrundstück einzuhalten. Diese sind jedoch geringer als bei Baumanpflanzungen. Werden Hecken nicht mit dem erforderlichen Grenzabstand angepflanzt, besteht auch ein Beseitigungsanspruch, der ebenfalls der dargestellten gesetzlichen Ausschlussfrist unterliegt.

			Was sind eigentlich Hecken? Um eine Unterscheidung der Grenzabstände durchführen zu können, musste der Heckenbegriff definiert werden. Unter Hecken (Schnitt- und Formhecken) versteht man Gruppen gleichartig wachsender Gehölze, die in langer und schmaler Erstreckung aneinander gereiht sind. Wesentlich ist dabei die Geschlossenheit der Pflanzkörper unter sich und der Verbund zu einer wandartigen Formation. Hierbei muss sich der Dichtschluss der Einzelpflanzen auf den überwiegenden Teil der Gesamtanpflanzung beziehen. Das Gesetz sieht nicht vor, dass die Hecke aus gleichartigen Pflanzen bestehen muss.

			
				Rückschnittsansprüche

			

			Gibt es einen Rückschnittsanspruch bei Hecken? Zum Teil. Der Anspruch auf Rückschnitt einer Hecke gehört für Länder, die nicht ausdrücklich entsprechende Regelungen enthalten, zu einem sehr umstrittenen Rechtsbereich. In glücklicher Lage befinden sich die Nachbarn in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hesesn, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Dort sind die Rückschnitte von Hecken ausdrücklich gesetzlich geregelt. Es stellt sich für die anderen Länder die Frage, ob auch hier ein Anspruch auf Rückschnitt aus dem Gesetz neben einem evtl. Beseitigungsanspruch abgeleitet werden kann. Dies wird sich jedoch nur im Zusammenhang mit der Feststellung beantworten lassen, ob eine höhenmäßige Begrenzung (ohne ausdrückliche gesetzliche Festlegung) rechtlich zulässig ist.

			
				Höhenmäßige Begrenzung von Hecken

			

			Verschiedene Nachbarrechtsgesetze enthalten keine höhenmäßigen Begrenzungsvorschriften für Hecken. Wenn also ein Nachbar bei Anpflanzung bereits den maximal vorgesehenen Grenzabstand einhält (so z.B. in Bayern 2 m, Berlin 1 m, Nordrhein-Westfalen 1 m), könnte theoretisch betrachtet die Hecke „in den Himmel wachsen“. Literatur und Rechtsprechung sind sich in dieser Frage nicht einig. Das LG Saarbrücken (MDR 1988, 777) hat versucht, das Problem zu lösen, indem davon ausgegangen wird, dass eine Hecke ab einer gewissen Höhe (im vorliegenden Falle 4–6 m) den Heckencharakter verliert, mit der Maßgabe, dass ab diesem Zeitpunkt die größeren Grenzabstände für Bäume einzuhalten sind. Richtig dürfte die Feststellung sein, dass Hecken wegen ihrer wandartigen Formation häufig erheblich größere Beeinträchtigungen (Lichtentzug) verursachen und von daher gesehen es gerechtfertigt ist, dass sie höhenmäßig zu begrenzen sind. In der Regel wird man auch nicht davon ausgehen müssen, dass Hecken baumhoch gehalten werden. Das Amtsgericht Andernach (Az. 6 C 643/92) hielt in einer Einzelfallentscheidung eine Heckenhöhe von 2 m für gerechtfertigt, das Landgericht Saarbrücken (NJW-RR 1991, 406) war in einem anderen Fall der Meinung, dass eine Höhe von 3 m ausreichend ist. Trotz dieser positiven Ansätze bleibt die Tatsache, dass eine Rechtsgrundlage nicht ausdrücklich vorliegt. Der Bundesgerichtshof (MDR 1976, 747; 1977, 568) hat entsprechend diesem Umstand nur in ganz krassen Ausnahmesituationen Rückschnittsansprüche zugelassen.

			
				Beseitigungsanspruch

			

			Kann neben dem Rückschnittsanspruch auch der Beseitigungsanspruch geltend gemacht werden? Auch diese Frage ist umstritten. Man wird sich aber dafür aussprechen können, dass neben einem Rückschnittsanspruch der Beseitigungsanspruch (sofern die gesetzlichem Fristen noch nicht abgelaufen sind) besteht, da durch eine Beseitigung der Anpflanzung ein erneuter Nachbarstreit auf längere Zeit vermieden wird.

			Angenommen, ein Nachbar in Nordrhein-Westfalen pflanzt eine Hecke mit einem Grenzabstand von 0,50 m (vgl. § 42 Nachbarrechtsgesetz Nordrhein-Westfalen) und hält diese acht Jahre auf einer Höhe von 1,80 m. Nach der genannten Frist lässt er die Hecke auf über 3 m anwachsen und lehnt einen Rückschnitt mit der Begründung ab, der Beseitigungsanspruch sei abgelaufen. In diesem Falle hat der BGH (MDR 1978, 565) entschieden, dass die Ausschlussfrist erst dann beginnt, wenn der rechtswidrige Zustand eintritt.
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				Anpflanzungen: Grundsätze

				
						Für Baum-, Sträucher- und Heckenbepflanzungen enthalten fast alle Nachbarrechtsgesetze der Länder gesetzlich festgeschriebene Grenzabstände. Bei Nichteinhaltung dieser Grenzabstände stehen dem Nachbarn Beseitigungs- und Rückschnittsansprüche zu. Soweit gesetzlich vorgesehen, bestehen Beseitigungsansprüche, die auch vollstreckbar sind, selbst dann, wenn im Einzelfall praktisch auch ein Rückschnitt der Anpflanzung zum Ausgleich der nachbarrechtlichen Interessen möglich ist.

						Sehen die Rechtsvorschriften eine höhenmäßige Begrenzung nicht ausdrücklich vor, so kann bei Einhaltung des größtmöglichen Abstandes ein Rückschnitt der Bepflanzung nur in ganz krassen Ausnahmesituationen gefordert werden. Die in vielen Nachbarrechtsgesetzen enthaltene gesetzliche Ausschlussfrist für die Durchsetzung der Einhaltung eines Grenzabstandes führt generell bei untätigem Zeitablauf zum Verlust des Beseitigungsanspruchs. Hierbei muss der Rechtsnachfolger, sofern keine besonderen Vereinbarungen bestehen, sich auch „das Verstreichenlassen“ der Frist durch seinen Rechtsvorgänger anrechnen lassen. Für die Bundesländer, die nach Ablauf der Beseitigungsansprüche keinen ausdrücklichen Rückschnittsanspruch gesetzlich regeln, bleiben dem Grundstückseigentümer bei Nichtbeachtung der Grenzabstände nur die Ansprüche nach § 910 BGB (Rückschnitt des Überhanges) unter den dort genannten Voraussetzungen.

				

			

			
			Höherführung von Schornsteinen und Antennenanlagen

			Es kommt verschiedentlich vor, dass entweder durch die baurechtliche Genehmigung von höheren Häusern bzw. durch eine Erhöhung einer vorhandenen baulichen Anlage der Fernsehempfang eines niedrigen Gebäudes gestört wird. Die Rechtsprechung (vgl. BGH, NJW 1984, 729 bzw. OLG Hamm, MDR 1996, 1118) hat Abwehransprüche gegen die sogenannte Abschattung von Funkwellen o.Ä. abgelehnt. Eine Reihe von Nachbarrechtsgesetzen versuchen, diesem unglücklichen Zustand entgegenzuwirken. 

			Das Problem besteht darin, dass unmittelbar neben einem kleineren Haus ein erheblich größeres Gebäude errichtet wird und hierdurch die Schornsteine und Lüftungsanlagen des kleineren Gebäudes die Zug- und Saugwirkung verlieren bzw. eine Störung des Hörfunk- und Fernsehempfangs eintritt.

			Keine Regelung besteht in Bayern und Bremen sowie in den Bundesländern, die noch kein Landesnachbarrechtsgesetz beschlossen haben.
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				Höherführung von Schornsteinen und Lüftungsanlagen: Voraussetzungen

				
						Die Gebäude, zu denen die Schornsteine oder Lüftungsschächte gehören, müssen aneinandergebaut sein.

						Das Nachbargebäude darf nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Befestigung für die „Betriebsfähigkeit“ des Schornsteines oder des Lüftungsschachtes erforderlich ist.

						Die Befestigung am Nachbargebäude muss notwendig sein. Es darf also keine andere zumutbare technische Möglichkeit geben. In Hamburg bestimmt die Baubehörde über die Notwendigkeit der Höherführung.

						Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schreiben vor, dass durch die Benutzung des Nachbargrundstücks dem Duldungspflichtigen keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen dürfen.

						Das Höherführen der Schornsteine und Lüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn diesem Umstand keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.

				

			

			
			In der Regel umfasst das Recht der Höherführung der Anlage auch die Duldung der Unterhaltung und Reinigung vom Nachbargrundstück aus.

			Keine landesrechtlichen Regelungen über die Höherführung von Schornsteinen und Lüftungsanlagen haben folgende Bundesländer: Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.
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				Höherführung von Antennenanlagen: Voraussetzungen

				
						Die Höherführung der Antenne ist erforderlich, um einen einwandfreien Empfang zu erreichen.

						Es darf keine andere zumutbare Lösung bestehen.

						Ausgeschlossen wird der Anspruch, wenn dem Eigentümer der zu kurzen Antenne die Mitbenutzung der dazu geeigneten Antennenanlage des höher liegenden Grundstücks vorher angeboten wurde.

				

			

			
			Bei Höherführung der Schornsteine, Lüftungsschächte und Antennenanlagen ist eine rechtzeitige Anzeige beim Nachbarn erforderlich. Tritt durch die Maßnahme ein Schaden ein, haftet hierfür der berechtigte Eigentümer des niedrigeren Gebäudes.

			Einfriedung und Nachbarwand

			Stefan Meister besitzt einen kleinen Dackel. Unmittelbar an sein Grundstück grenzt eine große Wohnungsanlage mit zahlreichen Mietparteien. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks wurde baurechtlich zur Anlegung eines „Kinderspielplatzes“ verpflichtet. In letzter Zeit ist es häufig vorgekommen, dass Kleinkinder vom Spielplatz aus das Grundstück von Meister betreten haben, um dessen Hund zu streicheln. Da der Dackel allerdings „Fremde“ nicht ausstehen kann, hat er des Öfteren die Kleinkinder angegriffen. Zur Vermeidung künftiger Probleme fordert Meister seinen Nachbarn auf, sein Grundstück entlang des „Kinderspielplatzes“ einzufrieden. Kann er das?

			Das kommt darauf an, ob das jeweilige Bundesland eine entsprechende Regelung im Landesnachbarrecht vorsieht. Alle Bundesländer (mit Ausnahme von Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern) haben eine „Einfriedungspflicht“ unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich festgeschrieben.
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				Einfriedungspflicht

				
						In Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen besteht eine Einfriedungspflicht, wenn diese zum Schutz des Nachbarn vor wesentlichen Beeinträchtigungen erforderlich ist. Auf den Ausgangsfall bezogen, könnte der genannte Umstand eine Einfriedungspflicht auslösen.

						In Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein besteht eine Einfriedungspflicht auf Verlangen des Nachbarn bzw. zum Schutz vor unzumutbaren Beeinträchtigungen, wenn durch die Einfriedung die Beeinträchtigung verhindert werden kann. Denkbar wäre z.B. eine Einfriedungspflicht wegen der Haltung freilaufender Hühner u.Ä. Hessen sieht dagegen bei bebauten Grundstücken eine gleichberechtigte Verpflichtung beider Nachbarn zur Errichtung einer Einfriedung vor.

						Die Einfriedung wird auf der gemeinsamen Grenze unter einer beidseitigen Kostenbeteiligung errichtet. Ist ein Nachbar zur Einfriedung verpflichtet, so z.B. zum Schutz vor Beeinträchtigungen, so hat er die Einfriedung auf seine Kosten und auf seinem Grundstück zu errichten.

						Die Einfriedungspflicht richtet sich nach der Ortsüblichkeit. Gibt es hierfür keine Anhaltspunkte, so gilt ein Maschendrahtzaun mit einer Höhe von 1,20 m als ortsüblich.
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				Vorsicht

				Verschiedene Gesetze enthalten Ausnahmebestimmungen bzw. Sonderregelungen für Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzter Grundstücke.

			

			
			Besteht ein Einfriedigungspflicht bei Gartenteichen und Schwimmbecken?

			Im Prinzip ja. Grundsätzlich ist der Eigentümer für den Zustand seines Grundstücks verantwortlich. Nach den Grundsätzen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht ist er gehalten, Gefährdungen, die sich aus dem Zustand des Grundstücks für Dritte ergeben können, so weit wie möglich zu vermeiden. Er ist verpflichtet, sein Grundstück zu sichern. Wenn dies nicht durch eine Einfriedigung erfolgt, kann er alternativ die Wasseroberfläche etwa durch Gitterroste abdecken, um ein Hineinfallen zu verhindern. Ist das Grundstück nicht in dieser Form gesichert, so hat der Nachbar Anspruch auf Sicherungsmaßnahmen (AG Marbach, VersR 1987, 852). 
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				Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht konkurriert bei Kleinkindern mit der Aufsichtspflicht der Eltern. So darf der Eigentümer sich darauf verlassen, dass die Nachbarn ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Die Verkehrssicherungspflicht des Grundeigentümers erlangt aber Bedeutung, in den Fällen, in denen die Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben. 

			

			
			Dies gilt insbesondere dann, wenn auch bei altersbedingter Sorgfaltspflicht und Überwachungsdichte das Kind aus dem Aufsichtsbereich der Eltern ohne deren Verschulden entweicht und in den Gartenteich des Nachbarn stürzt. In diesem Fall drohen dem Gartenteichbesitzer Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche (BGH, MDR 1995, 197). Diese Grundsätze gelten auch bei privaten Schwimmbecken.

			
				Öffentliche Teichanlagen

			

			 Gilt für öffentliche Teichanlagen etwas anderes? Grundsätzlich besteht ein Unterschied zwischen einem privaten Gartenteich und einer öffentlichen Teichanlage. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass in öffentlichen Park- und Grünanlagen Kleinkinder nicht allein unterwegs sind. Eine besondere Sicherungspflicht besteht daher für die Kommunen in diesen Fällen nicht. Die Rechtsprechung hat jedoch zwei Ausnahmen gesehen. 
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				Eine Pflicht zur Absicherung einer öffentlichen Teichanlage kann sich ergeben, wenn sich in unmittelbarer Nähe eine Freizeiteinrichtung für Kinder (Spiel- oder Bolzplatz etc.) befindet (vgl. OLG Köln, Az. 22 U 101/92), ferner, wenn die Kommune aktiv diese Gefahrenlage schafft (z.B. durch Errichtung einer Steganlage bzw. Zulassen des Badens), die den Spieltrieb von Kleinkindern geradezu fördert (vgl. OLG Brandenburg, Urt. v. 22.2.2006, Az. 13 U 107/05).

			

			
			
				Nachbarwand (Kommunalmauer)

			

			Was ist eine Nachbarwand? Eine Nachbarwand ist die auf der Grenze zweier Grundstücke errichtete Wand, die den auf diesen Grundstücken errichteten oder zu errichtenden Gebäuden als Anschlusswand oder zur Unterstützung oder Aussteifung dienen soll. Sie darf nur errichtet werden, wenn der Nachbar vorher einwilligt. Die Nachbarwand wird auch als Kommunalmauer, Scheidemauer oder gemeinschaftliche Mauer bezeichnet.

			Wie kam es zur Errichtung von Nachbarwänden? In den Nachkriegsjahren war es alltäglich, dass zur Ersparung von Baukosten, Baumaterial und Baugrund zwei aneinanderstoßende Häuser eine gemeinsame Giebelmauer erhielten. Vielfach setzte ein Bauherr vollständig oder zum Teil das neue Bauwerk an die vorhandene Wand. Somit entstand eine auf der Grenze zweier Grundstücke errichtete Wand. Diese vorhandene Wand war dazu bestimmt, den Bauwerken beider Grundstücke „als Abschlusswand oder zur Unterstützung oder Aussteifung“ zu dienen.

			
				Isolierungspflicht bei Grenzbauten

			

			Wer ein Grenzbauwerk als Anbau an ein bestehendes Grenzbauwerk des Nachbarn errichtet (hier: Unterkellerung), ist jedenfalls dann nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn es deshalb zu Wasserschäden kommt, weil sich das bereits vom Nachbarn durch dessen Bau geschaffene Risiko einer Grenzbebauung verwirklicht hat. In einem vom Oberlandesgericht Nürnberg (Urt. v. 22.10. 1999, Az. 6 U 1376/99) entschiedenen Fall hatte der Kläger einen Garagenbau errichtet, ohne die gebotene Isolierung gegen drückendes Wasser vorzunehmen und damit die Gefahr geschaffen, deren Verwirklichung nahe lag, wenn der Nachbar seinerseits an die Grenze eine Garage bauen würde. Für solche Fälle, so die Richter, kann man sich als Nachbar nicht darauf berufen, dass sein Haus vorher gestanden sei und die Gefahr drückenden Wassers sich erst dadurch verwirklicht habe, dass der Nachbar seinerseits gebaut habe. Denn zum Zeitpunkt seines Baus wusste der Kläger vom Grenzbaurecht des Nachbarn und musste sich darauf einstellen. Die Möglichkeit, Garagen an der Grundstücksgrenze errichten zu können, ist als Ausnahme vom normalen Baurecht ein Vorteil für den Grundstückseigentümer, der ihm aber andererseits das Risiko von unmittelbaren Einwirkungen des Nachbargrundstücks aussetzt. Sicherungsmaßnahmen müsse daher, soweit erforderlich, jeder Grundstückseigentümer in dem Maße vornehmen, um die Risiken abzudecken. Etwas anderes gelte nur für die Fälle, bei welchen der Nachbar seine Rechtsposition überschreite.

			Sind zwei benachbarte Grundstücke in der Weise bebaut, dass eines der beiden Häuser keine eigene Außenwand hat, dann haftet der die Außenwand mitbenutzende Nachbar nicht dafür, dass in Folge des Abrisses seines Hauses die zwischenzeitlich zur Innenwand gewordene Außenwand wieder freiliegt und deshalb Feuchtigkeitsschäden auftreten (AG Schleiden, Urt. v. 18.3.2005, Az. 9 C 309/04).

			
				Grenzwand

			

			Was ist der Unterschied zur Grenzwand? Bei der Grenzwand errichtet der Nachbar seine bauliche Anlage unmittelbar an die bestehende Wand des Nachbarn, ohne hierbei die Grundstücksgrenze zu überschreiten. Zahlreiche Nachbarrechtsgesetze enthalten z.T. unterschiedliche Voraussetzungen und Rechtsfolgen zur Nachbarwand. Aus Platzgründen soll hier nur auf die in den einzelnen Bundesländern bestehenden Rechtsvorschriften hingewiesen werden:

			
					Bayern: Art. 46 AGBGB

					Berlin: §§ 4–13

					Brandenburg: §§ 5–15 	

					Bremen: Art. 24 AGBGB

					Hessen: §§ 1–7

					Nordrhein-Westfalen: §§ 7–18

					Niedersachsen: §§ 3–15

					Rheinland-Pfalz: §§ 3–11	

					Saarland: §§ 3–12

					Sachsen-Anhalt: §§ 11–16		

					Schleswig-Holstein: §§ 4–10

					Thüringen: §§ 3–12
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			Rechtsfragen des öffentlichen Nachbarrechts

		

		
			Nachbarrechtliche Regelungen finden sich auch in öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Die Besonderheit des öffentlich-rechtlichen Nachbarrechts liegt darin, dass der Nachbar seine Rechte nicht selbst wahrnehmen muss, sondern dass es Aufgabe der jeweils zuständigen Behörde ist, die gegenseitigen nachbarlichen Interessen zu schützen. 

			Der gesetzgeberische Schwerpunkt des öffentlichen Nachbarrechts liegt im Bau- und Immissionsschutzrecht. Allerdings hat ein Nachbar nur einen sehr eingeschränkten Rechtsanspruch auf behördliches Einschreiten. Vielmehr entscheidet die Behörde nach pflichtgemäßem „Ermessen“, ob sie einschreitet und welche Maßnahmen sie im Einzelfall ergreift. 

		

		
			Wie bereits erwähnt, ist das Verhältnis zwischen öffentlichem und privatem Nachbarrecht nicht vollständig geklärt. Von privatem Nachbarrecht spricht man dann, wenn der Zivilrechtsweg im Rahmen der Ansprüche nach §§ 906 ff., 1004 BGB eingeschlagen wird. Öffentliches Nachbarrecht liegt vor, wenn öffentlich-rechtliche Normen verletzt werden und den Betroffenen der Verwaltungsrechtsweg offensteht. Es gibt im Prinzip keine feste Grenze, die festlegt, wann öffentliches und wann privates Nachbarrecht beginnt. Die Rechtssituation kann daher als eine Art „Gemengelage“ bezeichnet werden. Die unter Hinweis auf Entscheidungen des Bundesgerichtshofs konstruierte Auffassung, dass das Zivilrecht „Vorrang“ hat, hat sich nicht abschließend gefestigt. Vielmehr wird heute immer noch eine Art „Zweigleisigkeit“ von öffentlichen und privaten Nachbaransprüchen angenommen, was bedeutet, dass der Zivilrechtsweg dem öffentlich-rechtlichen Verwaltungsrechtsweg gleichberechtigt gegenübersteht.
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				Tipp 

				Wird öffentliches Recht verletzt, so sollten zunächst die zuständigen Behörden eingeschaltet werden (so z.B. bei Lärmbelästigung durch gewerbliche Anlagen). Die Behörden sind verpflichtet, tätig zu werden, und die Inanspruchnahme ist für Sie zunächst einmal nicht mit Kosten verbunden.

			

			
			Das überwiegende öffentlich-rechtliche Nachbarrecht entfaltet seine Wirkung im Bau- und im Immissionsschutzrecht. Von daher soll nur auf diese Schwerpunkte hier eingegangen werden.

			Baunachbarrecht

			Otto Pflaume ist stolz auf sein Eigenheim. Es liegt am Stadtrand mit einem herrlichen Ausblick auf die gesamte Region. Sein Glück wird getrübt, als er erfährt, dass in unmittelbarer Nähe seines Hauses ein anderer Bauherr eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Wohnhauses erhalten hat. Hierdurch wird seine Aussicht künftig beeinträchtigt. Pflaume will sich das nicht bieten lassen. Er möchte gegen die Baugenehmigung Widerspruch beim zuständigen Bauamt einlegen.

			
				Baugenehmigung

			

			 Zunächst einmal bedarf derjenige, der eine bauliche Anlage errichten will, grundsätzlich entsprechend den Vorschriften der Landesbauordnungen der Länder einer Baugenehmigung. Auch die Änderung einer bestehenden baulichen Anlage (so die Umwandlung einer Garage in einen Wohnraum) bedarf der Baugenehmigung in Form einer Nutzungsänderung.

			Die Landesbauordnungen der Länder enthalten einen Katalog von Vorhaben, für welche keine Baugenehmigung erforderlich ist (genehmigungsfreie Vorhaben). Im Zweifel sollten Sie sich vorher bei der Baugenehmigungsbehörde erkundigen.

			
				Widerspruchsrecht

			

			 Bei der Baugenehmigung handelt es sich juristisch um einen Verwaltungsakt, gegen welchen z.B. der Nachbar Widerspruch erheben kann, wenn er durch das Vorhaben in seinen Rechten verletzt wird. Der Widerspruch ist beim zuständigen Bauamt schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Es empfiehlt sich, diesen auch ausführlich zu begründen.

			Welche Wirkung hat der Widerspruch? Der vorläufige Rechtsschutz des Nachbarn hat eine grundlegende Veränderung erfahren. 
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				Rechtsmittel gegen eine Baugenehmigung haben nach § 212a BauGB keine aufschiebende Wirkung. Die Baugenehmigung kann also trotz Widerspruchs vollzogen werden. Soweit der Nachbar sich durch das genehmigte Vorhaben in seinen Rechten verletzt sieht und die Errichtung des Gebäudes während des laufenden Rechtsmittelverfahrens verhindern will, kann er entweder nach § 80a Abs. 1 Nr. 2 VwGO bei der Bauaufsichtsbehörde bzw. nach § 80 Abs. 4 VwGO bei der Widerspruchsbehörde oder nach § 80a Abs. 3 VwGO beim Verwaltungsgericht einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung der Baugenehmigung stellen. 

			

			
			
				Vorläufiger Rechtsschutz

			

			Bei der Entscheidung über den Antrag nach § 80a Abs. 3 VwGO hat das Verwaltungsgericht im Rahmen der nach §§ 80a Abs. 3, 80 Abs. 5 VwGO gebotenen Interessenabwägung die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels zu prüfen. Gleichzeitig findet eine Interessenabwägung darüber statt, welche Folgen es hat, wenn das genehmigte Bauvorhaben vor der Rechtskraft der Baugenehmigung erstellt wird. Insbesondere muss berücksichtigt werden, dass durch die Errichtung des genehmigten Bauvorhabens vollendete Tatsachen geschaffen werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, wenn die Nachbarklage im Hauptsacheverfahren Erfolg haben sollte. Dieser Umstand rechtfertigt es, bei unklarer Rechtslage in der Regel dem Interesse des Nachbarn Vorrang einzuräumen (vgl. OVG Münster, NVwZ 1998, 980). 

			
				Einstweilige Anordnung

			

			Was bedeutet dies für ungenehmigte errichtete Vorhaben?         Mangels eines angreifbaren belastenden Verwaltungsaktes kann der Nachbar, sofern er durch das Vorhaben in seinen Rechten verletzt wird, nur bei der Bauaufsichtsbehörde einen Antrag auf Baueinstellung bzw. bei dessen Ablehnung eine einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht beantragen. Gleiches gilt für verfahrensfreie Bauvorhaben und im Genehmigungsfreistellungsverfahren.

			
				Klagebefugnis

			

			Wer ist als Nachbar überhaupt klagebefugt? Widerspruchs- und Klagebefugnis haben bei der Nachbarklage nur der Grundstückseigentümer bzw. bei Teileigentum alle Miteigentümer (z.B. auch eine Erbengemeinschaft). Dies gilt auch für Inhaber eigentumsgleicher Rechte (wie Erbbauberechtigte oder Nießbrauchberechtigte). Kein Klagerecht haben dagegen Mieter oder Grundstückspächter. Nach der Rechtsprechung ist Nachbar nicht nur der unmittelbare Angrenzer, sondern jeder, der von der Errichtung oder der Nutzung der baulichen Anlage in seinen rechtlichen Interessen betroffen wird (vgl. BVerwG, NJW 1983, 1507).

			Wann hat ein Nachbarwiderspruch überhaupt Aussicht auf Erfolg? 
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				Der Nachbarwiderspruch ist erfolgreich, wenn er begründet ist. Das ist der Fall, wenn die erteilte Baugenehmigung rechtswidrig ist und der Nachbar hierdurch in seinen Rechten verletzt wird. Er wird dann in seinen Rechten tangiert, wenn durch das Vorhaben eine nachbarschützende Vorschrift verletzt wird. 

			

			
			Zurück zum Ausgangsfall: Pflaume muss also darlegen, dass er bei der Genehmigung bzw. bei Realisierung des Bauwerks in seinen Rechten verletzt wird. Er wird dann in seinen Rechten verletzt, wenn nachbarschützende Vorschriften missachtet werden.
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				Nachbarschützende Vorschriften

				Man spricht von einer nachbarschützenden Vorschrift, wenn aus der Bestimmung zu entnehmen ist, dass der Nachbar oder seine Interessen selbst erwähnt werden (sogenannte Schutznormtheorie). In Literatur und Rechtsprechung wurden folgende Vorschriften als nachbarschützend angesehen:

				
						die Vorschriften über die Einhaltung von Abstandsflächen zu Gebäudeaußenwänden;

						die Vorschriften über die Standfestigkeit der baulichen Anlagen;

						die Vorschriften über Brandschutz;

						die Vorschriften über die Lage von Stellplätzen und Garagen;

						die Bestimmungen des § 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz, wonach Anlagen so zu errichten sind, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können.

				

			

			
			Hieraus folgt aber auch, dass der Widerspruch gegen die Baugenehmigung dann nicht erfolgreich ist, wenn nachbarschützende Vorschriften nicht verletzt sind. Ist eine Baugenehmigung aus sonstigen Gründen rechtswidrig, die den Nachbarn nicht berühren, ist der Nachbarwiderspruch unbegründet. Auch bei Verletzung nachbarschützender Normen setzt die Begründetheit einer Klage stets die tatsächliche Betroffenheit des Nachbarn voraus. Das wäre z.B. dann nicht der Fall, wenn das Nachbargrundstück wegen starker Hanglage überhaupt nicht bebaubar ist.

			
				Kein Nachbarschutz

			

			Auf den Ausgangsfall zurückkommend, ist es natürlich nachvollziehbar, dass Otto Pflaume als Hauseigentümer den Entzug seiner bislang freien Aussicht durch das benachbarte Bauvorhaben als unzumutbare Beeinträchtigung ansieht. Die Rechtsprechung hat allerdings klargestellt, dass es kein allgemeines Recht auf Erhaltung eines ungehinderten Ausblicks (BVerwG, DVBl. 1970, 60 und BVerwG, NVwZ 1994, 686) weder am Ortsrand noch neben einem Park oder einer sonstigen Freifläche im Ort gibt. Wird der landesrechtlich vorgesehene Mindestabstand eingehalten, so sind im vorliegenden Fall die Interessen von Pflaume nicht schutzwürdig; er muss das Nachbarvorhaben hinnehmen.

			Gleiches gilt auch für die Abwehr von Einsichtsmöglichkeiten aus Neubauten in der Nähe, die ebenfalls als lästig empfunden werden und eine zwanglose Haus- und Gartennutzung einschränken können. Auch die Verschattung benachbarter Grundstücke durch einen Neubau ist hinzunehmen; die entsprechenden Belange des Nachbarn werden durch die baurechtlichen Grenzabstandsvorschriften berücksichtigt. Keinen Nachbarschutz erfährt auch derjenige, der sein Grundstück baurechtswidrig nutzt. Hier sind die Bauaufsichtsbehörden von Amts wegen gezwungen, mit bauaufsichtsrechtlicher Nutzungsuntersagung oder gar Beseitigungsanordnung vorzugehen.

			Auch Baurechtsvorschriften und Planfestsetzungen, denen keine nachbarschützende Wirkung zukommt, weil sie ausschließlich im öffentlichen Interesse zu beachten sind, können keine schutzwürdigen Belange des Nachbarn eröffnen. Dies sind z.B. Natur- und Denkmalschutzregelungen, Regelungen über die Anforderung an die bauliche Gestaltung der Anlage, die Festsetzung der Firstrichtung oder eine nicht genehmigte Dachgeschossnutzung. Nicht schutzwürdig sind ferner die persönlichen Bedürfnisse kranker oder überempfindlicher Nachbarn, weil Gegenstand eines nachbarrechtlichen Schutzes nur objektive Gesichtspunkte sein können. Hierzu gehört auch die evtl. Abneigung gegen subjektiv unerwünschte Bewohner wie Obdachlose, Ausländer oder Behinderte.

			Wie dargestellt, sind die bauordnungsrechtlich einzuhaltenden Grenzabstände als besonders schutzwürdig anzusehen, weil eine Unterschreitung eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung beeinträchtigt. Der Nachbar hat auch einen bundesrechtlich begründeten Schutzanspruch auf Bewahrung der jeweiligen Gebietsart im Bebauungsplan. Hierzu gehört z.B. die Umwandlung eines allgemeinen Wohngebietes in ein Mischgebiet. Auch Krankenhäuser, Kur- und Altenheime sind gegenüber Störungen von außen besonders geschützt. Vor Verkehrslärm auf neuen Straßen und Schienenwegen sowie vor sonstigem Lärm sind sie noch stärker zu sichern als reine Wohngebiete. Zu der genannten Gruppe gehören auch schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Immissionsschutzrechts, wenn diese das zulässige Maß überschreiten.
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				Bauliche Anlagen dürfen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit auslösen. Dies ergibt sich aus einer Generalnorm des Bauordnungsrechts (z.B. § 3 LBauO Rheinland-Pfalz). Diese Vorschrift eröffnet den Bauordnungsbehörden die Möglichkeit, die Entfernung solcher baulicher Anlagen zu verlangen, die eine Gefahrenlage auslösen (so z.B. bei Stacheldrahteinzäunung in geringer Höhe, vgl. VG Koblenz, Urt. v. 28.11.2006, Az. 7 K 2595/05). 

			

			
			Ein Grundstückseigentümer hatte auf seinem Grundstück, zum Ärger seines Nachbarn, einen riesigen Brennholzstapel gelagert. Nach Klageeinreichung entfernte jedoch der Beklagte den Brennholzstapel, worauf die Parteien das Hauptsacheverfahren für erledigt erklärten. Im Rahmen einer Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss musste das OVG Koblenz (Beschl. v. 30.11.1998, Az. 5 W 810/98) zur Angelegenheit Stellung nehmen. Die Richter waren der Auffassung, dass eine Brennholzablagerung in Form aufgeschichteter Holzstöße auf einem Wohngrundstück in einem reinen Wohngebiet eine nach Baunutzungsverordnung zulässige Nebenanlage sein kann, wenn das gelagerte Holz ausschließlich zur Beheizung des auf dem Grundstück stehenden Wohngebäudes verwendet wird. Gebäuden vergleichbare Wirkungen auf die Abstandsflächenfunktionen gehen von sonstigen Anlagen jedoch dann aus, wenn sie eine Höhe von 2 m überschreiten und ihre Länge oder Breite – vergleichbar der Ausdehnung von Geräteschuppen bei 3 m und mehr liegt. Unter diesem Aspekt habe der beeinträchtigte Nachbar einen Anspruch auf Beseitigung des Holzstapels.

			Gibt es einen Rechtsanspruch auf baubehördliches Einschreiten?

			Die Ermächtigungsnormen im Baurecht stellen zunächst einmal bloße Handlungsmöglichkeiten der Behörde dar. Den bauordnungsrechtlichen Eingriffsinstrumentarien kommt daher kein genereller und umfassender Nachbarschutz zu. Der Nachbarschutz im Baurecht ist zunächst begrenzt auf einen bloßen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. 
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				Ein echter Rechtsanspruch auf baubehördliches Einschreiten kann daher nur in den Fällen auftreten, in denen sich das Ermessen im Einzelfall zugunsten des Nachbarn auf Null reduziert. Das kann z.B. dann der Fall sein, wenn durch rechtswidrige Baumaßnahmen ein hoher Störungs- und Gefährdungsgrad entsteht, wenn das Leben oder die Gesundheit des Nachbarn gefährdet wird, aber auch wenn z.B. im baurechtlichen Freistellungsverfahren kein anderweitiger ausreichender Nachbarschutz gegeben ist.

			

			
			
				Verwirkung

			

			Gustav Birne pflegt mit seinem Nachbarn ein gutes Verhältnis. Als dieser nach elf Jahren wegen einer beruflichen Veränderung sein Wohnhaus verkauft und umzieht, ist Birne traurig. Mit dem neuen Eigentümer wird Birne nicht recht warm. Nach einer Auseinandersetzung stellt Birne fest, dass das Bauvorhaben des Kontrahenten seinerzeit den vorgeschriebenen Gebäudeabstand unterschritten hatte; er ficht die Baugenehmigung an. Sein Nachbar ist der Auffassung, Birne habe seine Abwehrrechte per Zeitablauf verwirkt.

			Die Gerichte haben sich in mehreren Fällen mit der Frage auseinandergesetzt, unter welchen Voraussetzungen ein nachbarliches Abwehrrecht verwirkt ist, also nicht mehr durchgesetzt werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht (NVwZ 1991, 1182) war der Ansicht, dass der maßgebliche Zeitraum der Untätigkeit des Nachbarn, der zur Verwirkung seines Rechts führt, nicht länger zu bemessen ist als die Zeit, die dem Berechtigten im Regelfall verfahrensrechtlich zur Geltendmachung seines Anspruchs eingeräumt wird. Eine längere Untätigkeit des Nachbarn führt jedoch nicht zum Verlust des Abwehrrechts, wenn der Bauherr eine Baugenehmigung schon zuvor im wesentlichen Umfang sofort ausgenutzt hat, ohne dazu durch das Verhalten des Nachbarn veranlasst worden zu sein.

			Eine Verwirkung des nachbarlichen Abwehrrechts tritt nicht deshalb ein, weil der Nachbar unfallbedingt während der Zeit der Errichtung eines Nachbarwohnhauses im Krankenhaus verweilt und nach seiner Entlassung weitere sieben Monate verstreichen lässt, bevor er die Bauaufsichtsbehörde verständigt. Die Untätigkeit des Nachbarn führt hier nämlich wegen des vom Bauherrn bereits erbrachten Arbeits- und Kapitaleinsatz nicht zu einem erheblichen Zusatzschaden (vgl. hierzu OVG Münster, Urt. v. 2.3.1999, Az. 10 A 2343/97).

			Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits im Jahre 1988 entschieden, dass auch gegenüber ungenehmigten Bauvorhaben Abwehrrechte des Nachbarn verwirken können. Bei einem Zeitraum von über zehn Jahren seit Nutzungsänderung des besagten Grundstücks wurde vom Nachbarn nichts unternommen. Die Richter waren der Auffassung, dass es auch hierbei keine Rolle spiele, ob ein Eigentümerwechsel stattgefunden hat, weil die Rechte dinglich, also auf die beteiligten Grundstücke bezogen sind. Der Abwehranspruch wurde im obigen Fall als verwirkt angesehen.
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				Für die Verwirkung eines Abwehrrechts kommt es darauf an, ob der Berechtigte während eines längeren Zeitraums ein ihm zustehendes Recht nicht geltend macht, obwohl er Anlass dafür gehabt hätte, und hierdurch beim Verpflichteten der Eindruck entsteht, der Nachbar würde sein Recht nicht mehr wahrnehmen. 

			

			
			Das Bundesverwaltungsgericht (UPR 1988, 68) hat in einer anderen Entscheidung u.U. bereits eine Verwirkung nach Ablauf einer Jahresfrist angenommen.

			
				Untätigkeit der Behörden

			

			 Gibt es auch eine Verwirkung bezüglich der Befugnis der Baubehörden zum Einschreiten? Im Prinzip ja. Bauherren rechtswidrig errichteter baulicher Anlagen weisen gerne auf den „Vertrauensgrundsatz“ und auf die „Verwirkung“ hin, wenn eine Bauaufsichtsbehörde erst nach einer gewissen Zeitspanne gegen das unzulässige Bauvorhaben einschreitet. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Az. 1 A 68/77) hat zu einer ähnlichen Thematik Stellung bezogen. Hierbei wurde klar zu verstehen gegeben, dass allein die längere Duldung eines illegal errichteten Gebäudes keinen Vertrauensschutz begründe. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Baubehörde über das bloße Nichttätigwerden hinaus durch ein besonderes Verhalten dem Eigentümer der baulichen Anlage Grund zu der Annahme gibt, sie wolle von der Beseitigung absehen. Die Befugnis der Bauaufsichtsbehörden, die Beseitigung rechtswidriger Bauanlagen verlangen zu können, stellt kein subjektiv verzichtbares Recht dar.

			Die Bauaufsichtsbehörde ist nicht kraft Bundesrechts verpflichtet, zugunsten eines Nachbarn gegen die baurechtswidrige Nutzung eines Grundstücks einzuschreiten (BVerwG, UPR 1996, 390 ff.). Ein solcher Fall kann vorliegen, wenn zwar eine Einfriedigung gegen eine nachbarschützende Vorschrift verstößt (hier: Überschreitung der zulässigen Höhe gemäß Festsetzung im Bebauungsplan), die Baubehörde aber ein baupolizeiliches Einschreiten ablehnt und den Betroffenen auf den Zivilrechtsweg verweist (vgl. VG Neustadt, Urt. v. 24.1.2005, Az. 3 K 1142/04). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz liegt nur dann vor, wenn das Eingriffsermessen der Behörde auf null schrumpft, sodass als einzige Entscheidung ein sofortiges Einschreiten übrig bleibt.

			
				Beseitigungsanordnung

			

			Wann muss bei einem Vorhaben mit einer Beseitigungsanordnung gerechnet werden? Im Baurecht ist die Beseitigungsanordnung zulässig, wenn eine formelle und materielle Baurechtswidrigkeit vorliegt. Formelle Baurechtswidrigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass keine (erforderliche) Baugenehmigung vorlag. Materielle Baurechtswidrigkeit bedeutet, dass ein Vorhaben bereits bauplanungsrechtlich unzulässig ist, d.h., selbst wenn ein Bauantrag gestellt würde, dieser nicht genehmigungsfähig wäre.

			
				Wirkung der Nachbar-unterschrift

			

			Die Nachbarunterschrift im Baugenehmigungsverfahren hat weitreichende Auswirkungen. Setzt der Nachbar seine Unterschrift unter die Bauvorlage, so erteilt er sein Einverständnis mit dem beabsichtigten Bauvorhaben. Die Nachbarunterschrift bewirkt jedoch keinen Verzicht auf spätere zivilrechtliche Abwehransprüche. Unterschreibt der Nachbar die Bauvorlage nicht, trifft aber eine Vereinbarung mit dem Bauherrn, so ersetzt dies nicht die Nachbarunterschrift. Ob eine bereits erteilte Zustimmung zu einem Vorhaben frei widerrufen werden kann, ist rechtlich umstritten. Wegen der weitreichenden Bedeutung wird man davon ausgehen müssen, dass die Unterschrift spätestens bei Eingang bei der Baubehörde bindend ist, es sei denn, die Abgabe ist auf Willensmängel (Irrtum, Täuschung oder Drohung) zurückzuführen.

			
				Vereinbarung über Rücknahme des Nachbarwiderspruchs

			

			Alfred Gnädig beabsichtigte ein Bürogebäude auf einem Grundstück zu errichten, dass an das Einfamilienhaus von Walter Willig angrenzte. Nachdem die Erd- und Fundamentarbeiten für das Bauwerk durch Teilbescheide der Bauverwaltung genehmigt worden sind, legte Willig gegen die erteilten Genehmigungen Widerspruch ein. Um eine zügige Fortführung des Bauvorhabens zu erreichen, verhandelte Gnädig mit Willig über eine Entschädigung. Willig war einverstanden, als Gnädig ihm eine Abstandssumme von 100.000,– Euro für die Minderung seines Grundstückswertes anbot, und nahm demzufolge seinen Nachbarwiderspruch zurück, sodass Gnädig weiterbauen konnte. Kurz vor Zahlung der Abstandssumme klagte Gnädig gegen die Vereinbarung mit der Begründung, diese sei sittenwidrig, weil Willig seine Notlage ausgenutzt habe. Hat er recht?

			Der Bundesgerichtshof (BGH, MDR 1999, 1259) war in einem ähnlich gelagerten Fall der Ansicht, dass eine vergleichsweise getroffene Vereinbarung, durch die sich der Eigentümer eines Grundstücks verpflichtet, der Bebauung eines angrenzenden Grundstücks nicht weiter entgegenzutreten, nicht deshalb sittenwidrig sei, weil die hierfür vom Bauwilligen zu erbringende Zahlung weit über die Minderung des Wertes des beeinträchtigten Grundstücks hinausgehe. Im Allgemeinen verbiete es sich, einen Vergleich, selbst wenn ihn die begünstigte Partei mit nicht billigenden Mitteln herbeigeführt hat, als sittenwidrig zu behandeln, wenn er seinen Inhalt nach aus der Sicht beider Vertragsparteien bei Vergleichsabschluss als sachgerechte Bereinigung des Streitfalls erschien. Etwas anderes könne ausnahmsweise dann gelten, wenn die Nachbarwidersprüche offensichtlich unbegründet wären. Ansonsten sei der Vertrag bindend.

			Immissionsschutzrecht

			Das Immissionsschutzrecht besteht aus dem Bundes-Immissonsschutzgesetz und den Immissionsschutzgesetzen der Länder. Hinzu kommen Bundes- und Landes-Immissionsschutzverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Es bestehen darüber hinaus sondergesetzliche Regelungen, die Immissionsschutz enthalten, und ein immissionsschutzrechtliches EG-Recht.

			Ziel des Immissionsschutzrechts ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Luftverunreinigungen sind Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe.
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				Anwendungsbereich des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

				
						Errichtung und Betrieb von Anlagen;

						Herstellen, Inverkehrbringen und Einführen von Anlagen, Brennstoffen und Treibstoffen sowie anderen Stoffen und Erzeugnissen i. S. der §§ 32–37 BImSchG;

						Beschaffenheit, Ausrüstung, Betrieb und Prüfung von Kfz und ihren Anhängern und von Schienen-, Luft- und Wasserfahrzeugen sowie Schwimmkörpern und schwimmenden Anlagen;

						Bau öffentlicher Straßen sowie von Eisenbahnen und Straßenbahnen.

				

			

			
			Im Immissionsschutzrecht wimmelt es nur so von unbestimmten Rechtsbegriffen. Ein wichtiger Begriff ist der der Anlage, weil das Gesetz vom Anlagebegriff geprägt ist. Anlagen im Sinne des Gesetzes sind etwa die Betriebsstätten, einschließlich aller technischen Einrichtungen (also Gewerbebetriebe, Großmärkte, Molkereien, Speditionen, landwirtschaftliche Hofstätten usw.) und sonstige ortsfeste Einrichtungen (z.B. Öfen, Alarmanlagen, Freiluftleitungen, Umfüllanlagen) und ortsveränderliche technische Anlagen (z.B. Baumaschinen, Kompressoren, Dampfkessel, Baustellenkraftfahrzeuge).
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				Tipp 

				Im Rahmen des Zusammenwirkens zahlreicher Institutionen und Behörden beim Vollzug des Immissionsschutzrechts bestehen für den Laien ziemlich undurchsichtige Zuständigkeitsregelungen. Fragen Sie im Einzelfall bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Behörde. Informationen gibt es beim Umweltbundesamt unter www.umweltbundesamt.de.

			

			
			
				Schutz vor schädlichen Einwirkungen

			

			§ 5 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz will sicherstellen, dass von genehmigungsbedürftigen Anlagen möglichst keine schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ausgehen. Dieses Ziel wird dadurch zu erreichen versucht, dass für zahlreiche Anlagen und Einrichtungen Emissions- und Immissionsgrenzwerte festgelegt werden, z.B. durch die TA Luft oder die TA Lärm. Durch diese Festsetzungen werden die maßgebenden Schädlichkeits- und Erheblichkeitswerte verbindlich bestimmt. Betroffene können sich zu ihrem Schutz auf die dort festgelegten Parameter berufen. Die Bestimmung gewährt dem Nachbarn ein subjektives öffentliches Recht auf Einhaltung der einschlägigen Immissionsschutzwerte. Insofern ist der Nachbar befugt, gegen ein geplantes Vorhaben Einwendungen geltend zu machen und ggf. gegen einen Genehmigungsbescheid Widerspruch und Klage zu erheben. Übrigens bestehen die genannten Pflichten nicht nur bei der Errichtung einer Anlage, sondern natürlich auch bei deren Erweiterung oder Änderung.

			[image: VZ-Wichtig]

				§ 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz bzw. seine Verletzung hat nachbarschützende Funktion (vgl. → Nachbarschützende Vorschriften)

			

			
			
				Nicht genehmigungspflichtige Anlagen

			

			Hinsichtlich nicht genehmigungspflichtiger Anlagen gilt eine Sonderregelung (vgl. § 22 BImSchG). Den Betreiber nicht genehmigungspflichtiger Anlagen trifft die Verpflichtung, schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken.
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				Schutz vor Immissionen: Grundsätze

				
						Bei immissionsrechtlichen Beeinträchtigungen durch Anlagen im Sinne des Bundesimmissionsrechts kann der betroffene Nachbar sowohl öffentlich-rechtlich bei Verletzung von Immissionsrecht als auch zivilrechtlich vorgehen.

						Der Erfolg seiner Klage hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab, die anhand der Immissionsrichtwerte ermittelt wird. Hierfür gibt es unterschiedliche Messverfahren.

						Ähnlich wie im Baurecht hat der Nachbar keinen Anspruch auf Einschreiten der Immissionsschutzbehörden. Dennoch kann er von ihnen bei konkretem Anlass einen bestimmten Ermittlungsaufwand verlangen.

						Der beeinträchtigte Nachbar ist im Übrigen nicht daran gehindert, Messungen auf eigene Kosten auf seinem Grundstück durchzuführen.

				

			

			
			Landwirt Strubel hat in der Nähe der öffentlichen Mülldeponie einige landwirtschaftliche Felder. Als im Laufe der Zeit durch die Mülldeponie große Scharen von Möwen und Krähen angelockt werden und einen erheblichen Schaden an seinen bestellten Feldern anrichten, verlangt er von dem städtischen Betreiber eine Entschädigung für den Ernteausfall.
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				Tipp 

				Bei dem Verdacht des Überschreitens von Immissionswerten sollte zunächst die zuständige Behörde unter Hinweis auf die Sachlage und mit der Bitte um Überprüfung eingeschaltet werden. Handelt die Behörde nicht, so ist evtl. eine Fachaufsichtsbeschwerde hilfreich. Zur Unterstützung bietet sich hierbei auch die Einschaltung der bei einigen Bundesländern vorhandenen Institution des „Bürgerbeauftragten“ an.

			

			
			Der Bundesgerichtshof (NJW 1980, 770) hat in einem ähnlichen Fall entschieden, dass ein Anspruch auf Entschädigung besteht. Die Betreiberin unterhalte die Mülldeponie als öffentlich-rechtliche Einrichtung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Der Landwirt kann die dargelegte Einwirkung nicht verbieten, weil ein solcher Anspruch einer Stillegung der Mülldeponie gleichkäme. Durch den Betrieb der Deponie wird jedoch unmittelbar in das Eigentum des Landwirts eingegriffen. Deshalb sei er entsprechend dem Ernteausfall zu entschädigen.

			
				Rauchbelästigung

			

			Walter Kühl ist sauer. Durch den Betrieb eines offenen Kamins auf dem Nachbargrundstück entstand des Öfteren eine erhebliche Rauchbelästigung, die je nach Windlage es nicht zuließ, dass man sich im Garten aufhalten konnte. Walter Kühl wendet sich an die zuständige Behörde, die auch prompt eine immissionsschutzrechtliche Anordnung trifft, wonach der Nachbar den offenen Kamin nur gelegentlich, maximal acht Tage auf fünf Stunden beschränkt, betreiben darf. Der Nachbar ist empört.

			Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Az. 7 B 10342/91) hatte gegen eine entsprechende immissionsschutzrechtliche Anordnung nichts einzuwenden. Es stellte fest, dass der offene Kamin eine Anlage im Sinne des Bundes-Immissionsschutzrechts ist. Offene Kamine können bei unvollkommener Verbrennung und unzureichender Primärnutzung Emissionen verursachen, die die Nachbarschaft beeinträchtigen können. Eine Einschränkung der vermeidbaren Emissionen kann durch eine Einschränkung der Nutzung erfolgen.

			
				Straßenbeleuchtung

			

			Durch die Änderung der Straßenbeleuchtung wird die Wohnzimmernutzung des Anwohners Peter Müller stark beeinträchtigt. Ein Teil der Straßenbeleuchtung wirft ihr Licht ins Zimmer, wodurch in den Abendstunden eine Blendwirkung eintritt. Müller will eine Änderung der Beleuchtung. Kann er das verlangen?

			Ja. So entschied zumindest das OVG Münster (UPR 1994, 115) in einem ähnlich gelagerten Fall. Zwar kann Müller nicht die Entfernung der Straßenlampe verlangen, jedoch die Anbringung eines entsprechenden Blendschutzes.

			In einem ähnlichen Fall, bei welchem ein Nachbar die Beseitigung einer Straßenleuchte beantragte, weil im Sommer durch die Lichtwirkung zahlreiche Fliegen angezogen wurden, wurde der Beseitigungsanspruch abgelehnt, weil die Beeinträchtigung durch einfache Maßnahmen (z.B. Anbringung von Fliegengittern) zu vermeiden sei (vgl. VGH Kassel, NJW 1989, 1500).

			Auch das Verwaltungsgericht Stuttgart (Beschl. v. 12.10. 1998, Az. 1 K 2751/98) war der Ansicht, dass die Ausleuchtung der Straßenzüge als ortsüblich angesehen werden muss. Einer eventuellen Belästigung könne man relativ einfach begegnen, indem entsprechende Schutzvorkehrungen, so z.B. das Herablassen der Rollläden getroffen werden.

			Für eine Duldung einer Straßenlaterne sprach sich auch das OVG Rheinland-Pfalz, Urt. V. 11.6.2010, Az. 1 A 10474/10, aus.
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			Wie sollte man im Nachbarstreit vorgehen?

		

		
			Im folgenden Kapitel erfahren Sie, auf was Sie bei einer Auseinandersetzung mit dem Nachbarn achten sollten und wer Ihnen im Einzelfall helfen kann. Zuständig für nachbarrechtliche Streitigkeiten sind im Regelfall die Zivilgerichte. 

			Bei einem Streit mit dem Nachbarn sollte möglichst immer versucht werden, eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen. Schließlich wird eine gerichtliche Auseinandersetzung, die nicht immer zu vermeiden sein wird, das nachbarliche Gemeinschaftsverhältnis für die Zukunft mit Sicherheit nachhaltig belasten. 

		

		
			Zum Schluss sollte man natürlich noch wissen, wie man im Nachbarstreit vorgehen sollte. Es gibt zwar kein Patentrezept, aber einige Dinge, die zu beachten sind.

			Kompromiss anstreben

			
				Das Gespräch suchen

			

			Zunächst einmal sollte man bei konkreten Verletzungen nachbarrechtlicher Vorschriften das Gespräch mit dem Nachbarn suchen und die Angelegenheit erörtern. Wenn Sie ohne Vorwarnung Behörden oder Rechtsanwälte einschalten oder gar ein Gericht anrufen, kann jeglicher Kompromiss gefährdet sein. Ist mit Ihrem Nachbarn kein Gespräch möglich oder ein solches erfolglos verlaufen, sollten Sie sich zunächst rechtskundig machen und Ihre Rechtsposition sorgfältig einschätzen. Greifen Sie auf keinen Fall zur Selbsthilfe. Diese ist nur in besonderen gesetzlich geregelten Fällen zulässig, und auch die Gerichte verstehen keinen Spaß, wenn ein Nachbar unzulässigerweise zur Selbsthilfe greift.

			[image: VZ-Tipp]

				Tipp 

				Sie sollten sich auch Gedanken darüber machen, ob die Sache eine gerichtliche Auseinandersetzung verdient. Wer Bagatellfälle vor Gericht bringt, muss sich nicht wundern, wenn das wohlgepriesene nachbarschaftliche Verhältnis völlig zerstört wird.

			

			
			Informieren Sie den Nachbarn über geplante Vorhaben, die ihn ebenfalls, wenn auch entfernt, betreffen können. Wenn Sie beispielsweise beabsichtigen, eine Gartenparty zu feiern, laden Sie die Nachbarschaft ein oder aber informieren Sie diese zumindest vorher. Planen Sie, Ihre Einfriedung zu ändern, und müssen hierbei möglicherweise, wenn auch nur kurzzeitig, das Nachbargrundstück betreten, geben Sie vorher ihrem Nachbarn Bescheid.

			
				Vereinbarung treffen

			

			Treffen Sie Absprachen oder Vereinbarungen mit Ihrem Nachbarn bzgl. gemeinschaftlicher Grundstücksnutzungen (so z.B. über die Errichtung einer gemeinschaftlichen Einfriedung), so sollten diese schriftlich abgefasst und ggf. auch rechtlich abgesichert werden, damit diese auch bei Eigentümerwechsel Rechtskraft behalten.

			Das Nachbarrecht fördert ausdrücklich Vereinbarungen. Deshalb haben Sie aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit grundsätzlich das Recht (ausgenommen gesetz- oder sittenwidrige Regelungen), Sonderregelungen zu treffen. Die Landesnachbarrechtsgesetze enthalten vielfach den Hinweis, dass die gesetzlichen Vorgaben nur dann Anwendung finden, wenn die Nachbarn keine sonstigen Regelungen getroffen haben. Die Streitbeilegung unter Nachbarn ist beispielsweise in Form eines Vergleichs denkbar. Hier gelten die Regelungen des § 779 BGB.
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				Tipp 

				In manchen nachbarrechtlichen Auseinandersetzungen kann auch eine dritte Person als Schlichtungsperson fungieren. Hierfür bieten sich z.B. die Schiedspersonen an. Wo das in Ihrem Bereich zuständige Schiedsamt zu finden ist, erfahren Sie über die Stadt-/Gemeindeverwaltung.
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				Vergleich

				Zwischen Frau/Herrn …

				– nachfolgend Nachbar A genannt –

				und Frau/Herrn …

				– nachfolgend Nachbar B genannt –

				wird folgende Rechnung (Vergleich) getroffen:

				
						Nachbar A verpflichtet sich, bezüglich der Heckenpflanzung einen Grenzabstand von 2 m gegenüber dem Grundstück von Nachbar B einzuhalten,

				

				oder

				
						Nachbar B verpflichtet sich, in den Sommermonaten im Garten höchstens alle 4 Wochen zu grillen

				

				oder 

				
						Nachbar A verpflichtet sich, die gemeinsame Einfriedung zu unterhalten, und erhält dafür vom Nachbar B eine jährliche Entschädigung in Höhe von … Euro.

				

				Ort, Datum

				Unterschrift Nachbar A       Unterschrift Nachbar B

			

			
			Nachbarrechtliche Auseinandersetzungen führen in der Regel zu den Zivilgerichten. Die zuständigen Amtsgerichte haben kostenlose Rechtsberatungsstellen eingerichtet, bei welchen Sie sich über zivilrechtliche Ansprüche (sofern in einem Verfahren eine mündliche Auskunft ohne umfangreiche Studierung von Akten möglich ist) informieren können. Bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten (z.B. bauplanungs- oder ordnungsrechtlichen Angelegenheiten) sind die zuständigen Stadt-/Gemeinde- oder Kreisverwaltungen gesetzlich verpflichtet, Ihnen im Rahmen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches Auskünfte kostenlos zu erteilen.
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				Tipp 

				Personen, deren finanzielle Möglichkeiten beschränkt sind, kann auf Antrag Beratungshilfe gewährt werden. Der Antrag kann mündlich (per Niederschrift) oder schriftlich beim zuständigen  Amtsgericht gestellt werden, in dessen Bezirk das Bedürfnis für die Beratungshilfe auftritt. In der Regel ist dies der Wohnsitz des Antragstellers. In dem Gesuch sind der Sachverhalt anzugeben, für den Beratungshilfe begehrt wird, und die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers glaubhaft darzustellen. Die Amtsgerichte verfügen über entsprechende Vordrucke. Soweit sich der Rechtsuchende unmittelbar an einen Rechtsanwalt wendet, kann der Antrag auch nachträglich gestellt werden. In diesem Fall hat der Rechtsuchende dem Rechtsanwalt gegenüber neben seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen darzulegen und auch zu versichern, dass ihm in der gleichen Angelegenheit keine Beratungshilfe gewährt oder durch das zuständige Amtsgericht abgelehnt wurde.

			

			
			Informationen zum Thema Lärm erhalten Sie auch beim Umweltbundesamt unter www.umweltbundesamt.de, beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter www.bmu.de und bei der Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. unter www.fluglaerm.de.

			
				Anwaltliche Hilfe

			

			Viele Rechtsanwälte haben sich auf nachbarrechtliche Fragen spezialisiert. So gibt es z.B. Fachanwälte für Verwaltungs-, Arbeits- oder Sozialrecht usw. Suchen Sie aufgrund einer besonderen Rechtslage einen bestimmten Rechtsanwalt, so geben Ihnen die Rechtsanwaltskammern die notwendigen Informationen.

			
				Prozesskostenhilfe

			

			Haben Sie kein Geld für einen Rechtsanwalt, erfragen Sie beim zuständigen Gericht die Möglichkeiten der Prozesskostenhilfe oder fordern Sie kostenlos beim Bundesministerium der Justiz, Referat Öffentlichkeitsarbeit, 11015 Berlin oder online unter www.bmj.bund.de die Broschüre „Guter Rat ist nicht teuer“ an.

			
				Aufklärungspflichten bei Nachbarstreitigkeiten

			

			Verschiedentlich sieht ein genervter Grundstückseigentümer nur die Möglichkeit, seinen streitsüchtigen Nachbarn durch Verkauf des Anwesens aus dem Weg zu gehen. Doch hier ist Vorsicht angesagt. In diesem Fall sollten Sie evtl. Käufer auf die Problematik hinweisen. Das Oberlandesgericht Frankfurt (MDR 1998, 41; vgl. auch BGH, NJW-RR 1988, 394; NJW 1991, 1673) hat entschieden, dass ein Verkäufer die Pflicht hat, den Vertragspartner auch ungefragt über solche Umstände aufzuklären (im vorliegenden Fall Baustopp wegen Nachbarstreitigkeiten), die den Vertragszweck vereiteln können und auch für ihn von wesentlicher Bedeutung sind. Der durch die Pflichtverletzung Geschädigte hat Anspruch auf Befreiung von dem abgeschlossenen Vertrag und auf Ersatz seiner im Vertrauen auf die Durchführung des Vertrages getätigten nutzlosen Aufwendungen.

			Der Bundesgesetzgeber hat ein Gesetz zur Ergänzung der Zivilprozessordnung beschlossen, um der nachbarrechtlichen Klagewut entgegenzutreten. Geebnet wird damit der Weg zur außergerichtlichen Streitschlichtung. Die Länder können nunmehr durch Gesetz bestimmen, dass „Schlichtungsstellen“ unter anderem zur Beilegung nachbarrechtlicher Streitigkeiten über Ansprüche nach den §§ 906, 910, 911, 923 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und nach den landesgesetzlichen Vorschriften im Sinne des Artikels 124 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, sofern es sich nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt, eingerichtet werden können. Damit kann eine nachbarrechtliche Auseinandersetzung erst im Wege einer Klage verfolgt werden, nachdem zunächst vor einer Gütestelle ein erfolgloser Einigungsversuch unternommen wurde. Eine Bescheinigung über einen Güteversuch ist auf Antrag auch auszustellen, falls nicht binnen einer Frist von drei Monaten das beantragte Einigungsverfahren durchgeführt wurde. Durch Landesrecht muss nun der Personenkreis der Schlichter, das Verfahren sowie die Kostenfrage geregelt werden. Es ist auch möglich, dass die Tätigkeit der Gütestelle von der Einzahlung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht werden kann. Gegen eine im Gütetermin nicht erschienene Partei kann ein Ordnungsgeld festgesetzt werden.

			Schlichtungsstellen bestehen in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachen-Anhalt und im Saarland. In Baden-Württemberg sind bei jedem Amtsgericht Gütestellen eingerichtet, in denen Rechtsanwälte als Schlichter fungieren. In Hessen, Niedersachsen und im Saarland bestehen Schiedsämter. In Nordrhein-Westfalen sind Schiedsämter und anerkannte Schlichtungsstellen zuständig. In Rheinland-Pfalz haben bestellte Schiedspersonen und andere durch das Ministerium der Justiz anerkannte Gütestellen diese Schlichtungsfunktionen übernommen. Gemeindliche Schiedsstellen bestehen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachen-Anhalt; in Schleswig-Holstein sind daneben auch die Rechtsanwälte, in Sachsen-Anhalt auch Rechtsanwälte und Notare zuständig. In Bayern fungieren Rechtsanwälte und Notare als Schlichtungsstellen.
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